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Nachdem die Zahl der Studie-
renden in der Bundesrepublik
Mitte der 90er Jahre ihren his-
torischen Höchststand er-
reichte, war sie seitdem wie-
der rückläufig. Dabei hat sich
auch die soziale Zusammen-
setzung der Studierenden-
schaft erheblich verändert: In
den vergangenen zwanzig Jah-
ren stieg die Zahl der Studie-
renden hoher sozialer Her-
kunft auf über das Doppelte,
während die Anzahl der Stu-
dierenden aus bildungsfernen
Schichten sich halbierte. Die
18. Sozialerhebung des Deut-
schen Studentenwerks zeigt
sogar, dass die Chancen für
Kinder aus bildungsfernen Fa-
milien auf ein Studium immer
geringer werden. Tatsächlich
gehen heute so viele junge
Menschen wie nie zuvor mit
einem Abitur von der Schule
ab. Auf die Studierendenzah-

len hat das aber weitgehend
keinen Einfluss; die Aufnahme
eines Studiums stellt eine er-
hebliche Hürde dar.

Viele schreckt ein Studium ab.
Von der großen Zahl derer,
die sich gegen ein Studium
entschließen, geben laut einer
Umfrage zwei Drittel an, sich
ein Studium mit Gebühren
nicht leisten zu können. Ähn-
lich sind die Aussagen über
erwartete Schulden aus
BAföG und Krediten. Ist das
Studium überhaupt noch zu fi-
nanzieren? Das BAföG kommt
jedenfalls schon seit Jahren
dem realen Finanzbedarf
nicht mehr nach. Es sieht ge-
rade mal 366 € als monatli-
chen Grundbedarf vor. Dabei
wurde bereits vor Jahren ein
tatsächlicher studentischer
Bedarf von rund 790 € be-
rechnet. Nicht nur Lebensmit-
tel wurden in den vergangen
Jahren immer teurer, sondern
auch Wohnraum etc. In nur
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drei Jahren stiegen die Mieten
in Wohnheimen um über 10%.
Und dabei bekommen über
zwei Drittel aller Studieren-
den kein BAföG und müssen
sich ihr Studium selbst finan-
zieren. Zu dieser ohnehin pre-
kären Situation bescherten
Bundes- und Landesregierun-
gen uns noch weitere Ver-
schlechterungen: Kürzung des
Kindergelds, Abschaffung des
Erziehungsgeldes und nicht
zuletzt die Einführung von
Studiengebühren.

Kurzum: Die Uni steuert deut-
lich darauf zu, dass das Studi-
um (wieder) ein Privileg der
einkommenstarken Schichten
wird. Die in den 70ern er-
reichte soziale Öffnung wird
revidiert, die Sozialsysteme
werden abgebaut. Die Studie-
renden des Jahres 2008 wer-
den mit ihren Problemen al-
lein gelassen. In der Sprache
der herrschenden Politikerin-
nen und Politiker nennt sich

das dann „Eigenverantwor-
tung“; ein Armutszeugnis!
Wie also durchkämpfen durch
diesen unmenschlichen
Dschungel? Mit diesem Sozial-
info wollen wir eine bestmög-
liche Hilfestellung geben. Es
mag vielleicht nicht jedes
Problem auf Anhieb lösen.
Aber es soll zumindest als
Karte für den scheinbar un-
überwindbaren Dschungel
fungieren. 
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Der UStA bietet für den
grundlegenden Beratungsbe-
darf in sozialen Fragen mehr-
mals wöchentlich seine Sozial-
beratung an. Da sich die Ter-
mine auch ändern können,
solltet ihr sie auf der Homepa-
ge noch nachschlagen. Im
Wintersemester 07/08 lagen
sie Montag und Freitag 11.30
Uhr bis 13.30 Uhr.

Ausländische Studierende
werden vom AusländerInnen-
referat betreut. Die Termine
hängen im UStA aus.

Das Frauenreferat des UStA
hat zur Zeit eine wöchentliche
Sprechstunde donnerstags
11.30 Uhr bis 13.30 Uhr.

Darüber hinaus bietet der
Deutsche Gewerkschaftsbund
in Zusammenarbeit mit dem
UStA eine arbeitsrechtliche

Erstberatung jeweils mitt-
wochs von 10.00 Uhr bis
12.30 Uhr an. Alle Sprechs-
tunden finden im Raum des
Sozial-/Frauenreferats im
Mensagebäude hinter dem
UStA-Thekenraum statt. Eine
Voranmeldung ist nicht not-
wendig. Bitte beachtet, dass
sich die Termine insbesondere
in der vorlesungsfreien Zeit
leicht ändern können; deshalb
solltet ihr auf die Aushänge
achten.

Psychotherapeutische Bera-
tungsstelle des Studentenwer-

kes (PBS)

Für die meisten StudentInnen
stellt die Immatrikulation ei-
nen Neubeginn in allen zent-
ralen Lebensbereichen dar,
das heißt Abschied vom siche-
ren „Nest“ der Familie, um
sich selbst einen neuen Le-
bensbereich zu schaffen: im

Erste Hilfe
Die folgenden Seiten sollen euch die Möglichkeiten erster Schritte zei-
gen. Weitere Kontaktadressen zu Beratungsstellen findet ihr im Anhang. 

Bei der PBS könnt ihr euch an
erfahrene PsychologInnen wen-
den.

Kaiserstraße 111
76131 Karlsruhe
Telefon: 0721 / 93 34 060
Fax.: 0721 / 93 34 065

Anmeldung:
täglich 9.00 bis 12.00 Uhr

Beratungsangebote des UStA



Wohnheim, Einzelzimmer oder
in der Wohngemeinschaft. Au-
ßerdem gilt es, einen neuen
Freundeskreis zu finden oder
aufzubauen, nachdem der, in
den man hineingewachsen
war, höchstens noch an Wo-
chenenden erreichbar ist.
Nicht zuletzt ändert sich die
gewohnte Schulsituation. Es
gibt keinen konstanten Klas-
sen- oder Kursverband der so-
zialen Rückhalt bietet, der
Stoff wird nicht mehr in klei-
nen Portionen dargeboten und
abgefragt, eine Rückmeldung
über Lernleistungen erfolgt in
langen Intervallen, die Prü-
fungen sind unpersönlich, wis-
senschaftliche Arbeitsweisen
werden erwartet oder voraus-
gesetzt.

Eigentlich ist es ganz normal,
dass es bei so vielem und so
entscheidend Neuem zu
Schwierigkeiten oder Sack-
gassen kommt. Sei es, weil es
mit dem Lernen nicht so funk-

tioniert wie gewünscht oder
weil man sich mehr oder we-
niger einsam und isoliert fühlt
unter der großen Masse von
Studierenden.

Sicher habt ihr schon erlebt,
wie wohltuend es ist, gerade
in einer Situation, in der es ei-
nem besonders schlecht ging,
akzeptiert und verstanden zu
werden; auch dann akzeptiert
zu werden, wenn das Problem
nicht gleich weggeht, sondern
man immer wieder darüber
reden muss. Gerade bei Studi-
enanfängern tritt jedoch häu-
fig der Fall ein, dass niemand
zum Reden da ist. Manchmal
treten auch Probleme auf, bei
denen Freunde und Freundin-
nen nicht helfen können. Für
solche Fälle ist die PBS ge-
schaffen worden.

Die Palette an Problemen, mit
denen sich die Studierenden
an die PBS wenden, ist breit
gefächert: Arbeits- und Lern-

schwierigkeiten, Prüfungs-
angst, sehr starke Niederge-
schlagenheit, Depressionen,
Kontaktprobleme, Selbstwert-
probleme, psychosomatische
Beschwerden, sexuelle Proble-
me, Partnerprobleme, etc.

Fast alle Konflikte schlagen
sich auf das Arbeitsverhalten
und somit auf den Studiener-
folg nieder, ebenso wie auch
Probleme beim Arbeiten aller-
hand persönliche Konflikte
nach sich ziehen können. Da
persönliche Probleme und Kri-
sen in den Studienorganisatio-
nen nicht vorgesehen sind,
versucht die PBS, möglichst
sofort ein Angebot für ratsu-
chende Studierende zu ma-
chen, damit der Kontakt zum
laufenden Studium nicht un-
nötig abreißt. Das Beratungs-
und Therapieangebot ist dabei
der speziellen Situation von
Studentinnen und Studenten
angepasst: Es ist durchaus
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möglich, mit dem Partner
oder der Partnerin, mit Be-
kannten oder der Familie zu
kommen.

Nach dem Erstgespräch hat
die PBS folgende Möglichkei-
ten anzubieten:

* Weitere Einzelgespräche

* Übernahme in eine beste-
hende Gruppe

* Aufnahme in eine neue
Gruppe mit entsprechender
Wartezeit

* Überweisung zu einer ande-
ren Beratungsstelle und
Ärzte Beratungsstellen 

Es ist ganz „normal“, persönli-
che Probleme zu haben, und
ebenso „normal“ ist es, das
Problem aktiv anzugehen, da-
rüber zu reden und eine Bera-
tungsstelle aufzusuchen, an-
statt Schwierigkeiten ganz
wegzuschieben und zu war-
ten, bis sie sich von selbst lö-
sen.

Rechtsberatung des UStA

Die Rechtsberatung des UStA
wird vom Studierenden-Ser-
vice-Verein (SSV) finanziert
und von einem Anwalt einer
Karlsruher Kanzlei durchge-
führt. Sie ist für Studierende
der Uni kostenlos und findet
jeden Mittwoch zwischen
14:30 und 16:30 statt. Bitte
beachtet, dass es mitunter zu
langen Wartezeiten kommen
kann. Eine vorherige Anmel-
dung (jeweils bis zum Diens-
tag) ist dazu erforderlich (an
der UStA/SSV-Theke zu den
Öffnungszeiten Mo-Fr 11.30-
14.30).

Rechtsberatung des Studenten-
werks

Auch das Studentenwerk bie-
tet eine kostenlose Rechtsbe-
ratung für Studierende an, al-

Erste Hilfe bei Rechtsstreitigkei-
ten

Eigentlich kann es Jeder und
Jedem passieren – aus heite-
rem Himmel heraus, plötzlich
und unverhofft zieht ein Rechts-
streit am Horizont auf. Die Ver-
mieterin droht, euch vor die Tür
zu setzen, das BAföG-Amt hat
angebliches Vermögen ent-
deckt oder der Autofahrer, der
euch neulich auf dem Uni-Ge-
lände über den Haufen gefah-
ren hat, hat sich nun doch über-
legt, euch wegen des abgebro-
chenen Seitenspiegels an sei-
nem Fahrzeug zu verklagen.
Natürlich weiss man in solchen
Fällen nicht, wie man sich ver-
halten soll, geschweige denn
welche rechtlichen Möglichkei-
ten bestehen. Erste Anlaufstelle
für Studierende bieten hier die
kostenlosen Rechtsberatungen
des UStA und des Studenten-
werks.

Beratung in Rechtsfragen



lerdings nur in Rechtsfragen,
die weder das Studentenwerk
noch das BAföG-Amt betref-
fen. Sprechzeiten sind Diens-
tag und Donnerstag von 9.00
Uhr bis 12.00 Uhr in Zimmer
241 des Studentenhauses. Te-
lefonisch ist die Rechtsbera-
tung täglich zwischen 9.00
Uhr und 12.00 Uhr unter
0721 / 6909-109 zu erreichen,
Ansprechpartnerin ist Beate
Vögele.

Beratungs- und Prozesskosten-
hilfe

Wenn ihr weitergehenden Rat
braucht oder gar eine Klage
anstrebt, solltet ihr versu-
chen, Beratungs- bzw. Pro-
zesskostenhilfe zu beantra-
gen.

Beratungshilfe

Die Beratungshilfe soll es
auch Personen mit geringem
Einkommen ermöglichen,

fachkundigen rechtlichen Rat
bei einem Anwalt oder einer
Anwältin einzuholen. Bean-
tragt wird Beratungshilfe
beim Amtsgericht unter Anga-
be der persönlichen finanziel-
len Situation sowie des Bera-
tungsanliegens. Die finanziel-
le Situation müsst ihr dabei
mit Unterlagen (Mietvertrag,
Arbeitsvertrag, Erklärung der
Eltern über den Unterhalt
oder Kontoauszüge) nachwei-
sen können. Das rechtliche
Anliegen muss die folgenden
Bedingungen erfüllen:

* Das rechtliche Anliegen
muss konkret sein und euch
persönlich betreffen.

* Die Rechtsberatung muss in
dieser Rechtsangelegenheit
erstmals erfolgen und darf
nicht bereits durch beste-
hende Beratungshilfen wie
etwa Mitgliedschaft bei Ge-

werkschaften, Mietvereinen
oder privaten Rechtschutz-
Versicherungen abgedeckt
sein.

* Ihr dürft nicht mutwillig zu
Rechtsmitteln greifen

Wenn Beratungshilfe gewährt
wird, gibt einem das Gericht
entweder selbst Auskunft oder
erteilt einen Berechtigungs-
schein, mit dem man für eine
geringe Gebühr einen Rechts-
anwalt aufsuchen kann. Au-
ßerdem führt der Anwaltsver-
ein Karlsruhe im Amtsgericht
Karlsruhe für Personen, bei
denen die Voraussetzungen
für die Gewährung von Bera-
tungshilfe vorliegen, auch
eine kostenlose Rechtsbera-
tung durch. Diese findet im-
mer Mittwochs zwischen
13:00 und 15:00 Uhr in Zim-
mer 211 statt. Ein Beratungs-
hilfeschein ist hier in der Re-
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gel nicht erforderlich. Die Un-
terlagen zum Nachweis der fi-
nanziellen Situation sollte
man allerdings mitbringen.

Prozesskostenhilfe

Wenn ihr euch nach eingehen-
der Beratung dazu entschlos-
sen habt, einen Prozess zu
führen, sich aber abzeichnet,
dass ihr nicht dazu in der
Lage sein werdet, die Ge-
richts- und AnwältInnenkos-
ten zu zahlen, dann solltet ihr
versuchen, Prozesskostenhilfe
zu beantragen. Wird Prozess-
kostenhilfe gewährt, so wird
euch in Abhängigkeit eures
Einkommens ein Teil der Ge-
richts- und AnwältInnenkos-
ten erlassen. Voraussetzungen
für die Gewährung sind,

* dass ihr die erforderlichen
Kosten nicht selbst aufbrin-
gen könnt,

* dass keine andere Stelle
(z.B. eine bestehende
Rechtschutz-Versicherung)
für diese Kosten aufkommt,

* dass für die Klage eine „hin-
reichende Aussicht auf Er-
folg“ besteht und

* dass die Klage nicht mutwil-
lig erscheint. 

Bevor ihr Prozesskostenhilfe
beantragt oder überhaupt
eine Klage anstrebt, solltet ihr
euch eingehend von einem
Rechtsanwalt oder einer
Rechtsanwältin über die
Chancen und Risiken beraten
lassen haben. Weitere Infor-
mationen findet ihr auf den
Seiten des Oberlandesgerich-
tes Karlsruhe (www.olg-
karlsruhe.de). Dort kann auch
der Antrag auf Prozesskosten-
hilfe abgerufen werden. Den
Antrag auf Prozesskostenhilfe
stellt ihr dann beim Amtsge-
richt Karlsruhe.

Amtsgericht Karlsruhe

Schlossplatz 23
76131 Karlsruhe

Tel: 0721/9260
Fax: 0721/9266647

poststelle@agkarlsruhe.
justiz.bwl.de



te noch ein breiter gesell-
schaftlicher Wunsch nach frei-
em Bildungszugang, der erst
durch massive Propaganda-
maßnahmen dubioser Organi-
sationen wie dem „Centrum
für Hochschulentwicklung“
(CHE) oder der „Initiative
Neue Soziale Marktwirt-
schaft“ (INSM) gebrochen
wurde. Mehrere CDU-geführ-
te Bundesländer liebäugelten
mit der Wiedereinführung von
Studiengebühren. Baden-
Württemberg machte den An-
fang und beschloss 1997 mit
den Stimmen von CDU, FDP
und Republikanern sogenann-
te Langzeitstudiengebühren
(1000 DM). Wenig später folg-
ten die sogenannten Rückmel-
degebühren (100 DM), die
erst 2002 nach langem
Rechtsstreit vom Bundesver-
fassungsgericht für nicht ver-
fassungsmäßig erklärt wur-

Studium

Über Jahrhunderte war das
deutsche Universitätswesen
zutiefst elitär - eine Welt für
sich. Damit war auch klar,
dass dieses Privileg der klei-
nen Oberschicht auch nicht
öffentlich, sondern eben
durch Studiengebühren finan-
ziert wurde. So schrieb etwa
Karl Marx 1875: „Wenn [...]
höhere Unterrichtsanstalten
unentgeltlich sind, so heißt
das faktisch nur, den höheren
Klassen ihre Erziehungskos-
ten aus dem allgemeinen
Steuersäckel zu bestreiten.“
Fast weitere hundert Jahre
lang sollten die Universitäten
weiterhin Hort einer kleinen,
reichen Elite bleiben. Konnten
die Studiengebühren zwar die
Republikgründungen 1919
und 1949 überleben, gerieten
sie in der Studierendenbewe-
gung 1968 erstmals in die Kri-
tik. Im Laufe der 1970er Jahre
erkannten dann auch langsam

die Regierungen und Parla-
mente, dass es Zeit für eine
soziale Öffnung der Hoch-
schulen wurde. In diesem Zug
wurden die damaligen Studi-
engebühren abgeschafft. Die
Bundesrepublik ratifizierte
1973 schließlich den internati-
onalen Pakt über wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle
Rechte, kurz UN-Sozialpakt.
Darin befindet sich auch der
Satz „Die Vertragsstaaten er-
kennen an, dass im Hinblick
auf die volle Verwirklichung
[des Rechts auf Bildung] der
Hochschulunterricht auf jede
geeignete Weise, insbesonde-
re durch allmähliche Einfüh-
rung der Unentgeltlichkeit, je-
dermann gleichermaßen ent-
sprechend seinen Fähigkeiten
zugänglich gemacht werden
muss.“

Erst Mitte der 1990er Jahren
fanden Studiengebühren wie-
der ihren Weg in die öffentli-
che Debatte. Damals herrsch-

Studiengebühren
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den. Sie wurden daraufhin in
„Verwaltungskostenbeitrag“
umbenannt und bestehen bis
heute weiter.

Von studentischer Seite wurde
damals versucht, ein bundes-
weites Verbot von Studienge-
bühren durchzusetzen. Zu die-
sem Zweck wurde 1999 das
Aktionsbündnis gegen Studi-
engebühren (ABS) gegründet.
Die rot-grüne Bundesregie-
rung erfüllte nur teilweise
ihre Versprechen an die Stu-
dierenden und erließ ein Ver-
bot von Studiengebühren ab
dem ersten Semester, ließ
aber gleichzeitig andere Ge-
bühren wie Verwaltungsge-
bühren, Zweit- oder Langzeit-
studiengebühren bewusst zu.
Genau diese wurden in den
folgenden Jahren von rot-
grün-schwarz-gelb regierten
Ländern eingeführt. Einzig
gebührenfrei blieben Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern
und Schleswig-Holstein. Doch

auch diese Schlupflöcher wa-
ren manchen Ländern zu
klein. Am 16. Januar 2005 hob
das Bundesverfassungsgericht
das bundesweite Studienge-
bührenverbot nach Klage
mehrerer Bundesländer –
darunter Baden-Württemberg
 – auf. Die Presse sprach vom
„schwärzesten Tag“ für die
Studierenden.

Die Gebührenpflicht

Alle Studierenden in grund-
ständigen Studiengängen un-
terliegen vom ersten Semes-
ter an der Gebührenpflicht.
Nur in Urlaubssemestern (sie-
he Seite 24) gilt diese nicht,
also auch während eines Prak-
tikums. In Diplom-, Bachelor-
und konsekutiven Masterstu-
diengängen beträgt die Ge-
bührenhöhe einheitlich 500 €
im Semester. In nicht-konse-
kutiven Masterstudiengängen,
Aufbau- oder Weiterbildungs-
studiengängen bzw. für ein



Zweitstudium müssen (!) so-
gar noch höhere Studienge-
bühren verlangt werden. Mo-
mentan gilt für alle weiterbil-
denden Masterstudiengänge
eine Gebühr von insgesamt
30.000 €.

Auch wenn die Gebühren je-
des Semester fällig werden,
erhaltet ihr nur ein einziges
Mal einen Bescheid! Das
macht es quasi unmöglich, Wi-
derspruch gegen die Erhe-
bung einzulegen. Zumal ein
reguläres Widerspruchsver-
fahren mit voller Absicht ab-
geschafft wurde! Stattdessen
müsst ihr innerhalb eines Mo-
nats nach Erhalt des Beschei-
des (also nach der Immatriku-
lation) direkt Klage beim Ver-
waltungsgericht einreichen.
Trotz dieser grotesken büro-
kratischen Blockaden laufen
noch diverse Gerichtsverfah-
ren, die die Studiengebühren
letztendlich zu Fall bringen
sollen. Wenn ihr euch über

den Stand der Klagen infor-
mieren möchtet, oder gar
selbst den juristischen Weg
gehen möchtet, wendet euch
vertrauensvoll an den UStA.

Befreiung und Erlass

Auch wenn nur Wenige in den
Genuss kommen dürfen: Es
gibt kleine Schlupflöcher, mit
denen ihr um die Zahlung der
Gebühren herum kommen
könnt. Dabei gilt jedoch meist,
dass ihr nicht automatisch be-
freit werdet, sondern erst ei-
nen Antrag bei der Uni stellen
müsst, der dann im Einzelfall
geprüft wird. Ein Antrag muss
dabei mitsamt Anlagen bis
zum Beginn der Vorlesungs-
zeit gestellt werden. Unter
Umständen müsst ihr die Ge-
bühren erstmal bezahlen, um
überhaupt zurück gemeldet zu
werden. Falls ihr die Gebüh-
ren zahlt, achtet darauf, dass
ihr bei der Überweisung im
Verwendungszweck den Ver-

merk „unter Vorbehalt“ an-
gebt. Falls euer Antrag abge-
lehnt werden sollte, könnt ihr
euch überlegen, ob ihr nicht
Klage dagegen vor dem Ver-
waltungsgericht einlegen
möchtet (siehe oben). Im Ge-
gensatz zur Klage gegen den
Feststellungsbescheid könnt
ihr das nämlich jedes Semes-
ter tun. Damit es nicht soweit
kommen muss, solltet ihr den
Antrag ausreichend begrün-
den (siehe unten). Das An-
tragsformular findet ihr hier:
www.zvw.uni-karlsruhe.de/
6213.php. Kein Befreiungs-
grund ist dagegen die ehren-
amtliche Tätigkeit in Gremien
der Universität und des Stu-
dentenwerks.

Kindererziehung

Falls ihr eines oder mehrere
Kinder unter acht Jahren
habt, könnt ihr einen Antrag
stellen. Das können zwar bei-
de Elternteile, bei mehreren
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Kindern gibt es aber leider
keine längere Befreiung. Die
Altersgrenze gilt zum Zeit-
punkt des Beginns des jeweili-
gen Semesters. Falls euer
Kind also am 2. Oktober oder
2. April geboren ist, habt ihr
Glück. Es ist auch unerheb-
lich, ob das Kind euer leibli-
ches ist; es können auch
Adoptiv- oder Pflegekinder
sein. Lediglich bei Kindern eu-
res Lebenspartners bzw. eurer
Lebenspartnerin, die nicht
eure leiblichen oder adoptiert
sind, wird verlangt, dass er
oder sie nicht vom Studium
beurlaubt ist. Wichtig ist je-
doch, dass ihr die elterliche
Sorge nach §1626 BGB wahr-
nehmt und mit dem Kind zu-
sammen wohnt. Als Nachwei-
se dienen die Geburtsurkun-
de, eventuell Adoptionsurkun-
de und eine aktuelle Meldebe-
scheinigung.

Drei studieren zum Preis von
zwei

Ein richtiges Schnäppchen
gibt es für Großfamilien, die
gleich drei Kindern das Studi-
um in Baden-Württemberg er-
möglichen können. Dann näm-
lich müssen nur zwei von ih-
nen Studiengebühren bezah-
len. Falls eure Geschwister
ebenfalls in Baden-Württem-
berg studieren und Studienge-
bühren zahlen oder mindes-
tens 6 Semester (allgemeine)
Studiengebühren gezahlt ha-
ben, könnt ihr einen entspre-
chenden Antrag stellen. Wer
von euch dann zahlen muss,
solltet ihr auf der nächsten
Familienfeier ausmachen. Un-
ter Geschwistern werden so-
wohl Vollgeschwister als auch
Halb- und Adoptivgeschwister
verstanden. Als Nachweise
dienen Geburts- bzw. Adopti-
onsurkunden sowie eine Be-
scheinung über die Zahlung
der Gebühren.



Behinderung

Falls ihr unter einer Behinde-
rung im Sinne des SGB IX
(siehe Anhang) leidet und sich
dies „erheblich studiener-
schwerend“ auswirkt, könnt
ihr ebenfalls einen Antrag
stellen. Viele chronische Er-
krankungen sind durch die
eng gefasste Gesetzgebung
leider nicht gedeckt. Als be-
sonders erschwerend bei der
Antragstellung kommt hinzu,
dass die SachbearbeiterInnen
in der Uni-Verwaltung in der
Regel über kein abgeschlosse-
nes Medizinstudium verfügen
und somit euer Krankheitsbild
schlecht einschätzen können.
Im Sinne des Datenschutzes
und der ärztlichen Schweige-
pflicht sollten sie das auch gar
nicht! Ihr solltet euch also ein
ärztliches Attest ausstellen
lassen, in dem deutlich wird,
in welchem Umfang (am Bes-
ten in Stunden) ihr nicht zum
Studieren in der Lage seid.

Das kann bei offensichtlichen
körperlichen Behinderungen
leicht sein, bei psychischen
oder chronischen Erkrankun-
gen sind solche Prognosen
nur sehr schwierig möglich.
Falls es Zweifel geben sollte,
empfiehlt es sich, dass ihr
noch einmal persönlich im
Studienbüro erscheint und die
SachbearbeiterInnen von eu-
rer eingeschränkten Studier-
fähigkeit überzeugt. Als Nach-
weis gilt der Behindertenaus-
weis sowie eine Darlegung,
weshalb ihr im Studium einge-
schränkt seid. Falls ihr nicht
über einen Behindertenaus-
weis verfügt, benötigt ihr ein
fachärztliches Attest, das min-
destens die Angaben eines Be-
hindertenausweises macht.

Ausländische Studierende

Durch eine Übergangsrege-
lung sind ausländische Studie-
rende die im Jahr 2005 bereits
immatrikuliert waren von

Studiengebühren befreit. Das
gilt nicht für Studierende aus
Mitgliedsstaaten der EU so-
wie Liechtenstein, Norwegen
oder Island. Außerdem müsst
ihr die Hochschulzugangsbe-
rechtigung im Ausland erwor-
ben haben. Die Befreiung gilt
dann für die Regelstudienzeit
plus vier Semester.

Ausländische Studierende, die
aufgrund eines Austauschpro-
grammes (z.B. Erasmus) oder
aufgrund einer Kooperations-
vereinbarung mit der Uni
Karlsruhe studieren, sind
grundsätzlich von Studienge-
bühren befreit.

Laut Gesetz besteht für alle
anderen ausländischen Stu-
dierenden die Möglichkeit der
Befreiung, wenn die Uni ein
„besonderes Interesse an der
Bildungszusammenarbeit mit
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dem Herkunftsland“ hat. Die-
se Regelung wird an der Uni
Karlsruhe jedoch bislang nicht
angewandt.

Praxissemester

Ihr seid von Studiengebühren
befreit, sofern ihr euch in ei-
nem Praxissemester befindet.
Das gibt es an der Uni Karls-
ruhe momentan nur für Lehr-
amtsstudiengänge sowie bei
Architektur und Bioingenieur-
wesen. Dazu müsst ihr zwar
auch einen Antrag stellen, die
Uni muss euch aber in diesem
Fall befreien. Die entspre-
chenden Belege (z.B. Prakti-
kumsvertrag) müsst ihr beifü-
gen.

„Besondere Begabung“

Eine weitere Befreiungsmög-
lichkeit sieht das Gesetz bei
„weit überdurchschnittlicher
Begabung“ oder „herausra-
genden Leistungen“ im Studi-

um vor. Wie die Univerwal-
tung das interpretiert ist lei-
der nicht bekannt. Bislang
wird diese Bestimmung an der
Uni Karlsruhe überhaupt
nicht angewandt.

Kredit der L-Bank

Um eine sogenannte „Sozial-
verträglichkeit“ zu konstruie-
ren, beinhaltet das Studienge-
bührenkonzept ein Kreditan-
gebot der Landeskreditbank
Baden-Württemberg (L-Bank).
Als Staatsbank ist sie zur Ver-
gabe des Kredites gesetzlich
verpflichtet. Eine Bonitätsprü-
fung findet nicht statt.

Voraussetzungen

Nicht allen Studierenden wird
der Kredit zugestanden. Wenn
ihr zu Beginn eures Studiums
bereits 40 Jahre alt wart, habt
ihr leider gar keine Chance
mehr. Zusätzlich besteht eine



Beschränkung bezüglich der
Staatsangehörigkeit. Dem-
nach habt ihr nur einen An-
spruch falls ihr

* Deutsche im Sinne des
Grundgesetzes (siehe An-
hang) seid,

* Staatsangehörige eines EU-
Mitgliedsstaates oder Liech-
tensteins, Norwegens oder
Islands seid,

* Familienangehörige aus den
vorher genannten Ländern
habt,

* heimatlos seid oder

* eure Hochschulzugangsbe-
rechtigung im Inland erwor-
ben habt. 

Außerdem besteht der An-
spruch nur im grundständigen
Studiengang und dort für die
Zeit der Regelstudienzeit plus
vier Semester. Falls ihr in
mehr als einem Studiengang
eingeschrieben seid, zählt die
höhere Regelstudienzeit. In
einem (konsekutiven) Mast-

erstudium gilt nur dessen Re-
gelstudienzeit; falls ihr den
Bachelor früher als in Regel-
studienzeit plus vier beendet
habt, verlängert sich der An-
spruch im Master entspre-
chend. Dabei werden stets
eure Hochschulsemester ge-
zählt; wenn ihr also bereits
den Studiengang gewechselt
habt, verkürzt sich die An-
spruchszeit. Urlaubssemester
werden dagegen nicht ge-
zählt.

Modalitäten

Der Kreditantrag ist jedes Se-
mester neu an das Studienbü-
ro zu stellen. Da der Kredit
daran geknüpft ist, dass ihr
auch tatsächlich Studienge-
bühren zahlt, dürft ihr nicht
gleichzeitig einen Antrag auf
Gebührenbefreiung stellen.
Der Zinssatz ist ziemlich hoch
und entspricht dem aktuell
gültigen EURIBOR-Zinssatz
(Euro Interbank Offered Rate)

zuzüglich 2,9 Prozentpunkten
für den Verwaltungsaufwand
(seit SoSe 2008). Da der EU-
RIBOR sich täglich ändert,
wird der relevante Zinssatz je-
weils am 31. Oktober und am
30. April an Hand des 6-Mo-
nats-EURIBOR fest gesetzt.
Am 1. November 2008 betrug
er 4,8%, damit ergäbe sich für
das Wintersemester 08/09 ein
Zinssatz von 7,7% pro Jahr
(www.euribor.org). In der Rea-
lität ist es dann doch noch
nicht ganz so schlimm: Nach-
dem die Zinssätze kurz nach
der Einfürhung auch schon
über 8% geschossen sind, hat
das Wissenschaftsministerium
die Notbremse gezogen und
garanitert bis Ende 2009 eine
Obergrenze von 5,5%. Die
Zinsen fallen ab der ersten
Auszahlung an und werden
gestundet bis ihr zur Rückzah-
lung verpflichtet seid. Bei der
aktuellen durchschnittlichen
Studiendauer von 13 Semes-
tern würdet ihr in dieser Zeit
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also bereits über 10.000 €
Schulden ansammeln! Laut
Gesetz fallen allerdings keine
Zinseszinsen an. Ihr solltet
euch also ausreichend überle-
gen, ob ihr nicht die Möglich-
keit habt, die Gebühren sofort
zu zahlen.

Rückzahlung

Wie oben beschrieben steht
euch der Kredit nur für eine
bestimmte Zeit zur Verfügung.
Danach schließt sich eine
zweijährige Karenzzeit an,
nach deren Ablauf ihr zur
Rückzahlung verpflichtet seid.
Das kann auch noch während
des Studiums passieren! Die
Rückzahlung erfolgt in Raten
von 50, 100 oder 150 €. Dabei
solltet ihr beachten, dass eure
weiterhin bestehenden Schul-
den immer noch verzinst wer-
den! Ihr könnt aber auch Son-
derzahlungen leisten und ei-

nen großen Anteil oder die ge-
samten Schulden auf einmal
zahlen und damit Zinsen spa-
ren.

Zum Glück können eure
Schulden nicht unendlich
groß werden. Es ist eine Kap-
pungsgrenze von 15.000 €
vorgesehen, die die Gebüh-
renschuld, die Zinsen und die
Schulden aus dem Staatsdar-
lehen beim BAföG (siehe Seite
80 „BAföG - Förderungsarten
und Rückzahlung“) umfasst.
Falls ihr bereits die Kappungs-
grenze beim BAföG erreicht
(10.000 €), müsst ihr also
„nur noch“ 5000 € Studienge-
bühren zahlen. Dazu ist spä-
testens ein Jahr nach Beginn
der Rückzahlungspflicht ein
Antrag bei der L-Bank zu stel-
len. Die BAföG-Schulden
müsst ihr dazu belegen.

Falls ihr zur Rückzahlung ver-
pflichtet seid, euer Einkom-
men aber unter einer be-



stimmten Grenze liegt, könnt
ihr bei der L-Bank eine Stun-
dung der Schuld beantragen,
also Aufschiebung der Rück-
zahlung. Voraussetzung für
eine Stundung ist allerdings,
dass euer monatliche Einkom-
men weniger als 1140 € be-
trägt. Für Verheiratete erhöht
sich dieser Betrag um 520 €,
für jedes eigene Kind um
470 €. Diese Freibeträge für
Kinder und EhepartnerIn wer-
den jedoch um das Einkom-
men des jeweiligen Kindes
bzw. der EhepartnerIn gemin-
dert. Verdient euer/eure Ehe-
partnerIn also beispielsweise
mehr als 520 €, so steht euch
dieser Freibetrag nicht mehr
zu. Diese Beträge richten sich
nach den entsprechenden Re-
gelungen im BAföG (§18a Abs.
1 Satz 1-3).

Was als Einkommen zählt, ist
relativ kompliziert. Grundsätz-
lich ist dies die Summe der
positiven Einkünfte im Sinne

des Einkommensteuergeset-
zes (EStG). Davon abzuziehen
sind 24% bzw. 19%, falls ihr
nicht rentenversicherungs-
pflichtig angestellt seid. Bei
Einkünften aus nicht-selbst-
ständiger Arbeit könnt ihr den
Werbungskostenpauschalbe-
trag von 920 € geltend ma-
chen, hinzu kommt in jedem
Fall eine Werbungskostenpau-
schale von 102 €. Behinderte
können die Pauschalbeträge
nach § 33b Abs. 3 EStG in An-
spruch nehmen. Falls ihr euch
in einer eheähnlichen Lebens-
gemeinschaft befindet, wird
das Einkommen eures Part-
ners/eurer Partnerin ebenfalls
angerechnet.

Verwaltungskostenbeitrag: 40 €

Nachdem die früheren Rück-
meldegebühren endgültig vom
Bundesverfassungsgericht
verboten wurden, folgte ein
schnelles Re-Branding und
der sogenannte „Verwaltungs-

kostenbeitrag“ in Höhe von 40
€ wurde 2003 aus der Taufe
gehoben. Wofür genau er da
ist, weiß wohl niemand zu sa-
gen; einziger Fakt ist, dass ihr
ihn jedes Semester zahlen
müsst. Befreiungen gibt es
hier nicht, ihr müsst ihn sogar
im Urlaubssemester bezahlen.

Urlaubssemester

In harten Zeiten mit Studien-
gebühren bereits ab dem ers-
ten Semester und verschulten
Studienbedingungen fällt es
den meisten Studierenden
nicht mehr leicht, eine be-
wusste Auszeit zu nehmen.
Um dem aus dem Weg zu ge-
hen, könnt ihr euch beurlau-
ben lassen. Damit bleibt ihr
zwar eingeschriebene Studie-
rende, es entfallen allerdings
einige Rechte und einige
Pflichten. Die Vor- und Nach-
teile sind unten aufgelistet.



25
Gründe für die Beurlaubung

Ihr könnt einen Urlaubsantrag
stellen, falls ihr

* wegen Krankheit oder
Schwangerschaft keine Lehr-
veranstaltungen besuchen
oder an Prüfungen teilneh-
men könnt,

* ein Praktikum absolviert, das
„dem Studienziel dient“,

* an einer ausländischen
Hochschule oder einer
Sprachschule studiert,

* zum Wehr- oder Ersatzdienst
einberufen werdet,

* hilfsbedürftige Verwandte
pflegt oder

* eine Freiheitsstrafe verbüßt. 

Der Antrag

An der Uni Karlsruhe sind die
anerkannten Beurlaubungs-
gründe leider sehr einge-
schränkt. Ihr dürft euch bei-
spielsweise nicht beurlauben
lassen, um in der Zwischen-
zeit Geld für den Lebensunter-
halt zu verdienen. Genauso-
wenig findet Kindererziehung
hier Berücksichtigung.

Alle Gründe müssen entspre-
chend belegt werden. Im Falle
der Krankheit wäre das ein
ärztliches Attest, aus dem her-
vor geht, inwiefern ihr am
Studium gehindert seid. Für
die Beurteilung der Frage, ob
ein Praktikum tatsächlich dem
Studienziel dient, ist die Vor-
lage einer entsprechenden Be-
stätigung des Prüfungsaus-
schusses erforderlich. Die
Dauer des Praktikums muss
dabei mindestens die Hälfte
der Vorlesungszeit umfassen,
also etwa 8 Wochen. Nicht be-

rücksichtigt werden prakti-
sche Tätigkeiten, die im Rah-
men der Studien- und Prü-
fungsordnung des jeweiligen
Studiengangs verpflichtend
vorgesehen sind, da diese
Praktika bei der Berechnung
der Regelstudienzeit bereits
eingerechnet sind.

Der Antrag auf Beurlaubung
muss im Rückmeldezeitraum
zum jeweiligen Semester beim
Studienbüro gestellt werden.
Das entsprechende Formular
findet ihr unter www.zvw.uni-
karlsruhe.de/download/
Urlaubsantrag.pdf.

Vor- und Nachteile

Die offensichtlichste Eigen-
schaft eines Urlaubssemesters
ist, dass es nicht als Fachse-
mester gezählt wird (wohl
aber als Hochschulsemester).
Das hat Einfluss auf den tat-
sächlichen Zeitpunkt aller
Fristen, die sich auf ein Fach-



semester beziehen. Falls euch
also beispielsweise beim
BAföG zum fünften Semester
die Vorlage des Leistungs-
nachweises abverlangt wird,
ist das erst relevant, wenn ihr
nach In-Anspruch-Nahme von
Urlaubssemestern in euer
fünftes Fachsemester kommt.

Im Urlaubssemester seid ihr
von der Zahlung der allgemei-
nen Studiengebühren (500 €)
befreit. Dummerweise fordert
die Uni, dass ihr erstmal die
Gebühren in voller Höhe be-
zahlen müsst; nach Bewilli-
gung des Urlaubsantrags
müsst ihr euch dann per An-
trag das Geld zurück holen. In
jedem Fall müsst ihr weiterhin
den sogenannten „Verwal-
tungskostenbeitrag“ in Höhe
von 40 € entrichten.

Das wird damit begründet,
dass ihr zwar Einrichtungen
im Zusammenhang der Lehre
nicht nutzt, wohl aber die Ver-

waltung (oder umgekehrt die
Verwaltung für euch arbeiten
muss, siehe Abschnitt „Studi-
engebühren“ auf Seite 16).
Für den Beitrag zum Studen-
tenwerk (momentan 60 €) gilt
Ãhnliches: zur Rückmeldung
erst zahlen, dann zurück ho-
len. Der Antrag ist jedoch nur
bis zum 10. Mai (SoSe) bzw.
10. November (WiSe) möglich.
Außerdem solltet ihr beach-
ten, dass ihr dadurch den An-
spruch auf das Studi-Ticket
des KVV verliert. Unter dem
Strich müsst ihr also zuerst
die volle Summe von 600 €
zahlen und erhaltet dann
560 € zurück.

Besonders wichtig ist, inwie-
fern ihr im Urlaubssemester
noch Möglichkeiten zum Stu-
dium habt. Von Amts wegen
sind diese bereits sehr einge-
schränkt. Demnach ist es
euch nicht gestattet, Lehr-
veranstaltungen zu besuchen
und die Infrastruktur der Uni

in Anspruch zu nehmen. Die
einzige Ausnahme ist die Bib-
liothek. Das ist jedoch sehr
schwer bis gar nicht nachprüf-
bar. In der Vergangenheit
führte das in der Praxis dazu,
dass ihr nur keine Scheine er-
werben durftet. Ab dem Som-
mersemester 2008 kommt nun
erschwerend hinzu, dass ihr
keinerlei Prüfungen ablegen
dürft.

Eine Beurlaubung kann auch
finanzielle Nachteile mit sich
bringen. Zwar bleibt euer Sta-
tus bei der Krankenversiche-
rung erhalten, das BAföG und
die Unterhaltspflicht eurer El-
tern sind jedoch fest an eine
tatsächliche Studientätigkeit
geknüpft. Ob eure Eltern euch
weiterhin unterstützen, müsst
ihr selbst mit ihnen vereinba-
ren. Beim BAföG ist klar, dass
ihr im Urlaubssemester kein
Geld bekommt; es geht euch
aber auch kein Semester ver-
loren. Dadurch aber, dass ihr
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von diesen Leistungen ausge-
schlossen werdet, öffnen sich
neue Möglichkeiten zum Le-
bensunterhalt: Jetzt habt ihr
eine der seltenen Möglichkei-
ten, als StudentIn Wohngeld
(Seite 134 oder Arbeitslosen-
geld II (Seite 127) zu beantra-
gen.

Zivildienst

Es gibt ja doch wenig männer-
spezifische Themen. Grund
genug, so ziemlich das Einzi-
ge was es gibt, ins Sozialinfo
aufzunehmen: den von „Vater
Staat“ verlangten Zwangs-
dienst – mit oder ohne Waffe.
Der ist ja nun wirklich schon
ärgerlich genug, besonders
ärgerlich aber, wenn er mitten
in ein begonnenes Studium hi-
neinfällt. Dieser Abschnitt soll
dabei helfen, mit möglichst
wenig Schaden aus dieser Sa-
che herauszukommen. Einige

Male wird hier vom „Bundes-
amt für den Zivildienst“ (BAZ)
gesprochen werden, an das
man sich wenden soll. Nicht-
anerkannte Kriegsdienstver-
weigerer wenden sich dage-
gen an ihr zuständiges Kreis-
wehrersatzamt. In diesem
Text wird aber, auch aus
Gründen der Lesbarkeit, im-
mer nur das BAZ genannt.
Vom Bürokratismus her geben
sich beide Läden ohnehin
Nichts. 

Zurückstellung während des
Studiums

Die meisten Männer, die an
die Uni kommen, haben ihren
Zwangsdienst bereits abge-
leistet, wurden für untauglich
befunden oder Ãhnliches und
sind alle diesbezüglichen Sor-
gen los. Etwas kniffliger wird
es, wenn ihr nicht, wie üblich,
nach Erlangen der Hochschul-
reife eine Einberufung be-
kamt, oder noch gar nicht ge-

Beratungsstellen für Wehr-
dienstverweigerer

Deutsche Friedensgesellschaft/
Vereinigte Kriegsdienstgegner
e.V.
Steinstraße 23
76133 Karlsruhe (-Ost)
Tel.: 0721 / 814067

KDV-Beratung jeden 1. und 3.
Mittwoch im Monat um 19 Uhr
Amt für Evangelische Kinder-
und Jugendarbeit
Blumenstr. 1-7
76133 Karlsruhe (-West)
Tel.: 0721 / 9175-458
Fax: 0721 / 9175-479
zentrale.afj@ekiba.de
http://www.ejuba.de 

Kath. Jugendbüro Karlsruhe
Steinstr. 31
76133 Karlsruhe (-Ost)
Tel.: 0721 / 28262
Fax: 0721 / 25208
www.jugendhaus-ka.de



mustert wurdet. Wer zu Be-
ginn seines Studiums noch
keinen Zwangsdienst abge-
leistet hat, muss nämlich, vor
allem in den ersten Semes-
tern, damit rechnen, es unter-
brechen zu müssen. Um dies
weitestgehend zu vermeiden,
solltet ihr unbedingt wissen,
wann ihr euch wofür von der
Einberufung zurückstellen las-
sen könnt. Zurückgestellt wer-
det ihr, wenn eine „besondere
Härte“ vorliegt, bspw. wenn
ihr belegen könnt, dass ihr
hilfsbedürftige Angehörige
pflegen müsst oder im elterli-
chen Betrieb unentbehrlich
seid. Auf diese Sonderfälle
soll hier aber nicht eingegan-
gen werden.

Der häufigste Zurückstel-
lungsgrund für Studierende
ist die „weitestgehende Förde-
rung“ eines Studiums. Diese
besteht immer dann, wenn
das zweite Drittel der soge-
nannten Mindestausbildungs-

zeit erreicht ist. Das ist die
Zeit, vor der ihr euch nicht
zur Abschlussprüfung anmel-
den könnt, sie ist quasi immer
identisch mit der Regelstudi-
enzeit. Wenn diese also zehn
Semester beträgt, wäre das
nach 20 Monaten, also ab dem
dritten Monat des vierten Se-
mesters. Ist dieses zweite
Drittel noch nicht erreicht,
besteht kein Anspruch auf
eine Zurückstellung, und ihr
könnt eingezogen werden –
egal, wie nahe eure Vordi-
plomsprüfungen liegen oder
wie kurz ihr erst studiert.
Wichtig ist im Fall einer He-
ranziehung in den ersten Se-
mestern trotzdem Wider-
spruch gegen die Einberufung
einzulegen, auch wenn der
Staat in diesem Fall rechtlich
eigentlich auf der sicheren
Seite ist. Oft könnt ihr mit
dem Bundesamt für den Zivil-
dienst (BAZ) auch aushan-
deln, dass ihr gerade noch
euer Vordiplom fertig macht

und dann unverzüglich zum
Dienst antretet. Das ist aber
Verhandlungssache – und wie
immer empfiehlt es sich dann,
eine gewisse Hartnäckigkeit
mitzubringen. Das heisst,
möglichst oft anrufen und
auch mal selbst beim BAZ vor-
stellig werden, das erhöht die
Chancen auf Erfolg erfah-
rungsgemäß ungemein. Unter
Umständen könnt ihr auch
noch etwas Trickreiches fin-
den, das die Einberufung zu-
mindest noch mal um ein Se-
mester verzögern kann. Wer
es bis ins zweite Drittel ge-
schafft hat und sich deswegen
hat zurückstellen lassen, ist
den Zwangsdienst allerdings
nicht los; ihr müsst dann nach
Beendigung eures Studiums
mit einer sofortigen Einberu-
fung rechnen.
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Die Altersgrenze für die Einbe-
rufung

Normalerweise wird zu Wehr-
oder Zivildienst nur bis Voll-
endung des 25. Lebensjahres
einberufen. Geht die Zurück-
stellung aber über euren 25.
Geburtstag hinaus, verlängert
sich die Einberufbarkeit bis
zur Vollendung des 28. Le-
bensjahres. Falls ihr jetzt aber
denkt, nur lang genug studie-
ren zu müssen, um dem
Zwangsdienst zu entgehen, so
irrt ihr: Über den 28. Geburts-
tag hinaus wird nur noch zu-
rückgestellt, wenn eine „unzu-
mutbare Härte“ vorliegt. Und
das ist praktisch nie der Fall.
Auch wenn es relativ aus-
sichtslos ist, solltet ihr trotz-
dem versuchen, eine solche
„unzumutbare Härte“ geltend
zu machen; dann solltet ihr
auch unbedingt eine Bera-
tungsstelle aufsuchen. Profes-
sorale Gutachten und Bestäti-
gungen wirken bei Behörden

auch oft Wunder. Im Fall des
Überschreitens der Alters-
grenze könnt ihr auch eiskalt
aus der Diplomarbeit heraus-
gezogen werden. Wenn also
abzusehen ist, dass man ge-
gen Ende seines Studiums in
ein solch gefährliches Alter
kommen könnte, sollte man
abwägen, ob man pokert und
das Risiko eingeht oder nicht
zu einem „passenderen“ Zeit-
punkt, bspw. nach dem Vordi-
plom, die Zähne zusammen-
beißt und die Sache hinter
sich bringt.

Aufbaustudiengänge und Pro-
motionen

Aufbaustudiengänge und
sonstige Weiterbildungsmaß-
nahmen könnt ihr für die Zu-
rückstellung leider generell
nicht heranziehen. Für Promo-
tionen gilt prinzipiell das Sel-
be, da sie nicht mehr zur Aus-
bildung zählen. Allerdings
könnt ihr eine drohende Un-



terbrechung oft als „besonde-
re Härte“ geltend machen.
Leider kommt man mit einer
weiteren Zurückstellung dann
wieder oft an die Altersgrenze
von 28 Jahren, und eine „un-
zumutbare Härte“ liegt in den
Augen der Bürokratie hier in
der Regel wiederum nicht vor.

Fristen

Für einen Antrag auf Zurück-
stellung gelten strenge Fris-
ten. Spätestens drei Monate
nach Eintreten des Grundes
für die Zurückstellung muss
der Antrag beim Bundesamt
für den Zivildienst eingegan-
gen sein. Ist dies nicht der
Fall, verliert ihr generell den
Zurückstellungsanspruch und
der Antrag wird abgelehnt –
selbst dann, wenn der Zu-
rückstellungsgrund noch gilt!
Dies solltet ihr vor allem dann
beachten, wenn ihr wegen ei-
ner anderen Sache derzeit
nicht eingezogen werden

könnt (bspw. zeitweilige Un-
tauglichkeit durch Verletzung)
und dann ein weitergehender
Zurückstellungsgrund eintritt
(bspw. Eintritt in das zweite
Studiumsdrittel). Dann müsst
ihr die Zurückstellung trotz-
dem schon beantragen. Eben-
falls wichtig ist, dass ihr die
Zurückstellungsgründe erst
dann geltend machen dürft,
wenn sie wirklich eingetreten
sind. Wer ein halbes Jahr vor-
her schon einmal eine Zurück-
stellung beantragt, läuft sogar
Gefahr, dass der Antrag for-
mal abgelehnt wird, da die
Gründe noch nicht vorliegen.
Auch wenn dies nicht passiert,
riskiert ihr doch, vor diesem
Zeitpunkt noch schnell einbe-
rufen zu werden – also Vor-
sicht vor Übereifer.

Krankenversicherung

Wird das Studium während ei-
nes Zwangsdienstes unter
Fortbestand des Anspruchs

auf Heilfürsorge bei bezahl-
tem Urlaub aufgenommen,
tritt die studentische Pflicht-
versicherung nicht ein. Die
zuständige Krankenkasse hat
die für die Einschreibung nöti-
ge Bescheinigung auszustel-
len, aus der hervorgeht, dass
keine KVdS vorliegt. Anders
ist es bei Sonderurlaub ohne
Anspruch auf Gewährung von
Geld- und Sachleistungen so-
wie Heilfürsorge – nun tritt
die KVdS ein. Werdet ihr wäh-
rend des Studiums zum
Zwangsdienst heran gezogen
oder zur Teilnahme an soge-
nannten „Wehrübungen“ ge-
zwungen, so endet die studen-
tische Versicherung während
dieses Zeitraums. Die Mit-
gliedschaft in eurer Kranken-
kasse bleibt während dieser
Zeit erhalten.
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Beratungsstellen

Da eine Ableistung des
Zwangsdienstes während des
Studiums wirklich eine extrem
unpassende Angelegenheit ist,
solltet ihr in dieser Sache sehr
gut aufpassen. Deshalb emp-
fiehlt es sich immer, bei sei-
nem Vorgehen den Rat von
kompetenten Beratungsein-
richtungen zu suchen, die
euch helfen können Fehler im
Vorfeld zu vermeiden. In
Karlsruhe bieten die im Info-
kasten auf Seite 27 genannten
Einrichtungen Beratungen für
Wehrdienstverweigerer an.

Bundesweite Informationen zur
Totalverweigerung von Wehr-
und Ersatzdiensten findet ihr
unter 

www.kampagne.de/Wehrpflicht-
infos/Totalverweigerung.php



Die Einflüsse des Wohnraums auf
das persönliche Leistungsvermö-
gen und Wohlbefinden sollte man
nicht unterschätzen. Außerdem:
Wer in seinem Studium nicht min-
destens zweimal umgezogen ist,
ist irgendwie kein „richtiger Stu-
dent“ oder keine „richtige Studen-
tin“.

Wohnungssuche

Die amtliche EinwohnerInnen-
zahl von Karlsruhe ist inner-
halb eines Jahres um mehr als
10.000 Einwohner gestiegen.
Das hat zur Folge, dass der
Wohnungsmarkt zur Zeit sehr
angespannt ist. Deshalb ist es
notwendig, dass ihr euch
rechtzeitig um Wohnraum be-
müht. Aufgrund dieser Ent-
wicklung müssen auch wieder
Wohnungen in den Vororten
(Neureut, Ettlingen, Rheins-
tetten etc.) zur Alternative
werden. Als kleine Zusam-

menfassung für euch Woh-
nungssuchende zählen wir
euch mal eure Möglichkeiten,
eine Unterkunft zu finden,
auf. Die Möglichkeiten be-
schränken sich im Normalfall
auf folgende: Ein- bis Zwei-
Zimmerwohnungen alleine
(welche meist zu überteuerten
Mietpreisen angeboten wer-
den), WG-Unterkünfte, wo es
immer sehr gesellig zugeht
und die meistens günstiger als
eigene Wohnungen sind (Wei-
teres unter Mietrecht auf Sei-
te 37), und zu guter Letzt die
Wohnheime, gesellig und
niedrige Miete.

Leider existiert in Karlsruhe
aktuell kein Mietspiegel, so
dass die ortsüblichen Mieten
nicht offiziell festgestellt wer-
den können. Mitglieder des
Mietervereins (siehe Ab-
schnitt Mietrecht) können
sich dort informieren.

Die Suche

Für die Suche nach einer
Wohnung empfiehlt es sich,
regelmäßig die Tageszeitun-
gen (BNN) und den „Sperr-
müll“ zu lesen. Letzterer hat
auch ein (gebührenpflichti-
ges) Online-Angebot. Auf dem
Campus selbst gibt es diverse
Schwarze Bretter (z.B. vor
dem UStA-Büro), aber auch
vereinzelte Aushänge an Tü-
ren, Wänden, Bäumen, etc. Da
diese nicht unbedingt immer
aktuell sein müssen, lohnt es
sich nochmals nachzufragen,
ob das Angebot noch besteht.
Im Untergeschoss des Studen-
tenhauses (unterhalb des
Skriptenverkaufs) findet sich
auch ein „offizielles“ Schwar-
zes Brett des Studentenwerks.
Ein Internetangebot der Uni
(www.uni-karlsruhe.de/markt)
existiert ebenfalls. Manchmal
hilft es auch, selbst ein Ge-

Wohnen
Wohnen ist so ziemlich das einzige, was wir wirklich jeden Tag tun. Es ist eines der zentralen Themen im Studi-
um, denn viel hängt gerade beim Lernen davon ab, wie man wohnt.
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Selbsthilfe für Wohnungssu-
chende

Gegen einen Mitgliedsbeitrag
von momentan rund 43 € erhal-
tet ihr bei der „Selbsthilfe für
Wohnungssuchende“ ein Jahr
lang Einsicht in deren Woh-
nungskartei.
Dies lohnt sich vor Allem für
jene, die an einer eigenen
Wohnung interessiert sind,
denn viele VermieterInnen ge-
ben ihre Angebote nur dort ab.

SH für Wohnungssuchende
Gerwigstr. 17
76131 Karlsruhe

Telefon: (0721) 66 17 61

such zu inserieren; das ersetzt
jedoch keinesfalls die aktive
Suche.

Wohnheime

Das Studentenwerk bietet
über 2200 Wohnheimsplätze
möbliert und unmöbliert ab
rund 130 € an. Es handelt sich
meistens um Wohngruppen
von vier bis acht Leuten, teil-
weise gibt es auch Einzela-
partments. Eine große Anzahl
der Zimmer ist auch behinder-
tengerecht, im Wohnheim
Klosterweg 7 sogar alle. Not-
wendig ist ein Aufnahmean-
trag, der vor Ort in der Abtei-
lung Wohnen oder online be-
arbeitet werden kann. Da hier
teilweise erhebliche Nachfra-
ge besteht (gerade im Okto-
ber!), lohnt es, sich frühzeitig
um ein Zimmer zu bemühen.
In Wohnheimen des Studen-
tenwerks gilt eine grundsätzli-
che Höchstwohndauer von
sechs Semestern.

Ein weiterer Träger von
Wohnheimen ist der Wohn-
heim e.V., der über 1200 Plät-
ze bereitstellt. Die Zimmer
(ab 121 €) befinden sich in
12er oder 15er Wohngruppen.
Bewerbungen gehen direkt an
die Wohnheime. Da der Wohn-
heim e.V. als studentische Ini-
tiative maßgeblich von der
Mitarbeit Ehrenamtlicher
lebt, wird dort ein besonderes
Engagement erwartet. Im Ge-
genzug besitzen die Wohnhei-
me ein umfangreiches Ser-
vice-Angebot. Die grundsätzli-
che Höchstwohndauer beträgt
zehn Semester, in Härtefällen
und durch Mitarbeit in der
Selbstverwaltung ist eine Ver-
längerung möglich.

Darüber hinaus gibt es weite-
re Wohnheime in konfessionel-
ler oder freier TrägerInnen-
schaft. Informationen und Be-
werbungen gibt es meist bei
den Wohnheimen direkt.



WG gründen

Was gibt es Schöneres als mit
euren besten FreundInnen zu-
sammen zu ziehen und eine
neue WG zu gründen? Jeden-
falls solltet ihr euch im Vor-
feld einige Dinge überlegen.
Zunächst müsst ihr dazu na-
türlich die Einwilligung der
VermieterInnen haben. Die
erste Frage ist dann, ob ihr
alle einen eigenen Mietver-
trag abschließt oder eineR
von euch zum Hauptmieter/
zur Hauptmieterin wird. Falls
ihr euch für die zweite Varian-
te entscheidet, könnt ihr aller-
dings nur geschlossen kündi-
gen (aber auch nur geschlos-
sen gekündigt werden). In je-
dem Fall sollten Alle noch ei-
nen Untermietvertrag mit
dem Hauptmieter/ der Haupt-
mieterin abschließen. Sonst
kann es nachher viel unnöti-
gen Ärger geben. Wer dann
als UntermieterInnen die WG
bewohnt, haben eure Vermie-

terInnen zwar nicht mit zu be-
stimmen, sie müssen aber bei
Ein- und Auszug informiert
werden.

Wohnberechtigungsschein

Eine günstige Möglichkeit zu
wohnen ist in einer staatlich
geförderten Sozialwohnung.
Dazu benötigt ihr den soge-
nannten Wohnberechtigungs-
schein (WBS). Dieser ist beim
Amt für Vermessung, Liegen-
schaften und Wohnen der
Stadt Karlsruhe in der Lamm-
straße erhältlich. Grundsätz-
lich darf euer jährliches Ein-
kommen dabei nicht 15.000 €
übersteigen. Für junge Famili-
en und Alleinerziehende liegt
diese Grenze noch etwas hö-
her. Darunter fallen aber auch
Unterhaltsleistungen der El-
tern und BAföG. Eine „ange-
messene“ Wohnungsgröße ist
ebenfalls Voraussetzung. Die-
se bezieht sich auf die Anzahl
der Haushaltsangehörigen.

Wenn ihr also mit euren Kin-
dern zusammen wohnt, be-
rechtigt das zu einer größeren
geförderten Wohnung. Für ei-
nen Ein-Personen-Haushalt
wird eine Wohnfläche (ohne
Küche/Bad) von 45m² ange-
nommen, für einen Zwei-Per-
sonen-Haushalt 60m²; größere
Wohnungen werden nicht ge-
fördert. Ausnahmen können
bei einer „besonderen Bin-
dung“ zur Wohnung bestehen,
jedoch nur für bestimmte Per-
sonengruppen wie Familien,
Alleinerziehende oder Behin-
derte.

Zu unterscheiden ist der All-
gemeine Wohnberechtigungs-
schein, der im ganzen Bundes-
gebiet gültig ist, und der Be-
sondere Wohnberechtigungs-
schein. Bei letzterem müsst
ihr euch erst bei eurem/eurer
potentiellen VermieterIn be-
scheinigen lassen, dass sie an
euch vermieten werden, so-
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Studentenwerk Karlsruhe

- Abteilung Wohnen -
Adenauerring 7
Zimmer Z 05 oder Z 06
Telefon: (0721) 690-9200
 

Wohnheim e.V.

Hans-Dickmann-Kolleg
(Hadiko)
Klosterweg 28
Telefon: (0721) 69041200

Hans-Freudenberg-Kolleg
(HFK)
Schneidemühler Straße 25
Telefon: (0721) 686149

Kolleg am Ring
Adenauerring 2
Telefon: (0721) 69041200

Studentenhochhaus
„Insterburg“
Insterburger Straße 2
Telefon: (0721) 685081

bald ihr einen WBS vorlegt.
Mit dieser Bescheinigung
könnt ihr dann den WBS bean-
tragen.

Amt für Vermessung, Liegen-
schaften und Wohnen (VLW)
der Stadt Karlsruhe
Lammstraße 7a

Sprechzeiten der Abteilung
Wohnungswesen:
Mo, Mi, Fr: 8.30 - 12.00 Uhr
Do: 14.00 - 17.00 Uhr

Die Anspruchsgründe für ei-
nen WBS werden jährlich
überprüft. Wohnt ihr bereits
in einer Sozialwohnung und
erfüllt ihr die Gründe nicht
mehr, so behält der Mietver-
trag auch weiterhin seine Gül-
tigkeit, ihr dürft also weiter
dort wohnen. Jedoch müsst
ihr bei Überschreiten der Ein-
kommensgrenze um 20% (also
bei 18.000 €) eine Ausgleichs-
zahlung leisten.

Anachronistisches Wohnen

Ihr solltet jedoch darauf ach-
ten, nicht aus Versehen bei ei-
ner studentischen Verbindung
zu landen. Burschenschaften,
Corps und ähnliche Korporati-
onen versuchen mit den ver-
schiedensten Mitteln, Mitglie-
der für ihren „Lebensbund“ zu
akquirieren. Oftmals werden
Angebote auf irreführende Art
dargestellt. Das geht so weit,
dass sich Verbindungen als
Wohnheime oder WGs ausge-
ben. Wenn Wohnraum zum
Beispiel nur an „deutsche
Männer“ vermietet wird, soll-
tet ihr vorsichtig werden.

Die meisten Verbindungen
sind über 100 Jahre alt und le-
gen bewusst Wert auf ihre
Traditionen, die noch aus dem
Kaiserreich stammen. Die
überwiegende Mehrzahl
nimmt nach wie vor nur Män-
ner auf, einige wenige nur
„Deutsche“. Viele Verbindun-



gen lassen euch zwar ein hal-
bes Jahr auch ohne Mitglied-
schaft „auf“ ihrem Haus woh-
nen, in dieser Zeit werden sie
aber versuchen, Euch als Mit-
glied zu werben - mitunter
auch durch Aufbau von sozia-
lem Druck. Zum traditionellen
Verbindungsleben gehören ge-
nauso Saufgelage („Kneipe“
und „Kommers“) wie Treffen
mit „alten Herren“, mitunter
auch blutiges „akademisches
Fechten“. Im alltäglichen Um-
gang innerhalb einer Verbin-
dung ist es üblich, dass man
sich einer militärisch gepräg-
ten hierarchischen Struktur
unterordnet. Die Grenze zum
rechten Rand verwischt dabei
oft: Eine Karlsruher Verbin-
dung stand wegen enger Zu-
sammenarbeit mit militanten
Neonazis zeitweise sogar un-
ter der Beobachtung durch
den Verfassungsschutz.

Der Umzug

Vermutlich werdet ihr bei eu-
rem Umzug einige sperrige
Möbel oder zumindest viel Ge-
päck dabei haben. Wenn ihr
ein größeres Fahrzeug für den
Transport braucht, könnt ihr
am einfachsten einen der Lie-
ferwagen mit ca. 10m³ Lade-
volumen beim Studierenden
Service Verein (SSV) ab 25 €
mieten. Da gerade zu Semes-
terbeginn, aber auch allge-
mein an Monats- und Wochen-
enden großer Andrang
herrscht, solltet ihr euren Ter-
min einige Wochen vorher an
der UStA/SSV-Theke reservie-
ren.

Nach dem Umzug seid ihr ge-
setzlich verpflichtet, euch in-
nerhalb von sieben Tagen mit
neuer Adresse zu melden. Da-
bei zählt nur der Einzugster-
min; der Mietbeginn ist uner-
heblich. Für die Meldung ist
das Bürgerbüro in der Kaiser-

allee 8 zuständig. Ihr könnt
euch dann aussuchen, ob ihr
die neue Wohnung als Erst-
oder Zweitwohnsitz angeben
möchtet. Dabei solltet ihr be-
achten, dass ihr nur am Erst-
wohnsitz

* Ausweise ausgestellt be-
kommt,

* eine Lohnsteuerkarte erhal-
tet,

* einen Wohnberechtigungs-
schein erhaltet und

* das Wahlrecht habt.

Eine Zweitwohnsitzsteuer
existiert in Karlsruhe jedoch
derzeit nicht.
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Viele von euch werden jetzt
vielleicht zum ersten Mal eine
Wohnung suchen und damit
vor gewissen Schwierigkeiten
stehen. Wir wollen versuchen,
euch einen Einblick in das
Mietrecht zu geben, wobei
dies recht schwierig ist, da es
sich häufig verändert. Falls
Ihr Probleme habt, die ihr mit
dem Geschriebenem nicht lö-
sen könnt, könnt Ihr zur
Rechtsberatung des UStA
oder zur Rechtsberatung des
Studentenwerks gehen.
Manchmal hilft auch schon
ein Besuch beim UStA-Sozial-
referat weiter. Auch kann man
bei Mietrechtsproblemen den
örtlichen Mieterverein zu
Rate ziehen, Anspruch auf Be-
ratung hast du jedoch nur als
Mitglied. Folgende Ausführun-
gen sollen etwas Klarheit
rund um das Mietrecht brin-
gen und einige Tipps und

Tricks geben. Auf jeden Fall
sei bereits hier auf den Absatz
„Merksätze“ auf Seite 46 ver-
wiesen, da hier in Kurzform
häufig gestellte Fragen beant-
wortet werden.

Mietverträge

Die meisten Mietverträge
werden als käufliche Vordru-
cke („Form-Mietverträge“,
„Blanko-Mietverträge“) abge-
schlossen. Es existieren sehr
viele verschiedene Vordrucke,
die aber meist vermieter-
freundliche Passagen enthal-
ten (schließlich kaufen ja auch
die VermieterInnen solche
Vordrucke). Oft finden sich in
diesen Vordrucken unzulässi-
ge Passagen, oder solche, die
mit dem AGB-Gesetz (Gesetz
zur Regelung des Rechts der
allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen) nicht vereinbar sind.
Rechtlich unzulässige Passa-

Mieterbund Karlsruhe 

Auf der Homepage des DMB
findet ihr allerlei Informationen
zum Mietrecht. Weiterhin bietet
der DMB unzählige Broschüren
und Bücher zum Thema Miet-
recht an.
Mitglieder können die Beratung
des Mieterbunds vor Ort in An-
spruch nehmen. Die Mitglied-
schaft kostet 59,10 Euro im
Jahr. Eine Rechtsschutzversi-
cherung für Mietrechtsfragen ist
im Mitgliedsbeitrag bereits ent-
halten.

Ritterstr.24
76137 Karlsruhe

Telefon: (07 21) 37 50 91
Fax: (07 21) 37 81 25

www.mieterverein-karlsruhe.de
info@mieterverein-karlsruhe.de

Mietrecht



gen sind unwirksam. An ihre
Stelle treten dann die gesetz-
lichen Bestimmungen und Re-
gelungen.

Ein Mietvertrag sollte eine
Nachfolgeklausel aufweisen,
die es ermöglicht, auch vor
dem Ablauf der Kündigungs-
frist aus einem Mietvertrag
auszutreten. Das ist z.B. wich-
tig, wenn man mehr oder we-
niger spontan den Hochschul-
ort wechseln will. Die Ersatz-
mieterIn-Klausel erlaubt es
euch, selbst nach zumutbaren
NachmieterInnen zu suchen
und, wenn diese gefunden
wurden, dass diese die Nach-
folge im Mietvertrag antreten.
Das ist gerade bei befristeten
Mietverträgen besonders
wichtig (siehe Seite 42).

Ein Mietvertrag gilt schon als
abgeschlossen, wenn sich
MieterIn und VermieterIn mit
einer entsprechenden mündli-
chen Vereinbarung über das

Gröbste (Wohnung, Mietpreis,
Mietbeginn) geeinigt haben.
In diesem Fall gehen alle wei-
teren Regelungen aus dem
Bürgerlichen Gesetzbuch
(BGB) hervor, die relativ mie-
terInnenfreundlich gehalten
sind. Trotzdem solltest du
auch in deinem Interesse nur
schriftliche Mietverträge ab-
schließen, denn die Unklarhei-
ten, die hinter mündlichen
Mietverträgen stecken, liefern
Stoff für eine Menge Streitig-
keiten.

Mängelliste, Mietminderungen,
Druckmittel zur Mängelbeseiti-
gung

Vor Vertragsabschluss sollte
man sich alle Mängel an der
Wohnung schriftlich von dem/
der VermieterIn bestätigen
lassen. Dem/der VermieterIn
nicht angezeigte Mängel kön-
nen bei Größerwerden das
Schadens zur Schadensersatz-
pflicht führen. Es kommt oft

vor, dass nach Beendigung
des Mietverhältnisses diese
Mängel dem/der ehemaligen
MieterIn in Rechnung gestellt
werden. Falls dir nach Ver-
tragsabschluss weitere Män-
gel auffallen, gib diese dei-
nem/deiner VermieterIn
schriftlich bekannt und behal-
te einen Durchschlag vom
Schreiben. MieterInnen haben
einen Anspruch auf eine man-
gelfreie Überlassung der Woh-
nung. Auftretende größere
Mängel (z.B. kein Warmwas-
ser, feuchte Wände, erhebli-
che Lärm- oder Geruchsbeläs-
tigungen) können Grund für
Mietminderung sein. Nach
schriftlicher Bekanntgabe
kann je nach Mangel ein ge-
wisser Prozentsatz der Miete
zurückbehalten werden. Dafür
gibt es auf Grund einer umfas-
senden Rechtsprechung viele
Faustregeln (siehe Liste). Be-
seitigt der/die VermieterIn
auch dann die Mängel nicht,
so kann der/die MieterIn un-
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ter Umständen das 3-5fache
der Mietminderung der Miete
zurückhalten. Der die normale
Mietminderung übersteigende
Betrag muss allerdings bei
Beseitigung der Mängel aus-
gezahlt werden. Die erweiter-
te Minderung stellt also ein
gewisses Druckmittel dar, da-
mit der/die VermieterIn die
bekannten Mängel beseitigt.
In jedem Fall sollte vor erwei-
terter Mietminderung eine
Rechtsberatung (z.B. UStA-
Rechtsberatung) konsultiert
werden. Eine völlig abwegige
Mietminderung kann unter
Umständen einen außeror-
dentlichen Kündigungsgrund
darstellen. Eine unberechtig-
te, aber nicht völlig abwegige
Mietminderung stellt keinen
außerordentlichen Kündi-
gungsgrund dar.

Untermiete

Untermiete muss von der/dem
VermieterIn genehmigt sein,
sonst kann bei nicht geneh-
migter Untervermietung ein
Kündigungsgrund vorliegen.
Bestimmte Gründe (z.B. zu
große Wohnung in Zusam-
menhang mit hoher persönli-
cher Mietbelastung) können
zu einem gesetzlichen An-
spruch auf Genehmigung der
Untervermietung einzelner
Zimmer führen. Die zu einem
berechtigten Interesse an Un-
tervermietung führenden
Gründe müssen aber erst
nach Abschluss des Mietver-
trages zwischen MieterIn und
VermieterIn entstanden sein.
Mietet ihr eine Wohnung an,
um eine WG zu gründen, so
müsst ihr die Erlaubnis der/
des VermieterIn dazu haben.
Es empfiehlt sich deshalb in
diesem Fall dringend, einen
entsprechenden Passus in den
Mietvertrag aufzunehmen.

Beispiele für gerichtlich festge-
stellte Mietminderung

Bauarbeiten,
erhebliche über 6 Monate 28%

Dusche funktioniert nicht 17%

Fenster nicht fest
verschließbar         10%

Feuchtigkeit im Keller 10%

Heizungsausfall in gesamter
Wohnung 50%

Schimmel in allen Räumen 75%



Die/der VermieterIn muss bei
Ablehnung von Untermietver-
hältnissen stichhaltige Gründe
bringen können. Nur wenn die
gesamte Wohnung unterver-
mietet werden soll, muss man
auf die Gutmütigkeit der Ver-
mieterpartei hoffen.

In jedem Fall haftet der/die
HauptmieterIn gegenüber
dem/der VermieterIn für Schä-
den, die durch das Untermiet-
verhältnis bzw. die Untermie-
terInnen vorsätzlich oder grob
fahrlässig entstanden sind.
Bei von VermieterInnen nicht
genehmigten Untermietver-
hältnissen haftet der/die Mie-
terIn vollständig. Bei Unter-
mietverhältnissen gelten
meist die Bestimmungen „nor-
maler“ Mietverhältnisse (z. B.
bzgl. Mieterhöhung oder Kün-
digung).

Andere Regelungen gelten,
falls euerE Ehe- oder einge-
trageneR LebenspartnerIn

oder eure Kinder zusätzlich in
die Wohnung einziehen. Dies
muss dem/der VermieterIn an-
gezeigt werden, bedarf aller-
dings nicht der Zustimmung.

Zusätzlich dürfen weitere
Menschen auch für drei bis
vier Wochen zu Besuch in eu-
rer Wohnung untergebracht
werden. Hier gibt es relativ
wenig feste Regeln, Streitig-
keiten wegen zu langer Besu-
che sind eher selten. Grund-
sätzlich ist beim Besuch des/
der PartnerIn auch eine länge-
re Zeit angemessen.

Mieterhöhung

Mieterhöhungen müssen
schriftlich abgefasst und be-
gründet werden, mündliche
Forderungen brauchen nicht
beachtet zu werden. Seid ihr
mit der rechtmäßig ergange-
nen Mieterhöhungen nicht
einverstanden, so könnt ihr
mit der gesetzlichen Frist

kündigen, ohne dass in dieser
Frist die Mieterhöhung in
Kraft tritt. Dafür müsst ihr je-
doch rechtzeitig von diesem
Sonderkündigungsrecht (sie-
he unten) Gebrauch machen.

Instandhaltung, Instandset-
zung, Schönheitsreparaturen

Nach §536 BGB muss der/die
VermieterIn die Wohnung ein-
schließlich deren Ausstattung
und dazugehöriger Gemein-
schaftsräume in geeignetem
Zustand überlassen und die-
sen Zustand auch erhalten.
Durch vertragliche Bindung
kann aber diese Pflicht bis zu
gewissen Grenzen den Mieter-
Innen aufgebürdet werden.
Ohne oder bei rechtswidrigen
Vertragsklauseln sind die ge-
setzlichen Regelungen wirk-
sam.

Instandhaltungs- und In-
standssetzungskosten sind
Aufwendungen, um die Woh-
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nung in einem ordnungsgemä-
ßen Zustand zu erhalten oder
diesen Zustand wiederherzu-
stellen. Das gilt allerdings
nicht für Schäden, die von
dem/der MieterIn verursacht
wurden. Eventuelle Schäden
sind dem/der VermieterIn mit-
zuteilen. Bei größeren Schä-
den muss der/die VermieterIn
die Reparaturkosten überneh-
men, sollte er/sie nicht er-
reichbar sein (z.B. Urlaub),
kann der/die MieterIn in drin-
genden Fällen eineN Hand-
werkerIn beauftragen. Der/die
VermieterIn muss dann die
Kosten übernehmen. Bei Ba-
gatellreparaturen, z.B. an
Wasserhähnen oder Rolläden,
dürfen die Kosten nur dann
auf MieterInnen abgewälzt
werden, wenn dies vertraglich
vereinbart wurde. Solche Re-
paraturen sollten im Einzel-
nen die Grenze von 75 € nicht
überschreiten. Nicht umfasst
werden dürfen im Übrigen

Objekte, die nicht im Einfluss-
bereich des Mieters/der Mie-
terin liegen, z.B. Wasser- oder
Gasleitungen.

Schönheitsreparaturen betref-
fen das Aussehen der Miet-
räume. Darunter zu verstehen
ist hauptsächlich das Tapezie-
ren und Streichen von Wän-
den und Decken, Streichen
von Heizkörpern, Türen und
Fenstern. Heutzutage wird
diese Pflicht fast immer ver-
traglich auf die MieterInnen
abgewälzt. Nicht zu Schön-
heitsreparaturen gehören z.B.
Verlegen neuer Teppichböden,
Ausbessern von Schäden am
Putz oder Abschleifen/Versie-
geln von Parkett. Schönheits-
reparaturen können auch
selbst erledigt werden, das
heißt man braucht keinen teu-
ren Maler anzuheuern, aller-
dings muss die Arbeit ordent-
lich erledigt werden.



Kündigung

Die Kündigung hat in jedem
Fall schriftlich zu erfolgen.
Mündlich ausgesprochene
Kündigungen sind unwirksam.
Auch Fax und E-Mail sind un-
zureichend. Es werden dabei
die ordentlichen Kündigun-
gen, bei denen bestimmte
Kündigungsfristen einzuhal-
ten sind, von den außeror-
dentlichen Kündigungen un-
terschieden.

Während der/die MieterIn in
der Regel keinen Grund für
die Kündigung anzugeben
braucht, muss der/die Vermie-
terIn ihr/sein berechtigtes
Kündigungsinteresse nachwei-
sen. Zu diesen Gründen gehö-
ren erhebliche Pflichtverstöße
der MieterInnen oder Eigen-
bedarf. Beides muss ausrei-
chend und nachvollziehbar be-
gründet sein. Im Ernstfall soll-
tet ihr eine Rechtsberatung
aufsuchen.

Ordentliche Kündigung

Die gesetzliche Kündigungs-
frist bei der ordentlichen Kün-
digung beträgt bei (unbefris-
teten) Mietverhältnissen
grundsätzlich 3 Monate. Bei
Mietverhältnissen, die über 5
bzw. 8 Jahre andauern, be-
trägt die gesetzliche Kündi-
gungsfrist für den/die Vermie-
terIn 6 bzw. 9 Monate. Für
MieterInnen bleibt es in je-
dem Fall bei der Frist von 3
Monaten. Für Mietverträge,
die vor September 2001 ge-
schlossen wurden, gelten
leicht andere Regelungen.
Wurde bereits im Mietvertrag
eine befristete Mietdauer fest
gelegt (z.B. bei einer Unter-
vermietung), ist eine vorzeiti-
ge Kündigung in der Regel
nicht vorgesehen. Die einzige
Möglichkeit ist, eine im Ver-
trag vorher vereinbarte Er-
satzmieterIn-Klausel in An-

spruch zu nehmen (siehe Sei-
te 38) und schwerwiegende
(etwa berufliche oder familiä-
re) Gründe anzuführen.

Außerordentliche Kündigung

Wenn es sich um eine möblier-
te Wohnung handelt, die einen
Teil des von der/dem Vermie-
terIn selbst bewohnten Wohn-
raums darstellt, hält der Ge-
setzgeber die oben abgegebe-
nen Kündigungsfristen für
VermieterInnen für unzumut-
bar. Hier ist die Kündigung bis
zum 15. eines Monats zulässig
(bei monatlich zu zahlender
Miete). Die fristlose Kündi-
gung ist nur möglich, wenn
der/die MieterIn sich eine
schwere Vertragsverletzung
hat zu Schulden kommen las-
sen, so dass dem/der Vermie-
terIn eine Fortsetzung des
Mietverhältnisses nicht zuge-
mutet werden kann. Dies ist
z.B. der Fall wenn einE Mie-
terIn seine/ihre VermieterIn
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schwer beleidigt bzw. bedroht
hat oder den Hausfrieden
nachhaltig stört. Ebenso ist
eine fristlose Kündigung mög-
lich, wenn die Miete dauernd
unpünktlich bezahlt wird. Vor-
her muss jedoch stets eine Ab-
mahnung erfolgt sein. Eine
fristlose Kündigung ist auch
möglich, wenn MieterInnen
an zwei aufeinanderfolgenden
Terminen, d.h. üblicherweise
zum Monatsersten zweier auf-
einanderfolgender Monate,
mit einem Betrag von mehr
als einer Monatsmiete im Ver-
zug sind. Sobald die Miet-
schulden durch Nachzahlung
beglichen sind, ist die fristlose
Kündigung unwirksam.

Widerspruchsrecht
(Sozialklausel)

In jedem Fall von ordentlicher
Kündigung, also auch dann,
wenn nachweislich rechtmäßi-
ge Kündigungsgründe vorlie-
gen, kann der/die MieterIn

Widerspruch gegen die Kündi-
gung einlegen, wenn ein Här-
tefall vorliegt (z.B. bevorste-
hendes Examen, fortgeschrit-
tene Schwangerschaft, akute
Krankheit, Fehlen eines zu-
mutbaren, bezugsfertigen Er-
satzwohnraumes etc.). Ausge-
nommen vom Widerspruchs-
recht der MieterInnen sind
neben einigen anderen selten
Fällen:

* Kündigungen, die von den
MieterInnen selbst ausge-
sprochen wurden

* Rechtmäßige Kündigungen,
die außerordentlich (also
fristlos) erfolgten.

* Zeitmietverträge ohne Kün-
digungsschutz nach Ablauf
der vertraglich festgelegten
Geltungsdauer. 

Kaution

Die Kaution darf drei Monats-
mieten (Kaltmiete plus fixe
Nebenkosten) nicht überstei-



gen. Wenn eine Warmmiete
oder eine monatliche Neben-
kostenpauschale vereinbart
worden ist, ist der Betrag
auch relevant für die Berech-
nung der maximalen Kaution.
Die Kaution darf in drei glei-
chen Raten gezahlt werden,
die erste Rate ist bei Mietbe-
ginn fällig. Der/die Vermieter-
In muss die Kaution getrennt
von seinem/ihrem eigenen
Vermögen auf einem eigens
dafür eingerichteten Konto
bei einem Kreditinstitut anle-
gen. Dieses Geld und die Zin-
sen (mindestens üblicher
Zinssatz für Sparguthaben mit
dreimonatiger Kündigungs-
frist) sind Eigentum des/der
MieterIn. Der/die VermieterIn
darf nur dann an das Geld,
wenn die Geldforderung ge-
richtlich bestätigt oder zwi-
schen den VertragspartnerIn-
nen unstrittig ist. Sofern kei-
ne Forderungen gestellt wer-
den, muss der/die VermieterIn
die Kaution in voller Höhe und

verzinst spätestens drei bis
sechs Monate (je nach Ge-
richtsbeschluss) nach Beendi-
gung des Mietverhältnisses
zurückzahlen. VermieterInnen
haben das Recht, von der zu-
rück gezahlten Kaution Forde-
rungen abzuziehen. Der Ab-
zug muss allerdings für die
MieterInnen transparent blei-
ben, so dass diese die Mög-
lichkeit zum Einspruch haben.

Studierendenwohnheime

Hier besteht für den/die Ver-
mieterIn keine Verzinsungs-
pflicht für die Kaution. Die
Miete muss vergleichsweise
billig sein, kann allerdings von
den TrägerInnen des Wohn-
heimes relativ leicht erhöht
werden. Hier sind meist keine
besonderen Gründe durch die
TrägerInnen anzugeben. Sind
nicht einsehbare Mietpreiser-
höhungen geplant, so emp-
fiehlt sich ein Besuch beim

UStA zur Selbstorganisation
der Betroffenen, um gemein-
sam gegen die Mietpreiserhö-
hungen vorgehen zu können.

Häufig existieren hierbei auch
besondere rechtmäßige Kün-
digungsgründe, wie etwa Ex-
matrikulation oder über-
schreiten der Höchstwohn-
dauer (Mietzeitbegrenzung).
Wenn wegen einer Mietzeitbe-
grenzung im Wohnheim ge-
kündigt wurde, kann man von
der Sozialklausel keinen Ge-
brauch machen.

Wohngemeinschaften

Wohngemeinschaften lassen
sich grob anhand der Art des
Mietvertrages in zwei Modelle
unterteilen:

1. EinE MieterIn tritt als
HauptmieterIn auf. Es ist ver-
einbart, dass er/sie die übri-
gen Zimmer untervermieten
darf (vor Vertragsabschluss
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mit dem/der VermieterIn ab-
klären). Jede Untervermietung
ist dann aber auch weiterhin
gegenüber dem/der Vermie-
terIn anzuzeigen. Der/die
HauptmieterIn ist im Verhält-
nis zum/zur VermieterIn für
alles verantwortlich. Er/sie
muss daher auch den Ausfall
tragen, wenn z.B. einE Unter-
mieterIn zahlungsunfähig ist
oder plötzlich auszieht. Der/
die HauptmieterIn kann nur
darauf vertrauen, dass die an-
deren WG-Mitglieder sich an
den zusätzlichen Kosten betei-
ligen, einen Rechtsanspruch
darauf gibt es nicht. Sollte
der/die HauptmieterIn auszie-
hen, bleibt es der/dem Ver-
mieterIn freigestellt, ob sie/er
nun mit einer/einem Unter-
mieterIn einen neuen Mietver-
trag abschließt oder nicht.
Deshalb sollte eine Kündigung
der/des HauptmieterIn immer
unter Absprache mit den an-
deren MitbewohnerInnen er-
folgen.

2. Alle MieterInnen sind
gleichberechtigte Hauptmie-
terInnen. In diesem Fall ist je-
des einzelne WG-Mitglied für
die gesamte WG, also für alles
verantwortlich (gesamtschuld-
nerische Haftung). Der/die
VermieterIn kann von jedem/
jeder HauptmieterIn die ge-
samte Miete, aber auch die
Erfüllung anderer Mietver-
pflichtungen fordern und not-
falls einklagen. Zahlt ein WG-
Mitglied nicht, so müssen die
anderen MieterInnen diesen
Verlust unter sich ausglei-
chen, haben aber Regressan-
sprüche gegen das nicht zah-
lende Mitglied.

Der/die VermieterIn kann ent-
weder nur der gesamten WG
oder überhaupt niemandem
kündigen. Kündigungen an
Einzelpersonen sind unzuläs-
sig. Manche Gerichte gehen
aber mehr und mehr dazu
über, von dieser Regelung Ab-
stand zu nehmen, wenn der



Kündigungsgrund auf das Ver-
schulden einer einzelnen Per-
son zurückzuführen ist. Dann
ist der/die VermieterIn unter
Umständen verpflichtet, das
Mietverhältnis mit den ande-
ren WG-Mitgliedern fort zu
setzen.

Unter ganz engen Vorausset-
zungen, nämlich wenn die
MieterInnen alle Studierende
oder in der Ausbildung sind
und in der Vergangenheit
schon Wechsel stattgefunden
haben, kann die/der Vermie-
terIn verpflichtet sein, dem
Wechsel im Hauptmietverhält-
nis, das heißt dem Ausschei-
den eines/einer Hauptmiete-
rIn und der Aufnahme eines
neuen Mitgliedes, zuzustim-
men. Für alle HauptmieterIn-
nen besteht jedenfalls das
Recht auf Untervermietung
des freiwerdenden Zimmers,
so dass die Zahl der in der
WG wohnenden Personen im-
mer gleich bleiben kann.

Will die ganze WG kündigen,
so müssen zur Wirksamkeit
dieser Kündigung alle Mieter-
Innen unterschreiben. Will je-
mand partout nicht unter-
schreiben oder will nur eineR
unterschreiben, sollte ver-
sucht werden, sich mit der/
dem VermieterIn zu einigen.

Wichtige Merksätze:
* Wechseln die EigentümerIn-

nen des Mietobjektes, so
bleiben alle Mietverträge
davon unangetastet.

* Unrechtmäßige Vertrags-
klauseln sind immer nichtig.
An ihre Stelle treten die ge-
setzlichen, zumeist miete-
rInnenfreundlichen Bestim-
mungen.

* Musizieren oder Musik hö-
ren dürft ihr auch ohne Er-
laubnis der VermieterInnen,
allerdings nur in Zeiten, in
denen das von der Hausord-
nung her erlaubt ist. Proble-
me kann es bei Musikinstru-

menten geben, die üblicher-
weise nicht in Wohnungen
gespielt werden (z.B. Posau-
ne, Schlagzeug, ganze
Bands sowieso). Längeres
Musizieren (täglich mehr
als zwei Stunden, z.B. bei
Studierenden der Musik-
hochschule) bedürfen der
Erlaubnis der VermieterIn-
nen.

* Bestimmungen, die im Miet-
vertrag das Rauchen verbie-
ten, sind unzulässig und da-
mit nichtig.

* Zugang zur Wohnung für
VermieterInnen besteht nur
nach Ankündigung und
nach vorheriger Genehmi-
gung der MieterInnen. Die
VermieterInnen dürfen nur
mit Erlaubnis der MieterIn-
nen einen Schlüssel zur
Wohnung behalten.

* Den VermieterInnen nicht
angezeigte Mängel können
bei größer werden des
Schadens zur Schadenser-
satzpflicht führen.
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* Kleintiere (z.B. Vögel,

Hamster) dürfen immer
dann gehalten werden,
wenn sie keine Gefahr und
keine Belästigung für die
anderen MieterInnen dar-
stellen und im Mietvertrag
nicht ausdrücklich verboten
werden.

* Vertragsklauseln, die weibli-
chen bzw. männlichen Be-
such ganz oder über die
Nacht verbieten (gibt es
wirklich noch) sind lustig,
sittenwidrig, unrechtmäßig
und damit nichtig. Bürg-
schaften von Eltern können
von Vermietern verlangt
werden.

* Feiern sollte man in eige-
nem Interesse bei den
Nachbarn (verbunden mit
einer Einladung) im Vorfeld
ankündigen. Bei besonde-
ren Anlässen (z.B. Vordi-
ploms-Party, Geburtstag,

Silvester) kann evtl. die
Nachtruhe (ab 22 Uhr Zim-
merlautstärke) gelockert
werden.

* Offensichtlich unrechtmäßi-
ge Mieterhöhungen und
Kündigungen brauchen
nicht beachtet werden, al-
lerdings empfiehlt sich die
möglichst frühzeitige Abklä-
rung mit dem Vermieter.

* Zeitmietverträge können
nur mit außerordentlichen
Gründen vorzeitig gekün-
digt werden.

* Der Verlust eines Schlüssels
stellt nur dann einen Grund
zum Austausch der Schlös-
ser dar, wenn mit dem
Schlüssel Gegenstände ver-
loren gingen, durch die auf
das zugehörige Haus bzw.
Wohnung geschlossen wer-
den kann.

* Die VermieterInnen haben
bei Zentralheizungen die
Pflicht zum Heizen, so dass
die Mietwohnungen auf 20 -
22 Grad beheizbar sind.



Das „Bundesgesetz über indi-
viduelle Förderung der Ausbil-
dung“ oder kurz Bundesaus-
bildungsförderungsgesetz
(BAföG) wurde 1971 verab-
schiedet. In seiner Begrün-
dung stand u.A., dass BAföG
jeder und jedem ermöglichen
soll, sich entsprechend den ei-
genen Fähigkeiten auszubil-
den. Das BAföG sollte die sozi-
ale Selektion beim Zugang zu
Bildung begrenzen bzw. ganz
abbauen.

Doch zeigte sich bald, dass
das BAföG diesem Anspruch
nicht gerecht wurde. Durch
die Kopplung des BAföG an
das elterliche Einkommen und
die mangelnde Anpassung der
Förderungshöchstsätze und
Einkommensfreibeträge sank
der Anteil der Geförderten
insgesamt, ebenso der durch-
schnittliche Geldbetrag, der

an die einzelnen Studierenden
als Zuschuss ausgezahlt wur-
de. Im Jahr 1974 kam es
durch die Einführung des
Grunddarlehens zu einer wei-
teren Verschlechterung der
Situation. Seitdem muss ein
gewisser Anteil des erhalte-
nen BAföGs zurückgezahlt
werden. Begründet wurde der
Schritt damals mit der Not-
wendigkeit der Entlastung der
öffentlichen Haushalte. Genau
diese Begründung wurde übri-
gens auch wieder bemüht, als
die Regierung Kohl als eine
ihrer ersten Taten den BAföG-
Kahlschlag ab August 1983
beschloss, der eine fast völlige
Abschaffung des SchülerIn-
nen-BAföG sowie eine Umstel-
lung des studentischen BAföG
auf Volldarlehen (d. h. das ge-
samte BAföG musste zurück-
gezahlt werden) beinhaltete.

Die Anhäufung von Schulden
durch Erhalt von BAföG führt
dazu, dass gerade die sozialen

Gruppen, die niemals den Re-
spekt vor solchen Summen
verloren haben, vor dieser
Schwelle zurückschrecken.
Das zeigt auch der sinkende
Anteil von Kindern aus sozial
benachteiligten Gruppen un-
ter den Studierenden, wie es
in der Sozialerhebung des
Deutschen Studentenwerks
nachzulesen ist.

1984 wurde der „Darlehens-
teilerlass“ beschlossen, der in
seiner heutigen Form besagt,
dass abhängig von Studien-
leistungen und Studienzeit ein
Teil des Darlehens erlassen
wird. Da das BAföG nicht
mehr auf der Höhe der Zeit
war und nicht mehr in zufrie-
denstellender Weise funktio-
nierte, wurden Möglichkeiten
einer grundlegenden Ände-
rung des BAföG diskutiert. Es
wurde aber nie grundlegend
reformiert, sondern nur am
bestehenden Gesetz herumge-
doktert, so dass mittlerweile

BAföG

Geschichtlicher Überblick
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Formulare

Die wichtigsten Formblätter zur
Beantragung von Leistungen
gemäß dem BAföG liegen im
Mensa-Foyer (beim Aufgang
zum BAföG-Amt, unmittelbar
vor dem Mensa-Treff) und im
BAföG-Amt selbst aus.

Sie können auch unter
www.bafoeg.bmbf.de/an-
trag_formulare.php abgerufen
werden.

schon die 20. BAföG-Novelle
gültig ist; diese ist unten ge-
nau erläutert. Im Juli 1995
trat dann Jürgen Rüttgers
(CDU), selbsternannter „Zu-
kunftsminister“, mit dem Vor-
schlag an die Öffentlichkeit,
den Darlehensanteil nicht
mehr zinslos vom Bund verge-
ben zu lassen, sondern von ei-
ner Bank, die dafür Zinsen
verlangt. Diese Überlegungen
führten 1996 zur Verkürzung
der Förderhöchstdauern in
den meisten Studiengängen,
zur Einschränkung der Förde-
rung nach einem Fachrich-
tungswechsel und zur Einfüh-
rung des verzinslichen Bank-
darlehens bei der Studienab-
schlussförderung.

Während des Uni-Streiks erar-
beiteten viele Studierenden-
gruppen alternative BAföG-
Modelle, die großenteils kos-
tenneutral angedacht wurden:
Sie sollten nicht (wesentlich)
mehr kosten als das aktuelle

BAföG-Modell. Gerade aber in
dieser Kostenneutralität liegt
ein Teil des Hundes begraben:
Das Gesamtvolumen, welches
für BAföG zur Verfügung
steht, ist schon immer zu ge-
ring gewesen. Die Ausgaben
für BAföG von Bund und Län-
dern entsprechen mit derzeit
ca. 1,7 Milliarden DM (1999)
ungefähr dem Stand des Jah-
res 1978 - allerdings gab es
damals gerade 900.000 Stu-
dis, heute sind es mit ca. 1,8
Millionen doppelt so viele.

Vor dem Regierungswechsel
1998 vertrat die SPD weitge-
hend das „Fortgeschriebene
Drei-Körbe-Modell“, das in
seinen Grundzügen auf einem
Vorschlag der Studentenwer-
ke beruht. Es sah folgendes
vor: Die bisher an die Eltern
ausbezahlten „ausbildungsbe-
zogenen Leistungen“ für die
Kinder (Ausbildungsfreibe-
trag, Kindergeld/Kinderfreibe-
trag) sollten elternunabhängig



direkt an alle Studierenden
ausgezahlt werden (ca. 400
DM/Monat als Sockelbetrag).
Darüber hinaus sollte es eine
(ähnlich dem heutigen BAföG)
elternabhängige „Aufbauför-
derung“ geben. Im Januar
2000 war diese grundlegende
BAföG-Reform bereits ge-
scheitert. Aufgrund eines
Kanzlervetos kam die verspro-
chene grundlegende BAföG-
Reform nicht zu Stande.
Schröder argumentierte mit
verfassungsrechtlichen Be-
denken und mit Mehrausga-
ben des Staates von bis zu 2
Milliarden Mark. Außerdem
sei das Kindergeld für den
Hausbau der Eltern verplant.

In ihrer zweiten Amtszeit
führte die Schröder-Regie-
rung dann doch noch einige-
Änderungen ein. So wurde
das Kindergeld nicht mehr als
Einkommen eingerechnet und
die Gesamtverschuldung auf
10.000 € gedeckelt. Auf der

anderen Seite wurde der be-
rüchtigte Datenabgleich ein-
geführt, mit dessen Hilfe nicht
angegebene „Vermögen“ ge-
funden werden sollen.

Im Bundestagswahlkampf
2005 tat sich damals vor All-
em die damalige baden-würt-
tembergische Ministerin An-
nette Schavan (CDU) hervor,
die offen Pläne zur Abschaf-
fung des BAföG aussprach.
Sie folgte zwar Bulmahn als
Bildungsministerin, das BAföG
überlebte aber trotzdem. Ab
2008 kamen nach längerem
Zögern sogar noch einige Ver-
besserungen. So wurde das
Studium innerhalb der EU un-
eingeschränkt ermöglicht und
die Bedarfssätze wurden um
rund 3% erhöht. Der Forde-
rung der Fraktion DIE LINKE.
zur Übernahme der Studien-
gebühren wurde jedoch abge-
lehnt.

Der Erstantrag

Den Erstantrag solltet ihr so
früh wie möglich stellen, da
BAföG-Leistungen frühestens
ab dem Monat ausgezahlt
werden, in dem der Antrag
beim BAföG-Amt eingegangen
ist. Eine rückwirkende Bean-
tragung von BAföG-Leistun-
gen ist in der Regel nicht
möglich. Auch die Idee, sich
das BAföG „für später“ aufzu-
heben, ist nicht so besonders
toll, denn der maximale Zeit-
raum, für den ihr BAföG-Leis-
tungen erhalten könnt, die so-
genannte Förderungshöchst-
dauer, wird immer vom Studi-
enbeginn an gezählt. Wenn
sich abzeichnet, dass ihr es
nicht mehr schaffen werdet,
die Antragsformulare bis zum
Monatsende auszufüllen,
reicht es zunächst einen form-
losen Antrag auf Förderung
nach dem BAföG zu stellen.

Anträge
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Den formellen Antrag (die
Formblätter) solltet ihr dann
aber so schnell wie möglich
nachreichen.

Abgegeben wird der Antrag
dann beim Briefkasten des
BAföG-Amtes oder direkt bei
den SachbearbeiterInnen.
Wenn noch Fragen zum An-
trag bestehen, solltet ihr das
BAföG-Amt oder die BAföG-
und Sozialberatung des UStA
aufsuchen, um eventuelle Un-
klarheiten zu beseitigen. Feh-
lende Unterlagen können
nachgereicht werden, wobei
ihr vom Amt gestellte Fristen
für das Nachreichen einhalten
solltet. Wenn das nicht mög-
lich ist, weil ihr beispielsweise
noch nicht im Besitz der benö-
tigten Unterlagen seid, so
solltet ihr das dem Amt am
besten rechtzeitig mitteilen.

Falls ihr den Erstantrag erst
nach dem fünften Semester
stellt, müsst ihr zusätzlich den

sogenannten Leistungsnach-
weis (siehe Seite 84) erbrin-
gen. Dabei ist zu beachten,
dass hier nicht der „normale“
Leistungsnachweis für das
fünfte Semester gefordert
wird, sondern ein Leistungs-
nachweis für das Semester, in
dem ihr euch gerade befindet.

Falls ihr nur festgestellt ha-
ben möchtet, ob ihr BAföG er-
halten könnt (oder nicht),
nicht aber die mögliche Höhe
berechnet haben wollt, könnt
ihr einen Vorabentscheid be-
antragen. Dieser wird oft als
Beleg benötigt, z.B. bei der
Beantragung von Wohngeld.

Wie geht es nach der Antrag-
stellung weiter?

Nachdem ihr euren Antrag ge-
stellt habt, wird dieser zu-
nächst bearbeitet. Spätestens
sechs Wochen nach Ver-
vollständigung aller benötig-
ten Unterlagen solltet ihr ei-



nen Bescheid erhalten, in dem
euch mitgeteilt wird, ob ihr
nach dem BAföG gefördert
werdet und wie hoch die mo-
natlichen Leistungen ausfal-
len werden. Das Amt ist recht-
lich an diesen Bescheid ge-
bunden und kann ihn nur
dann zurücknehmen, wenn ihr
wissentlich oder aus grober
Nachlässigkeit falsche Anga-
ben gemacht habt. Falls ihr
den Bescheid nicht innerhalb
von sechs Wochen erhaltet
oder nach zehn Wochen noch
kein Geld ausgezahlt wurde,
könnt ihr die Förderung unter
dem Vorbehalt der Rückzah-
lung beantragen (siehe Seite
65, Abschnitt „Vorleistung“),
um BAföG-Leistungen vorge-
streckt zu bekommen, bis end-
gültig über den Antrag ent-
schieden wurde.

Als BAföG-EmpfängerIn seid
ihr dazu verpflichtet, dem
BAföG-Amt alle Tatbestände
mitzuteilen, die sich auf die

Höhe der Förderungsleistun-
gen oder auf die Förderungs-
fähigkeit auswirken. Dazu ge-
hören Wohnortwechsel und
Änderungen eurer Einkom-
mensverhältnisse bzw. eures
Vermögens, aber auch eine
Krankheit, wenn diese länger
als drei Monate andauern soll-
te (siehe Seite 55, Abschnitt
„Mitwirkungspflichten“).
Wenn dagegen z.B. das Ein-
kommen eurer Eltern in die-
sem Jahr voraussichtlich we-
sentlich geringer ausfällt als
im vorletzten Jahr, solltet ihr
darüber nachdenken, einen
Aktualisierungsantrag (siehe
Seite 53) zu stellen.

Nach dem vierten Semester
muss ein „Leistungsnachweis“
(siehe Seite 84) erbracht wer-
den, damit ihr weiterhin ge-
fördert werden dürft. Wenn
das Ablegen der Vordiploms-
bzw. Zwischenprüfung in eu-
rem Studienfach nach der
Prüfungsordnung schon für

das dritte Semester vorgese-
hen ist, so ist der Leistungs-
nachweis dementsprechend
ein Semester früher zu erbrin-
gen. Wenn ihr jemals auf die
Idee kommen solltet, euer
Studienfach zu wechseln, oder
falls ihr dies bereits getan
habt, so solltet ihr nachlesen,
was bei einem solchen soge-
nannten Fachrichtungswech-
sel (siehe Seite 86) zu beach-
ten ist, um auch nach dem
Wechsel noch nach dem
BAföG gefördert werden zu
können. Auch während eines
Auslandsaufenthaltes könnt
ihr Förderung nach dem
BAföG erhalten. Aufgrund des
Auslandszuschlages, der Er-
stattung der Reisekosten und
eventueller Studiengebühren
kann es geschehen, dass ihr
im Ausland gefördert werdet,
obwohl ihr im Inland kein An-
recht auf BAföG hattet. Mehr
Informationen über die Förde-
rung im Ausland finden sich
auf Seite 92.
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Der Folgeantrag

BAföG-Anträge laufen zum
Ende des Bewilligungszeitrau-
mes aus. Dieser wird euch auf
dem Bescheid mitgeteilt. In
der Regel beträgt er zwölf
Monate, meist von Oktober
bis September. Durchgängige
BAföG-Zahlungen können nur
garantiert werden, wenn der
Folgeantrag spätestens 2 Mo-
nate vor Ende des Bewilli-
gungszeitraumes gestellt wur-
de. Ihr solltet euch also im ei-
genen Interesse an diese Frist
halten. Ansonsten kann es
passieren, dass man erst mal
für ein, zwei Monate keine
BAföG-Leistungen ausgezahlt
bekommt. Idealerweise habt
ihr den Antrag also schon im
Juli fertig. Ein Folgeantrag
wird genau so wie der Erstan-
trag gestellt. Nur der schuli-
sche und berufliche Werde-
gang (Anlage zum Formblatt
1) muss nicht mehr ausgefüllt

werden, da die Förderungsfä-
higkeit des Studiums bereits
im Erstantrag festgestellt
wurde.

Der Aktualisierungsantrag

Die Höhe der BAföG-Zahlun-
gen ist abhängig von eurem
eigenen Einkommen und dem
eurer Eltern, sowie eventuell
des Ehepartners/ der Ehepart-
nerin. Bei euch selbst wird im-
mer das aktuelle Einkommen
berücksichtigt. Bei Eltern
bzw. EhepartnerInnen ist je-
doch stets das Einkommen
des vorletzten Jahres maßgeb-
lich. Fällt deren aktuelles Ein-
kommen wesentlich geringer
aus als im Vorjahr, so könnt
ihr einen Aktualisierungsan-
trag stellen. Das BAföG-Amt
ist dann dazu veranlasst, das
aktuelle Einkommen zu be-
rücksichtigen und die Förde-
rungshöhe neu zu bestimmen.
Dazu müsst ihr Formblatt 7
ausfüllen.



Wann müssen welche Antrags-
formulare ausgefüllt werden?

Es gibt acht verschiedene An-
tragsformulare - stellt sich
nur die Frage bei welcher Ge-
legenheit welches auszufüllen
wäre.

1. Formblatt 1 („Antrag auf
Ausbildungsförderung“)
muss bei jedem Erst- und
Folgeantrag ausgefüllt wer-
den.
Die Anlage zu Formblatt 1
(„Schulischer und berufli-
cher Werdegang“) muss nur
bei einem Erstantrag, nach
einer Unterbrechung der
Ausbildung oder bei einem
Antrag auf Förderung für
eine Ausbildung im Ausland
ausgefüllt werden.

2. Formblatt 2 („Bescheini-
gung nach § 9“) muss nur
ausgefüllt werden, wenn ihr
keine gültige Studienbe-
scheinigung für das kom-

mende Semester vorlegen
könnt. Ansonsten ersetzt
die Studienbescheinigung
das Formblatt.

3. Formblatt 3 („Erklärung“)
muss bei jedem Antrag je-
weils einmal von eurer Mut-
ter und von eurem Vater
ausgefüllt werden. Wenn sie
miteinander verheiratet und
nicht beide berufstätig sind,
reicht es, wenn der berufs-
tätige Elternteil das Formu-
lar ausfüllt und der nicht
berufstätige Elternteil die
Zusatzerklärung auf der
Rückseite des Formulars
unterschreibt. Falls ihr ver-
heiratet seid, muss eure
EhepartnerIn die Erklärung
ebenfalls abgeben.

4. Formblatt 4 („Zusatzblatt
für Ausländerinnen und
Ausländer“) muss beim
Erstantrag ausgefüllt wer-
den falls ihr als „Ausländer-
In“ (nicht deutsch im Sinne
des Grundgesetzes, nicht
asylberechtigt) geltet.

5. Formblatt 5 („Bescheini-
gung nach § 48“) ist für den
Leistungsnachweis vorgese-
hen.

6. Formblatt 6 („Zusatz zum
Antrag auf Ausbildungsför-
derung für eine Ausbildung
im Ausland“): wie der Name
schon sagt.

7. Formblatt 7 („Antrag nach §
24 Abs. 3“) stellt den Aktua-
lisierungsantrag dar.

8. Formblatt 8 („Antrag auf
Vorausleistungen nach §
36“) braucht ihr nur, wenn
eure Eltern nicht bereit
sind, euch Unterhalt zu leis-
ten (siehe Seite 65).

Weitere Informationen siehe
Infokasten auf Seite 49.

Bescheide

Nach einem Erst- oder Folge-
antrag ergeht euch entweder
ein Ablehnungs- oder ein Be-
willigungsbescheid, der die
Höhe der Förderungssumme
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sowie die Länge des Bewilli-
gungszeitraums mitteilt. Falls
das BAföG-Amt der Auffas-
sung ist, ihr hättet unrecht-
mäßig zu viel Geld ausgezahlt
bekommen, oder wenn Förde-
rung unter dem Vorbehalt der
Rückzahlung geleistet wurde,
erhaltet ihr dagegen einen
Rückforderungsbescheid.
Feststellungs- und Rückzah-
lungsbescheide bekommt
man, wenn es an der Zeit ist
das Darlehen zurückzuzahlen,
also fünf Jahre nach über-
schreiten der Förderungs-
höchstdauer (siehe Seite 80).
Abhilfe- bzw. Widerspruchsbe-
scheide werden erlassen,
wenn man Widerspruch gegen
einen Bescheid eingelegt hat.

Das BAföG-Amt ist grundsätz-
lich an seine Bescheide ge-
bunden und kann diese nach-
träglich nicht mehr ohne wei-
teres zurücknehmen (siehe
Abschnitt „Mitwirkungspflich-
ten und Rückforderungen“),

es sei denn, man hat vorsätz-
lich oder grob fahrlässig fal-
sche Angaben gemacht oder
Änderungen nicht rechtzeitig
mitgeteilt. Wenn man der Auf-
fassung ist, dass ein Bescheid
nicht rechtmäßig ist, so kann
man innerhalb von einem Mo-
nat Widerspruch dagegen ein-
legen. Nach dieser Frist ist
der Bescheid rechtsgültig und
praktisch nicht mehr anfecht-
bar! Deshalb sollte man einen
erhaltenen Bescheid mög-
lichst schnell auf sein Richtig-
keit hin prüfen.

Mitwirkungspflicht und 
Rückforderungen

Bei der Beantragung von
BAföG-Förderung seid ihr –
genau so wie bei Sozialleis-
tungen – verpflichtet, alle re-
levanten Tatsachen anzuge-
ben und die verlangten Nach-
weise zu erbringen. Kommt

Gründe für Änderungsanzeigen

* Euer voraussichtliches Ein-
kommen fällt im Bewilli-
gungszeitraum höher aus als
im Antrag angegeben.

* Eure Miete fällt niedriger aus
als erwartet - etwa nach dem
Umzug in eine günstigere
Wohnung bzw. nach Rück-
zug in die Wohnung eurer El-
tern.

* Euer Kontostand überschrei-
tet den Vermögensfreibetrag
(5200 Euro).

* Ihr leidet unter einer Krank-
heit, die länger als 3 Monate
in einem Semester andauert.
In diesem Fall muß ein Ur-
laubssemester beantragt
werden. BAföG bekommt ihr
in dieser Zeit nicht! Dann
könnt ihr nur noch (unter
Umständen) ALG II  erhalten.

* Exmatrikulation oder Studien-
fachwechsel (Fachrichtungs-
wechsel). 



ihr dieser Mitwirkungspflicht
nicht nach, so kann das BAföG
versagt oder entzogen wer-
den. Zu euren Mitwirkungs-
pflichten gehört auch, dass ihr
Fragen wahrheitsgemäß nach
bestem Gewissen beantwor-
tet. Das BAföG-Amt ist durch
den berüchtigten Datenab-
gleich mit dem Bundeszentral-
amt für Steuern (BZSt, früher
Bundesamt für Finanzen)
dazu in der Lage, die Höhe
eures Vermögens festzustel-
len. Das ist zumindest der
Fall, wenn ihr einen Steuer-
freibetrag bei eurer Bank
oder Sparkasse festgelegt
habt. In Zukunft ist es wohl zu
befürchten, dass auch die an-
gegebenen Einkommen über-
prüft werden, etwa durch ei-
nen Abgleich der Daten mit
dem BZSt, oder mit den Trä-
gerInnen der Rentenversiche-
rung (Deutsche Rentenversi-
cherung Bund usw.). Es emp-
fiehlt sich also nicht, hier fal-
sche Angaben zu machen.

Fällt euch nachträglich auf,
dass ihr (aus Versehen oder
Unwissen) etwas falsch ange-
geben habt, so solltet ihr dies
dem BAföG-Amt so früh wie
möglich mitteilen. Die zu viel
ausgezahlten BAföG-Leistun-
gen werden dann zwar zu-
rückgefordert, aber ihr könnt
so um eine eventuelle spätere
strafrechtliche Verfolgung he-
rumkommen.

Wenn sich die im Antrag ange-
gebenen Verhältnisse ändern,
so müsst ihr dies unverzüglich
mitteilen, wenn diese Ände-
rungen für die Förderungs-
leistungen erheblich sind.
Man spricht dann von einer
sogenannten Änderungsanzei-
ge. Angezeigt werden müssen
sowohl Änderungen, die die
Förderungshöhe verringern,
als auch Änderungen, die sich
auf die Förderungsfähigkeit
auswirken. Mehr dazu im In-
fokasten auf Seite 55.

Änderungen, die die Förde-
rungshöhe erhöhen, solltet ihr
im eigenen Interesse anzei-
gen. Dazu gehören beispiels-
weise ein voraussichtlich
niedriger ausfallendes eigenes
Einkommen, oder eine Erhö-
hung der Miete. Außerdem
solltet ihr dem BAföG-Amt die-
se Änderungen möglichst bald
mitteilen, da Änderungsanzei-
gen zu den eigenen Gunsten
maximal für drei Monate rück-
wirkend berücksichtigt wer-
den. Änderungsanzeigen zu
den eigenen Ungunsten (also
zu Gunsten des Staates) sind
dagegen über einen deutlich
längeren Zeitraum rückwir-
kend. Das zu viel ausgezahlte
Geld wird im zweiten Fall
selbstverständlich zurückge-
fordert (siehe Seite 58, Ab-
schnitt „Rückforderungen“).

Anders ausfallende Einkom-
men eurer Eltern bzw. eurer
EhepartnerIn müssen nicht
sofort angezeigt werden, da
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bei diesen normalerweise nur
das Einkommen des vorletz-
ten Jahres berücksichtigt
wird. Habt ihr jedoch einen
Aktualisierungsantrag ge-
stellt, also einen Antrag auf
die Berücksichtigung des ak-
tuellen Einkommens, so soll-
tet ihr die Änderungen anzei-
gen.

Weiter ist dem Bundesverwal-
tungsamt (BVA), das später
für die Rückzahlung des
BAföG (siehe Seite 82,
Abschnitt „Bankdarlehen“)
zuständig ist, immer die aktu-
elle Adresse (bzw. eine Ände-
rung des Namens) mitzutei-
len. Wenn das Amt die neue
Anschrift (bzw. den neuen Na-
men) ermitteln muss, entsteht
dadurch eine Gebühr von min-
destens 25 €.

Verletzung der Mitwirkungs-
pflicht

Kommt ihr euren Mitwir-
kungspflichten – und dazu ge-
hören auch nötig werdende
Änderungsanzeigen – nicht
nach, so könnt ihr strafrecht-
lich belangt werden. Im güns-
tigsten Fall stellt dies nur eine
Ordnungswidrigkeit dar, die
bei Nachlässigkeit mit einem
Bußgeld von bis zu 1250 €,
bei nachgewiesener Vorsätz-
lichkeit mit einem Bußgeld
von bis zu 2500 € bestraft
werden kann. Auf jeden Fall
aber müssen die zu Unrecht
erhaltenen Leistungen zurück-
gezahlt werden und zwar so-
fort und mit Zinsen!

Wer vorsätzlich falsche Anga-
ben gemacht hat, um höhere
BAföG-Leistungen zu erhal-
ten, kann bei der Staatsan-
waltschaft wegen Betrugs an-
gezeigt werden! Das hat dann
ein Gerichtsverfahren zur Fol-



ge. Laut Strafgesetzbuch kön-
nen Betrugsfälle mit dem Ziel,
sich oder anderen einen Ver-
mögensvorteil zu verschaffen,
mit bis zu zehn Jahren Haft
oder mit Geldstrafe bestraft
werden. Normalerweise wer-
den nur Geldstrafen verhängt.
Bei einer Geldstrafe von über
90 Tagessätzen (das vermute-
te Tageseinkommen) gibt es
jedoch eine Eintragung ins po-
lizeiliche Führungszeugnis
und damit seid ihr vorbe-
straft! Viele FachanwältInnen
für Strafrecht versuchen da-
her in aufgeflogenen Fällen,
das Strafmaß unter besagte
90 Tagessätze zu drücken.
Wenn Nachweise gefälscht
wurden, erfüllt dies zusätzlich
den Tatbestand der Urkunden-
fälschung, was das Strafmaß
weiter erhöht!

Falls ihr vom Datenabgleich
(siehe oben) betroffen seid
oder aus anderem Grunde be-
schuldigt werdet, eine Straf-

tat begangen zu haben, solltet
ihr zunächst ruhig bleiben.
Beim Datenabgleich wird das
BAföG-Amt euer Vermögen
schätzen – je nach Zinsauf-
kommen. Erst wenn dieses
über 100 € liegt, wird es aktiv.
Als Betroffene solltet ihr euch
in jedem Fall anwaltlich bera-
ten lassen. Grundsätzliche In-
formationen zum Datenab-
gleich erhaltet ihr auf den Sei-
ten der Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft (GEW)
Bayern: http://bafoeg-
datenabgleich.de. Pläne der
Bundesregierung, den Daten-
abgleich auch auf euer Ein-
kommen zu erweitern, wurden
vorerst fallen gelassen, sind
aber immer noch in der De-
batte.

Rückforderungen

Wenn „unrechtmäßig“ BAföG-
Leistungen ausgezahlt wur-
den, kann das BAföG-Amt die-
se unter bestimmten Voraus-

setzungen zurück fordern. Die
Rückforderung geschieht
dann in Form eines Rückfor-
derungsbescheides, der die
betreffenden vorhergehenden,
zu Unrecht ergangenen Be-
scheide aufhebt oder korri-
giert und die Höhe der daraus
resultierenden Rückzahlungen
mitteilt. Wie bei allen Beschei-
den solltet ihr auch hier ge-
nau prüfen, ob der Bescheid
seine Richtigkeit hat. Zu Un-
recht ausgezahlte Leistungen
können nämlich nur dann un-
eingeschränkt zurückgefor-
dert werden, wenn

* Leistungen aufgrund von
vorsätzlich oder grob fahr-
lässig falsch gemachten An-
gaben (siehe Abschnitt „Be-
scheide“) erbracht wurden,

* Änderungen (siehe oben)
nicht rechtzeitig mitgeteilt
wurden oder

* Leistungen unter dem Vor-
behalt der Rückzahlung
ausgezahlt wurden. 
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Ansonsten habt ihr mit einem
Widerspruch gute Aussichten
auf Erfolg, wenn ihr „in
schutzwürdiger Weise“ auf die
Richtigkeit des Bescheides
vertraut habt. Vertrauen „in
schutzwürdiger Weise“ ist da-
bei ein Rechtsbegriff, der
etwa dann vorliegt, wenn ihr
im Hinblick auf die BAföG-
Zahlungen eigene Vermögens-
dispositionen getroffen habt.
Dazu reicht es nicht aus, dass
das Geld ausgegeben wurde!
Hinzu kommt dass ihr euch
ansonsten um andere Einnah-
mequellen – etwa bei Ver-
wandten oder durch Jobben –
bemüht haben müsstet, oder
dass ihr sonst bestimmte Aus-
gaben nicht getätigt hättet.

Generell darf zwischen dem
Erlass eines Bescheides und
seiner Aufhebung bzw. Kor-
rektur nicht beliebig viel Zeit
vergangen sein. Bei kleineren
Verletzungen der Mitwir-
kungspflicht können Beschei-

de bis zu zwei Jahre nach ih-
rer Bekanntgabe zurückge-
nommen werden. Wenn vor-
sätzlich oder grob fahrlässig
falsche oder unvollständige
Angaben gemacht wurden,
verlängert sich diese Frist auf
zehn Jahre. Letzteres gilt
auch für Leistungen, die unter
dem Vorbehalt der Rückzah-
lung gezahlt wurden.

Voraussetzungen für die Zah-
lung von BaföG

Persönliche Voraussetzungen

Um nach dem BAföG geför-
dert werden zu können, muss
man sich in einer sogenann-
ten förderungsfähigen Ausbil-
dung befinden. Was aber ge-
nau bedeutet das? Wann ist
das der Fall? Wann nicht? Ein
Studium ist prinzipiell eine
förderungsfähige Ausbildung,
klingt vernünftig, klar und
wenn man vor Beginn des jet-



zigen Studiums noch nicht
studiert hat und auch noch
keine Lehre angefangen oder
gar abgeschlossen hat, ist das
auch erst mal richtig. Andern-
falls solltet ihr im Folgeab-
schnitt „förderungsfähige
Ausbildung“ nachlesen, ob ihr
nicht trotzdem noch gefördert
werden könnt. Um wirklich
BAföG-Leistungen zu erhal-
ten, müssen allerdings noch
eine Reihe weiterer Voraus-
setzungen – die persönlichen
Voraussetzungen – erfüllt
sein:

Die Staatsangehörigkeit

Grundsätzliche Voraussetzung
ist die deutsche Staatsangehö-
rigkeit. In einigen Fällen
könnt ihr allerdings auch als
AusländerIn gefördert wer-
den. Einen vollständigen
Überblick über die Ausnah-
men bekommt ihr unter „Aus-
nahmen von der Staatsange-
hörigkeit“ (Seite 63).

Die Altersgrenze

Wenn ihr zu Beginn eures Stu-
diums bereits das 30. Lebens-
jahr vollendet habt, könnt ihr
leider nur noch in ganz be-
stimmten Ausnahmefällen
(siehe „Ausnahmen von der
Altersgrenze“, Seite 62) nach
dem BAföG gefördert werden.
Vorsicht: Das gilt auch für die
Aufnahme eines Master-Studi-
ums.

Die „Eignung“

Letztlich müsst ihr auch noch
für das gewählte Studienfach
„geeignet“ sein. Glücklicher-
weise wird das zunächst ein-
fach erst mal angenommen,
solange ihr eingeschrieben
seid. Zum fünften Semester
muss diese „Eignung“ jedoch
mit einem Leistungsnachweis
belegt werden.

Wenn ihr alle diese Vorraus-
setzungen erfüllt, sollte der
Förderung nach dem BAföG
eigentlich nicht mehr viel im
Wege stehen. Allerdings gibt
es noch eine letzte weitere Vo-
raussetzung: BAföG-Leistun-
gen erhält nur, wer nicht dazu
in der Lage ist, den Ausbil-
dungsbedarf selbst zu decken.
Deshalb berechnet das BAföG-
Amt abhängig von eurem ei-
genen Einkommen, dem Ein-
kommen eurer Eltern usw. in-
dividuell die Förderungshöhe
(siehe Seite 69). Wenn diese
mehr als 10 € betragen sollte,
werdet ihr euch in naher Zu-
kunft zu den BAföG-Empfän-
gerInnen zählen dürfen.

Förderungsfähige Ausbildung

Habt ihr bereits eine Ausbil-
dung oder ein Studium (Hoch-
schulausbildung) abgebro-
chen, oder euer Studienfach
oder die Ausbildung gewech-
selt, so habt ihr dadurch unter
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Umständen bereits euren An-
spruch auf BAföG verloren,
selbst dann wenn ihr für die
vorhergehende Ausbildung
kein BAföG beantragt hattet.
Weitere Informationen dazu
findet ihr im Abschnitt „Fach-
richtungswechsel“.

Nach einer abgeschlossenen
Berufsausbildung ist ein Stu-
dium nur noch dann förde-
rungsfähig, wenn

* die Hochschulzugangsbe-
rechtigung erst nach der
Ausbildung erworben wur-
de, beispielsweise durch
Nachholen des Abiturs an
einem Abendgymnasium
(zweiter Bildungsweg) oder
durch Erwerb einer fachge-
bundene Hochschulreife im
Rahmen einer Ausbildung,
oder 

* die Ausbildung weniger als
3 Jahre dauerte.

Nach einem abgeschlossenen
Studium ist ein weiteres Stu-
dium förderungsfähig, wenn
das weitere Studium ein min-
destens einjähriger Mast-
erstudiengang ist, der auf
dem vorher studierten Bach-
elorstudiengang aufbaut. Das
bedeutet also, dass konsekuti-
ve und nicht-konsekutive
Masterstudiengänge im Allge-
meinen förderungsfähig sind,
weiterbildende Master jedoch
nicht. Unberücksicht bleibt
dabei, ob der Bachelor im
Ausland erworben wurde. Zu-
mindest die Bachelor-Ab-
schlüsse der meisten europäi-
schen Länder (Bologna-Raum)
sind anerkannt. Zwischen Er-
werb des Bachelor-Abschlus-
ses und der Aufnahme des
Master kann eine nicht näher
bestimmte Zeit der Erwerbs-
tätigkeit liegen. Ihr solltet
dann allerdings auf das Ein-
halten der Altersgrenze ach-
ten. Ein Masterstudiengang
ist allerdings nicht förde-



rungsfähig, wenn ihr neben
dem Bachelor noch einen wei-
teren Abschluss erworben
habt.

Eine weitere Möglichkeit zur
Förderung besteht, wenn das
weitere Studium das bisherige
Studium ergänzt und für den
angestrebten Beruf rechtlich
erforderlich ist. Verbesserte
Berufsaussichten allein sind
dagegen kein Grund.

Wenn durch das bisherige
Studium an einer nicht-uni-
versitären Hochschule der Zu-
gang zur Universität erwor-
ben wurde und jetzt ein Uni-
versitätsstudium in derselben
oder einer sehr ähnlichen
Fachrichtung angestrebt wird,
hat man Anspruch auf BAföG-
Leistungen. Der typische Fall
ist: Fachhochschulreife (aber
kein Abitur), Fachhochschuls-
tudium abgeschlossen und da-
mit Zugang zur Universität er-
halten. Ein nachfolgendes

Universitätsstudium in dersel-
ben Fachrichtung ist dann för-
derungsfähig. Das weitere
Studium muss aber in unmit-
telbarem Anschluss an das
letzte Studium aufgenommen
werden.

Außerdem gibt es noch eine
Härtefallregelung, unter der
ein Studium gefördert werden
kann, wenn die besonderen
Umstände des Einzelfalls (ins-
besondere des angestrebten
Ausbildungsziels) dies erfor-
dern. Dies wird aber nur in
sehr wenigen Fällen gewährt.

Ausnahmen von der
Altersgrenze

Unter folgenden Umständen
kann das BAföG-Amt Ausnah-
men von der Altersgrenze ma-
chen. Dies unterliegt jedoch
immer einer Überprüfung im
Einzelfall.

* Ihr wart aus persönlichen
oder familiären Gründen
daran gehindert, euer Stu-
dium zu einem früheren
Zeitpunkt aufzunehmen.
Das ist beispielsweise bei
längerer Krankheit, Behin-
derung, Schwangerschaft
oder Kindererziehung (ins-
besondere von Kindern un-
ter zehn Jahren) der Fall,
aber auch bei Nichtzulas-
sung zur gewählten Ausbil-
dung im Auswahlverfahren,
oder dem Eingehen einer
insgesamt mindestens acht-
jährigen Dienstverpflich-
tung als SoldatIn bei einem
Dienstbeginn vor Vollen-
dung des 22. Lebensjahres.
Eine Ausnahme aufgrund
persönlicher Gründe wird
jedoch nur gewährt, wenn
das Studium nach dem Weg-
fall der Gründe umgehend
aufgenommen wird. 

* Ihr habt die Hochschulzu-
gangsberechtigung gerade
erst erworben, beispielswei-
se durch den Besuch einer
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Abendschule. In diesem Fall
muss das Studium umge-
hend nach dem Erreichen
der Hochschulzugangsbe-
rechtigung begonnen wer-
den. Oder ihr werdet ohne
allgemeine Hochschulzu-
gangsberechtigung (z.B.
Abitur) aufgrund berufli-
cher Qualifikation an der
Hochschule eingeschrieben. 

* Ihr seid aufgrund einer ein-
schneidenden Veränderung
eurer persönlichen Lebens-
verhältnisse bedürftig ge-
worden und habt noch kei-
ne förderungsfähige Ausbil-
dung abgeschlossen. Eine
einschneidende Verände-
rung der persönlichen Le-
bensverhältnisse liegt etwa
bei Scheidung oder Tod des/
der EhepartnerIn vor. „Be-
dürftig“ bedeutet hierbei,
dass euer Einkommen unter
dem Sozialhilfesatz (siehe
Seite 127, Abschnitt „ALG
II“) liegt und dass ihr über
kein einzusetzendes Vermö-
gen verfügt. Auch hier gilt,

dass ihr euer Studium um-
gehend nach dem Eintritt
der Bedürftigkeit aufneh-
men müsst. 

Die Gründe sollten mit geeig-
neten Unterlagen belegt wer-
den können. „Das Studium
umgehend aufnehmen“ be-
deutet, dass das Studium zum
nächstmöglichen Zeitpunkt
begonnen werden muss. Das
bedeutet also, zum nächsten
Semester, sofern es zu diesem
Termin möglich ist. Verzöge-
rungen werden nur gebilligt,
wenn sie nicht selbst ver-
schuldet sind.

Ausnahmen von der Staatsan-
gehörigkeit

In den folgenden Fällen wer-
den auch Studierende ohne
deutsche Staatsbürgerschaft
gefördert:



* Falls ein Elternteil oder der/
die EhepartnerIn deutsch
im Sinne des Grundgesetzes
(siehe Anhang) ist und ihr
euren ständigen Wohnsitz
im Inland habt.

* Ihr seid Abkömmling von
Flüchtlingen oder Vertriebe-
nen „deutscher Volkszuge-
hörigkeit“ nach Bundesver-
triebenen- und Flüchtlings-
gesetz (BVFG).

* Ihr habt euren gewöhnli-
chen Aufenthalt im Inland
und seid asylberechtigt
(oder wenn Abschiebungs-
schutz besteht). Das gilt
auch für anerkannte Flücht-
linge nach UN-Konventio-
nen. Als Nachweis dient der
entsprechende Eintrag der
Ausländerbehörde im Pass
oder Passersatz.

* Ihr seid StaatsangehörigeR
eines EU-Mitgliedstaates
und habt in Deutschland vor
Beginn der Ausbildung in
einem Beschäftigungsver-
hältnis gestanden, das min-

destens sechs Monate ge-
dauert hat und euren Le-
bensunterhalt sicherte. Zwi-
schen der ausgeübten Tätig-
keit im Beschäftigungsver-
hältnis und dem gewählten
Studiengang muss im Re-
gelfall ein inhaltlicher Zu-
sammenhang bestehen.
Weiter darf das Beschäfti-
gungsverhältnis nicht allein
in der Absicht aufgenom-
men worden sein, im An-
schluss daran im Studium
gefördert zu werden.

* Ihr wart vor Beginn des
Studiums 5 Jahre lang
rechtmäßig in Deutschland
erwerbstätig und habt eu-
ren Lebensunterhalt wäh-
rend dieser Zeit selbststän-
dig bestritten. Der Zeitraum
von fünf Jahren muss nicht
zusammenhängend gewe-
sen sein. Die Erwerbstätig-
keit muss mit Arbeitserlaub-
nis und Bescheinigung des
Arbeitgebers nachgewiesen
werden, bzw. durch eine Be-
scheinigung des Ordnungs-

amtes oder der berufsstän-
dischen Vertretung, wenn
selbständige Erwerbstätig-
keit vorlag.

* Zumindest ein Elternteil
war innerhalb der letzten
sechs Jahre mindestens drei
Jahre lang rechtmäßig in
Deutschland erwerbstätig
(siehe oben). Zu den Zeiten
der Erwerbsmäßigkeit wer-
den Zeiten hinzugezählt, in
denen ein unverschuldeter,
die Erwerbstätigkeit hin-
dernder Grund bestand.
Dazu gehören etwa krank-
heitsbedingte Arbeitsunfä-
higkeit, Mutterschaftsur-
laub oder das Erreichen des
Rentenalters. Insgesamt
muss jedoch für mindestens
sechs Monate eine tatsäch-
liche Erwerbsmäßigkeit be-
standen haben.
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Antrag auf BAföG-Vorleistung

Die Vorleistung beantragt ihr
formlos, aber am besten schrift-
lich, indem ihr einen Zettel

* mit dem Text „Hiermit bean-
trage ich Vorleistung gemäß
BAföG §51, Absatz 2“

* versehen mit der Förde-
rungsnummer (falls schon
eine vorliegen sollte)

* sowie mit Datum

* und Unterschrift

beim BAföG-Amt abgebt.

Geld ausgezahlt wurde. Die
Förderung ist beim Erstan-
trag auf 360 € und auf vier
Monate beschränkt.

* Folgeantrag, wenn dieser
dem BAföG-Amt mindestens
zwei Monate vor Ende des
Bewilligungszeitraumes
(also in der Regel bis Ende
Juli) vollständig vorlag. 

Vorleistung wird nur unter
dem Vorbehalt der Rückforde-
rung gewährt. Sollte sich also
nachträglich herausstellen,
dass das Geld zu Unrecht aus-
gezahlt wurde (etwa, weil
man gar nicht nach dem
BAföG gefördert werden
kann), so muss das erhaltene
Geld zurückgezahlt werden!

BAföG Elternunabhängige För-
derung

In der Regel ist die Höhe der
Förderungsleistungen abhän-
gig vom Einkommen der El-

Falls das BAföG-Amt den An-
trag nicht schnell genug bear-
beitet, kann man unter Um-
ständen „Vorleistung“ bean-
tragen. Darunter versteht
man den Erhalt von BAföG-
Leistungen noch bevor alle
zur Entscheidung über den
Antrag erforderlichen
Feststellungen getroffenen
werden konnten. Gewährt
wird diese Förderungsart
beim

* Erstantrag für das derzeiti-
ge Studium (auch nach ei-
nem Fachrichtungswech-
sel), wenn der Bescheid
nicht innerhalb von sechs
Wochen, nachdem der An-
trag dem BAföG-Amt
vollständig vorlag, einge-
troffen ist oder wenn nach
zehn Wochen noch kein

BAföG-Vorleistung



tern; man spricht dann von el-
ternabhängiger Förderung. Es
gibt allerdings ein paar Aus-
nahmefälle, in denen unab-
hängig vom Einkommen der
Eltern also elternunabhängig
gefördert wird:

* wenn der Aufenthaltsort der
Eltern unbekannt ist und
nicht ermittelt werden
kann.

* wenn die im Ausland leben-
den Eltern rechtlich oder
tatsächlich daran gehindert
sind Unterhalt für das Stu-
dium in Deutschland zu zah-
len. (Das ist beispielsweise
dann der Fall, wenn Devi-
senbestimmungen des der-
zeitigen Aufenthaltslandes
der Eltern es nicht gestat-
ten, Geld nach Deutschland
zu transferieren.)

* wenn ihr zu Beginn des Stu-
diums bereits 30 Jahre alt
wart (siehe Seite 62, Ab-
schnitt „Ausnahmen für die
Altersgrenze“).

* wenn ihr nach Vollendung
des 18. Lebensjahres und
vor Beginn des Studiums
mindestens fünf Jahre er-
werbstätig wart (und euch
während dieser Zeit selbst-
ständig finanzieren konn-
tet).

* wenn ihr nach einer min-
destens dreijährigen Berufs-
ausbildung mindestens drei
Jahre erwerbstätig wart
(und euch in dieser Zeit
selbstständig finanzieren
konntet).

Der Begriff „selbständig finan-
zieren“ ist dabei kein unbe-
stimmter Begriff, sondern be-
deutet hier, dass ihr durch
eure Erwerbstätigkeit mindes-
tens 120% des jeweils gülti-
gen BAföG-Bedarfssatzes ver-
dient haben müsst. Zu der
Zeit, während der ihr er-
werbstätig wart, werden Zei-
ten hinzugerechnet, in denen
ihr

* nach Berufsausbildung
Wehrdienst, Zivildienst oder
ein freiwilliges soziales oder
ökologisches Jahr abgeleis-
tet habt,

* Arbeitslosengeld (I) erhal-
ten habt,

* Krankengeld bezogen habt,

* Erwerbsunfähig wart,

* an einer Umschulung oder
Fortbildung teilgenommen
habt,

* Erziehungsurlaub hattet
oder ein Kleinkind zu ver-
sorgen hattet. 

Es gibt keine speziellen Anträ-
ge auf elternunabhängige För-
derung. Das BAföG-Amt stellt
aufgrund eures beruflichen
Werdegangs (Anlage zu Form-
blatt 1) selbstständig fest, ob
ihr elternabhängig oder -un-
abhängig gefördert werdet.
Ein Sonderfall besteht, falls
eure Eltern die Zahlung ver-
weigern. In diesem Fall könnt
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ihr sogenannte Vorausleistun-
gen (siehe Abschnitt „Wenn
die Eltern nicht zahlen“) be-
antragen.

Förderungshöchstdauer

Die Förderungshöchstdauer
ist die maximale Zeit (gezählt
in Semestern), für die man
nach dem BAföG gefördert
werden kann. Im Normalfall
entspricht die Förderungs-
höchstdauer der Regelstudi-
enzeit des Studienfachs. Habt
ihr allerdings schon mal den
Studiengang gewechselt, so
wird die Förderungshöchst-
dauer (=Regelstudienzeit) des
neuen Studienfachs um die
Anzahl Semester verringert,
die ihr im vorhergehenden
Studium verbracht habt (es
sei denn das Studienfach wur-
de aus unabweisbarem Grund
gewechselt, siehe Seite 86,
Abschnitt „Fachrichtungs-

wechsel“). Das gilt auch,
wenn ihr von Diplom auf
Bachelor/Master wechselt.

Zu beachten ist weiterhin,
dass die Förderungshöchst-
dauer immer vom ersten Se-
mester an gezählt wird, auch
wenn die Förderung nach dem
BAföG erst später beantragt
wurde. Stellt ihr also bei-
spielsweise erst im fünften Se-
mester einen BAföG-Antrag
für euer Studium mit einer
Regelstudienzeit von neun Se-
mestern, so könnt ihr nur
noch vier Semester gefördert
werden. Wer die Förderung
nach dem BAföG also nicht
gleich im ersten Semester be-
antragt, hat die BAföG-Leis-
tungen für die ersten Semes-
ter „verschenkt“.



Verlängerung der Förderungs-
höchstdauer

Die Förderungshöchstdauer
kann für eine „angemessene
Zeit“ verlängert werden,
wenn einer der folgen Gründe
vorliegt:

* Krankheit oder Behinde-
rung: Die Krankheit oder
Behinderung muss ursäch-
lich für die Verzögerung
sein und durch ein ärztli-
ches Gutachten belegt wer-
den können.

* Schwangerschaft oder Pfle-
ge und Erziehung eines Kin-
des unter zehn Jahren: Die
Verzögerung durch Kinder-
erziehung kann auf beide
Elternteile verteilt werden,
wobei allerdings eine Erklä-
rung der Elternteile vorlie-
gen muss, wie die Kinderbe-
treuung zwischen ihnen auf-
geteilt wurde.

* Mitwirkung in Hochschul-
gremien: In den letzten
zwei Semestern der Förde-
rungshöchstdauer sollte
keine Gremientätigkeit vor-
gelegen haben. Ansonsten
wird argumentiert, dass ihr
euch nicht ordnungsgemäß
eurem Studium gewidmet
hättet.

* Unterbrechung des Studi-
ums wegen Wehr- oder Zi-
vildienst

* Auslandsaufenthalt oder
Auslandspraktikum bis zu
zwei Semester (siehe Ab-
schnitt „Förderung im Aus-
land“)

* Erstmaliges Nichtbestehen
einer Zwischenprüfung
oder Abschlussprüfung. In
Karlsruhe ist es so gut wie
unmöglich, aus diesem
Grund eine Verlängerung zu
erwirken.

Die Verlängerung der Förde-
rungshöchstdauer wird nur
genehmigt, wenn das Studium

innerhalb der verlängerten
Förderungszeit abgeschlossen
werden kann. Ansonsten wird
argumentiert, ihr hättet euch
nicht ordnungsgemäß eurem
Studium gewidmet, und es
gibt keine Verlängerung.

Außerdem sollte beachtet
werden, dass ihr, wenn ihr aus
einem der obigen Gründe in
einem Semester länger als
drei Monate am Studium ge-
hindert wart, in diesem Se-
mester nicht hauptsächlich
studiert habt, sondern haupt-
sächlich „anderweitig be-
schäftigt“ wart und somit
während dieser Zeit keinen
Anspruch auf BAföG besessen
hättet. Für dieses Semester
erhaltene BAföG-Leistungen
müssen dann mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zurückgezahlt
werden. Anträge auf Verlänge-
rung der Förderungshöchst-
dauer um mehr als zwei Se-
mester haben normalerweise
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wenig Aussicht auf Erfolg, es
sei denn, der Grund für die
Verzögerung ist Kindererzie-
hung.

Gründe, die vor der Erbrin-
gung des Leistungsnachwei-
ses (in der Regel Vordiplom)
vorlagen, werden nur aner-
kannt, wenn auch eine verspä-
tete Erbringung des Leis-
tungsnachweises geltend ge-
macht wurde. Bei pünktlicher
Erbringung des Leistungs-
nachweises wird dahingegen
argumentiert, dass die Grün-
de ja offensichtlich keine Ver-
zögerung herbeiführten, und
der Grund wird abgewiesen.

BAföG-Förderungshöhe

Die Förderungshöhe steht be-
zeichnend für die Summe, mit
der ihr monatlich gefördert
werdet. Sie wird individuell
festgestellt und ist abhängig

von eurem eigenen Bedarf,
dem eigenen Einkommen und
Vermögen, vom Einkommen
eurer Eltern und – wenn ihr
verheiratet sein solltet - des/
der EhepartnerIn. Die Föde-
rungshöhe erechnet sich dann
durch Abziehen von anzurech-
nendem Vermögen und Ein-
kommen vom Bedarfssatz.

Dabei steht „anzurechnend“
für die jeweils nach dem
BAföG anzurechnenden Beträ-
ge, die in den folgenden Ab-
schnitten behandelt werden.
Beträgt die so errechnete För-
derungshöhe mehr als 10 €
und sind alle anderen Vor-
raussetzungen erfüllt, so gibt
es nichts mehr, was dem Emp-
fang von BAföG-Leistungen im
Wege steht. Alle hier angege-
benen Zahlen gelten ab 1. Au-
gust 2008.



Der Bedarfssatz

Unter dem „Bedarf“ versteht
das BAföG einen festen Satz,
der als monatliche studenti-
sche Lebenshaltungskosten
angenommen wird. Er setzt
sich folgendermaßen zusam-
men:

Grundbedarf 366,00 €

+ Wohnbedarf
* bei Eltern 48,00 €     
* zur Miete (max) 218,00 €

+ Krankenkassenbeitrag
aktuell 50,00 €
 ab 01.04.09 54,00 €

+ Pflegeversicherungsbeitrag                  
aktuell 9,00 €
ab 01.04.09 10,00 €

+ Auslandszuschlag
(siehe Auslandsbafög)

Der Krankenkassen- sowie
Pflegeversicherungsbeitrag
steht euch aber nur zu, wenn
ihr selber beitragspflichtig ge-
setzlich oder privat versichert

seid. Seid ihr dagegen im
Rahmen einer Familienversi-
cherung mitversichert, ist das
nicht möglich.

Der Wohnbedarf ist dazu ge-
dacht, Miete und Nebenkos-
ten zu decken, auch wenn er
diese Aufgabe in der Praxis
nicht immer erfüllt. Wohnt ihr
zu Hause bei euren Eltern
oder in einer Wohnung, die
euren Eltern gehört, so wird
der Wohnbedarf auf 48 € fest-
gesetzt. Dieser Sachverhalt
kann nicht durch Abschluss
eines Mietvertrags mit euren
Eltern geändert werden! Des-
halb solltet ihr beim Anmieten
einer Wohnung auch euren ei-
genen Namen im Mietvertrag
eintragen. Wenn ihr in einer
selbst angemieteten Wohnung
lebt, so wird der Wohnbedarf
in Abhängigkeit von der
Warmmiete inklusive Neben-
kosten festgestellt. Zu den
Nebenkosten zählen dabei nur
die im Mietvertrag festgeleg-

ten (z.B. Wasser, Strom, Gas);
weitere Kosten wie Telefon,
Internet, etc. zählen nicht
dazu. (Beispielrechnung siehe
Infokasten auf Seite 71)

Neu ab 2008 ist der Kinderbe-
treuungszuschlag. Für euer
erstes Kind erhöht sich euer
monatlicher Bedarfssatz um
113 €, für jedes weitere Kind
um 85 €. Der Zuschlag kann
allerdings nur von einem El-
ternteil in Anspruch genom-
men werden. Erhaltet ihr bei-
de Leistungen nach dem
BAföG, müsst ihr vorher ver-
einbaren, wer ihn anmeldet.
Der Kinderbetreuungszu-
schlag wird in voller Höhe als
Zuschuss geleistet.

Eigenes Vermögen

Besitzt ihr Vermögen, – sei es
in Form von Geld, Immobilien,
Wertpapieren oder anderen
Vermögenswerten– so ist die-
ses bis auf einen Freibetrag
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für das Studium einzusetzen.
Forderungen (andere haben
Schulden bei euch) werden
ebenfalls zum Vermögen hinzu
gerechnet. Das gilt insbeson-
dere, wenn das Vermögen an
dritte Personen (beispielswei-
se Eltern und Verwandte)
übertragen worden sein soll-
te, es sei denn, dies geschah
in ausreichender zeitlicher
Distanz zur Aufnahme des
Studiums. Nicht zum Vermö-
gen gehören Haushaltsge-
genstände (Spülmaschine,
Computer, Fernseher), das
Mobiliar, Renten, Versor-
gungsbezüge, sowie Gegen-
stände, die aus rechtlichen
Gründen nicht verwertet wer-
den können.

Wenn das eigene Vermögen
den Freibetrag von 5200 €
übersteigt, so wird angenom-
men, dass ihr den überstei-
genden Betrag innerhalb des
Bewillungszeitraums (in der
Regel zwölf Monate) auf-

braucht, um daraus euer Stu-
dium zu finanzieren. Das
heißt, das monatlich anzu-
rechnende Vermögen berech-
net sich als 1/12 der Differenz
von Vermögen und Freibetrag.
Seid ihr also vermögend ge-
nug, so kann es passieren,
dass ihr erst mal kein BAföG
bekommt, bis das Vermögen
zumindest zum Teil aufge-
braucht ist. Für verheiratete
BAföG-AntragsstellerInnen er-
höht sich der Freibetrag um
1800 €. Für jedes eigene Kind
wird der Freibetrag nochmals
um 1800 € erhöht.

Wenn euer „Vermögen“ knapp
über dem Freibetrag liegt,
empfiehlt es sich, für das Stu-
dium benötigte Anschaffun-
gen, wie einen Computer oder
eben Möbel, vor Antragstel-
lung zu tätigen, um unter die-
sen Betrag zu kommen. Die
zugehörigen Einkaufsbelege
sollten aufbewahrt werden,
um notfalls nachweisen zu

Berechnung des Wohnbedarfs

Beträgt die Grundmiete laut
Mietvertrag weniger als 146 €
stehen euch dennoch 146 € im
Monat an Unterstützung zu.

Liegt die Miete oberhalb des
Grundsatzes, übersteigt jedoch
nicht die Maximalgrenze von
218 €, so erhaltet ihr eure Miete
vollständig zurück.

Bei Mietzahlungen über 218 €
stehen euch die vollen 218 €
zu, der Differenzbetrag ober-
halb muss jedoch von euch ge-
tragen werden.



können, was mit dem Geld ge-
schehen ist. Übertragungen
des Vermögens an dritte Per-
sonen sind rechtlich nicht zu-
lässig. Ebenfalls ist es nicht
sehr ratsam das BAföG-Amt
bezüglich des eigenen Vermö-
gens zu belügen, da das
BAföG-Amt seine Daten seit
einiger Zeit mit dem Bundes-
amt für Finanzen abgleicht;
die sogenannte BAföG-Raster-
fahndung ist im Gange. Falls
man auffliegt, droht nicht nur
die Rückzahlung der „zu Un-
recht“ erhaltenen Leistungen,
sondern unter Umständen
auch eine Ordnungsstrafe in
Höhe von bis zu 2500 €, oder
sogar eine Stafanzeige wegen
Kreditbetrugs.

Einkommen

Da das BAföG unter „Einkom-
men“ die Summe der positi-
ven Einkünfte im Sinne des
Einkommenssteuergesetzes

versteht, unternehmen wir
hier zunächst einen kleinen
Ausflug ins Einkommensteuer-
gesetz:

Einkommen im Sinne des EStG

Das jährliche Einkommen
nach dem Einkommensteuer-
gesetz (EStG) ist die Summe
der positiven Einkünfte der
einzelnen Einkunftsarten:

* Einkünfte aus Land & Forst-
wirtschaft

* Einkünfte aus Gewerbe

* Einkünfte aus selbstständi-
ger Arbeit

* Einkünfte aus nichtselbst-
ständiger (abhängiger) Ar-
beit

* Einkünfte aus Kapitalver-
mögen

* Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung

* sonstige Einkünfte des §22
EStG (siehe Anhang)

Das „positive“ in der „Summe
der positiven Einkünfte“ be-
deutet, dass die Einkunftsar-
ten, in denen Verluste (Ein-
nahmen geringer als die Aus-
gaben), also negative Einkünf-
te erwirtschaftet wurden,
nicht in dieser Summe auftau-
chen. Verluste einer Ein-
kunftsart dürfen dabei nicht
ohne Weiteres mit Gewinnen
einer anderer Einkunftsart
verrechnet werden. Bei Ein-
künften aus selbstständiger
Arbeit, Einkünften aus Land-
und Forstwirtschaft und Ein-
künften aus dem Gewerbebe-
trieb gilt der Gewinn der je-
weiligen Einkunftsart als posi-
tive Einkunft, bei anderen
Einkunftsarten der Über-
schuss der Einnahmen über
die Werbekosten. Die Werbe-
kosten werden dabei pauschal
abgezogen, es sein denn, man
kann höhere Werbekosten
nachweisen.
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Werbekosten-Pauschalbeträ-
ge:

* für Einkünfte aus nicht-
selbstständiger Arbeit 1044
€ / Jahr

* für Einkünfte aus Kapital-
vermögen 51 € / Jahr

* für sonstige Einkünfte
(EStG §22 1,1a,5)
102 € / Jahr 

Von Einkünften aus Kapital-
vermögen wird neben den
Werbekosten noch der Spar-
erInnen-Freibetrag von
1550 € (pro Jahr) abgezogen.
Steuerfreie Einnahmen gelten
mit Ausnahme der Unfallren-
ten und Einkommen nicht als
positive Einkünfte. Von Perso-
nen, die bereits 65 Jahre alt
sind, oder die im Bewilli-
gungszeitraum 65 Jahre alt
werden, wird das anzurech-
nende Einkommen zur „Al-
tersentlastung“ um 40% ge-
mindert, höchstens jedoch um
1908 € pro Jahr. Von Versor-

gungsbezügen werden 40%
(von der Höhe der Versor-
gungsbezüge) als Versor-
gungsfreibetrag abgezogen,
maximal jedoch 3072 € pro
Jahr. Zu Versorgungsbezügen
zählen etwa Ruhegehälter und
Renten (siehe EStG §19 Abs.
2).

So viel zu den wichtigsten Re-
gelungen. Weitere Regelun-
gen, Freibeträge und Ausnah-
men können im 187 Seiten
starken Einkommensteuerge-
setz nachgelesen werden.

Eigenes Einkommen

Beim eigenen Einkommen ist
das voraussichtlich im Bewilli-
gungszeitraum (normalerwei-
se Monat der Antragstellung
bis zum Kalendermonat des
Folgejahres) erwirtschaftete
Einkommen im Sinne des Ein-
kommensteuergesetzes Aus-
schlag gebend. Keine Sorge:
Unterhaltszahlungen eurer El-



tern und Kindergeld zählen
nicht dazu! Das Monatsein-
kommen errechnet sich nun,
indem man das gesamte vo-
raussichtliche Einkommen im
Bewilligungszeitraum durch
die Anzahl der Kalendermona-
te des Bewilligungszeitraumes
(normalerweise zwölf) teilt. Es
ist also auch möglich, das Ein-
kommen in nur drei Monaten
vorlesungsfreier Zeit zu ver-
dienen und auf zwölf Monate
zu verrechnen.

Wer einfach nur wissen woll-
te, wie viel man zum BAföG
hinzuverdienen darf, ohne
dass sich die Förderungshöhe
erniedrigt, wird gleich hiermit
bedient: Wenn ihr als Arbeit-
nehmerIn unter 360 € brutto
im Monat bleibt, ändert sich
die Förderungshöhe nicht.
Verdient ihr hingegen mehr,
so mindert sich die Förde-
rungshöhe um das anzurech-
nende eigene Einkommen.

Einkommen (Monatseinkom-
men brutto):

* Sozialpauschale                
21,5% des Einkommens
(höchstens 866,67 €)

* Einkommen-/Kirchensteuer-
pauschale
23% des Einkommens

* Freibetrag                     
255,00 €

Die Einkommen-/Kirchensteu-
er wird nur berücksichtigt,
wenn auch tatsächlich Steu-
ern gezahlt werden. In diesem
Fall werden die Steuern dann
pauschal (mit 23% des Ein-
kommens) abgezogen. Von
Einkünften aus einer nicht-
selbstständigen Tätigkeit wird
nach dem Einkommensteuer-
gesetz der ArbeitnehmerIn-
nen-Pauschbetrag von 87,00 €
pro Monat (1044 € pro Jahr)
abgezogen.

Wenn ihr also beispielsweise
481,20 € pro Monat verdient,
habt ihr nach dem Einkom-
mensteuergesetz ein Monats-
einkommen von 394,20 €. Da-
von werden dann 21,5% von
394,20 €, also 84,75 € Sozi-
alpauschale abgezogen. Es
bleiben 309,45 €. Steuern
werden nicht bezahlt, also
wird hier auch keine Steuer-
pauschale abgezogen.
Schließlich zieht man noch
den Freibetrag von 255,00 €
ab und erhält das anzurech-
nende eigene Einkommen:
54,45 €. Das heißt nun, ihr
bekommt 54,45 € weniger
BAföG. Wenn das anzurech-
nende eigene Einkommen un-
ter Null liegt, wird es auf Null
gesetzt.

Das BAföG-Amt verlässt sich
bei der Ermittlung des Ein-
kommens auf eure Angaben.
Allerdings wird schon darüber
nachgedacht, das Einkommen
in Zukunft zu überprüfen,
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ähnlich wie das hinsichtlich
des Vermögens bereits ge-
schieht. Es empfiehlt sich also
nicht, hier etwas Falsches an-
zugeben, denn wenn ihr auf-
fliegt, droht neben der Rück-
zahlung unter Umständen
auch eine Ordnungsstrafe von
bis zu 2500 € bzw. eine Straf-
anzeige wegen Kreditbetrug.
Auch wenn sich das eigene
Einkommen im Verlauf des
Bewilligungszeitraumes er-
höht, müsst ihr dies dem
BAföG-Amt mitteilen.

Wenn ihr verheiratet seid, er-
höht sich der Freibetrag für
euer eigenes Einkommen um
520 € abzüglich des Einkom-
mens des/der EhepartnerIn.
Dabei sind vom Einkommen
eures Ehepartners/ eurer Ehe-
partnerin jedoch 138 € an-
rechnungsfrei. Verdient der/
die EhepartnerIn also bei-
spielsweise 260 €, so steht
euch ein Freibetrag von 255+
(520-(260-138)) = 653 € zu.

Voraussetzung für diese Erhö-
hung des Freibetrag ist je-
doch, dass euer/eure Ehepart-
nerIn sich nicht in einer Aus-
bildung befindet, die nach
dem BAföG oder dem 3. Buch
Sozialgesetzbuch (SGB III) ge-
fördert werden kann. Verdient
euer/eure EhepartnerIn über
520 €, so beträgt euer eige-
ner Freibetrag 255 € und die
Sache hat sich sowieso erle-
digt. Weiter erhöht sich der
Freibetrag um 470 € pro
Kind, wenn dieses sich nicht
in einer Ausbildung befindet,
die nach dem BAföG gefördert
werden kann. Die Freibeträge
für die einzelnen Kinder wer-
den jeweils um deren Einkom-
men gemindert, wobei jedoch
auch bei den Kindern jeweils
138 € anrechnungsfrei sind.

Ausbildungshilfen und gleich-
artige Leistungen (z.B. Stipen-
dien) aus öffentlichen Mitteln
werden voll auf den Bedarf
angerechnet. Das heißt der



Bedarfssatz wird um die Höhe
der Ausbildungshilfe gemin-
dert. Das gilt auch, wenn die
Ausbildungshilfe nicht direkt
vom Staat, sondern über eine
Förderungseinrichtung bezo-
gen wird, die hierfür öffentli-
che Mittel erhält, oder wenn
man Ausbildungsförderungs-
leistungen eines ausländi-
schen Staates bezieht. Auch
Ausbildungsvergütungen, wie
beispielsweise Praktikanten-
vergütungen, werden voll auf
den Bedarf angerechnet.

Von Waisenrenten und Wai-
sengeld bleiben monatlich
165 € anrechnungsfrei. Der
Rest (der Betrag um den die
Rente oder das Geld die
165 € übersteigt), wird voll
auf den Bedarf angerechnet.

Einkommen der Eltern

Unter dem Einkommen der El-
tern versteht das BAföG zu-
nächst die Summe der positi-

ven Einkünfte im Sinne des
Einkommensteuergesetzes
(siehe oben) des vorletzten
Kalenderjahres vor Stellung
des BAföG-Antrages. Hört sich
kompliziert an, bedeutet in
der Regel aber lediglich, dass
das Einkommen eurer Eltern
aus deren Einkommensteuer-
bescheid des vorletzten Jahres
entnommen wird. Außerdem
ist lediglich das Einkommen
der leiblichen (beziehungswei-
se Adoptiv-) Eltern relevant,
eventuell neu angeheiratete
EhepartnerInnen bleiben au-
ßer Betracht.

Das Einkommen eurer Eltern
muss in die Einkünfte der
Mutter und die Einkünfte des
Vaters aufgeschlüsselt wer-
den, sofern sich dies nicht be-
reits aus dem Steuerbescheid
ergibt. Insbesondere dürfen
Verluste von einzelnen Ehe-
partnerInnen dabei nicht mit
Gewinnen der anderen ausge-
glichen werden, wie es im

Steuerrecht der Fall ist. Mit
diesen getrennten Einkom-
men wird nun das Einkommen
im Sinne des BAföG getrennt
berechnet.

Einkommen im Sinne des
BAföG

Das Einkommen im Sinne des
BAföG berechnet sich aus
dem Einkommen im Sinne des
EStG

Einkommen im Sinne des EStG
* tatsächlich gezahlte Ein-

kommen- und Kirchensteuer

* Sozialpauschale

Dabei beträgt die Sozialpau-
schale

1. für rentenversicherungs-
pflichtige ArbeitnehmerIn-
nen und Auszubildende
21,5% des Einkommens,
höchstens jedoch 11.900 €
im Jahr.
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Adressen

Studentenwerk Karlsruhe
Amt für Ausbildungsförde-
rung
Adenauerring 7
Telefon 0721 / 69 09-177 
Telefax 0721 / 69 09-222

Dienstag  10:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag 13:30 - 15:30 Uhr
Telefonische Beratung
Mo, Mi,Fr   9:00 - 12:00 Uhr
Mo, Mi 12:30 - 15:00 Uhr

bafoeg@studentenwerk-
karlsruhe.de

Bundesverwaltungsamt
Abteilung IV
50728 Köln
Tel: 01 88 83 58-4500
Fax: 01 88 83 58-4850

2. für nicht-rentenversiche-
rungspflichtige Arbeitneh-
merInnen und für Personen
im Ruhestandsalter, die An-
spruch auf Alterssicherung
aus früheren Beschäftigun-
gen oder Tätigkeiten haben,
13,4% des Einkommens,
höchstens jedoch 5800 €
im Jahr.

3. für NichtarbeitnehmerInnen
(Selbstständige) und auf
Antrag von der Versiche-
rungspflicht befreite oder
wegen geringfügiger Be-
schäftigung versicherungs-
freie ArbeitnehmerInnen
37,2% des Einkommens,
höchstens jedoch 20.200 €
im Jahr.

4. für Nichterwerbstätige
13,4% des Einkommens,
höchstens jedoch 5800 €. 

Wenn mehrere der obigen
Punkte auf einen Elternteil zu-
treffend sind, weil beispiels-
weise mehreren Tätigkeiten
bzw. Beschäftigungen nachge-
gangen wird, so ist der erste

zutreffende Punkt Ausschlag
gebend. Ist euer Vater bei-
spielsweise selbstständig
(Punkt 3), aber auch renten-
versicherungspflichtiger Ar-
beitnehmer (Punkt 1), so fin-
det bei ihm Punkt 1 Anwen-
dung, nicht aber Punkt 3.

Monatlich anzurechnendes Ein-
kommen

Das monatliche Einkommen
ergibt sich, indem das Jahres-
einkommen im Sinne des
BAföG (inklusive Jahresson-
derzahlungen usw.) durch
zwölf geteilt wird. Das anzu-
rechnende monatliche Ein-
kommen ergibt sich dann fol-
gendermaßen

[a] Für miteinander verheira-
tete, leibliche Eltern (oder
Adoptiveltern):



Monatseinkommen (Mutter)

+ Monatseinkommen(Vaters)

- Freibetrag f. Eltern 1555 €

- Freibetrag f. Kinder* 470 € 

- Freibetrag für sonstige Un-
terhaltsberechtigte* 470 € 
pro Unterhaltsberechtigtem 

Vom verbleibenden Einkom-
men werden nochmals 50%
für die Eltern abgezogen und
5% für jedes Kind (bzw. jeden
Unterhaltsberechtigten), für
das (bzw. den) ein Freibetrag
gewährt wurde.

Das, was jetzt noch übrig
bleibt, wird gleichmäßig auf
die Bedarfssätze derjenigen
Kinder (inklusive euch selbst)
aufgeteilt, die sich in einer
nach dem BAföG förderungs-
fähigen Ausbildung befinden
oder Anspruch auf Berufsaus-
bildungsbeihilfe (nach SGB
III, §59) haben. Ist der Be-
darfssatz eines der Kinder
niedriger als das, was es bei

gleichmäßiger Aufteilung des
verbleibenden Einkommens
erhalten würde, so wird der
Differenzbetrag gleichmäßig
unter dem Rest der Geschwis-
ter aufgeteilt. Das, was dabei
auf euch selbst abfällt, ist das
anzurechnende monatliche
Einkommen der Eltern.

(*) Die Freibeträge werden nur für
Kinder und Unterhaltsberechtigte
gewährt, die sich nicht in einer för-
derungsfähigen Ausbildung befin-
den. Für SchülerInnen wird der
Freibetrag immer gewährt, es sei
denn diese sind ebenfalls BAföG-
EmpfängerInnen! Außerdem min-
dern sich die Freibeträge für die
einzelnen Kinder, die Unterhalts-
berechtigten und die neu angehei-
rateten EhepartnerInnen jeweils
um deren eigenes monatliches
Einkommen. Von ihrem eigenen
Einkommen sind aber jeweils
138 € anrechnungsfrei, d.h. die
ersten 138 € des jeweiligen Ein-
kommens werden nicht als Ein-
kommen gezählt.

[b] Für geschiedene oder dau-
erhaft getrennt lebende leibli-
che Eltern:

Zuerst getrennte Rechnung
pro Elternteil:

Monatseinkommen des ersten
Elternteils

- Freibetrag für den Elternteil
1040 €

- Freibetrag für neu angeheirate-
ten Elternteil* 520 €

- Freibetrag für gemeinsame
Kinder* pro Kind 235 €

- Freibetrag für nicht-gemeinsa-
me Kinder* p. Kind 470 €

- Freibetrag für sonstige Unter-
haltsberechtigte pro Unter-
haltsberechtigter* 470 €

Gemeinsame Kinder sind da-
bei gemeinsame Kinder der
leiblichen Eltern, also Ge-
schwister, nicht gemeinsame
Kinder sind nicht gemeinsame
Kinder der leiblichen Eltern,
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Förderung im Ausland

Dänemark, Finnland, Island,
Norwegen, Schweden

StuWe Schleswig-Holstein
Amt für Ausbildungsförderung
Förderungsverwaltung
Westring 385
24118 Kiel
Telefon: 0431 / 88 16-0
Fax: 0431 / 88 16-204
Studentenwerk.s-h@online.de

USA

Studentenwerk Hamburg
Amt für Ausbildungsförderung
Postfach 13 09 51
20109 Hamburg
Telefon: 040 / 4 19 02-0
Fax: 040 / 4 19 02-126
bafoeg@studentenwerk.
hamburg.de

also Halbgeschwister und
Stiefgeschwister und so wei-
ter. Vom verbleibenden Ein-
kommen werden für das je-
weilige Elternteil nochmals
50% abgezogen und 5% für je-
des Kind (bzw. jedeN Unter-
haltsberechtigteN), für das
(bzw. den) dem Elternteil ein
Freibetrag gewährt wurde.
Das, was jetzt noch übrig
bleibt, wird unter den Kindern
aufgeteilt, die sich in einer
förderungsfähigen Ausbildung
befinden und zwar so, wie in
[a] beschrieben. Daraus ergibt
sich das anzurechnende Ein-
kommen des jeweiligen El-
ternteils.

Die auf euch selbst abfallende
Summe der anzurechnenden
Einkommen der beiden El-
ternteile ist dann das anzu-
rechnende Einkommen der El-
tern.

Einkommen des Ehepartners

Das Einkommen eures Ehe-
partners/ eurer Ehepartnerin
wird fast genauso berechnet
wie das Einkommen der El-
tern (verheiratete Eltern) im
vorhergehenden Abschnitt.
Euer Einkommen wird jedoch
nicht mit dem Einkommen eu-
res Ehepartners/ eurer Ehe-
partnerin zusammengerech-
net. Gibt es nur einen Steuer-
bescheid, so muss das Ein-
kommen aufgeschlüsselt wer-
den. Verluste eures Ehepart-
ners/eurer Ehepartnerin dür-
fen dabei nicht mit euren Ge-
winnen verrechnet werden
und umgekehrt.

Abweichend vom vorherigen
Abschnitt wird nur das anzu-
rechnende Einkommen be-
rechnet:



Monatseinkommen des Ehe-
partners/ der Ehepartnerin

- Freibetrag für den/die
EhepartnerIn 1040 €

- Freibetrag für Kinder
pro Kind 470 €

Der Rest verhält sich genau so
wie oben.

BAföG-Förderungsarten und
Rückzahlung

Zuschuss

Zuschüsse sind BAföG-Leis-
tungen, die später nicht zu-
rückgezahlt werden müssen.
Den Betrag, der während der
regulären Förderung (bis zur
Förderungshöchstdauer) aus-
gezahlt wird, erhaltet ihr zur
Hälfte als Zuschuss, zur Hälf-
te als Staatsdarlehen. Erhaltet
ihr Kinderbetreuungszuschlä-
ge, so werden diese in voller
Höhe als Zuschuss gewährt.
Könnt ihr eine Verlängerung

der Förderungshöchstdauer
aufgrund von Schwanger-
schaft, Erziehung von Kindern
unter zehn Jahren oder Behin-
derung geltend machen, so
werden die BAföG-Leistungen
während des anerkannten
Verlängerungszeitraumes
komplett als Zuschuss er-
bracht. Bei einer Verlänge-
rung aus anderen Gründen er-
haltet ihr BAföG-Leistungen
im anerkannten Verlänge-
rungszeitraum weiterhin zur
Hälfte als Zuschuss und zur
Hälfte als Staatsdarlehen, es
sei denn, der Grund besteht
aus einer nicht bestandenen
Abschluss- oder Zwischenprü-
fung. Wenn die Förderungs-
höchstdauer beziehungsweise
eine geltend gemachte Verlän-
gerung derselben noch nicht
überschritten wurde, stellen
zusätzliche Leistungen, die im
Ausland erbracht werden (bei-
spielsweise Reisekosten, siehe
Auslands-BAföG), einen Zu-
schuss dar. Wurde die Förde-

rungshöchstdauer (inklusive
Verlängerung) hingegen be-
reits überschritten, so werden
auch diese Leistungen nur
noch als Bankdarlehen ge-
währt.

Staatsdarlehen

So lange euch BAföG zur Hälf-
te als Zuschuss gewährt wird,
erhaltet ihr die zweite Hälfte
stets als Staatsdarlehen. Das
Staatsdarlehen ist ein zinslo-
ser Kredit. Die Darlehens-
schuld ist seit 2001 auf
10.000 € begrenzt. Das heißt,
ihr müsst höchstens 10.000 €
zurück zahlen, auch wenn das
eigentlich ausgezahlte Darle-
hen diesen Betrag übersteigt.
Das entspricht also etwa der
BAföG-Förderung i.H.v.
333,33 € monatlich (zehn Se-
mester Regelstudienzeit, Hälf-
te Staatsdarlehen). Ein Ein-
trag bei der Schufa wird auch
nicht erstellt.
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Rückzahlung

Die Rückzahlungspflicht be-
ginnt fünf Jahre nach Über-
schreiten der Förderungs-
höchstdauer. Es ist also unter
Umständen auch möglich,
dass sie noch während des
Studiums eintritt. Die Rück-
zahlung wird über das Bun-
desverwaltungsamt abgewi-
ckelt. So lange das Darlehen
noch nicht vollständig zurück-
bezahlt ist, solltet ihr euch bei
Änderungen der Adresse und/
oder des Namens daran erin-
nern, diese dem Bundesver-
waltungsamt (Bundesverwal-
tungsamt - Abteilung IV in
50728 Köln) mitzuteilen.
Wenn das Amt die neue Adres-
se ermitteln muss, entsteht
dadurch eine Gebühr von min-
destens 25 €.

Feststellungs- & Rückzah-
lungsbescheid

Ein halbes Jahr vor Beginn
der Rückzahlung – also 4+1/2
Jahre nach Verstreichen der
Förderungshöchstdauer – er-
haltet ihr einen Feststellungs-
bescheid vom Bundesverwal-
tungsamt, in dem die Gesamt-
darlehenshöhe festgestellt
wird. Ihr solltet umgehend
prüfen, ob die errechnete Dar-
lehenshöhe mit den in der
Förderungszeit ausgezahlten
Beträgen übereinstimmt,
denn wenn nicht innerhalb
von einem Monat Wieder-
spruch (siehe Seite 100, Ab-
schnitt „Rechtliche Möglich-
keiten“) eingelegt wird, ist
der Feststellungsbescheid
rechtsgültig und später nicht
mehr anfechtbar! Außerdem
solltet ihr prüfen, ob nicht
Gründe für einen Darlehens-
erlass (siehe dort) vorliegen,
da Anträge auf Darlehenser-
lass in den meisten Fällen in-



nerhalb eines Monats nach
Erhalt des Feststellungsbe-
scheides geltend gemacht
werden müssen. Normaler-
weise erfolgt der Feststel-
lungsbescheid gleich zusam-
men mit dem Rückzahlungs-
bescheid, in dem die Höhe der
monatlichen Rückzahlungsra-
te (mindestens 105 €), sowie
das Datum der ersten Raten-
zahlung festgesetzt werden.

Zahlungsrückstand

Wenn ihr mit der Rückzahlung
mehr als 45 Tage in Verzug
geratet, werden zusätzlich zur
Nachzahlung der Raten ein-
malig 6% Zinsen auf das ge-
samte restliche Darlehen fäl-
lig! Außerdem entstehen da-
bei nicht unerhebliche Mahn-
kosten. Es empfiehlt sich also,
auf fristgerechte Zahlung zu
achten.

Stundung

Die Rückzahlung des Staats-
darlehens kann auf Antrag ge-
stundet werden. Stundung be-
deutet hierbei, dass euch ein
Aufschub bei der Rückzahlung
gewährt wird, die Tilgung der
(Rest-)Darlehensschuld wird
also vorerst ausgesetzt. Vo-
raussetzung für eine Stun-
dung ist allerdings, dass euer
monatliche Einkommen weni-
ger als 1040 € beträgt. Für
Verheiratete erhöht sich die-
ser Betrag um 520 €, für jedes
eigene Kind um 470 €. Diese
Freibeträge für Kinder und
EhepartnerIn werden jedoch
um das Einkommen des jewei-
ligen Kindes bzw. des/der Ehe-
partners/Eheparternerin ge-
mindert. Verdient euer/eure
EhepartnerIn also beispiels-
weise mehr als 520 €, so steht
euch dieser Freibetrag nicht
mehr zu. Für alleinstehende
Elternteile erhöht sich dieser
Betrag zusätzlich um die Kos-

ten für die Kinderbetreuung
(Kindergarten, usw.). Dabei
werden für das erste Kind ma-
ximal 175 € gewährt, für je-
des weitere Kind weitere
85 €. Hier werden nur Kinder
berücksichtigt, die das 16. Le-
bensjahr noch nicht vollendet
haben. Für Behinderte erhöht
sich der Betrag je nach Grad
der Behinderung zusätzlich
um 310 bis hin zu 1420 €.

Das Bankdarlehen

Das Bankdarlehen ist kein
Darlehensvertrag mit dem
Staat, sondern ein privat-
rechtlicher Kreditvertrag, der
mit der Förderbank der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau
(KfW: www.kfw-
foerderbank.de/DE/Bildung/)
geschlossen wird. Insbesonde-
re ist das Bankdarlehen ver-
zinslich, das heißt die monatli-
chen BAföG-Bezüge werden
jeweils vom Datum ihrer Aus-
zahlung an verzinst. Der Zins-



satz entspricht dem aktuell
gültigen EURIBOR-Zinssatz
(Euro Interbank Offered Rate)
zuzüglich einem Prozentpunkt
Zinsen für den Verwaltungs-
aufwand. Da der EURIBOR
sich täglich ändert, wird der
relevante Zinssatz jeweils am
1. Oktober und am 1. April an
Hand des 6-Monats-EURIBOR
fest gesetzt. Am 1. Oktober
2007 betrug er 4,753%, das
heißt die Zinsen für das Bank-
darlehen lagen zu diesem Ter-
min bei 5,753% im Jahr. Die
entstehenden Zinsen werden
zur Darlehensschuld addiert,
um dann später, ab Rückzah-
lungsbeginn, zusammen mit
dem eigentlichen Darlehens-
betrag zurückgezahlt zu wer-
den. Der Staat übernimmt die
Bürgschaft für die Rückzah-
lung des Darlehens.

BAföG-Leistungen werden nur
in den folgenden Fällen als
Bankdarlehen vergeben:

* wenn ihr Studienabschluss-
förderung beantragt habt.

* wenn ihr irgendwann das
Studienfach gewechselt ha-
ben solltet und sich die För-
derungshöchstdauer im
neuen Studienfach dadurch
gemindert hat, könnt ihr
nach Überschreiten der
Förderungshöchstdauer
noch bis zum Ende der Re-
gelstudienzeit in Form des
Bankdarlehens gefördert
werden.

* für ein Zweitstudium, sowie
für Ergänzungs- und Auf-
baustudien, vorausgesetzt
diese können gefördert wer-
den (siehe förderungsfähige
Ausbildung).

* wenn die Förderungs-
höchstdauer aufgrund des
Nichtbestehens der Zwi-
schen- oder Abschlussprü-
fung verlängert wurde. 

Beim Bankdarlehen beginnt
die Rückzahlung sechs Mona-
te nach Erhalt der letzten
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Darlehensauszahlung in mo-
natlichen Raten von mindes-
tens 105 €. Vorher (ungefähr
zwei Monate vor Beginn der
Rückzahlung) bekommt ihr ei-
nen Tilgungsplan von der KfW
zugeschickt, der mit dem Bun-
desverwaltungsamt, das für
die Rückzahlung des Staats-
darlehens zuständig ist, ab-
gestimmt ist. Damit soll si-
chergestellt werden, dass das
verzinsliche Bankdarlehen vor
dem zinslosen Staatsdarlehen
zurückgeführt wird und dass
beide Darlehen zusammen in
längstens 22 Jahren zurückge-
zahlt werden.

Ein Aufschieben der Rückzah-
lung (Stundung) müsst ihr sel-
ber mit der KfW aushandeln,
im BAföG vorgeschriebene Re-
gelungen hierzu gibt es nicht.
Bei größeren Problemen mit
der Rückzahlung springt das
Bundesverwaltungsamt ein,
löst das Darlehen inklusive
Zinsen bei der KfW ab und

versucht weiterhin, die Darle-
henssumme zurück zu bekom-
men. Die Möglichkeit eines
teilweisen Darlehenserlasses
(so wie beim Staatsdarlehen)
ist beim Bankdarlehen nicht
vorgesehen. Ihr könnt ledig-
lich die während der Rückzah-
lung entstehenden Zinsen
mindern, indem ihr das Darle-
hen so früh wie möglich zu-
rückzahlt. Dazu könnt ihr eine
höhere monatliche Rückzahl-
rate mit der KfW vereinbaren,
oder das Darlehen vorzeitig
ganz oder teilweise zurück-
zahlen. Eine vorzeitige Rück-
zahlung ist jederzeit möglich,
muss jedoch mindestens
2000 € betragen (außerdem
muss der Rückzahlungsbetrag
ein ganzzahliges Vielfaches
von 500 € sein). Ab Beginn
der Rückzahlung kann man
mit der KfW auch einen Fest-
zins (normalerweise ist der
Zinssatz variabel, wie oben
beschrieben) für die Restlauf-
zeit vereinbaren.

Voraussetzungen für die För-
derung nach dem BAföG ist,
dass ihr für euer Studium „ge-
eignet“ seid. Außerdem wird
verlangt, dass ihr eure Ausbil-
dung umsichtig plant und ziel-
strebig durchführt. Das wird
beides zunächst erst mal an-
genommen, bis sich das Ge-
genteil herausstellt. Nach
dem vierten Semester wird
aber eine Untersuchung die-
ser Tatbestände verlangt und
ihr müsst den sogenannten
Leistungsnachweis erbringen.
Das gilt sowohl für Diplom-
als auch Bachelorstudiengän-
ge. Der Leistungsnachweis
soll bestätigen, dass ihr den
für das aktuelle Semester „üb-
lichen Leistungsstand“ er-
reicht habt.

Das Formular für den Leis-
tungsnachweis (Formblatt 5)
lasst ihr euch von der Prü-

Leistungsnachweis



fungskommission bzw. dem
Prüfungssekretariat eurer Fa-
kultät ausstellen. Die Anforde-
rungen werden dabei je nach
Studiengang unterschiedlich
gesetzt. Unter Umständen
wird dazu ein Notenauszug
benötigt, den ihr beim Studi-
enbüro bekommt. Kann der
Leistungsnachweis für das ak-
tuelle Semester nicht von der
Fakultät bestätigt werden,
dann bekommt ihr keine
BAföG-Leistungen mehr, bis
ihr das „Defizit“ wieder aufge-
holt habt! Genauer gesagt
müsst ihr in einem späteren
Semester einen Leistungs-
nachweis für das aktuelle Se-
mester vorlegen. Um diesem
vorzubeugen, erkundigt euch
am besten rechtzeitig bei eu-
rer Fachschaft, welche Schei-
ne und Prüfungen für den
Leistungsnachweis benötigt
werden. Bei einem Leistungs-
nachweis in einem späteren
Semester werden mehr vor-
weisbare Studienleistungen

verlangt als beim Leistungs-
nachweis nach dem 4. Semes-
ter, nämlich die Studienleis-
tungen, die für das jeweilige
Semester „üblich“ sind.

Wenn ihr den Leistungsnach-
weis nicht am Ende des 4. Se-
mesters erbracht habt, weil
ihr zu diesem Zeitpunkt bei-
spielsweise noch gar kein
BAföG beantragt hattet, so
müsst ihr bei einem neuen
BAföG-Antrag einen Leis-
tungsnachweis für das aktuel-
le Semester vorlegen.

Verzögerte Erbringung des
Leistungsnachweises

Unter gewissen Umständen
kann man den Zeitpunkt, zu
dem der Leistungsnachweis
vorgelegt werden muss, nach
hinten hinauszögern. Dabei
werden die gleichen Gründe
anerkannt wie bei der Verlän-
gerung der Förderungshöchst-
dauer (siehe dort). Beim Leis-
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tungsnachweis wird normaler-
weise (anders als bei der Ver-
längerung der Förderungs-
höchstdauer) jedoch höchs-
tens ein Semester Aufschub
gewährt. Das gilt auch, wenn
ihr Kindererziehung als Grund
für die Verlängerung angebt.
Falls ihr den Leistungsnach-
weis dennoch ohne Verzöge-
rung erbringt, solltet ihr be-
achten, dass Gründe der Stu-
dienverzögerung, die zeitlich
vor der Erbringung lagen,
später (für die Verlängerung
der Förderungshöchstdauer)
nicht mehr berücksichtigt
werden.

BAföG Fachrichtungswechsel

Wenn ihr als BAföG-Empfän-
gerIn vorhaben solltet, das
Studienfach zu wechseln, so
müsst ihr diesen Wechsel un-
ter Umständen schriftlich
beim BAföG-Amt rechtferti-

gen. Dabei ist jedoch Vorsicht
geboten. Denn wenn die Be-
gründung nicht anerkannt
wird, verliert ihr euren Förde-
rungsanspruch und werdet
folglich nie wieder BAföG-
Leistungen erhalten. Die In-
halte der Begründung können
nachträglich kaum mehr ge-
ändert, höchstens noch er-
gänzt werden. Deshalb ist es
sehr wichtig, sich vor dem
Schreiben der Begründung
gut zu informieren. Ob für den
bisherigen Studiengang
BAföG beantragt wurde oder
nicht, ist dabei irrelevant. Ein
Abbruch eines Studiums wird
genauso behandelt wie ein
Fachrichtungswechsel.

Seit 2004 müssen Fachrich-
tungswechsel in den ersten
beiden Semestern im Regel-
fall nicht mehr gerechtfertigt
werden. Das BAföG-Amt kann
im Einzelfall aber trotzdem
eine Begründung verlangen,
was insbesondere dann zu ge-

schehen scheint, wenn eure
bisher erbrachten Prüfungs-
leistungen eher vermuten las-
sen, dass in dieser Zeit fak-
tisch nicht studiert wurde.

Der Wechsel von einer Fach-
hochschule oder pädagogi-
schen Hochschule an die Uni-
versität oder umgekehrt stellt
einen Fachrichtungswechsel
dar, selbst wenn das Studien-
fach das gleiche bleibt. Ähn-
lich kann es sich verhalten,
wenn ihr von Diplom auf
Bachelor/Master wechseln
wollt. Hier solltet ihr euch
vorher dringend über die Un-
terschiede in den Studienin-
halten und mögliche Anerken-
nungen informieren.

Nicht immer bedeutet ein
Fachrichtungswechsel für
euch auch einen im Sinne des
BAföG. Stattdessen kann eine
sogenannte Schwerpunktver-
lagerung vorliegen, wenn ihr
im neuen Studienfach alle bis-



her studierten Semester ange-
rechnet bekommt. Wenn ihr
also beispielsweise (im Vordi-
plom) von Diplom-Mathematik
zu Wirtschafts-Mathematik
wechselt, ist das mit großer
Wahrscheinlichkeit eine
Schwerpunktverlangerung.
Inwiefern ein Wechsel vom
Diplom in den Bachelor als
Schwerpunktverlagerung
zählt ist leider in den meisten
Fällen noch offen. Schwer-
punktverlagerungen müssen
gegenüber dem BAföG-Amt
nicht begründet werden und
können theoretisch zu jedem
Zeitpunkt stattfinden.

Die Begründung

In der Rechtfertigung des
Fachrichtungswechsels solltet
ihr die Umstände des Wech-
sels schlüssig und nachvoll-
ziehbar darlegen. Insbesonde-
re interessieren dabei die
Gründe, die euch zur Aufgabe
des bisherigen Studienfachs

gebracht haben. Weiter solltet
ihr beachten, dass die Sachbe-
arbeiterInnen im BAföG-Amt
das Studienfach nicht notwen-
digerweise studiert haben und
deshalb unter Umständen
nicht wissen, wie das Studium
aufgebaut ist und mit welchen
spezifischen Problemen in die-
sem Studienfach gerechnet
werden kann. Ihr solltet also
davon ausgehen, dass die Be-
gründung von Fachfremden
gelesen wird. Das BAföG er-
kennt jedoch nicht beliebige
Gründe an. Es gibt Richtlini-
en, nach denen entschieden
wird, ob dem Antrag stattge-
geben wird:

1. Der Grund für den Wechsel
muss in euch selbst liegen
und darf einem nicht vorher
bekannt oder in seiner Be-
deutung bewusst gewesen
sein. Außerdem werden nur
„wichtige“ und „unabweis-
bare Gründe“ (siehe unten)
anerkannt. „Verschlechterte
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Berufsaussichten“, „die El-
tern mögen das Studienfach
nicht“ oder „ich will aber
zusammen mit meinen
Freunden studieren“ sind
unzureichende Gründe, die
abgewiesen werden.

2. Ihr müsst das Studium um-
sichtig geplant und zielstre-
big durchgeführt haben.
Dazu gehört auch, dass ihr
euch vor Beginn des Studi-
ums ausreichend über das
zukünftige Studienfach in-
formiert habt und euch zu-
mindest zu diesem Zeit-
punkt sicher wart, dieses
studieren zu wollen.

3. Sobald ihr erkennt, dass
eine Fortführung des bishe-
rigen Studiengangs untrag-
bar oder aussichtslos wäre,
seid ihr dazu angehalten,
unverzüglich die erforderli-
chen Konsequenzen zu zie-
hen. Dies tut ihr, indem ihr
euch ein Urlaubssemester
nehmt (was in Karlsruhe
nicht gerade sehr einfach

ist), indem ihr euch exma-
trikuliert oder aber indem
ihr die Fachrichtung wech-
selt.

4. Die eigenen Interessen wer-
den bei der Entscheidung
über den Antrag gegen das
öffentliche Interesse an ei-
ner sparsamen und zielge-
richteten Verwendung der
Förderungsmittel aufgewo-
gen. Es liegt allerdings
auch im öffentlichen Inte-
resse, dass ihr euch der
Ausbildung zuwendet, die
eurer eigenen Neigung und
Eignung am Besten ent-
spricht.

Diese Punkte solltet ihr beim
Schreiben eurer Begründung
berücksichtigen. Weiter solltet
ihr darauf achten, nicht den
Eindruck zu erwecken, ihr
hättet eure Entscheidung
leichtfertig genommen oder
wolltet nur mal eben aus einer
Laune heraus das Studienfach
wechseln. Außerdem sollte die
Begründung - unabhängig da-

von, ob nun ein wichtiger oder
unabweisbarer Grund vorliegt
 – möglichst auf das bisherige
Studienfach beschränkt sein.
Den Eindruck, der Grund
könnte sich auf die erfolgrei-
che Absolvierung des neuen
Studienfachs auswirken, soll-
tet ihr auf jeden Fall vermei-
den. Deshalb ist es geschickt,
zu begründen, warum ihr
meint, das neue Studienfach
trotzdem erfolgreich und mit
Abschluss beenden zu können.
Dazu erörtert ihr beispielswei-
se, was das neue Studienfach
vom alten unterscheidet. Um
Punkt 2 gerecht zu werden,
erklärt ihr, wie ihr zum bishe-
rigen Studienfach gefunden
und wie bzw. wo ihr euch über
den Studiengang beraten las-
sen habt.

Bei der Begründung solltet ihr
aber nicht zu sehr an der
Wahrheit vorbei reden. Das
BAföG-Amt kann sich beim
Prüfungsamt über die bisheri-



gen Leistungen informieren!
Es könnte also auffallen, wenn
ihr vom ersten bis zum dritten
Semesters zwar jede Menge
Klausuren mitgeschrieben
habt, aber noch nie eine da-
von bestanden habt und nun
zum Ende des dritten Semes-
ters die Fachrichtung wech-
seln möchtet. Da könnt ihr lei-
der wohl nur schwer behaup-
ten, dass euch das Studium
am Ende des dritten Semes-
ters plötzlich zu schwierig ge-
worden sei.

Außerdem solltet ihr euch
frühzeitig erkundigen, welche
der im bisherigen Studien-
gang erbrachten Leistungen
auf das neue Studienfach an-
gerechnet werden können und
in welches Semester ihr im
neuen Studiengang eingestuft
werdet. Es empfiehlt sich
auch, die Begründung für den
Fachrichtungswechsel in der
BAföG-Beratung des UStA ge-
genlesen zu lassen. Danach

solltet ihr sie am besten per-
sönlich im BAföG-Amt abge-
ben, denn die BAföG-Sachbe-
arbeiterInnen sind dazu ver-
pflichtet, AntragsstellerInnen
zu ihren Gunsten zu beraten.

Anerkannte Gründe

Das BAföG unterscheidet prin-
zipiell zwei Kategorien von
anerkennbaren Begründun-
gen, „wichtige“ und „unab-
weisbare“ Gründe.

Der wichtige Grund

Ein wichtiger Grund liegt vor,
wenn es euch nicht zugemutet
werden kann, euren bisheri-
gen Studiengang fortzusetzen.
In der Praxis ist das der Fall,
wenn ihr das Fach wegen
mangelnder Eignung oder we-
gen eines Wandels der Nei-
gung wechselt, oder bereits
gewechselt habt. Unter man-
gelnder Eignung wird dabei
meist verstanden, dass ihr eu-
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rem Studienfach „körperlich,
geistig oder intellektuell nicht
gewachsen“ seid, also in ir-
gendeiner Hinsicht von die-
sem überfordert seid. Nei-
gungswandel bedeutet, dass
ihr im Verlauf des Studiums
bemerkt habt, dass das ge-
wählte Studienfach nicht eu-
ren Interessen entspricht. Die
Begründung sollte dabei deut-
lich darlegen, dass diese Prob-
leme nicht von geringfügiger
Natur sind und inwiefern das
Studium dadurch erschwert
wird.

Dagegen sind folgende Bei-
spiele keine wichtigen Grün-
de:

* verschlechterte Berufsaus-
sichten

* persönliche/ familiäre Prob-
leme

* Wechsel des Studien- oder
Wohnortes

* Studiensituation (z.B. über-
füllte Hörsäle, ausgefallene
Seminare)

Das BAföG fordert aber auch,
dass der wichtige Grund für
euch nicht zu einem früheren
Zeitpunkt ersichtlich gewesen
sein darf, denn als BAföG-
EmpfängerIn seid ihr dazu
verpflichtet, unverzüglich die
erforderlichen Konsequenzen
zu ziehen, sprich den Studien-
wechsel durchzuführen. Bis
zuletzt darf kein Zweifel da-
ran bestanden haben, dass ihr
euer Ziel, den Abschluss des
Studiums, nicht mehr errei-
chen könnt. Außerdem sollte
sich diese Erkenntnis erst in
der letzten Zeit ergeben ha-
ben, zum Beispiel durch eine
Vorlesung, die ihr gerade in
diesem Semester gehört habt.

Wechselst ihr die Fachrich-
tung bereits innerhalb der
ersten beiden Semester, so
braucht ihr natürlich nicht zu
erläutern, warum euch erst

jetzt aufgefallen ist, dass das
aktuelle Studienfach nicht das
richtige für euch ist. Doch je
höher das Semester, umso
wichtiger wird das. Außerdem
solltet ihr beachten, dass
wichtige Gründe nur bis zum
Ende des dritten Fachsemes-
ters (Semester, die ihr im bis-
herigen Studienfach ver-
bracht habt) anerkannt wer-
den. Danach benötigt ihr
schon einen unabweisbaren
Grund.

Der unabweisbare Grund

Ein unabweisbarer Grund
liegt vor, wenn euch der
Grund gar keine Wahl mehr
zwischen einer Fortsetzung
des Studiums und einem Ab-
bruch oder Wechsel gestattet.
Beispielsweise wenn ihr ge-
sundheitlich nicht mehr dazu
in der Lage seid, euren bishe-
rigen Studiengang fortzuset-
zen oder den durch das Studi-
um implizierten Beruf später



nicht ausüben können werdet.
Anerkannt werden hier so-
wohl physische (etwa in Folge
eines Unfalls) als auch psychi-
sche Gebrechen, die euch er-
sichtlich an der erfolgreichen
Beendigung des bisherigen
Studienfachs bzw. an der Aus-
übung des Berufes hindern
werden. Diese Gebrechen dür-
fen vorher nicht vorhanden
(bzw. ihre Auswirkungen auf
das Studium nicht ersichtlich)
gewesen sein und müssen im
Falle eines unabweisbaren
Grundes mit einer ärztlichen
Bescheinigung belegt werden
können! Das endgültige Nicht-
bestehen einer Zwischen-
oder Abschlussprüfung stellt
keinen unabweisbaren Grund
dar, wird aber als wichtiger
Grund (Eignungsmangel) an-
genommen.

Semesteraufrechnung

Stellt das BAföG-Amt fest,
dass ein unabweisbarer Grund
vorliegt, so werdet ihr für die
Förderungshöchstdauer des
neuen Studienfachs weiterge-
fördert. Im Falle eines wichti-
gen Grundes werden die bis-
her in anderen Studiengängen
verbrachten Semester jedoch
von der Förderungshöchst-
dauer des neuen Studienfachs
abgezogen. Für die restlichen
Semester der Förderungs-
höchstdauer des neuen Fa-
ches werden BAföG-Leistun-
gen nur noch als verzinsliches
Bankdarlehen gewährt. Des-
halb solltet ihr versuchen, von
euch bereits erbrachte Prü-
fungsleistungen auf das neue
Fach anerkennen zu lassen.
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Gelegentlich soll der Eine
oder die Andere ja mal auf die
Idee kommen, ein paar Se-
mester des Studiums im Aus-
land zu verbringen oder das
Studium sogar komplett bis
zum Abschluss hin im Ausland
fortzuführen. Macht sich ja
schließlich gut im Lebenslauf,
so ein Auslandsaufenthalt –
zumindest wird das behaup-
tet. Vielleicht will man ja auch
nur eben gerade mal ein we-
nig über die eigenen Grenzen
hinaus blicken, den eigenen
Horizont erweitern – zum Bei-
spiel mit ein Bisschen mehr
Sonne am Himmel und einem
dazu passenden Strand. Wie
dem auch sei, auch im Aus-
land könnt ihr nach dem
BAföG gefördert werden. Da
sich der BAföG-Bedarfssatz
teilweise beträchtlich erhöht,
kann sich die Beantragung auf
Ausbildungsförderung im Aus-

land sogar für diejenigen loh-
nen, die bisher keine BAföG-
Leistungen bekamen, weil
ihre Eltern zu viel verdienten.
Außerdem werden Auslands-
semester (maximal zwei) bei
der Förderungshöchstdauer
nicht berücksichtigt.

Antrag

Für die Bearbeitung von An-
trägen auf Förderung im Aus-
land sind – abhängig vom Auf-
enthaltsland – gesondert be-
stimmte BAföG-Ämter zustän-
dig. Die Liste der BAföG-Äm-
ter findet ihr im An-
hang. Außerdem solltet ihr eu-
ren Antrag auf Förderung im
Ausland frühzeitig stellen,
mindestens sechs Monate vor
dem geplanten Auslandsau-
fenthalt. Weiter ist zu beach-
ten, dass ihr für die Dauer des
Auslandsaufenthaltes gar kei-
ne BAföG-Leistungen be-
kommt, wenn der Antrag auf
Förderung im Ausland abge-

lehnt wird. Wollt ihr dem ent-
gehen, oder einfach nur mal
überprüfen lassen, ob ihr the-
oretisch, also ohne die Be-
rücksichtigung des Einkom-
mens der Eltern bzw. des ei-
genen Einkommens, Anspruch
hättet, so könnt ihr einen An-
trag auf Vorabentscheid stel-
len. Dazu solltet ihr mindes-
tens die folgenden Unterlagen
vorlegen können:

* das ausgefüllte Formblatt 1

* das ausgefüllte Formblatt 6
(Förderung im Ausland)

* den schulischen und berufli-
chen Werdegang (Anlage zu
Formblatt 1)

* den Nachweis über ausrei-
chende Sprachkenntnisse

* eine Kopie des letzten
BAföG-Bescheids (wenn vor-
handen) 

Am besten setzt ihr euch vor-
her aber telefonisch oder
schriftlich mit dem zuständi-

BAföG Förderung im Ausland



gen Amt in Verbindung und
fragt, welche Unterlagen be-
nötigt werden.

Voraussetzungen

Die folgenden Kriterien gelten
unabhängig davon, ob es sich
um ein Studium innerhalb der
Europäischen Union (oder der
Schweiz), einen Studienau-
fenthalt im (außereuropäi-
schen) Ausland oder ein Aus-
landspraktikum handelt:

* Staatsangehörigkeit: Aus-
länderInnen, die nur des-
halb BAföG-berechtigt sind,
weil sie selbst oder ein El-
ternteil länger in Deutsch-
land erwerbstätig waren
(siehe Abschnitt „Vorausset-
zungen“), haben nur dann
einen Anspruch auf Förde-
rung im Ausland, wenn der
Auslandsaufenthalt zwin-
gend erforderlich, also in
der Prüfungsordnung vor-
geschrieben ist. Ausländer-

Innen, die aus anderen
Gründen förderungsberech-
tigt sind, etwa weil sie aner-
kannte Flüchtlinge sind,
oder weil ein Elternteil
deutsch ist, haben genauso
wie Deutsche einen An-
spruch auf Förderung im
Ausland.

* Sprachkenntnisse: Das
BAföG-Amt fordert, dass ihr
die Unterrichtssprache so
gut beherrscht, dass ihr
dem Unterricht (den Vorle-
sungen) folgen könnt. Die
Landessprache muss zumin-
dest so weit beherrscht
werden, dass ihr euch in ihr
verständigen könnt. Dazu
weiter unten mehr.

* Fachkenntnisse: Um im (au-
ßereuropäischen) Ausland
gefördert werden zu kön-
nen, müsst ihr euch die
Grundkenntnisse eures Stu-
dienfachs zunächst wäh-
rend eines Studiums in
Deutschland angeeignet ha-
ben. Von ausreichenden
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Grundkenntnissen wird aus-
gegangen, wenn ihr das
Studienfach mindestens
zwei Semester lang studiert
habt. Seit 2008 dürft ihr
euer Studium auch ohne
Fachkenntnisse, also auch
von Anfang an, in einem
Mitgliedsstaat der EU oder
in der Schweiz beginnen.

* Gleichwertigkeit: Die aus-
ländische Hochschule muss
der inländischen gleichwer-
tig sein. 

Nachweis von Sprachkenntnis-
sen
Wenn ihr an einem Stipendi-
en- oder Austauschprogramm
teilnehmt, seid ihr fein raus.
In diesem Fall reicht eine Be-
scheinigung über die Teilnah-
me am Programm als Nach-
weis aus. Habt ihr die Landes-
bzw. Unterrichtssprache min-
destens fünf Jahre lang an ei-
ner Schule gelernt, oder euer
Abitur an einem zwei- oder
fremdsprachigen Gymnasium

erlangt, an dem in einer die-
ser Sprachen unterrichtet
wurde, so könnt ihr eure
Kenntnisse der jeweiligen
Sprache mit den Schulzeug-
nissen beziehungsweise mit
dem Abschlusszeugnis (Abi-
tur) nachweisen. Andernfalls
müsst ihr euch beim zuständi-
gen BAföG-Amt (siehe An-
hang) erkundigen, in welcher
Weise und insbesondere durch
wen der Nachweis über aus-
reichende Sprachkenntnisse
geführt werden soll.

Erhöhung des BAföG-Bedarfs-
satzes

Bei einem Studium oder Stu-
dienaufenthalt im Ausland er-
höht sich der monatliche
BAföG-Bedarfssatz um die
Reisekosten (250 € (Europa)/
500 € (andere Kontinente)),
um notwendige Studiengebüh-
ren für maximal ein Jahr an
der ausländischen Hochschule
(bis zu 4600 €) und um einen

Auslandszuschlag, der Wäh-
rungsdifferenzen und eventu-
ell erhöhte Lebenshaltungs-
kosten ausgleichen soll. Der
Auslandszuschlag wird jedoch
nur bei einem Studienaufent-
halt außerhalb der Europäi-
schen Union gewährt. Daher
fielen 2007 auch die Zuschlä-
ge für Bulgarien und Rumäni-
en weg. Da seit 2008 für die
Schweiz die gleichen Bestim-
mungen gelten, gibt es auch
dort keinen Zuschlag. Für die
meisten Länder wurden die
Sätze im BAföG festgelegt
(siehe dazu Tabelle im Info-
kasten). Bei nicht genannten
Ländern müsst ihr den Betrag
individuell mit dem zuständi-
gen BAföG-Amt vereinbaren.

Besonders interessant ist,
dass diese zusätzlichen Leis-
tungen normalerweise in vol-
ler Höhe als Zuschuss geleis-
tet werden, später also nicht
zurückgezahlt werden müs-
sen. Nur wenn ihr BAföG-Leis-



tungen als Bankdarlehen er-
haltet (siehe Abschnitt „För-
derungsarten“), werden diese
zusätzlichen Leistungen eben-
falls nur als Bankdarlehen ge-
währt und sind somit verzins-
lich und in voller Höhe zu-
rückzuzahlen.

Arten des Auslandsstudiums

Vollständiges (außereuropäi-
sches) Auslandsstudium

Ein vollständiges Studium im
Nicht-EU-Ausland (und nicht
Schweiz) kann nur in einem
speziellen Fall gefördert wer-
den: wenn ihr einen ständigen
Wohnsitz im Ausland habt und
es euch nicht zugemutet wer-
den kann, in der Bundesre-
publik zu studieren. Das wird
jedoch nur in Ausnahmefällen
gewährt. Informationen über
die Voraussetzungen in die-
sem Fall bekommt ihr beim
für das jeweilige Land zustän-
digen BAföG-Amt. Die Mög-

lichkeit des grenzüberschrei-
tenden Studiums gibt es seit
2008 nicht mehr, da das Studi-
um in der EU und der Schweiz
uneingeschränkt möglich ist.

Studium/Studienaufenthalt in-
nerhalb der EU

Innerhalb der Europäischen
Union (EU) – und seit 2008
der Schweiz – kann das Studi-
um bis zum Abschluss nach
dem BAföG gefördert werden.
Dabei könnt ihr euch frei in
den genannten Ländern bewe-
gen, den Studienort und das
Aufenthaltsland wechseln und
das Studium am Ende in ei-
nem beliebigen Land abschlie-
ßen. Weiter solltet ihr aller-
dings beachten, dass die För-
derungshöchstdauer der in
der Prüfungsordnung vorge-
schriebenen Regelstudienzeit
des jeweiligen Studienfaches
entspricht. Wenn also am aus-
ländischen Studienort eine
Regelstudienzeit festgelegt
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Europa
Bosnien und Herzegowina 90
Island 165
Kroatien 60
Mazedonien 60
Moldau 90
Norwegen 140
Russische Förderation 100
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Türkei 90
Ukraine 90
Weißrussland 90
Afrika
Ãgypten 60
Ãthiopien 90
Botsuana 90
Burkina Faso 115
Còte d'Ivoire 145
Gabun 200
Ghana 90
Kamerun 145
Kenia 90
Kongo, Demokratische
Republik 200
Madagaskar 115
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ist, so gilt unter Umständen
diese anstatt der Regelstudi-
enzeit an der inländischen
Universität.

Fachrichtungswechsel, also
Wechsel des Studienfaches,
können bei einem Auslands-
aufenthalt innerhalb der EU
genauso vorgenommen wer-
den wie im Inland auch und
sind genauso zu rechtfertigen.
Es ist auch möglich, einen
Auslandsaufenthalt außerhalb
der EU im Rahmen eines Stu-
diums in der Europäischen
Union durchzuführen. Dieser
ist dann ebenso zu rechtferti-
gen, wie ein Auslandsaufent-
halt im Rahmen eines Studi-
ums in Deutschland. Der gro-
ße Nachteil eines Studiums
innerhalb der EU ist, dass kei-
ne Auslandszuschläge gezahlt
werden.

Studienaufenthalt außerhalb
der EU

Außerhalb der Europäischen
Union wird nur ein einziger,
zusammenhängender Aus-
landsaufenthalt gefördert.
Studienaufenthalte innerhalb
der Europäischen Union blei-
ben dabei unberücksichtigt.
Weiter muss die im Ausland
verbrachte Studienzeit min-
destens sechs Monate betra-
gen, es sei denn es handelt
sich um ein Austauschpro-
gramm der Universität Karls-
ruhe (in diesem Fall reichen
bereits drei Monate aus).
Über zwölf Monate hinaus
wird der Auslandsaufenthalt
nur mit einem Gutachten von
ProfessorInnen und nachge-
wiesener besonderer Bedeu-
tung des Auslandsaufenthal-
tes bis zu insgesamt maximal
fünf Semestern gefördert.
Eine besondere Bedeutung
liegt beispielsweise vor, wenn

* ihr eine wissenschaftliche
Arbeit unternommen habt,
die im ersten Jahr nicht an-
gemessen zu Ende geführt
werden konnte oder

* ihr im zweiten Jahr einen
Studienabschluss in einem
Mitgliedsstaat der Europäi-
schen Union (EU) oder der
Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft (EWG) er-
langt. 

* nach den Umständen des
Einzelfalles die Fortsetzung
der Ausbildung im Ausland
objektiv erforderlich ist.

Die im Ausland verbrachten
Semester (maximal zwei) wer-
den dabei nicht auf die Förde-
rungshöchstdauer angerech-
net. Die Förderungshöchst-
dauer verlängert sich also
quasi durch einen Ausland-
saufenthalt.



Auslandspraktikum

Praktika im (außereuropäi-
schen) Ausland werden nach
dem BAföG gefördert, wenn
das Praktikum mindestens
zwölf Wochen dauert und in
der Prüfungsordnung vorge-
schrieben sowie inhaltlich ge-
regelt ist. Insbesondere muss
der Prüfungssausschuss bzw.
das Prüfungssekretariat eurer
Fakultät bestätigen, dass die
Praktikumsstelle den Anforde-
rungen genügt.

Wenn ihr das Praktikum au-
ßerhalb der Europäischen
Union ableistet, müsst ihr zu-
sätzlich nachweisen, dass das
Praktikum im EU-Ausland „be-
sonders förderlich“ ist. Eine
solche besondere Förderlich-
keit liegt insbesondere vor,
wenn

* das Praktikum nach eurer
Studien- oder Prüfungsord-
nung zwingend außerhalb
Europas abzuleisten ist,

* ihr euch so spezialisiert
habt, dass praktische Erfah-
rungen in diesem Themen-
gebiet bzw. in dieser Vertie-
fungsrichtung nicht in der
EU gesammelt werden kön-
nen, beispielsweise Techno-
logie in den Tropen oder

* das Praktikum in unmittel-
barem zeitlichen Zusam-
menhang mit einem Aus-
landsstudium steht und
auch im selben Land durch-
geführt wird wie das Studi-
um. 

Ansonsten müsst ihr euch von
eurer Fakultät eine Bescheini-
gung (vom Prüfungsausschuss
bzw. -sekretariat) über die be-
sondere Förderlichkeit aus-
stellen lassen. Diese Beschei-
nigung muss sich individuell
auf den Studiengang und spe-
ziell auf euer Vorhaben (Ver-
tiefungsrichtungen) beziehen.
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Namibia 60
Nigeria 175
Ruanda 145
Sambia 90
Senegal 115
Sierra Leone 145
Simbabwe 90
Sudan 145
Südafrika 60
Tansania 90
Tschad 255
Tunesien 60
Uganda 90
Amerika
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Bolivien 90
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Chile 60
Costa Rica 90
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El Salvador 115
Guatemala 115
Haiti 145
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Jamaika 145
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Eine allgemeine Verbesserung
der Berufsaussichten reicht
als Begründung nicht aus! Die
Zeit, die ihr im Rahmen des
Praktikums im Ausland ver-
bracht habt, wird nicht auf die
Förderungshöchstdauer ange-
rechnet so lange diese Zeit
ein Jahr nicht überschreitet.

Studienabschlussförderung

Wenn ihr die Förderungs-
höchstdauer (bzw. die Verlän-
gerung derselben) überschrit-
ten habt, könnt ihr im Rah-
men der Studienabschlussför-
derung noch für zwei weitere
Semester BAföG nach den üb-
lichen Konditionen erhalten.
Bevor ihr diese beantragt,
solltet ihr jedoch prüfen, ob
nicht Gründe für eine Verlän-
gerung der Förderungshöchst-
dauer (siehe dort) vorliegen,
da so eine Verlängerung zur
Hälfte als Zuschuss, zur Hälf-

te als unverzinsliches Darle-
hen gefördert, während die
Studienabschlussförderung
nur noch als verzinsliches
Bankdarlehen bewilligt wird.

Studienabschlussförderung
wird nur unter den folgenden
Bedingungen gewährt:

* Ihr müsst vom Prüfungsaus-
schuss bzw. vom Prüfungs-
sekretariat bestätigt bekom-
men, dass ihr das Studium
innerhalb der nächsten zwei
Semester abgeschließen
könnt. Wenn euer Studien-
gang eine Abschlussprüfung
vorsieht, müsst ihr inner-
halb von vier Semestern
nach Ende der Förderungs-
höchstdauer (bzw. der Ver-
längerung derselben) zur
Abschlussprüfung zugelas-
sen worden sein.

* Es darf sich beim Studium
nicht um ein Aufbaustudium
handeln.

* Die sonstigen BAföG-Vo-
raussetzungen (Einkommen
der Eltern usw.) müssen er-
füllt sein. 

Wenn diese Voraussetzungen
nicht erfüllt sind, oder wenn
ihr mit 300 € Förderung im
Monat auskommt, könnt ihr
euch auch überlegen, einen
Bildungskredit anstelle der
Studienabschlussförderung zu
beantragen. Dazu findet ihr
mehr im entsprechenden Ab-
schnitt.

Darlehenserlass

Darlehenserlass wird nur auf
Antrag hin gewährt und ist an
sehr harte Bedingungen eines
schnellen Studiums geknüpft.
In allen Fällen – außer bei vor-
zeitiger Rückzahlung – ist der
Antrag auf Erlass innerhalb
von einem Monat nach Erhalt
des Feststellungsbescheides
zu stellen. Später wird kein



Erlass mehr gewährt. Ihr soll-
tet also rechtzeitig prüfen, ob
nicht eine oder sogar mehrere
der folgenden Erlassmöglich-
keiten auf euch zutreffen. Den
Antrag stellt ihr beim Bundes-
verwaltungsamt in Köln, das
für die Rückzahlung des
Staatsdarlehens zuständig ist.

Erlass wegen geringen Einkom-
mens oder Kindererziehung

Unter bestimmten Umständen
kann das Darlehen in der
Höhe der monatlichen Rück-
zahlung erlassen werden. Das
erfolgt jedoch nur auf Antrag
und für einzelne Monate. Be-
antragen könnt ihr diesen Er-
lass, wenn ihr

* nur über geringes Einkom-
men verfügt (für die Beträ-
ge siehe „Stundung“ auf
Seite 82),

* Kinder unter zehn Jahren
oder behinderte Kinder
habt oder

* nicht oder nur unwesentlich
(unter zehn Stunden in der
Woche) erwerbstätig seid. 

Achtung: Mit der BAföG-Ände-
rung 2007 läuft diese Rege-
lung aus! Sie hat nur noch bis
Ende 2009 Gültigkeit. (Genau-
eres war bei Redaktions-
schluss noch nicht bekannt.)

Vorzeitige Rückzahlung

Nach Erhalt des Rückzah-
lungsbescheides habt ihr –
falls ihr es euch leisten könnt
 – die Möglichkeit, das Darle-
hen ganz oder teilweise zu-
rück zu zahlen. Dabei können
bis zu 50% des Darlehens er-
lassen werden. In der Litera-
tur (z.B. Blanke/Deres) findet
ihr Tabellen, in denen sich ab-
lesen lässt, welche Zahlungs-
beträge möglich sind und wie
viel des Darlehens euch da-
durch erlassen wird. Aus der
Tabelle ist ebenfalls ersicht-
lich, dass es sich rentiert,
gleich einen größeren Betrag
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Kolumbien 90
Kuba 145
Mexiko 90
Nicaragua 90
Paraguay 90
Peru 115
Trinidad und Tobago 115
Uruguay 60
Venezuela 90
Vereinigte Staaten 120
Asien
Armenien 115
Aserbaidschan 90
China 95
Georgien 90
Indien 90
Indonesien 90
Iran 90
Israel 60
Japan 315
Jemen 90
Jordanien 90
Kasachstan 90
Kirgistan 90
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des Darlehens in einer Sum-
me zu tilgen: Bei einer Rück-
zahlungsrate von 105 € be-
kommt ihr für eine vorzeitige
Rückzahlung von 4075 € bei-
spielsweise 925 € des restli-
chen Darlehens erlassen, für
eine vorzeitige Rückzahlung
von 7150 € sogar 2850 €. Die
monatlichen Ratenzahlungen
laufen nach der vorzeitigen
Rückzahlung ganz normal
weiter. Die Rückzahlungszeit
verkürzt sich um die Anzahl
der durch die vorzeitige Rück-
zahlung abbezahlten Monate.

Leistungsabhängiger Erlass

Wenn ihr als AbsolventInnen
zu den 30% Jahrgangsbesten
eures Studienfachs gehören
solltet, so könnt ihr auf An-
trag einen Teil des Darlehens
erlassen bekommen. Die Höhe
dieses Erlasses ist zusätzlich
noch von der Studiendauer
abhängig. So bekommt ihr
25% des Darlehens erlassen,

wenn ihr das Studium inner-
halb der Förderungshöchst-
dauer abgeschlossen habt,
aber nur noch 20%, wenn ihr
im darauffolgenden Semester
fertig wart und gerade noch
15%, wenn ihr innerhalb von
zwei Semestern nach Ende
der Förderungshöchstdauer
fertig geworden seid.

Ausschlaggebend für den Zeit-
punkt des Abschlusses ist da-
bei das Datum, zu dem die
Note der Abschlussprüfung
bekannt ist. Unter „Jahrgang“
werden die Mitstudierenden
verstanden, die ihren Ab-
schluss im gleichen Kalender-
jahr erlangten. Ob ihr zu den
30% Jahrgangsbesten zählt,
erfahrt ihr im Prüfungssekre-
tariat beziehungsweise im
Studienbüro. Wenn ihr eure
Abschlussprüfung im Ausland
abgelegt habt, könnt ihr dage-
gen leider keinen leistungsab-
hängigen Erlass bekommen.

Vorzeitiger Abschluss

Wenn ihr euer Studium vier
Monate vor dem Ende der
Förderungshöchstdauer abge-
schlossen haben solltet, be-
kommt ihr unabhängig von
der Note der Abschlussprü-
fung pauschal 2560 € erlas-
sen. Wenn ihr das Studium
zwei Monate vor dem Ende
der Förderungshöchstdauer
zum Abschluss bringen könnt,
bekommt 1025 € erlassen.
Auch hier wird der Erlass nur
auf Antrag hin gewährt.

Rechtliche Möglichkeiten

Widerspruch

Solltet ihr die Richtigkeit oder
Rechtmäßigkeit eines Be-
scheides bezweifeln, so könnt
ihr Widerspruch gegen diesen
Bescheid einlegen. In der Re-
gel reicht es auch aus, persön-
lich beim BAföG-Amt vorbei-



zukommen und den mutmaßli-
chen Fehler zu erläutern. Falls
das Amt nicht darauf eingeht,
so könnt ihr immer noch for-
mal Widerspruch einlegen.
Keine Angst, das Wider-
spruchsverfahren ist kosten-
frei! (Nur falls ihr euch für
das Verfahren Rechtsanwält-
Innen genommen habt, müsst
ihr diese eventuell selbst be-
zahlen.) Der Widerspruch ist
schriftlich beim BAföG-Amt
einzureichen. Er muss dem
BAföG-Amt spätestens einen
Monat nachdem ihr den zwei-
felhaften Erlass erhalten habt
vorliegen. Maßgeblich ist da-
bei das Datum des Beschei-
des, bzw. des Poststempels,
falls dieser davon abweichen
sollte. Nach dieser Monats-
frist wird der Bescheid rechts-
gültig und kann nicht mehr
angefochten werden!

Um Widerspruch einzulegen,
verseht ihr einen Zettel mit
eurem Namen und der Förde-

rungsnummer, adressiert ihn
an das „Studentenwerk Karls-
ruhe - Förderungsabteilung“
und schreibt: „Hiermit lege
ich Widerspruch gegen ihren
Bescheid vom <Datum> ein.“.
Daran anschließend sollten
die Gründe für den Wider-
spruch dargelegt werden. Um
die Frist von einem Monat zu
wahren, könnt ihr ein „Be-
gründung folgt.“ an diese
Textzeile anschließen und den
Brief dann „Mit freundlichen
Grüßen“ und mit der eigenen
Unterschrift abschließen. Die
Begründung solltet ihr dann
aber auf jeden Fall nachrei-
chen!

Der Widerspruch führt dazu,
dass das BAföG-Amt den be-
treffenden Bescheid nochmals
prüfen muss. Hält es den Wi-
derspruch für berechtigt, so
wird der Fehler behoben und
ihr erhaltet einen Abhilfebe-
scheid, der den ersten Be-
scheid korrigiert. Ist das Amt
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dahingegen immer noch der
Auffassung, richtig entschie-
den zu haben, wird der Wider-
spruch an das Landesamt für
Ausbildungsförderung weiter-
geleitet. Dieses ist beim Re-
gierungspräsidium Stuttgart
angesiedelt und entscheidet
dann endgültig über die Ange-
legenheit. Daraufhin erfolgt
nun entweder ein Abhilfebe-
scheid oder ein ablehnender
Widerspruchsbescheid, in
dem das Landesamt seine Po-
sition erklärt. Lehnt das Land-
esamt den Widerspruch mit
einem solchen Widerspruchs-
bescheid ab, so bleibt euch als
letzte Möglichkeit nur noch
eine Klage vor dem Verwal-
tungsgericht.

Verlängerung der Wider-
spruchsfrist

Wenn das Amt es versäumt
hat, euch über die Möglich-
keit des Widerspruchs zu in-
formieren, oder keine Frist

angegeben hat während der
der Widerspruch gegen den
Bescheid eingelegt werden
muss, so verlängert sich die
Widerspruchsfrist auf ein Jahr.
Habt ihr die Widerspruchsfrist
unverschuldet versäumt, weil
ihr beispielsweise im Urlaub
oder im Krankenhaus wart,
könnt ihr eine „Wiedereinset-
zung in den vorherigen
Stand“ beantragen. Dies muss
jedoch innerhalb von zwei Wo-
chen nach Wegfall des Grun-
des geschehen und so weit
wie möglich mit Unterlagen
(Fahrkarten, Attest) belegt
werden. Der Widerspruch
kann anschließend nachgeholt
werden.

Klage

Wurde der Widerspruch abge-
lehnt, so habt ihr einen Monat
Zeit um vor dem Verwaltungs-
gericht gegen den Bescheid
zu klagen. Die Frist von einem
Monat ist dabei unbedingt

einzuhalten. Außerdem muss
der Klage ein Widerspruchs-
verfahren vorausgegangen
sein, ansonsten wird die Klage
als unzulässig zurückgewie-
sen. Falls das Widerspruchs-
verfahren sich stark in die
Länge zieht, könnt ihr auch
schon vor dem Erlass eines
Abhilfe- bzw. Widerspruchsbe-
scheides Klage erheben – al-
lerdings frühestens nach drei
Monaten. Habt ihr die Ein-
Monats-Frist für die Klage
bzw. für den vorangehenden
Widerspruch versäumt, so
wird die Klage ebenfalls zu-
rückgewiesen, auch wenn der
Bescheid des BAföG-Amtes
noch so rechtswidrig sein soll-
te.

AnwältInnen sind in einem
Verwaltungsgerichtsprozess
zwar nicht zwingend vorge-
schrieben, es empfiehlt sich
aber trotzdem, sich eineN zu
nehmen. Auf jeden Fall solltet
ihr euch vorher in der kosten-



losen UStA-Sozialberatung
oder UStA-Rechtsberatung
beraten lassen. Um dem Risi-
ko eventuell entstehender Ge-
richts- oder Prozesskosten zu
entgehen, solltet ihr auch
rechtzeitig einen Antrag auf
Prozesskostenhilfe (siehe Sei-
te 15, Abschnitt „Erste Hilfe
bei Rechtsstreitigkeiten“)
stellen.

BAföG-Vorausleistungen

Vorausleistungen nach §36

Wenn eure Eltern nicht auf-
findbar sind oder rechtlich
nicht in der Lage sind zu zah-
len, habt ihr Anspruch auf el-
ternunabhängige Förderung
(siehe dort). Sind eure Eltern
dahingegen nicht bereit, den
im Bewilligungsbescheid des
BAföG-Amtes festgestellten
Unterhalt zu zahlen, oder wei-
gern sie sich bereits, ihr Ein-
kommen offen zu legen, so

kann euch unter Umständen
das BAföG-Amt helfen. Es
übernimmt dann den nicht ge-
zahlten Unterhalt im Rahmen
der so genannten Vorausleis-
tungen (nicht zu verwechseln
mit Vorleistungen). Die könnt
ihr aber auch nur beantragen,
wenn ihr die sonstigen Vo-
raussetzungen erfüllt.

Beim Vorausleistungsverfah-
ren übertragt ihr dem BAföG-
Amt euren Anspruch auf Un-
terhalt durch eure Eltern. Im
Gegenzug erhaltet ihr den er-
rechneten Betrag (siehe Ab-
schnitt „Förderungshöhe“) als
 elternunabhängige Leistung.
Im Gegenzug versucht das
BAföG-Amt dann, das Geld
von euren Eltern (gerichtlich)
zurück zu fordern. Das bringt
einen Vorteil gegenüber dem
Verfahren, bei dem ihr eure
Eltern auf Unterhalt verkla-
gen müsst, da sich das BAföG-
Amt um alle Juristerei küm-
mert. Falls ihr allerdings aus
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Rücksicht zum Verhältnis mit
euren Eltern nicht juristisch
gegen sie vorgehen möchtet,
solltet ihr diesen Weg genauso
wenig wählen. Den Schritt,
Vorausleistungen zu beantra-
gen, solltet ihr also wohl über-
legt tun. Vorausleistungen
werden grundsätzlich wie
sonst auch zur Hälfte als Zu-
schuss, zur Hälfte als Staats-
darlehen vergeben. Nur wenn
das BAföG-Amt die Zahlungen
von euren Eltern wieder er-
stattet bekommt, wird der
Darlehensteil entsprechend
kleiner.

Das Antragsverfahren

Grundsätzlich geht das BAföG
stillschweigend davon aus,
dass eure Eltern - sofern sie
finanziell dazu in der Lage
sind - euch Unterhalt leisten.
Das wird dann auf den BAföG-
Anspruch angerechnet. Beim
Vorausleistungsverfahren
müsst ihr nun das BAföG-Amt

davon überzeugen, dass dies
nicht der Fall ist. Selbst-
verständlich kann sich das
Verfahren sowohl auf beide
Eltern als auch auf nur ein El-
ternteil beziehen. In letzterem
Fall wird auch nur der betref-
fende Elternteil belangt.

Bevor ihr einen Antrag auf Vo-
rausleistungen stellt, solltet
ihr zunächst (formlos, aber
schriftlich) eure Eltern über
euer Studium informieren und
um monatliche Unterhaltsleis-
tungen bitten. Ihr könnt zur
Erklärung – falls vorhanden –
den BAföG-Bescheid beilegen.
Die Korrespondenz mit euren
Eltern solltet ihr dokumentie-
ren, damit ihr sie nachher be-
legen könnt – insbesondere
falls ihr gar keine Antwort er-
haltet. Wenn sie sich weigern,
den geforderten Betrag ganz
oder teilweise zu zahlen und

ihr glaubhaft machen könnt,
dass dies die Ausbildung ge-
fährdet, könnt ihr Vorausleis-
tungen beantragen.

Wichtig ist allerdings noch ab-
zuklären, ob eure Eltern ihre
Unterhaltspflicht nicht doch
schon erfüllt haben. So müs-
sen sie beispielsweise nur
eine „angemessene“ Ausbil-
dung fördern. Das kann insbe-
sondere in einem Zweit- oder
Aufbaustudium ein Problem
sein. Zum Anderen genießen
eure Eltern das sogenannte
Bestimmungsrecht, durch das
sie wählen können, in welcher
Form sie den Unterhalt zur
Verfügung stellen, z.B. Woh-
nung, Essen, Kleidung. Falls
ihr Angebote auf den soge-
nannten Naturalunterhalt ab-
lehnt, müsst ihr das später ge-
genüber dem BAföG-Amt be-
gründen. Mehr dazu findet ihr
auf Seite 140 im Abschnitt
„Unterhaltspflicht“.



Schließlich beantragt ihr Vo-
rausleistungen mit Form-
blatt 8. Darauf seid ihr aufge-
fordert, sämtliche Informatio-
nen, die im Zusammenhang
mit Unterhalt stehen, anzuge-
ben. Dazu gehören auch eine
Begründung der Ablehnung
von euren Eltern sowie eine
Erklärung von euch selbst.
Lasst euch das Formular am
Besten in der Sprechstunde
des BAföG-Amtes erklären.
Der Vorausleistungsantrag
gilt immer für den aktuellen
Bewilligungszeitraum, muss
also jedes Jahr neu gestellt
werden. Falls sich eure Eltern
inzwischen doch zur Zahlung
bewegen haben lassen, müsst
ihr dies dem BAföG-Amt un-
verzüglich mitteilen und euer
Anspruch wird neu berechnet.
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Geringfügige Beschäftigung

Beschäftigungen mit einem
monatlichen Bruttolohn bis zu
400 € sind nach dem Hartz-II-
Gesetz so genannte „geringfü-
gig entlohnte Beschäftigun-
gen“. Sonderzahlungen wie
Weihnachts- oder Urlaubsgeld
werden anteilig auf jeden Mo-
nat angerechnet. Seit 2003
gibt es dabei keine allgemeine
Begrenzung der wöchentli-
chen Arbeitszeit mehr – doch
Vorsicht, wenn ihr während
der Vorlesungszeit mehr als
20 Stunden pro Woche arbei-
tet, gefährdet ihr euren Stu-
dierendenstatus, was zum Bei-
spiel zum Rausschmiss aus
der studentischen Kranken-
versicherung führen kann. Be-
schäftigungen von weniger als
zwei Monaten oder weniger
als 50 Arbeitstagen pro Kalen-
derjahr heißen „kurzfristige

Beschäftigungen“. Umgangs-
sprachlich werden beide Ar-
ten geringfügiger Beschäfti-
gungsverhältnisse oft „Mini-
Jobs“ oder auch „400-Euro-
Jobs“ genannt, obwohl es bei
kurzfristigen Beschäftigungen
keinerlei Verdienstgrenze
gibt.

Mini-Jobs sind aus Sicht der
Beschäftigten sozialversiche-
rungsfrei: euch werden von
eurem Lohn also keine Sozial-
abgaben abgezogen. Ihr könnt
euch aber freiwillig in der ge-
setzlichen Rentenversiche-
rung versichern; das bringt
bei niedrigem Verdienst zwar
kaum nennenswerte Renten-
ansprüche, wird aber voll auf
diverse Anwartschaftszeiten
angerechnet. Doch auch hier
ist Vorsicht angebracht: wer
auf seine Rentenversiche-
rungsfreiheit verzichtet, kann
das nur einheitlich für alle sei-
ne Jobs tun, und die Erklä-
rung ist unwiderruflich, solan-

ge die Jobs bestehen. Sinnvoll
ist dieser Schritt nur unter
der Voraussetzung, dass ihr
ganz sicher regelmäßig und
dauerhaft mindestens 155 €
im Monat verdient; bei niedri-
gerem Verdienst in einem ge-
gebenen Monat wird nämlich
der Rentenversicherungsbei-
trag von diesem Mindestbe-
trag berechnet, was sehr
schmerzhaft werden kann:
Von einem Monatsverdienst
von 50 e würden euch z.B.
22 € Rentenversicherungsbei-
trag abgezogen, während es
bei einem Monatsverdienst
über 155 € nur 4,5% sind. Auf
der anderen Seite muss auch
der/die ArbeitgeberIn den
gleichen Anteil an Beitrag
leisten, der euch sonst nicht
zusteht. Außerdem spielt es
bei der Rentenversicherung
eine große Rolle, wie lange
ihr schon Beiträge gezahlt
habt – egal wie hoch sie wa-
ren. Daraus können beispiels-

Jobben

Beschäftigungsverhältnisse
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Weitere Informationen...

... erhaltet ihr im
Hochschulinformationsbüro
des DGB
Sprechzeiten im UStA-Büro
www.hib-karlsruhe.de

sowie direkt bei der

Minijob-Zentrale der
Knappschaft Bahn See
www.minijob-zentrale.de.

weise für ausländische Studie-
rende weitere Ansprüche er-
wachsen (siehe Seite 124,
Abschnitt „AusländerInnen“).

Die ArbeitgeberIn muss für
jede 400-Euro-Kraft 13% Pau-
schalbeitrag zur Krankenver-
sicherung und 15% des Brut-
tolohnes zur Rentenversiche-
rung zahlen. Sofern ihr keine
Lohnsteuerkarte vorlegt, kom-
men 2% Steuern hinzu, so
dass der/die ArbeitgeberIn zu-
sammen ca. 30% zusätzlich
zum Verdienst an Pauschalab-
gaben zahlen muss. Diese
Zahlungen wirken sich aber
weder auf eure Krankenkas-
senbeiträge noch auf die euch
zustehenden Leistungen der
Krankenkasse aus.

Ein sozialversicherungspflich-
tiges Beschäftigungsverhält-
nis (Beispiel: Vollzeitarbeit
während der gesamten Se-
mesterferien, also deutlich
mehr als zwei Monate im

Jahr), ein kurzfristiges Be-
schäftigungsverhältnis (Bei-
spiel: ein bezahltes sechswö-
chiges Praktikum) und eine
geringfügig entlohnte Be-
schäftigung (Beispiel: stun-
denweise Arbeit als Kellner
oder als Mathe-TutorIn für un-
ter 400 € pro Monat das gan-
ze Jahr über) können bei ver-
schiedenen ArbeitgeberInnen
nebeneinander ausgeübt wer-
den, ohne sich gegenseitig zu
beeinflussen. Mehrere Jobs
bei dem/der gleichen Arbeit-
geberIn sind dagegen zu eu-
rem Schutz ausgeschlossen.
Die Uni dagegen fasst parallel
laufende Hiwi-Verträge immer
als eine Beschäftigung zusam-
men, selbst wenn ihr an ver-
schiedenen Instituten zugleich
arbeitet. Mehrere geringfügig
entlohnte Beschäftigungen
werden ebenfalls immer zu-
sammengerechnet, selbst
wenn sie bei verschiedenen
ArbeitgeberInnen ausgeübt
werden.



Die Zusammenrechnung wird
erst ab dem Zeitpunkt wirk-
sam, zu dem die Bundes-
knappschaft den/die Arbeitge-
berIn darauf hinweist, dass
Ihr mehrere geringfügig ent-
lohnte Beschäftigungen zu-
gleich ausübt. Sollte euch
einE ArbeitgeberIn nicht da-
nach fragen, ob ihr weitere
Jobs habt, braucht ihr dazu
von euch aus nichts zu sagen.
Insbesondere lauft ihr keine
Gefahr, wegen der gleichzeiti-
gen Ausübung mehrerer Jobs
irgendwann Versicherungsbei-
träge nachzahlen zu müssen,
geschweige denn bestraft zu
werden. Allerdings wird euch
praktisch jedeR ArbeitgeberIn
bei Aufnahme eines Minijobs
fragen, ob ihr weitere Jobs
ausübt. Ihr seid verpflichtet,
diese Frage wahrheitsgemäß
zu beantworten. Die Arbeitge-
berin kann euch vertraglich
verpflichten, Aufnahme oder
Änderung von Nebenjobs un-
verzüglich mitzuteilen. In je-

dem Fall habt Ihr übrigens
Anspruch auf einen schriftli-
chen Arbeitsvertrag; einE Ar-
beitgeberIn, die mündliche
Arbeitsverträge abschließt,
handelt ordnungswidrig.

Auch 400-Euro-Jobs unterlie-
gen der Steuerpflicht, auch
wenn die Beträge zu gering
sind, als dass ihr Steuern zah-
len müsstet. Allerdings wird
bei eurem (ersten) 400-Euro-
Job keine Lohnsteuer direkt
von eurem Brutto-Verdienst
abgezogen (siehe Seite 114,
Abschnitt „Lohnsteuer“). Da-
her müsst ihr in diesem Fall
auch nicht in allen Fällen eine
Lohnsteuerkarte abgeben.
Falls ihr mehreren 400-Euro-
Jobs nachgehen solltet, also
auch eine zweite Lohnsteuer-
karte habt, müsst ihr aber
eine Befreiung vom Lohnsteu-
ereinzug beim Finanzamt be-
antragen.

400-Euro-Jobs in Privathaus-
halten

Für Jobs, die ausschließlich in
einem Privathaushalt anfallen
und erledigt werden, gelten
noch weniger Versicherungs-
pflichten. Motivation des Ge-
setzgebers ist, es Privatleuten
leichter zu machen, ihre
Haushaltshilfen legal zu be-
schäftigen. Vorteil für die Be-
schäftigten ist, dass sie zum
Beispiel Rentenansprüche er-
werben und krankenversi-
chert sind. Diese Regelung
betrifft euch, wenn ihr zum
Beispiel privat bei jemandem
für Geld putzt oder die Kinder
hütet und dabei nicht mehr
als 400 € monatlich verdient.

Die ArbeitgeberInnen müssen
dann einen Pauschalbetrag
für euch abführen, der aber
nicht wie bei normalen Mini-
jobs 30% eures Verdienstes
beträgt, sondern nur 12% (da-
von 5% Rentenversicherung,



5% Krankenversicherung und
2% Pauschalsteuer). Für euch
gelten dieselben Regelungen
wie bei normalen 400-Euro-
Jobs.

800-Euro-Jobs (Gleitzone Nied-
riglohnsektor)

Jobs, in denen ihr mehr als
400 €, aber nicht mehr als
800 € verdient, sind sozial-
versicherungspflichtig, aber
es fallen nur reduzierte Bei-
träge an („Midijobs“). Die So-
zialversicherungsbeiträge
werden auf der Grundlage des
folgenden reduzierten Ar-
beitslohns berechnet:

F x 400 + (2-F) x (AE - 400)

Dabei ist F ist eine veränderli-
che Zahl, die sich aus den
durchschnittlichen Sozialver-
sicherungsabgaben berech-
net. Derzeit beträgt sie
0,5995. AE ist das tatsächli-
che Arbeitsentgelt. Verdienst

du zum Beispiel 500 €, ergibt
sich aus der Formel, dass nur
für 379,85 € Rentenversiche-
rungsbeiträge gezahlt werden
müssen. Bei derzeit 19,5%
Rentensatz fallen also 74,07 €
Rentenbeitrag an. Diesen Bei-
trag teilen sich ArbeitgeberIn
und ArbeitnehmerIn. Der Ar-
beitgeberInnenanteil wird be-
rechnet, als ob der Lohn
vollständig rentenversiche-
rungspflichtig wäre; von der
Gleitzone profitiert also allein
der/die ArbeitnehmerIn.

Genau wie bei Mini-Jobs könnt
ihr auch hier durch schriftli-
che Erklärung auf die Redu-
zierung eures Rentenversiche-
rungsbeitrages verzichten
(siehe oben).

Kurzfristige Beschäftigung

Beschäftigungen bis zu 50 Ar-
beitstagen beziehungsweise
zwei Monaten im Kalender-
jahr (wenn ihr fünf Tage je
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Woche arbeitet) sind so ge-
nannte „kurzfristige Beschäf-
tigungen“. Das Geld, das ihr
während einer kurzfristigen
Beschäftigung verdient, ist so-
zialversicherungsfrei. Das
heißt es werden keine Kran-
kenkassen- oder Rentenbeiträ-
ge abgezogen. Auch die Ar-
beitgeberInnen zahlen hier
keine (Pauschal-)Beiträge.

Bei kurzfristigen Beschäfti-
gungen gibt es keine Lohn-
obergrenzen und keine Be-
grenzung der wöchentlichen
Arbeitsstunden – aber diese
Jobs sind natürlich steuer-
pflichtig. Der Arbeitgeber/ die
Arbeitgeberin zieht entweder
pauschal 25% ab oder ihr gebt
ihm beziehungsweise ihr eure
Lohnsteuerkarte und werdet
dann individuell besteuert.
Wichtig ist jedoch, dass ihr
die abgeführte Lohnsteuer
nur dann wieder bekommt,
wenn ihr eine Lohnsteuerkar-
te abgegeben habt und unter

dem Steuerfreibetrag bleibt!
Daran müsst ihr selbständig
denken; eine Pflicht zur
Lohnsteuerkarte besteht
nicht.

Reguläre studentische Be-
schäftigungsverhältnisse

Alle Jobs, die weder wie eine
kurzfristige Beschäftigung auf
ein paar Wochen begrenzt
sind noch unter der 400-Euro-
Grenze bleiben, sind auch für
Studierende ganz normal ren-
tenversicherungs- und steuer-
pflichtig. Für solche regulären
Beschäftigungen braucht ihr
immer eine Lohnsteuerkarte.
In jedem Fall werden Euch
Rentenversicherungsbeiträge,
bei Überschreitung eurer
Steuerfreibeträge auch
Lohnsteuer vom Lohn abgezo-
gen. Ihr solltet auch darauf
achten, die Einkommensgren-

ze des Kindergeldes (siehe
Seite 140, Abschnitt „Unter-
haltspflicht der Eltern“) einzu-
halten.

Weil immatrikulierte Studie-
rende unabhängig vom Job
krankenversichert sind, arbei-
ten studentische Beschäftigte
dagegen generell kranken-
und arbeitslosenversiche-
rungsfrei – es sei denn, sie ar-
beiten während der Vorle-
sungszeit mehr als 20 Stun-
den pro Woche. Dadurch wür-
den sie zur normalen Arbeit-
nehmerIn, also voll sozialver-
sicherungspflichtig.

Auf welches Arbeitsverhältnis
man sich mit dem Arbeitgeber
beziehungsweise der Arbeit-
geberin einigt, hängt von den
Vorstellungen der Beteiligten
und der Menge der Arbeit ab.
Die verschiedenen Beschäfti-
gungsverhältnisse unterschei-
den sich in erster Linie in der
Art der Besteuerung und dem
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Umgang mit den Sozialabga-
ben. Das Arbeitsrecht gilt für
alle legalen Arbeitsverhältnis-
se gleichermaßen.

Freie Mitarbeit/Honorartätigkeit

Begrifflich bedeutet freie Mit-
arbeit, dass ihr für einen Be-
trieb auf Honorarbasis arbei-
tet. Es ist eine Form der
Selbständigkeit. Ihr seid keine
ArbeitnehmerInnen und habt
daher die Möglichkeit, den
Ort und die Zeit, in der ihr die
Arbeit verrichten wollt, frei zu
wählen. Ihr habt keinen An-
spruch auf Folgeaufträge, seid
aber auch frei, nach jedem ab-
geschlossenen Auftrag wieder
zu gehen. Das ist zum Beispiel
bei BildungsträgerInnen, Wer-
beagenturen und Zeitungen
üblich. Dort heißen die freien
MitarbeiterInnen oft „Freie“
oder „Freelancer“.

Wenn ihr eine Arbeit angebo-
ten bekommt, für die Inhalt,
Durchführung, Zeit, Dauer
und Ort der Tätigkeit vom Auf-
traggeber beziehungsweise
der Auftraggeberin bestimmt
werden, handelt es sich um
eine klassische Arbeitnehmer-
Innentätigkeit. In diesem Fall
habt ihr Anspruch auf einen
Arbeitsvertrag.

Selbständigkeit bedeutet,
dass ihr nicht auf Lohnsteuer-
karte arbeitet – völlig egal, ob
ihr InhaberInnen eines Wein-
geschäfts seid, einen Artikel
an eine Fachzeitung verkauft
oder regelmäßig für eine In-
ternetagentur programmiert:
Bei allen Tätigkeiten seid ihr
verpflichtet, euch selbständig
um die Entrichtung eurer
Steuern zu kümmern. In einer
freiberuflichen Tätigkeit seid
ihr verpflichtet, eine Steuerer-
klärung abzugeben.



Einige Selbständige sind ren-
tenversicherungspflichtig,
zum Beispiel ErzieherInnen,
PflegerInnen, PublizistInnen
aber auch, wer im Wesentli-
chen nur für eineN Auftragge-
berIn tätig ist. Wenn ihr aber
in einer solchen Tätigkeit un-
ter 400 € im Monat verdient,
ist auch sie rentenversiche-
rungsfrei. Die Regeln für ge-
ringfügige Beschäftigung gel-
ten entsprechend. Ihr solltet
außerdem darauf achten, dass
ihr die Einkommensgrenze
beim Kindergeld (siehe Seite
140, Abschnitt „Unterhalts-
pflicht der Eltern“) einhaltet.

Egal, ob ihr zu den Gewerbe-
treibenden zählt oder Freibe-
ruflerInnen seid, ihr braucht
eine Steuernummer vom Fi-
nanzamt. Die beantragt ihr
mit dem Formular „Anzeige
einer Betriebsaufnahme bezie-
hungsweise einer freiberufli-
chen Tätigkeit“. Dieses For-
mular wirkt für Laien oft

schwer verständlich. Lasst
euch das Formular in der
Sprechstunde des Finanzamts
erklären, damit euch keine
Fehler unterlaufen. Ihr seid
dann verpflichtet, eine Steuer-
erklärung abzugeben, auch
wenn ihr voraussichtlich keine
Lohnsteuer bezahlen müsst
(siehe Abschnitt Lohnsteuer).

Sozialversicherung

Allgemein

Unter die Sozialversicherung
fallen im Allgemeinen die
Kranken-, Renten-, Pflege-
und Arbeitslosenversicherung.
Alle ArbeitnehmerInnen in ei-
nem Angestelltenverhältnis
(ausgenommen Beamte, Ärz-
te, Rechtsanwälte und ähnli-
ches), zahlen in die Sozialver-
sicherung ein. Mitunter sind
die Sozialversicherungsbeiträ-
ge auch als Lohnnebenkosten
bekannt. Für die Arbeitneh-

merInnen sind alle Beschäfti-
gungsverhältnisse, ausgenom-
men kurzfristige Beschäfti-
gungen und 400-Euro-Jobs,
sozialversicherungspflichtig.

Von deinem/deiner Sozialver-
sicherungsträgerIn erhältst
du deinen Sozialversiche-
rungsausweis mit einer Sozial-
versicherungsnummer. Das
geschieht bei Antritt deiner
ersten Beschäftigung; dies
kann auch schon beim Wehr-
oder Zivildienst sein. Ob du in
deinem Job ausweispflichtig
bist, erfährst du von deinem
Sozialversicherungsträger.
Wer z.B. im Gaststätten-, Be-
herbergungs-, Beförderungs-
gewerbe, dem Bau, der Ge-
bäudereinigung oder dem
Schaustellergewerbe arbeitet
ist ausweispflichtig. D.h. ihr
müsst ein Passfoto in den So-
zialversicherungsausweis ein-
kleben und ihn während der
Arbeit immer bei euch tragen.
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Krankenversicherung

Studierende müssen natürlich
auch krankenversichert sein.
Viele Studierende nutzen die
Möglichkeit, in der Familien-
versicherung der Eltern oder
des/der EhepartnerIn zu blei-
ben (siehe Abschnitt „Kran-
kenversicherung“). Das ist
aber nur möglich, wenn du
höchstens 340 € (im Minijob
höchstens 400 €) im Monat
verdienst.

Den Studierendenstatus in
der gesetzlichen Krankenver-
sicherung verlierst du, wenn
du nebenbei arbeitest und da-
für mehr als 20 Stunden je
Woche aufbringst. Ausnahmen
bilden Jobs, die auf höchstens
zwei Monate befristet sind
oder nur in den Semesterferi-
en ausgeübt werden, Nacht-
oder Wochenendarbeit. Wenn
du also mehr als 20 Stunden
arbeitest, musst du wie jeder
andere circa 1% vom Brutto-

Verdienst als Krankenversi-
cherungsbeitrag abführen.
Außerdem musst du in die Ar-
beitslosenversicherung ein-
zahlen. Beachte: Diese Grenze
gilt immer, unabhängig von
der Beschäftigungsart und
der Verdiensthöhe!

Rentenversicherung

Bei einer regulären Beschäfti-
gung wird von deinem Brutto-
lohn die Hälfte des regulären
Rentensatzes (derzeit 19,5%)
abgezogen. Die andere Hälfte
zahlt dein Arbeitgeber. Dies
bedeutet, dass du Rentenan-
sprüche erwirbst. Wie hoch
die sein werden, kann die
Rentenversicherungsanstalt
Bund (früher: BfA) errechnen.
Meist zu Ende des Jahres,
aber auch mit Beendigung des
Arbeitsverhältnisses erhältst
du eine Übersicht über die
Rentenversicherungsbeiträge.
Diese Bescheinigung solltest
du gut aufbewahren. Bei 400-



Euro-Jobs kannst du dich frei-
willig rentenversichern, wenn
du mehr als 155 € im Monat
verdienst. Hierbei führst du
4,5% deines Entgeltes aus
dem Beschäftigungsverhältnis
ab, bei 400 € sind dies also
monatlich 18 €. Für ausländi-
sche Beschäftigte gelten Son-
derregelungen (siehe Seite
124,  Abschnitt „AusländerIn-
nen“).

Unfallversicherung

Wenn ihr ordnungsgemäß mit
Lohnsteuerkarte bei eurem/
eurer ArbeitgeberIn beschäf-
tigt seid, zahlt er/sie für euch
Beiträge zur Unfallversiche-
rung (öffentliche Arbeitgeber-
Innen wie zum Beispiel Hoch-
schulen zahlen an die gesetzli-
chen Unfallkassen, private Ar-
beitgeber an die gewerblichen
Berufsgenossenschaften. Die
Unfallversicherung deckt die
Kosten, die anfallen, wenn ihr
während der Arbeit oder auf

dem direkten Hin- oder Heim-
weg einen Unfall erleidet.
Eine solche Unfallversiche-
rung besteht nicht bei Ho-
norartätigkeiten (hier seid ihr
für solche Versicherung selbst
verantwortlich) und natürlich
nicht bei Schwarzarbeit.

Lohnsteuer

Lohnsteuerkarte

Jobbende Studierende müssen
in der Regel bei der Arbeits-
aufnahme eine Lohnsteuer-
karte vorlegen. Sie wird nur
von der Wohnortgemeinde
ausgestellt, d.h. ihr bekommt
diese jedes Jahr automatisch
von der Gemeinde zuge-
schickt, nicht aber am Zweit-
wohnsitz. Falls ihr zum ersten
Mal eine steuerpflichtige Be-
schäftigung aufnehmt, müsst
ihr die Lohnsteuerkarte erst
beantragen. In Karlsruhe geht
das im Rathaus West.

Wichtig ist zu kontrollieren,
ob alle Angaben wie
Lohnsteuerklasse, Konfession,
Kinderfreibeträge, Familien-
stand, etc. richtig eingetragen
sind, da sich hieraus eure
Steuerklasse und somit der
Steuersatz ableitet. Habt ihr
während eines Jahres mehre-
re ArbeitgeberInnen, so ist
darauf zu achten, dass ihr
nach Beendigung des Jobs die
Steuerkarte zurückerhaltet,
damit der/die nachfolgende
ArbeitgeberIn diese weiter-
verwenden kann. Wenn ihr
gleichzeitig bei mehreren Ar-
beitgeberInnen lohnsteuer-
pflichtig beschäftigt seid,
rutscht ihr in die Steuerklasse
VI und benötigt leider eine
weitere Steuerkarte. Falls ihr
mehrere Hiwi-Jobs an der Uni
habt, reicht eine Lohnsteuer-
karte, da beide Beschäftigun-
gen bei der selben Arbeitge-
berin sind. Allerdings müsst
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Wichtig

Wenn ihr eine Steuererklärung
abgebt, müsst ihr alle eure Ein-
künfte (z.B. auch Zinsen auf
das Sparbuch) angeben. Falls
ihr über ein Gewerbe verfügt
bzw. freiberuflich tätig seid,
braucht ihr für die Steuererklä-
rung auch eine Steuernummer
(siehe Abschnitt „Beschäfti-
gungsverhältnisse“).

Für jede Einkommensart gibt es
ein gesondertes Formular. Alle
Formulare erhaltet ihr beim Fi-
nanzamt oder unter 

www.formulare-bfinv.de.

Alternativ könnt ihr die Steuer-
erklärung auch komplett elekt-
ronisch mit dem Programm
„Elster“ erledigen.

www.elster.de

ihr es bei einer Stelle an der
Uni immer beantragen, wenn
ihr die Lohnsteuerkarte wie-
derhaben wollt.

Lohnsteuereinzug

In der Regel wird euch die an-
zurechnende Lohnsteuer di-
rekt vom Brutto-Lohn abgezo-
gen und ans Finanzamt abge-
führt. Die Höhe der geleiste-
ten Steuern wird auf der
Lohnsteuerkarte vermerkt.
Eine Ausnahme besteht bei ei-
nem 400-Job: Hier seid ihr
vom Einzug befreit (siehe Ab-
schnitt „Beschäftigungsar-
ten“). Bei mehreren 400-Jobs
entfällt dies aber wieder.
Wenn euer Jahreseinkommen
den Freibetrag (siehe unten)
nicht übersteigt, kann das Fi-
nanzamt auch sonst auf den
Einzug verzichten. Dann wird
euch der volle Brutto-Lohn
ausgezahlt, ihr müsst das aber
beim Finanzamt beantragen.

Vorsicht bei kurzfristen Be-
schäftigungen: Hier ist die
Lohnsteuerkarte nicht zwin-
gend vorgeschrieben. Falls ihr
keine abgebt, werden pau-
schal 25% eures Lohnes abge-
führt. Die könnt ihr auch mit
einer Steuererklärung nicht
mehr zurück holen.

Manche Geldleistungen, die
euch zukommen, sind grund-
sätzlich steuerfrei, da sie ent-
weder gar nicht als Einkom-
men zählen (z.B. Trinkgeld)
oder im Steuerrecht explizit
von der Steuerpflicht befreit
sind (z.B. Nacht- oder Sonn-
tagszuschläge).

Wann bekomme ich etwas zu-
rück?

Wenn ihr Steuern gezahlt habt
und davon etwas zurück be-
kommen könnt, solltet ihr eine
Steuerklärung abgeben. Das
ist insbesondere sinnvoll,
wenn ihr mehrere Lohnsteuer-



karten hattet und damit in der
Steuerklasse VI wart. Falls ihr
eine Befreiung vom direkten
Lohnsteuereinzug beantragt
habt oder freiberuflich tätig
seid, müsst ihr in jedem Fall
eine Steuererklärung abge-
ben.

Auch relevant ist, dass das Fi-
nanzamt für die Besteuerung
schon ab dem ersten Monat
der Beschäftigung unterstellt,
dass ihr über das ganze Jahr
ein gleichmäßig hohes Ein-
kommen erzielt: D.h., wenn
ihr z.B. drei Monate (mit
Lohnsteuerkarte) gearbeitet
habt und einen Brutto-Mo-
natslohn i.H.v. 2.000 € erhal-
tet, wird steuerlich angenom-
men, dass ihr das ganze Jahr
über monatlich 2.000 € ver-
dient. Es wird hier dann, dass
vermeintlich hohe Jahresein-
kommen im Blick, auch ein
entsprechend hoher Lohnsteu-
ereinzug abgeführt. Da in die-
sem Beispiel jedoch 'nur'

6.000 € im Jahr verdient wur-
de, liegt ihr hier sogar noch
deutlich unterhalb des steuer-
freien Grundfreibetrags!

Der Grundfreibetrag liegt für
Ledige bei 7664 €. Hinzu
kommt eine Werbungskosten-
pauschale von 920 €. Ihr
müsst also keinerlei Lohnsteu-
er zahlen solange euer Jahres-
einkommen (brutto) unter
8584 € liegt. Auch wenn ihr
knapp darüber hinaus kommt,
müsst ihr noch nicht zahlen.
Denn diese 8584 € bleiben in
jedem Fall steuerfrei, erst der
8585. Euro wird mit dem Ein-
gangssteuersatz besteuert.
Falls ihr höhere Werbungskos-
ten (z.B. Fahrtkosten, Fachli-
teratur, Arbeitskleidung etc.)
habt, könnt ihr diese geltend
machen, müsst sie aber nach-
weisen. Für Verheiratete oder
Eltern von Kindern gelten
noch höhere Freibeträge.

Die Bearbeitung der Steuerer-
klärungen ist für die Finanz-
ämter meist sehr aufwändig.
Daher bekommt ihr in der Re-
gel die Rückzahlung frühes-
tens ein halbes Jahr nachdem
ihr sie eingereicht habt.

Wie und wo gebe ich die Steu-
ererklärung ab?

Ist das jeweilige Arbeitsver-
hältnis beendet, spätestens je-
doch zum Jahresende, erhaltet
ihr vom Arbeitgeber die
Lohnsteuerkarte (oder einen
äquivalenten Nachweis) mit
aufgedruckter Angabe der er-
folgten Lohnabzüge wie z.B.
Lohnsteuer, ggf. Kirchensteu-
er, zurück. Nach Ablauf des
Kalenderjahres reicht ihr
dann die Einkommensteuerer-
klärung mit der Lohnsteuer-
karte und eventuell anderen
Einkommensbelegen (z.B.
Zinsabrechnungen) beim Fi-
nanzamt ein. Ihr habt dazu
eine Frist bis Ende Mai des
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Folgejahres. In Karlsruhe sind
die Finanzämter Karlsruhe-
Stadt (Schlossplatz 14) bzw.
Durlach (Prinzessenstr. 2)
zuständig.

Hilfreich bei der Steuererklä-
rung sind die dazugehörigen
Ausfüllhilfen. Ihr könnt euch
aber auch an Lohnsteuer-
vereine, etc. wenden. Dies
bietet sich vor allem dann an,
wenn man eine aufwendigere
Steuererklärung mit z.B. meh-
reren Arbeitgebern, verschie-
denen Einkunftsarten etc. un-
ter einen Hut bringen muss.
Gut beraten ist man mit den
auf dem Markt angebotenen
Steuerprogrammen, die auch
für komplexere Steuererklä-
rungen geeignet sind und so-
gar die fertigen, vom Finanz-
amt anerkannten Formulare
ausdrucken. Hat man alle we-
sentlichen Punkte berücksich-
tigt und richtig gerechnet –
oder rechnen lassen – kann
man bereits bei der Einrei-

chung der Erklärung absehen,
wie viel man vom Finanzamt
zurückerhält. Die Bearbei-
tungszeit liegt i.d.R. zwischen
einigen Wochen und mehre-
ren Monaten. Eine telefoni-
sche Nachfrage beim Finanz-
amt schadet nicht und kann
manchmal recht hilfreich sein.

Arbeitsrecht

Einstellungsgespräch

Falls ihr zu einem Einstel-
lungsgespräch geladen wer-
det, seid ihr verpflichtet, alle
berechtigten Fragen wahr-
heitsgemäß zu beantworten.
Andernfalls könnte das ein au-
ßerordentlicher Kündigungs-
grund sein. Jedoch passiert es
leider immer wieder, dass
auch unzulässige Fragen ge-
stellt werden, die ihr selbst-
verständlich überhaupt nicht
beantworten müsst. Damit ihr



in der Situation nicht dumm
aus der Wäsche schaut, hier
einige Fragen, die
kommen könnten:

* Krankenheiten: nur zuläs-
sig, wenn sie eure Arbeits-
fähigkeit erheblich beein-
trächtigen oder ansteckend
sind

* Schwerbehinderung: immer
zulässig, da ein besonderer
Kündigungsschutz besteht

* Schwangerschaft: nur zu-
lässig, wenn ein Beschäfti-
gungsverbot nach Mutter-
schutzgesetz (MuSchG) bes-
teht

* Familienplanung: unzuläs-
sig

* Bisheriger Verdienst: nur
zulässig, falls ihr im glei-
chen Berufszweig weiterar-
beitet

* Vermögen: unzulässig

* Vorstrafen: nur zulässig,
wenn die Straftat in einem
Zusammenhang mit der Tä-
tigkeit steht

* Partei-, Gewerkschafts-, Re-
ligionszugehörigkeit: unzu-
lässig 

Arbeitsvertrag

Wenn ihr eine Arbeitstätigkeit
aufnehmt, solltet ihr euch ei-
nen Arbeitsvertrag geben las-
sen. Darauf habt ihr einen ge-
setzlichen Anspruch. Im Ar-
beitsvertrag sollten insbeson-
dere Lohn, Art und Umfang
der Tätigkeit, Arbeitszeiten
und Urlaub geregelt sein.
Auch wenn ihr euch mit eu-
rem/eurer ArbeitgeberIn über
den Lohn und die Tätigkeit ei-
nig geworden seid, steckt der
Teufel doch, wie so oft, im De-
tail. Wenn es irgendwann ein-
mal zum Streit kommen sollte,
geratet ihr ohne Arbeitsver-
trag immer ins Hintertreffen.
Wenn man euch keinen Ver-

trag aushändigen möchte,
könnt ihr versuchen, zu be-
haupten, ihr bräuchtet einen
Verdienstnachweis, um euch
für eine Wohnung zu bewer-
ben. Bei befristeten Arbeits-
vertägen solltet ihr aufpassen;
sie dürfen nicht beliebig ver-
längert werden.

Arbeitszeit, Pausen, Überstun-
den

Die Arbeitszeit sollte im Ideal-
fall im Arbeitsvertrag geregelt
sein. Bei vielen studentischen
Jobs ist das nicht der Fall,
sondern im Vertrag ist nur
eine wöchentliche oder mo-
natliche Arbeitszeit verein-
bart. In diesem Fall müsst ihr
meist nur dann auch arbeiten,
wenn der Arbeitgeber/ die Ar-
beitgeberin das zu einem be-
stimmten Termin verlangt. Ihr
solltet auch darauf achten,
dass ihr laut Arbeitszeitgesetz
maximal acht Stunden am Tag
arbeiten müsst. Grundsätzlich
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dürft ihr auch nicht sieben
Tage in der Woche arbeiten.
Wenn ihr das selbst nicht be-
rücksichtigt, wird es wohl
eure Krankenkasse einfor-
dern.

Ununterbrochen konzentriert
arbeiten kann wohl niemand.
Daher ist es laut Gesetz vor-
geschrieben, dass nach spä-
testens sechs Stunden Ar-
beitszeit eine Pause stattfin-
det. Pausen zählen nicht als
Arbeitszeit. Deshalb werden
sie nicht bezahlt. Auf der an-
deren Seite müsst ihr eure
Pause nicht am Arbeitsplatz
verbringen. Das solltet ihr
auch nicht, wenn ihr sie ge-
nießen wollt! Wenn keine fes-
ten Pausenzeiten bestehen,
solltet ihr daran denken, die
Arbeit irgendwann liegen zu
lassen. Eine Pause dauert
mindestens 15 Minuten. Kür-

zere Unterbrechungen der Ar-
beit gelten nicht als Pausen
und zählen also als reguläre
Arbeitszeit.

Wenn ihr einmal länger arbei-
tet als vertraglich vereinbart
wurde, fallen damit in der Re-
gel Überstunden an. Sie soll-
ten jedoch die Ausnahme sein
und nicht regelmäßig sein.
Überstunden sollten zeitnah
wieder durch zusätzliche Frei-
zeit abgegolten werden. Vor-
sicht jedoch: Ihr dürft nicht
einfach in Eigenregie länger
arbeiten. Damit Überstunden
geltend gemacht werden kön-
nen, müssen sie euch ange-
ordnet werden! Ob ihr der An-
ordnung folgt, ist dann meis-
tens eure Entscheidung. Nur
wenn der Arbeitsvertrag be-
reits Überstunden vorsieht
oder der Betriebsrat in einer
betrieblichen Vereinbarung
der Anordnung zugestimmt
hat, müsst ihr im vereinbarten
Maße folgen.



Krankheitsfall

Studierende haben wie ande-
re ArbeitnehmerInnen auch
bis zu sechs Wochen Anspruch
auf Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall. Hier wird der
regelmäßige Arbeitslohn in
voller Höhe (aber ohne Prämi-
en etc.) der Berechnung zu-
grunde gelegt. Um diese
Rechte anmelden zu können,
müssen zunächst zwei wichti-
ge Punkte erfüllt werden:

* Der/die ArbeitgeberIn muss
unmittelbar informiert wer-
den, dass ihr wegen Erkran-
kung verhindert seid.

* Der Arzt bzw. die Ärztin
muss eine Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung ausstel-
len, die innerhalb von drei
Tagen dem/der Arbeitgeber-
In zugehen muss. Ohne Vor-
lage dieser Bescheinigung
haben ArbeitgeberInnen

u.U. das Recht, die Zahlung
zu verweigern und das Ar-
beitsverhältnis zu kündigen. 

Ab der siebten Krankheitswo-
che gibt es ein Krankengeld,
das sich am Nettogehalt ori-
entiert (höchstens 90 %) und
bis zu 78 Wochen bezahlt
wird. Das gilt aber nur, falls
ihr als Beschäftigte (mit mehr
als 20 Stunden wöchentlich)
pflichtversichert, also nicht
mehr studentisch versichert,
seid.

Eine Pflicht, das Versäumnis
durch Krankheit nachzuarbei-
ten, besteht nicht. Wenn ihr
beispielsweise ein Tutorium
haltet, müsst ihr euch weder
darum kümmern, dass jemand
euren Termin übernimmt,
noch einen alternativen Ter-
min selbst anbieten. Das gilt
natürlich nur, wenn ihr fest
vereinbarte Arbeitszeiten
habt.

Urlaubsansprüche

Generell gibt es tarifliche Re-
gelungen, die auch für Aushil-
fen gelten. Sollte es in einer
Branche keinen Tarifvertrag
geben, so gelten die Bestim-
mungen des Bundesurlaubs-
gesetzes. Danach beträgt der
jährliche Mindesturlaub 24
Werktage, der anteilig berech-
net wird: Wenn du z.B. in der
vorlesungsfreien Zeit zwei
Monate voll arbeitest, dann
stehen dir vier Tage Urlaub
zu. Ein Urlaubswunsch muss
aber immer mit dem Arbeitge-
ber/der Arbeitgeberin abge-
sprochen werden; aus wichti-
gen betrieblichen Gründen
kann er abgelehnt werden.
Kann der zustehende Urlaub
nicht während der Dauer der
Beschäftigung genommen
werden, muss ihn der/die Ar-
beitgeberIn am Ende der Be-
schäftigung durch Bezahlung
ausgleichen (sog. Urlaubsab-
geltung). Bestimmungen im
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Arbeitsvertrag, die festlegen,
wann Urlaub genommen wer-
den darf (z.B. vorlesungsfreie
Zeit), sind grundsätzlich zu-
lässig. Nur bei Tätigkeiten un-
terhalb eines Monats besteht
kein Urlaubsanspruch, wobei
leider auch mehrere Arbeits-
verhältnisse, die auf einem je-
weils eigenständigen Vertrag
beruhen, zeitlich in Hinsicht
auf anteilige Urlaubsanssprü-
che nicht addiert werden.
Während des Urlaubs muss
der durchschnittliche Arbeits-
verdienst weitergezahlt wer-
den, der in den letzten 13 Wo-
chen vor Beginn des Urlaubs
erzielt wurde.

Anspruch auf Jahressonder-
zahlungen

Der Anspruch auf Jahresson-
derzahlungen („Weihnachts-
geld“) ist nur dann gegeben,
wenn er sich aus Tarifverträ-
gen, Betriebsvereinbarungen
oder aus der betrieblichen

Übung ergibt. Studentische
Aushilfen oder Teilzeitmitar-
beiterInnen dürfen hier nicht
schlechter gestellt werden als
andere Kollegen. Die Höhe
der Sonderzahlung bezieht
sich jedoch auf eine Vollzeit-
stelle und wird daher bei Teil-
zeit anteilig ausgezahlt. Es ist
auch möglich, dass die Jahres-
sonderzahlung nicht komplett
im Dezember, sondern verteilt
auf alle Monate ausgezahlt
wird.

Kündigung

Die Kündigung bedarf zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform
(BGB §623). Das gilt sowohl
für euch als auch eureN Ar-
beitgeberIn. Wenn der Betrieb
einen Betriebsrat hat, muss
dieser vor Ausspruch jeder
Kündigung gehört werden!
Dies gilt auch im Zusammen-
hang mit Aushilfsmitarbeitern
oder Probearbeitsverträgen.
Es ist auch möglich, im beid-



seitigen Einvernehmen per
Aufhebungsvertrag das Ar-
beitsverhältnis zu beenden. In
jedem Fall sollten folgende
Punkte überprüft werden:

* Ist der Lohn ordnungsmä-
ßig abgerechnet worden?

* Sind Lohnsteuer und Sozial-
versicherungsabgaben kor-
rekt abgeführt worden?

* Besteht noch Anspruch auf
Gewährung von Urlaubsta-
gen?

* Besteht noch Anspruch auf
Gewährung der (anteiligen)
Jahressonderzahlung?

* Sind die Arbeitspapiere
vollständig und ordnungs-
gemäß ausgefüllt überge-
ben worden?

* Hat der Arbeitgeber/ die Ar-
beitgeberin die Bescheini-
gung für das Arbeitsamt
vollständig und richtig aus-
gefüllt?

* Wurde ein Arbeitszeugnis
ordnungsgemäß ausge-
stellt? 

Kündigungsfristen
Nach §622 BGB gelten für alle
ArbeitnehmerInnen, unabhän-
gig ihrer Arbeitszeit und der
Größe des Betriebes, in dem
sie tätig sind, folgende Kündi-
gungsfristen:

* Das Arbeitsverhältnis kann
durch ArbeitnehmerInnen
mit einer Frist von vier Wo-
chen zum Fünfzehnten oder
zum Ende eines Kalender-
monats gekündigt werden.

* Für eine Kündigung durch
den Arbeitgeber/ die Arbeit-
geberin beträgt die Kündi-
gungsfrist, wenn das Ar-
beitsverhältnis in dem Be-
trieb oder Unternehmen

2 Jahre bestanden hat, 1 Mo-
nat zum Ende eines Kalen-
dermonats,

5 Jahre bestanden hat, 2 Mo-
nate zum Ende eines Kalen-
dermonats,

8 Jahre bestanden hat, 3 Mo-
nate zum Ende eines Kalen-
dermonats,

10 Jahre bestanden hat, 4
Monate zum Ende eines Ka-
lendermonats,

12 Jahre bestanden hat, 5
Monate zum Ende eines Ka-
lendermonats,

15 Jahre bestanden hat, 6
Monate zum Ende eines Ka-
lendermonats,

20 Jahre bestanden hat, 7
Monate zum Ende eines Ka-
lendermonats. 

Bei der Berechnung der Be-
schäftigungsdauer werden
Zeiten, die vor der Vollendung
des 25. Lebensjahres liegen,
nicht berücksichtigt. Damit
wird die Frist für die meisten
Studierenden sehr kurz. Wäh-
rend einer (im Arbeitsvertrag
vereinbarten) Probezeit liegt
die Kündigungsfrist bei zwei
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Wochen (BGB §622 Absatz 3).
Laut §622 Absatz 5 BGB kann
auch eine kürzere Kündi-
gungsfrist als zwei Wochen
vereinbart werden, wenn ihr
z. B. nur vorübergehend, d.h,.
kürzer als drei Monate als
Aushilfe eingestellt werdet.

Eine fristlose Kündigung darf
nur dann ausgesprochen wer-
den, wenn Gründe vorliegen,
die die Fortführung des Ar-
beitsverhältnisses bis zum Ab-
lauf der Kündigungsfrist als
unzumutbar erscheinen las-
sen. Fristlose Kündigungen
sind nur in sehr eng begrenz-
ten Ausnahmefällen möglich
(bspw. bei Diebstahl oder dau-
erhafter Arbeitsverweige-
rung).

Kündigungsschutz

In Betrieben mit elf oder mehr
Vollzeitangestellten gilt das
Kündigungsschutzgesetz
(KSchG). Damit ist für alle seit

mindestens sechs Monaten
Beschäftigten ein gewisser
Schutz vor willkürlicher Kün-
digung gegeben. Sie muss
personen-, verhaltens- oder
betriebsbedingt begründet
werden. Unter Umständen
kann euch auch eine Abfin-
dung zustehen. In diesen Fäl-
len solltet ihr euch auf jeden
Fall – am besten bei der
zuständigen Gewerkschaft –
beraten lassen. Für Behinder-
te sowie werdende oder gera-
de gewordene Mütter besteht
ein besonderer Kündigungs-
schutz (siehe entsprechende
Abschnitte).

ArbeitnehmerInnenvertretung

Betriebs-/ Personalrat

Bei allen arbeitsrechtlichen
Problemen ist der Betriebsrat
(bzw. der Personalrat bei öf-
fentlichen ArbeitgeberInnen)
die erste Anlaufstelle. Einen
Betriebsrat sollte es in allen

Gewerkschaften

IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG
BAU)
Baugewerbe, Architektur, Flo-
ristik, Land- und Forstwirtschaft,
Wohnungswirtschaft

IG Bergbau, Chemie und Ener-
gie (IG BCE)
Energiewirtschaft, Glas- und
Keramikindustrie, Chemiein-
dustrie, Bergbau, Pharmain-
dustrie

Gewerkschaft der Polizei (GdP)                  
Polizei

Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW)
Lehrkräfte, Hochschulangestel-
le, WissenschaftlerInnen, stu-
dentische Hilfskräfte, Sozialpä-
dogogInnen

(Fortsetzung auf Seite 125)



Betrieben ab fünf Beschäftig-
ten geben. Seine Einrichtung
und auch seine Mitbestim-
mungsrechte (z.B. bei Kündi-
gungen) sind im Betriebsver-
fassunggesetz vorgeschrie-
ben. Selbstverständlich seid
ihr auch bei den Wahlen zum
Betriebsrat wahlberechtigt;
wählbar seid ihr, wenn ihr
mindestens sechs Monate dort
arbeitet. Das Analoge gilt (in
Baden-Württemberg) auch für
Personalräte. Dabei ist es un-
erheblich, ob ihr fest ange-
stellt oder Aushilfen/Hilfskräf-
te seid.

Personalrat der
Universität Karlsruhe
Kaiserstraße 12
(Gebäude 10.11)
Zimmer Nr. 237 / 238

Tel: 0721-608-3940
Fax: 0721-608-8990

Gewerkschaften

Die Gewerkschaften fungieren
als kollektive Vertretung der
Beschäftigten gegenüber den
ArbeitgeberInnen. Sie sind
unter Anderem dafür verant-
wortlich, Tarifverträge auszu-
handeln oder Betriebsräte zu
schulen. Die Gewerkschaften
sind alle zum Deutschen Ge-
werkschaftsbund (DGB) zu-
sammen geschlossen, der
rund 7 Mio. Mitglieder hat.
Studierende zahlen vermin-
derte Beiträge oder sind gar
von der Beitragszahlung be-
freit (nur GEW Baden-Würt-
temberg). Welche Gewerk-
schaft für euch zuständig ist,
hängt von dem Betrieb ab, in
dem ihr beschäftigt seid (sie-
he Tabelle), nicht von eurer
Tätigkeit. EinE Geschäftsfüh-
rerIn eines metallverarbeiten-
den Betriebes gehört also bei-
spielsweise in die IG Metall,

obwohl sie Büroarbeit verrich-
tet. Kontakte zu lokalen Ge-
werkschaftsvertretungen fin-
det ihr im Anhang.

Als besondere Einrichtung für
Studierende hat der DGB ein
Hochschulinformationsbüro
(HIB) eingerichtet. Dadurch
soll eine arbeitsrechtliche
Erstberatung ermöglicht wer-
den. Weitere Beratungen dür-
fen die Gewerkschaften nach
Gesetz nur für ihre Mitglieder
anbieten. Die Beratung durch
das HIB findet in den Räumen
des UStA statt, und zwar Mitt-
wochs zwischen 9 Uhr und 12
Uhr. Ansprechperson ist Boris
Bartenstein
(boris.bartenstein@usta.de).

AusländerInnen

Ausländische Studierende
(aus Nicht-EU-Ländern) dür-
fen bis zu 90 volle oder 180



halbe Tage (oder beliebig
kombiniert) im Kalenderjahr
ohne Arbeitserlaubnis arbei-
ten. Ein halber Tag hat dabei
höchsten vier Stunden Ar-
beitszeit, bzw. fünf falls in
dem Betrieb eine regelmäßige
Arbeitszeit von zehn Stunden
gilt. Für Studierende im Stu-
dienkolleg gilt, dass ihr nur
90 volle oder 180 halbe Tage
ausschließlich in der vorle-
sungsfreien Zeit arbeiten
dürft. Zusätzlich dürft ihr
ohne Arbeitserlaubnis for-
schungs- oder studiennahe Tä-
tigkeiten (z.B. Hiwi-Jobs) aus-
üben. Selbstverständlich
braucht ihr auch für (empfoh-
lene) Praktika keine Arbeits-
erlaubnis.

Falls ihr noch mehr arbeiten
wollt, muss die Arbeitstätig-
keit vom AusländerInnenamt
genehmigt werden und im
Pass vermerkt werden. Formal
heißt das „Antrag auf Ände-
rung der Auflagen“, welcher

beim Akademischen Ausland-
samt (AAA) erhältlich ist. Dort
müsst ihr euch dann auch be-
stätigen lassen, dass die Tätig-
keit mit eurem Studium ver-
einbar ist. Wollt ihr mehr als
40 Stunden im Monat arbei-
ten, so braucht ihr zusätzlich
noch die Erlaubnis des Ar-
beitsamtes. Mit dem geneh-
migten Antrag geht ihr dann
zur AusländerInnenbehörde
und lasst eure Aufenthaltsbe-
willigung ändern. Das kostet
etwa 25 € Gebühr. Zuletzt
müsst ihr die geänderte Auf-
enthaltsbewilligung noch eu-
rer Arbeitsstelle vorlegen. Das
wird allerdings nur sehr sel-
ten genehmigt.

Falls ihr aus einem Mitglieds-
land der EU oder der Schweiz
stammt, gelten für euch nur
die Beschränkungen wie für
deutsche ArbeitnehmerInnen
auch. Falls ihr aus dem außer-
europäischen Ausland

125
IG Metall
Automobilbau, Metall- und
Elektroindustrie, Holz-, Kunst-
stoff- und Textilverarbeitung

Gewerkschaft Nahrung-Ge-
nuss-Gaststätten (NGG)   Ho-
tels, Restaurants, Tabak- und
Lebensmittelindustrie

Transnet         
Eisenbahn
Vereinte Dienstleistungsge-
werkschaft (ver.di)   Dienstleis-
tungen



stammt, aber bereits 6 Jahre
aufenthaltsberechtigt in der
Bundesrepublik gelebt habt,
gilt das für euch auch.

Auch als ausländische Studie-
rende müsst ihr wie alle Be-
schäftigten Beiträge zur ge-
setzlichen Rentenversiche-
rung (siehe Abschnitt „Sozial-
versicherung“) leisten. Für
eventuelle spätere Rentenzah-
lungen werden aber nur Bür-
gerInnen aus der EU sowie
Bosnien-Herzegowina, Chile,
Island, Israel, Kanada, Kroati-
en, Marokko, Mazedonien,
Norwegen, der Schweiz, Ser-
bien, Tunesien, der Türkei
und den USA berücksichtigt.
Andernfalls könnt ihr eure
Beiträge von der Rentenversi-
cherungsanstalt Bund zurück
fordern, sofern ihr nicht fünf
Jahre in die Rentenversiche-
rung eingezahlt und damit
den Anspruch auf Rentenzah-
lungen erworben habt. Einen
entsprechenden Antrag müsst

ihr spätenstens sechs Monate
nach dem Ende der Beschäfti-
gung stellen. Auf der anderen
Seite besteht die Möglichkeit,
dass ihr durch fünf Jahre Bei-
tragszahlung zur Rentenversi-
cherung eine dauerhafte Nie-
derlassungserlaubnis erhalten
könnt. Dazu zählt auch die
freiwillige Rentenversiche-
rung im 400-Euro-Job.
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Sozialleistungen

Mit dem sogenannten Hartz-
IV-Gesetz 2005 wurde die frü-
here Sozialhilfe mit der Ar-
beitslosenhilfe zusammen ge-
legt und findet sich heute in
der Form des Arbeitslosen-
geld II (ALG II) bzw. der (neu-
en) Sozialhilfe wieder. Die Un-
terscheidung zwischen ALG II
und Sozialhilfe besteht in ers-
ter Linie im Begriff der „Er-
werbsfähigkeit“. Wer erwerbs-
fähig, aber längere Zeit er-
werbslos ist, erhält ALG II;
nicht erwerbsfähige Angehöri-
ge von ALG-II-EmpfängerIn-
nen erhalten dagegen Sozial-
hilfe. Ansonsten verhalten sie
sich jedoch weitgehend ana-
log.

Da sich die zahlreichen Ge-
richtsurteile im Sozialrecht
weitgehend auf das bisherige
Bundessozialhilfegesetz
(BShG) beziehen, ist bei vie-

len Sachverhalten noch nicht
klar bzw. noch nicht entschie-
den, ob sie sich im neu gefass-
ten Sozialgesetzbuch, Bücher
II und XII (SGB II, SGB XII)
analog verhalten. Vieles des
Folgenden beruht auf Erfah-
rungen des BShG und ist nicht
unbedingt frei auf die neue
Gesetzeslage übertragbar.

ALG II für Studierende?

Wie auch früher die Sozialhil-
fe ist ALG II eine nachrangige
Sozialleistung. D.h. erst wenn
alle anderen Möglichkeiten,
den Lebensunterhalt zu be-
streiten, ausgeschöpft sind,
kann es geleistet werden.
Dazu zählen nicht nur andere
Sozialleistungen, sondern
auch die Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit oder der Ver-
brauch von Vermögenswerten.
Studierenden wird der An-
spruch auf ALG II (zumindest
bei der „Hilfe zum Lebensun-
terhalt“) im Allgemeinen ver-

ALG II & Sozialhilfe



währt, da sie grundsätzlichen
Anspruch auf Förderung nach
dem BAföG hätten. Dabei geht
es jedoch nicht um die tat-
sächliche Förderung, sondern
um die Förderungsfähigkeit
der Ausbildung (siehe Ab-
schnitt „BAföG-Voraussetzun-
gen“). Das bedeutet, dass
selbst nachdem euch BAföG
nicht mehr zusteht (z.B. we-
gen überschreiten der Förde-
rungshöchstdauer), ihr abso-
lut keinen Anspruch auf ALG
II habt. Es gibt jedoch eine
einzige Ausnahme: Im Ur-
laubssemester (siehe dort)
studiert ihr offiziell nicht und
habt damit auch grundsätzlich
keinen Anspruch auf BAföG.
Damit steht euch regulär ALG
II bzw. Sozialhilfe zur Siche-
rung des Lebensunterhalts zu.

Besondere Härtefälle

Falls besondere Härtefälle
vorliegen, besteht auch für
Studierende die Möglichkeit

ALG II zur Sicherung des Le-
bensunterhalts zu erhalten –
jedoch nur als Darlehen. Hier-
zu gibt es relativ wenig Erfah-
rung; beispielsweise soll ein
solcher Antrag bei allein er-
ziehenden Eltern oder Studie-
renden, die aufgrund von
Krankheit nicht arbeitsfähig
sind, gewährt werden. Auch
wenn ihr völlig ohne Geld
kurz vor dem Abschluss eures
Studiums steht ist es möglich,
dass ihr als Härtefall aner-
kannt werdet. Ein Einkommen
unterhalb des Sozialhilfesat-
zes gilt dagegen nicht als Här-
tefall.

Eigene Kinder

Auch wenn ihr als Studieren-
de keinen Anspruch auf ALG
II habt, so haben eure nicht-
erwerbsfähigen Angehörigen -
also in den meisten Fällen
eure Kinder - einen Anspruch
auf Sozialhilfe.

Der Antrag

ALG II wird bei sogenannten
„Arbeitsgemeinschaften“
(ARGE) beantragt, die soge-
nannte „Jobcenter“ einrich-
ten. Im allgemeinverständli-
chen Deutsch spricht man
aber weiterhin von Arbeits-
bzw. Sozialämtern. Die ARGE
hat in Karlsruhe drei Standor-
te mit Zuständigkeiten für be-
stimmte Postleitzahlbereiche:

Rathaus West
Kaiserallee 4 (Weststadt)
PLZ: 76133, 76185, 76189)

„Agentur für Arbeit“
Brauerstraße 10
(Südweststadt)
PLZ: 76131, 76135 - 76149,
76187, 76199

Rathaus Durlach
Badener Str. 3
PLZ: 76227 - 76229



129
Falls ihr nur einmalige Hilfen,
Hilfen in besonderen Lebens-
lagen oder den Wohnkosten-
zuschuss erhalten wollt, so
wendet ihr euch an das Sozial-
amt im Rathaus West. Ein for-
meller Antrag ist bei der Sozi-
alhilfe nicht vorgesehen, die
finanzielle Notlage muss dem
Sozialamt nur angezeigt wer-
den.

Bedarfsberechnung

Bedarf

Auf der Bedarfsseite werden
zunächst die sogenannte Re-
gelleistung und die Warmmie-
te addiert. Seit 2007 bestehen
die folgenden Sätze der Re-
gelleistung:

* für Alleinstehende ab 25
Jahren: 347 € (100%)

* für Alleinerziehende: 347 €
(100%)

* für Alleinstehende unter 25
Jahren: 278 € (80%)

* für in Parnterschaft Leben-
de: 312 € (90%)

* für Kinder ab 14 Jahren:
278 € (80%)

* für Kinder unter 14 Jahren:
208 € (60%) 

Da der Satz für Personen in
Partnerschaft niedriger ist als
der Vollsatz, solltet ihr unten
nachlesen, unter welchen Be-
dingungen eine Partnerschaft
(„Bedarfsgemeinschaft“) an-
genommen wird. Unter Warm-
miete ist die Kaltmiete zuzüg-
lich Nebenkosten und Heiz-
kosten zu verstehen. Außer-
dem muss sie „angemessen“
sein. Was das bedeutet, hat
der Gesetzgeber nicht festge-
schrieben. Grundsätzlich wer-
den folgende Wohnungsgrö-
ßen als angemessen angenom-
men:

1 Person: 50m²
2 Personen: 65m²
3 Personen: 75m²
4 Personen: 90m² 



Einkommen

Dagegen werden auf der Ein-
kommenseite alle Einkünfte
verrechnet. Dazu zählen Un-
terhalt der Eltern (mit Kinder-
geld), Erwerbseinkommen,
eventuell BAföG (siehe unten
„Wohnkostenzuschuss“), ein-
zusetzendes Vermögen, etc.
Das einzusetzende Vermögen
ergibt sich, indem ihr von eu-
rem Gesamtvermögen die fol-
genden Freibeträge abzieht:

* Allgemeiner Freibetrag:
150 € pro Lebensjahr

* Freibetrag für Kinder:
3100 € (ab Geburt)

* „Rücklagen für Anschaffun-
gen“: 750 € (immer) 

Jedoch zählt nicht aller Besitz
als Vermögen: Selbst genutz-
tes Wohneigentum sowie „an-
gemessener“ Hausrat (Möbel,
Geräte) und Auto werden
nicht angerechnet. Vom Ein-
kommen sind weitere Freibe-

träge abzuziehen: Falls ihr ne-
benher noch erwerbstätig
seid, gilt eine Grundpauschale
von 100 € und für jeden Ver-
dienst über 100 € zu 20% des
Bruttoverdienstes. Falls ihr
BAföG bezieht kommt noch
ein Freibetrag von 73 € hinzu.
In jedem Fall steht euch die
Pauschale für Sozialversiche-
rungen von 30 € zu.

Rechenbeispiel

Ihr befindet euch im Urlaubs-
semester, seid 24 Jahre und
erzieht alleine ein 2-jähriges
Kind. Eure Warmmiete be-
trägt 250 €. Ihr erhaltet 100 €
Unterhalt von euren Eltern
und verdient nebenher 300 €
im Job. Auf eurem Sparbuch
befinden sich 7000 €.

Regelleistung,
alleinerziehend: 347 €

Regelleistung, Kind
unter 14 Jahren: 208 €

Warmmiete: 250 €

____________

Gesamtbedarf: 805 €

Vermögen: 7000 €

Allgemeiner Freibetrag: -3600 €

Freibetrag für Kind: -3100 €

Rücklagen: -750 €

____________

Anzurechnendes
Vermögen: -450 €

Unterhalt eurer Eltern: 100 €

Kindergeld für euer Kind: 154 €

Erwerbseinkommen: 300 €

BAföG: 0 €

Einzusetzendes Vermögen: 0 €
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Pauschale für
Versicherungen:       -30 €

Freibetrag für
Erwerbseinkommen -140 €

____________

Anzurechnedes
Einkommen: 384 €

Gesamtbedarf: 805 €

Anzurechnendes
Einkommen: -384 €

____________

Monatliche Auszahlung: 421 €

Die Bedarfsgemeinschaft

Hartz IV führte die sogenann-
te Bedarfsgemeinschaft als
neues Konstrukt in die Sozial-
gesetzgebung ein. Dadurch
sind ALG II und Sozialhilfe
keine individuellen Leistun-
gen, sondern werden immer
gegen das Einkommen der
ganzen Bedarfsgemeinschaft
verrechnet. Je nach dem, wer
also zu eurer Bedarfsgemein-

schaft gezählt wird, kann
euch der ALG-II-Anspruch ge-
mindert werden oder sogar
wegfallen. Grundsätzlich kön-
nen das natürlich nur Perso-
nen sein, mit denen ihr im sel-
ben Haushalt wohnt, die aber
auch in bestimmten Beziehun-
gen zu euch stehen müssen.
In jedem Fall gehören eure
Kinder dazu und falls ihr un-
ter 25 und nicht verheiratet
seid, auch eure Eltern. Kom-
plizierter wird es, wenn ihr
mit eurem Partner/ eurer Part-
nerin zusammen wohnt. Hier
zählt nicht nur die Ehe, son-
dern auch eine „eheähnliche“
oder „Verantwortungs- und
Einstehensgemeinschaft“.
Ganz egal mit wieviel Perso-
nen egal welchen Geschlechts
ihr zusammen wohnt, die
ARGE wird immer zunächst
annehmen, dass es sich dabei
um eine eheähnliche Gemein-
schaft handelt. Ihr müsst
nachweisen, dass es nicht so
ist! Die Beweislast ist also um-



gekehrt. Aufgrund von Indizi-
en (z.B. gegenseitige finan-
zielle Unterstützung) will das
Amt dann „festgestellt“ ha-
ben, ob eine solche Gemein-
schaft vorliegt.

Mehrbedarf

Als Studierende seid ihr zwar
von der grundlegenden Leis-
tung des ALG II ausgeschlos-
sen, jedoch stehen euch die
sogenannten Mehrbedarfe zu,
die höhere Lebenshaltungs-
kosten in besonderen Lebens-
situationen ausgleichen sol-
len. Diese Situationen dürfen
dabei nicht ursächlich im Zu-
sammenhang mit dem Studi-
um stehen. Folgende Mehrbe-
darfe könnt ihr in Anspruch
nehmen:

* Schwangere erhalten nach
der zwölften Schwanger-
schaftswoche einen Mehr-
bedarfszuschlag von 17%
des Regelsatzes.

* Allein Erziehende mit einem
Kind unter sieben Jahren
oder zwei bis drei Kindern
unter 16 Jahren erhalten
36% des Regelsatzes. In an-
deren Fällen gibt es 12%
des Regelsatzes für jedes
Kind. Jedoch ist der Ge-
samtbetrag auf 60% des Re-
gelsatzes gedeckelt.

* Behinderte, die eine Ein-
gliederungshilfe erhalten,
erhalten einen Mehrbe-
darfszuschlag von 35%.

* Bei krankheitsbedingten
Mehrkosten (zum Lebens-
unterhalt, z.B. besondere
Ernährung) wird ein Mehr-
bedarf „in angemessener
Höhe“ zuerkannt. 

Einmalige Hilfe

Manchmal treten zusätzliche
Lebenshaltungskosten auf, die
aber nicht regelmäßig entfal-
len und daher von regulären
Unterhaltsleisungen nicht ge-
deckt werden. Daher sieht das

Sozialrecht zusätzlich noch
einmalige Hilfen vor. Wie
sonst auch beschränken sich
diese Hilfen für Studierende
auf Sachverhalte, die nicht ur-
sächlich im Zusammenhang
mit dem Studium stehen:

* Kleidung zu besonderen An-
lässen (Hochzeit, Schwan-
gerschaft, Beerdigung)

* Haushaltsgeräte (z.B.
Staubsauger, Waschmaschi-
ne)

* Babyausstattung (Kleidung,
Möbel) ab dem siebten
Schwangerschaftsmonat

* Umzugskosten bei notwen-
digem Umzug

* Reisekosten bei besonderen
Anlässen (z.B. Beerdigung
naher Angehöriger) 

Besondere Lebenslagen

Neben der „Hilfe zum Lebens-
unterhalt“ (HzL) beinhaltet
die Sozialhilfe noch die „Hilfe
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in besonderen Lebenslagen“
(HibL). Die meisten Leistun-
gen daraus kommen Behin-
derten zu Gute, daher sei hier
auf den entsprechenden Ab-
schnitt verwiesen. Für alle An-
deren gibt es noch die folgen-
den Möglichkeiten.

Vorbeugende Gesundheitshilfe
(§47 SGB XII)

Falls eine ärztliche Indikation
einer bevorstehenden Erkran-
kung besteht, kann die Sozial-
hilfe die Kosten einer vorbeu-
genden Maßnahme (z.B. Kur)
übernehmen.

Hilfe bei Krankheit
(§48 SGB XII)

Die meisten Leistungen über-
nimmt eure Krankenkasse
zwar in voller Höhe, einige
aber nicht, z.B. Zahnersatz.
Ihr könnt jedoch beantragen,
dass euer Eigenanteil im Sin-
ne eines Härtefalls ebenfalls

von der Krankenkasse über-
nommen wird. Falls sie das
ablehnen sollte, könnt ihr ei-
nen entsprechenden Antrag
an das Sozialamt stellen.
Wichtig ist, dass ihr den An-
trag schon stellen müsst be-
vor die ärztliche Leistung er-
bracht wurde.

Hilfe zur Familienplanung
(§49 SGB XII)

Ebenfalls übernommen wer-
den Verhütungsmittel, sofern
sie ärztlich verschrieben wur-
den, sowie die ärztlichen Leis-
tungen (Beratung, Untersu-
chung) dazu.

Wohnkostenzuschuss
(§22 SGB II)

Im seltenen Fall dass ihr
BAföG erhaltet und bei euren
Eltern wohnt, die selbst beide
ALG II/ Sozialhilfe erhalten,
könnt ihr seit 2007 den Wohn-
kostenzuschuss (nicht zu ver-



wechseln mit Wohngeld) beim
Sozialamt beantragen. Im offi-
ziellen Jargon nennt sich das
„Zuschuss zu den ungedeck-
ten Kosten für Unterkunft und
Heizung“. Dafür müsst ihr tat-
sächlich euren Eltern eine
Miete (einschließlich Heizkos-
ten) zahlen, die die Pauschale
von 48 € im BAföG (siehe Ab-
schnitt „BAföG-Förderungshö-
he“) übersteigt. Dazu muss
das Sozialamt aber noch fest
stellen, dass ihr tatsächlich
„bedürftig“ seid, also nur auf
Grund eures Studierendensta-
tus, nicht aber des Einkom-
mens wegen, vom Bezug von
ALG II ausgeschlossen seid.
Dazu müsst ihr die oben ge-
nannte Bedarfsberechnung
ebenfalls ausfüllen. Ihr solltet
auch beachten, dass (ähnlich
wie beim Wohngeld) ein „an-
gemessener“ Wohnraum ge-
fordert wird.

Wohngeld ist ein staatlicher
Mietzuschuss, der Personen,
die nur über ein geringes Ein-
kommen verfügen, zu ange-
messenem Wohnraum verhel-
fen soll. Geregelt ist er im
Wohngeldgesetz (WoGG). Vo-
raussetzung für den Erhalt
von Wohngeld ist jedoch, dass
nicht bereits durch andere
Leistungen ein Mietzuschuss
erbracht wird. Im BAföG ist
dieser jedoch – wie auch im
ALG II – bereits inbegriffen.
Somit haben Studierende kei-
nen Anspruch auf Wohngeld,
es sei denn sie

* sind „dem Grunde nach“
nicht BAföG-förderungsfä-
hig,

* befinden sich in einem Ur-
laubssemester oder

* wohnen mit Angehörigen
(eigene Kinder, oder nicht-
studierendeR EhepartnerIn)
zusammen, die Wohngeld
erhalten. 

Die zugrundeliegende Logik
ist, dass BAföG-EmpfängerIn-
nen bereits Mietzuschüsse
durch die BAföG-Leistungen
erhalten. Auch wenn der Zu-
schuss nicht ausreicht, die
Miete zu decken, habt ihr aus
diesem Grund keinen An-
spruch mehr auf Wohngeld.
Das gilt erst recht wenn ihr
z.B. wegen zu hohem Einkom-
men kein BAföG erhaltet.
Wenn das BAföG-Amt die För-
derung jedoch aus anderem
Grund ablehnt, entsteht da-
durch möglicherweise ein An-
spruch auf Wohngeld.

Wohngeld
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BAföG „dem Grunde nach“

Wenn ihr kein BAföG erhaltet,
wird danach unterschieden,
ob ihr es nur „der Höhe nach“
oder „dem Grunde nach“
nicht erhaltet. „Der Höhe
nach“ richtet sich ausschließ-
lich nach finanziellen Kriteri-
en, z.B. Einkommen eurer El-
tern. Dagegen seid ihr „dem
Grunde nach“ nicht BAföG-be-
rechtigt wenn ihr

* euer Studium irgendwann
ohne „wichtigen“ Grund un-
terbrochen oder gewechselt
habt,

* die Förderungshöchstdauer
des BAföG endgültig über-
schritten habt und Studien-
abschlussförderung nicht
mehr bewilligt wird,

* den Leistungsnachweis
nicht erbracht habt,

* aufgrund eurer Staatsange-
hörigkeit keinen Anspruch
habt,

* in einer zweiten berufsbil-
denden Ausbildung nicht
gefördert werden könnt
oder

* zu Beginn des Studiums be-
reits das 30te Lebensjahr
vollendet hattet. 

Um belegen zu können, dass
euch „dem Grunde nach“ kei-
ne Förderung nach dem
BAföG zusteht, stellt ihr am
einfachsten beim BAföG-Amt
einen Antrag auf Vorabent-
scheid. In einem solchen Vor-
abentscheid wird lediglich die
grundsätzliche Förderungsfä-
higkeit geklärt. Alle anderen
Tatsachen – wie etwa die
Höhe der Miete oder das Ein-
kommen der Eltern – bleiben
außer Betracht. Damit belas-
tet ihr das BAföG-Amt relativ
wenig und der (erwartete) Ab-
lehnungsbescheid wird euch
ziemlich schnell zugestellt.
Habt ihr schon einmal einen
Ablehnungsbescheid erhalten,
aus dem hervorgeht, dass ihr



dem Grunde nach nicht förde-
rungsfähig seid, so reicht die-
ser natürlich als Bescheini-
gung aus. Falls euch dagegen
BAföG „dem Grunde nach“
zustehen würde, ihr es aber
nicht beantragt – etwa weil es
nur ein geringer Betrag wäre,
erhaltet ihr auch kein Wohn-
geld, da ihr schließlich BAföG
beantragen könntet.

Einkommen

Da Wohngeld nur gewährt
wird, wenn die Miete nicht be-
reits durch andere Sozialleis-
tungen abgedeckt ist, über-
prüft das Wohngeld-Amt bei
der Antragsstellung, ob auf-
grund der finanziellen Situati-
on nicht Anspruch auf ALG II
besteht. Dieser besteht bei
Studierenden zwar grundsätz-
lich nicht, doch dummerweise
interessiert das beim Wohn-
geld-Amt niemanden, da das
so im Gesetz steht. Zudem
sollte euer Einkommen auch

„plausibel“ sein. Das heißt, ihr
solltet regelmäßig Einkom-
men haben und nicht nur in
der vorlesungsfreien Zeit be-
schäftigt sein. Ansonsten
glaubt das Amt nämlich, dass
ihr Einkommen verschweigen
würdet. Außerdem ist es hilf-
reich, wenn aus eurem Ein-
kommen eine gewisse Unab-
hängigkeit von euren Eltern
zu erkennen ist.

Die Höhe des Zuschusses be-
rechnet sich letztendlich wei-
testgehend aus eurem Ein-
kommen (dazu zählt auch Un-
terhalt der Eltern), der Miete
und Nebenkosten. Euer Ver-
mögen wird nicht berücksich-
tigt; es wird davon ausgegan-
gen, dass ihr die Zinseinnah-
men beim Einkommen angebt.
Bis zu welchem Betrag die
Miete angerechnet wird, rich-
tet sich nach der sogenannten
Mietstufe, die die ortsübliche
Miethöhe angeben soll (Stu-

fen 1 bis 6). Diese liegt in
Karlsruhe bei 3, ist also (lei-
der) niedrig angesetzt.

Falls ihr euren Wohngeldan-
spruch durchrechnen möch-
tet, könnt ihr das unter fol-
gendem Link tun: 
www.geldsparen.de/inhalt/
rechner/Soziales/
Wohngeldrechneri.php

Eigener Hausstand

Um Wohngeld gewährt zu be-
kommen, wird gefordert, dass
ihr einen „eigenen Haus-
stand“ gegründet habt. Absur-
derweise wird bei Studieren-
den automatisch davon ausge-
gangen, dass sie den elterli-
chen Haushalt nur vorüberge-
hend verlassen haben und
nach dem Ende des Studiums
dorthin zurückkehren. Diese
Behauptung müsst ihr bei der
Antragstellung widerlegen.
Die Begründung dafür darf
nicht allein auf euren subjekti-
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Wohngeldantrag

Neben den ausgefüllten Wohn-
geldformularen werden zur Be-
antragung mindestens die fol-
genden Unterlagen benötigt:

* eine Bescheinigung vom
BAföG-Amt, dass ihr dem
Grunde nach nicht förde-
rungsfähig seid

* eine Verdienstbescheinigung
vom Arbeitgeber/ von der Ar-
beitgeberin

* eine Immatrikulationsbe-
scheinigung

* einen Nachweis über Kran-
kenversicherungsbeiträge

* bei WGs eine persönliche Er-
klärung über gemeinsam be-
nutzten Wohnraum und Miet-
aufteilung

* einen Nachweis, dass die
Miete auch bezahlt wird
(Kontoauszug oder Erklärung
des Vermieters)

ven Annahmen, Wünschen
oder Hoffnungen für die Zu-
kunft beruhen, sondern muss
darüber hinaus nachweisbare,
also überprüfbare Fakten ent-
halten! Deshalb könnt ihr nur
in den folgenden Fällen sicher
sein, dass die Begründung ak-
zeptiert wird:

* Wenn in der Wohnung eurer
Eltern nicht mehr genügend
Wohnraum zur Verfügung
steht, etwa weil sich der
Wohnraum verkleinert hat,
weil das Zimmer mittlerwei-
le anderweitig genutzt wird,
oder weil die Eltern in eine
kleinere Wohnung umgezo-
gen sind. Im Zweifelsfall
wird ein Grundriss der Woh-
nung eingefordert!

* Wenn ihr euren Lebensun-
terhalt vorwiegend durch
eigene Erwerbstätigkeit fi-
nanziert.

* Wenn ein tiefgreifendes
Zerwürfnis mit euren Eltern
(beiden!) besteht.

* Wenn ihr verheiratet seid
oder die Heirat unmittelbar
bevorsteht. 

Eure Aussage, euren Lebens-
mittelpunkt nicht mehr bei eu-
ren Eltern zu haben, reicht im
Allgemeinen dagegen nicht
aus. Selbst wenn ihr schon
länger über die 30 hinaus
seid, kann die Begründung
schwierig sein.

Wohngemeinschaften

Falls ihr nicht alleine, sondern
in einer WG wohnt, tritt ein
weiteres Problem auf. Es wird
vermutet, dass es sich dabei
um eine Haushalts- bzw. Be-
darfsgemeinschaft handelt.
Während BewohnerInnen von
WGs genau so Wohngeld be-
antragen können, als würden
sie alleine wohnen, kann in
Haushaltsgemeinschaften nur
für die gesamte Haushaltsge-
meinschaft Wohngeld bean-
tragt werden. In diesem Fall
müssen alle einen Antrag auf



Wohngeld stellen und das Ein-
kommen aller Mitglieder wird
zusammengerechnet. Das ge-
meinsame Einkommen muss
dann über dem Sozialhilfesatz
liegen, damit Wohngeld ge-
währt wird!

WGs zeichnen sich offiziell da-
durch aus, dass mehrere Men-
schen gemeinsam eine Woh-
nung bewohnen, jedoch ge-
trennte Haushalte führen. Ge-
trennte Haushaltsführung be-
deutet dabei, dass alle über
ein eigenes Zimmer verfügen,
dass alle ein eigenes Fach im
Kühlschrank besitzen, kurz
dass alle für sich selbst auf-
kommen. Streng gesehen dür-
fen nur Nebenräume gemein-
sam in WGs genutzt werden.
Auch Belanglosigkeiten wie
Spülmittel und Waschpulver
müssen sich theoretisch alle
selber kaufen. In Haushaltsge-
meinschaften wird über das

Wohnen hinaus auch noch ge-
meinsam gewirtschaftet, d.h.
es findet keine klare Güter-
trennung mehr statt.

Beantragung

Wohngeld beantragt ihr in der
Abteilung Wohnungswesen
des Amtes für Vermessung,
Liegenschaften und Wohnen,
das sich in der Lammstraße
7a befindet. Dort erhaltet ihr
auch die Wohngeldanträge.
Am Besten stattet ihr dem
Amt erst einmal einen Besuch
ab, um euch die benötigten
Formulare aushändigen zu
lassen und erkundigt euch bei
dieser Gelegenheit gleich mal,
welche weiteren Nachweise
und Unterlagen besorgt wer-
den müssen. Die Sprechzeiten
sind Dienstag und Freitag von
8.30 bis 12.00 Uhr und von
14.00 bis 17.00 Uhr sowie
Donnerstag von 14.00 bis
17.00 Uhr.

Falls ihr es euch nicht leisten
könnt, in der Mensa zu essen,
könnt ihr beim UStA soge-
nannte Freitische beantragen.
Das sind besondere Mensa-
karten, die an bedürftige Stu-
dierende vergeben werden.
Damit könnt ihr dann prak-
tisch „kostenlos“ in der Mensa
essen. Auf Antrag hin be-
kommt ihr jeden Monat eine
neue Freitischkarte, die mit
einem Gegenwert von 50 €
(soll 20 Mittagessen entspre-
chen) aufgeladen ist.

Antragsformulare und dazuge-
hörige Merkblätter findet ihr
an der UStA-Theke oder zum
Abrufen und Ausdrucken im
Netz unter www.usta.de/
index.php/RefAk/Soziales/. Da
nur wenige Freitische zur Ver-
fügung stehen, versucht der
UStA, diese möglichst gerecht
zu verteilten. Aus diesem

Freitische
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Grund müsst ihr euer Einkom-
men (auch das Geld, welches
ihr von euren Eltern be-
kommt), eure Miete, den
Krankenkassenbeitrag usw.
angeben. Beantragt werden
die Freitische dann im Sozial-
referat des UStA. Zur Bean-
tragung kommt ihr deshalb
am besten zu den Sprechzei-
ten persönlich vorbei. Zum
Belegen der gemachten Anga-
ben solltet ihr außerdem die
Kontoauszüge der letzten drei
Monate, sowie euren Mietver-
trag mitbringen. Seht dies bit-
te nicht als Schikane an! Wir
wollen nur sicherstellen, dass
die Freitische auch wirklich
diejenigen erreichen, die sie
am Nötigsten haben. Ein
Rechtsanspruch auf einen
Freitisch besteht nicht.

Der Antrag gilt immer für drei
Monate. Danach muss ein
neuer Antrag gestellt werden.
Die Bewilligung und Ausgabe
der Freitischkarten erfolgt auf

monatlicher Basis. Ihr werdet
jeweils am Anfang des Monats
per Email benachrichtigt, ob
ihr in diesem Monat bei der
Freitischvergabe berücksich-
tigt werden konntet. Die Karte
erhaltet ihr dann gegen eine
Kaution von 15 € an der The-
ke (zu den Thekenöffnungszei-
ten: Mo-Fr 11.00 Uhr- 13.30
Uhr) in den Räumlichkeiten
des UStA. Hier könnt ihr auch
erfahren, ob der Freitisch be-
willigt wurde. Ihr solltet in eu-
rem eigenem Interesse daran
denken, die Karte jeden Mo-
nat abzuholen, da der An-
spruch ansonsten verfällt.



Weiteres zur Studienfinanzierung

Trotz aller Reformen des
BAföG ist es nicht gelungen,
den Anteil der Studierenden
merklich zu erhöhen, welche
ihren Lebensunterhalt unab-
hängig von ihren Eltern be-
streiten können. Somit blei-
ben zur Finanzierung des Stu-
diums die eigene Erwerbstä-
tigkeit und der Unterhalt der
Eltern weiterhin von zentraler
Bedeutung für den studenti-
schen Lebensunterhalt. Der
elterliche Unterhalt ist zwei-
fellos die älteste Variante der
Studienfinanzierung. Oft
merkt man den aktuell gülti-
gen Regeln an, das sie weitge-
hend aus dem Kaiserreich
stammen. Sie sind im 1881
verfassten Bürgerlichen Ge-
setzbuch (BGB) in §§ 1601 bis
1615 kodifiziert.

Leider kommt es in der Reali-
tät aber immer häufiger vor,
dass Eltern, deren studieren-
de Kinder kein oder nur einen
kleinen Teil BAföG erhalten,
ihren Kindern aufgrund eige-
ner finanzieller Schwierigkei-
ten (aber auch aus anderen
Gründen) keine oder nur ein-
geschränkte monatliche Un-
terhaltsleistungen gewähren.
Daher findet ihr nachfolgend
einige Infos und Tipps zu den
Rechten und Pflichten von El-
tern und Studierenden in Un-
terhaltsfragen. Letztendlich
liegt doch noch viel im Ermes-
sen eurer Eltern und muss im-
mer im Einzelfall betrachtet
werden.

Die Reihenfolge der Unterhalts-
pflichtigen

Solange ihr nicht verheiratet
seid, sind an erster Stelle
eure Eltern unterhaltsver-
pflichtet. Dabei sind immer
eure leiblichen Eltern (oder

Adoptiveltern) gemeint, nie
eure Stiefeltern. Heiratet ihr,
tritt eure Ehepartnerin/ euer
Ehepartner an die erste Stel-
le, sofern sie/er mehr als
1.380,49 € (netto) monatlich
verdient. Sollten weder Eltern
noch Ehepartner/in vorhanden
sein, werden ersatzweise eure
Großeltern unterhaltsver-
pflichtet. Das BGB geht nur
von Verwandten in gerader Li-
nie aus; andere Verwandte
(z.B. Geschwister, Onkel/Tan-
ten) sind nicht unter-
haltspflichtig. Dafür seid ihr
theoretisch auch euren Eltern
gegenüber zu Unterhalt ver-
pflichtet. Der folgende Text
geht davon aus, dass eure El-
tern euch Unterhalt leisten;
für alle anderen Personen gilt
das entsprechend.

Unterhaltspflicht der Eltern

Eltern sind rechtlich dazu ver-
pflichtet, ihre Kinder bis zum
Abschluss der ersten berufs-

Unterhaltspflicht
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qualifizierenden Ausbildung
zu finanzieren. Grundsätzlich
besteht der Unterhaltsan-
spruch volljähriger Kinder nur
während der Ausbildung. Im
Urlaubssemester entfällt er
also. Dafür besteht der An-
spruch für eine Übergangszeit
von drei Monaten zwischen
dem erfolgreichen Abschluss
des Studiums und dem Be-
rufseinstieg. Alle Leistungen,
die darüber hinaus gehen,
entstehen durch guten Willen
eurer Eltern und könnten
euch also von heute auf mor-
gen wieder genommen wer-
den.

Eltern sind gegen euer Studium

Manchmal kommt es vor, dass
die Eltern mit der Wahl der
Berufsausbildung ihrer Kinder
nicht einverstanden sind und
daher keine Unterhaltsleistun-
gen erbringen wollen. Dabei
ist aber die Wahl von Studium
und Beruf (spätestens ab der

Volljährigkeit) einzig und al-
lein eure Sache! Eure Eltern
haben grundsätzlich keinen
Anspruch darauf, euch eine
bestimmte Ausbildung vorzu-
schreiben. Sie sind verpflich-
tet, euch in jedem Studium zu
unterstützen, zumindest so-
fern es euer erstes ist. Aller-
dings haben eure Eltern das
Recht, über eure Studienent-
scheidung und euren Studien-
fortschritt informiert zu wer-
den. Unter bestimmten Vo-
raussetzungen dürfen sie den
Unterhalt streichen falls ihr
ihrer Ansicht nach nicht aus-
reichende Leistung zeigt (sie-
he Seite 143). Wenn ihr euch
in einem Parkstudium befin-
det, also schon eingeschrie-
ben seid, jedoch euer Wunsch-
fach erst zu einem späteren
Zeitpunkt aufnehmen möch-
tet, seid ihr verpflichtet, euch
bereits zu diesem Zeitpunkt
mit den Inhalten eures
Wunschstudiums zu beschäfti-
gen.



Studierende mit eigenem Ver-
mögen?

Falls ihr über Geld auf einem
Sparbuch oder sonstige Kapi-
talanlagen verfügt, wird von
euch erwartet, dass ihr dieses
zur Finanzierung eures Studi-
ums „entsprechend“ einsetzt.
Die Unterhaltsverpflichtung
eurer Eltern fällt hier zurück.
Bei unbeweglichen Vermö-
genswerten (z.B. Grundbesitz)
ist das etwas schwieriger und
sollte im Einzelfall betrachtet
werden.

Höhe und Form des Unterhalts-
anspruchs

Der Unterhaltsbedarf beläuft
sich für Studierende, die nicht
bei ihren Eltern wohnen, nach
den Leitlinien des Oberlandes-
gerichts Düsseldorf (soge-
nannte „Düsseldorfer Tabel-
le“) seit dem 1. Juli 2007 auf
640 € monatlich. (Siehe
www.olg-duesseldorf.nrw.de/

service/ddorftab/intro.htm)
Darin enthalten sind 279 € für
die Miete und 85 € für Studi-
enmaterial. Hinzu kommen
die Kosten der Kranken- und
Pflegeversicherung für Stu-
dierende. Falls ihr bei euren
Eltern wohnt, ist euer Unter-
haltsbedarf zusätzlich abhän-
gig vom Unterhalt eurer El-
tern und aus der Tabelle abzu-
lesen (siehe Link, Spalte „ab
18“). Auch wenn sich der Un-
terhaltsbedarf hiermit leicht
ermitteln lässt, heißt dies
nicht, dass eure Eltern diesen
Betrag auch wirklich bezahlen
müssen. Letztendlich ist das
Unterhaltsrecht unendlich
kompliziert und es hängt viel-
mehr noch von der sogenann-
ten individuellen Leistungsfä-
higkeit eurer Eltern ab.
Grundsätzlich sollten sie aber
den oben genannte Unter-
haltsbedarf zur Verfügung
stellen. Bei etwaigen Streitig-
keiten zwischen euch und eu-
ren Eltern ist somit zumindest

ein grober Anhaltspunkt vor-
handen, an dem man sich un-
ter Berücksichtigung der kon-
kreten Situation orientieren
kann.

Von eurer Seite aus kann euch
auf den Unterhaltsanspruch
angerechnet werden

* Erwerbseinkommen,

* BAföG oder Stipendium,

* Renten,

* Kapitaleinkünfte und

* eigenes Vermögen (siehe
oben). 

Falls ihr also einen Job auf-
nehmen möchtet, solltet ihr in
eurem Sinne zuvor erst die
Unterhaltsfrage mit euren El-
tern geklärt haben. Auf der
anderen Seite können eure El-
tern zahlreiche Gründe fin-
den, dass sich ihre Leistungs-
fähigkeit zur Zahlung von Un-
terhalt mindert. Grundsätzlich
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wird jedem Elternteil volljäh-
riger Kinder ein Selbstbehalt
von 1100 € (West) bzw. 1010 €
(Ost) zugesprochen.

Allerdings genießen eure El-
tern ein Bestimmungsrecht
beim Unterhalt: Sie dürfen
entscheiden, in welcher Form
er euch zukommt. Neben dem
Barunterhalt (also monatliche
Überweisung) können sie
euch auch sogenannten Natu-
ralunterhalt anbieten. Der
umfasst nicht nur Nahrung
und Kleidung, sondern auch
eine Wohnung (eigene Woh-
nung der Eltern oder sie zah-
len eure Miete). Ein Angebot
auf Naturalunterhalt könnt ihr
nur in bestimmten Fällen ab-
lehnen. So z.B. wenn ihr zu
weit vom Wohnort eurer El-
tern studiert. Die Rechtsspre-
chung geht hier von drei Stun-
den täglicher Fahrtzeit (hin

und zurück) aus. Andernfalls
können eure Eltern von euch
verlangen, bei ihnen wohnen
zu bleiben.

Grenzen der studentischen
Selbstständigkeit

Auch wenn Studierende
grundsätzlich ihre Ausbildung
selbst wählen dürfen (siehe
oben), besteht die Unterhalts-
verpflichtung der Eltern nicht
uneingeschränkt. Der Bundes-
gerichtshof hat in einem Ur-
teil hierfür den Begriff des
„Gegenseitigkeitsprinzips“ ge-
prägt: Eltern, die für ihr Kind
Unterhalt zahlen, dürfen da-
für gewisse Gegenleistungen
erwarten – unter Anderem
auch deshalb, weil sie keinen
Einfluss auf die Wahl der Aus-
bildung nehmen dürfen (siehe
oben). Die Gegenleistungen
der Studierenden setzen sich
dabei im wesentlichen aus
zwei Komponenten zusam-
men: „Leistungsnachweise“



und „zielgerichtete Durchfüh-
rung der Ausbildung“. Wenn
eure Eltern hier konkrete For-
derungen stellen, solltet ihr
euch auf jeden Fall beraten
lassen. Dagegen gibt es keine
Altersgrenze wie z.B. im
BAföG.

Die Vorlage von Leistungs-
nachweisen beschränkt sich
darauf, dass eure Eltern von
euch auf Wunsch einen Nach-
weis darüber verlangen kön-
nen, dass ihr euer Studium
entsprechend den Vorgaben
der Studienordnung durch-
führt. Sie können keine Nach-
weise über besuchte Vorlesun-
gen, den Zeitaufwand oder de-
taillierte Rechenschaft über
eure Lebensführung erwar-
ten, die Vorlage von Zwi-
schenzeugnissen (z.B. Vordi-
plom) ist mehr als ausrei-
chend!

Schwieriger ist die Frage,
wann ihr eure Ausbildung
nicht mehr „mit Fleiß und der
gebotenen Zielstrebigkeit in
angemessener und üblicher
Zeit“ (Originalzitat Bundesge-
richtshof) betreibt, mit dem
Ergebnis, dass eure Eltern
ihre Unterhaltszahlungen ein-
stellen können. Grundsätzlich
wird Studierenden von den
Gerichten zwar eine angemes-
sene Orientierungsphase zu-
gestanden, ansonsten aber
gilt, dass ein Studium nach
Möglichkeit innerhalb der Re-
gelstudienzeit abgeschlossen
werden sollte, wenn dem
nicht besondere Umstände
entgegenstehen! Hier unter-
liegt die rechtliche Grundlage
auch der Rechtssprechung
der verschiedenen Gerichte.
Eine aktuelle Entscheidung
geht davon aus, dass nach der
Regelstudienzeit plus zwei Se-
mester auch noch die Zeit, die
für die Abschlussarbeit benö-
tigt wird, zu fördern ist.

Kindergeld

Da eure Eltern für euch zum
Unterhalt verpflichtet sind,
erhalten sie dafür vom Staat
das Kindergeld als Kompensa-
tionsleistung. Für die ersten
drei Kinder beträgt es monat-
lich 154 €, für jedes weitere
179 €. Leben die Eltern ge-
trennt, werden alle gemeinsa-
men Kinder geteilt. Bis 2006
erhielten auch Eltern von Stu-
dierenden von bis zu 27 Jah-
ren Kindergeld. Das hat die
Bundesregierung auf die Voll-
endung des 25. Lebensjahres
zusammen geschrumpft. Für
die Jahrgänge 1981 und 1982
gibt es noch Übergangsrege-
lungen: Sie erhalten noch bis
27 bzw. 26 Kindergeld (also
bis 2008). Den Anspruch auf
Kindergeld könnt ihr nur um
den Zeitraum verlängern, in
dem ihr zum Kriegs- oder Er-
satzdienst gezwungen wurdet.
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Das Kindergeld wird in der
Regel von euren Eltern bean-
tragt und auch an diese aus-
gezahlt. Falls sie jedoch kei-
nen Unterhalt leisten, obwohl
sie dies müssten, könnt ihr be-
antragen, das Kindergeld di-
rekt an euch zahlen zu lassen.

Wichtig zu beachten ist, dass
ihr für den Bezug von Kinder-
geld bestimmte Einkommens-
grenzen einhalten müsst. Dei-
ne Einkünfte dürfen dabei
nicht über 7680 € im Jahr lie-
gen. In einer nicht-selbststän-
digen Beschäftigung könnt ihr
noch eine Werbekostenpau-
schale von 920 € geltend ma-
chen, also insgesamt 8600 €
im Jahr. Wenn ihr über dieser
Grenze liegt, verfällt der An-
spruch auf Kindergeld für das
gesamte Jahr! Ihr solltet also
sehr genau aufpassen, wieviel
ihr verdient.

Falls ihr über eure Eltern pri-
vat krankenversichert seid,
hängt die Berechtigung dazu
am Bezug von Kindergeld.
Falls ihr kein Kindergeld mehr
erhaltet (auf Grund von Alter
oder Einkommen), müsst ihr
euch also teuer privat versi-
chern (siehe Seite NV!, Ab-
schnitt „Krankenversiche-
rung“).

Was tun wenn die Eltern nicht
zahlen?

Falls eure Eltern finanziell
oder aus rechtlichen Gründen
nicht in der Lage sind, euch
angemessenen Unterhalt zu
leisten, steht euch in der Re-
gel BAföG zu. Falls eure El-
tern dagegen nicht gewillt
sind, euch den zustehenden
Unterhalt zu leisten, wird es
komplizierter. Zunächst solltet
ihr prüfen, ob eure Eltern
nicht bereits schon ihre Un-
terhaltspflicht erfüllt haben,
etwa durch Naturalunterhalt



(siehe oben). Wie hoch euer
Anspruch ist lässt sich leider
schwer sagen. Ihr solltet aber
abschätzen können, ob es sich
deswegen lohnt, gegen eure
Eltern vor Gericht zu ziehen.
Möglicherweise könnt ihr
euch doch noch einigen. Falls
ihr trotzdem euren Unterhalt
erstreiten wollt, solltet ihr
euch dringend juristisch bera-
ten lassen. Falls ihr euch nicht
selbst mit der Justizbürokratie
beschäftigen möchtet, habt
ihr die Möglichkeit über das
BAföG-Amt sogenannte Vo-
rausleistungen (siehe Seite
103, Abschnitt „Vorausleistun-
gen“) zu beantragen. Für das
Verhältnis zu euren Eltern er-
gibt das allerdings keinen Un-
terschied: Dann verklagt das
BAföG-Amt nämlich eure El-
tern in eurem Namen. Weitere
Möglichkeiten bleiben euch
leider nicht, da das BAföG und
alle Sozialleistungen still-

schweigend davon ausgehen,
dass ihr euren Unterhaltsan-
spruch auch annehmt.

Kredite und Darlehen

Als letzten Rettungsanker zur
Studienfinanzierung könnt ihr
auch noch verschiedene Kre-
dite und Darlehen in An-
spruch nehmen. Mit der fort-
schreitenden Privatisierung
der Bildung gibt es inzwi-
schen einen fast nicht mehr
zu durchschauenden Dschun-
gel an staatlichen, halbstaatli-
chen und privaten Kreditange-
boten. Da Kredite und Darle-
hen im Allgemeinen verzinst
werden – im Gegensatz zum
BAföG – besteht hier zusätz-
lich die Gefahr, dass ihr im-
mense Zinsschulden mit euch
schleppen müsst. Wie hoch
der aktuelle Zinssatz jeweils
liegt müsst ihr je nach Ange-
bot mindestens halbjährlich

(teilweise auch täglich) neu
heraus finden, da er eben dem
allgemeinen Diktat des freien
Marktes unterliegt. Ihr solltet
euch also im Vorfeld beraten
lassen, denn falls ihr einmal in
der Schuldenfalle gelandet
seid, kann es schwer sein,
auch wieder herauszukom-
men. Die Stadt Karlsruhe bie-
tet im Rathaus West eine
SchuldnerInnenberatung an,
weitere Informationen siehe
www1.karlsruhe.de/Ratgeber/
e_detail.php?e_id=702. Im
Folgenden wollen wir auf den
Bildungskredit der KfW sowie
die Angebote des Studenten-
werks eingehen. Den Kredit
der L-Bank zur Deckung der
Studiengebühren findet ihr im
Abschnitt „Studiengebühren“.
Falls ihr Interesse an anderen,
sprich privaten Angeboten ha-
ben solltet, wendet ihr euch
am ehesten an die betreffende
Bank bzw. Sparkasse.
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Voraussetzungen für die Bewil-
ligung des Bildungskredites

* deutsche Staatsangehörig-
keit; in einigen Fällen können
auch Nicht-Deutsche geför-
dert werden (siehe „Ausnah-
men von der Staatsangehö-
rigkeit“ beim BAföG),

* bestandenes Vordiplom bzw.
bestandene Zwischenprü-
fung bzw. Bachelor-Ab-
schluss und

* Alter unter 36 Jahren

Bildungskredit

Nach dem BAföG stellt das
Bildungskreditprogramm die
wohl wichtigste staatlich ge-
förderte Möglichkeit der Stu-
dienfinanzierung dar. Zielset-
zung ist die finanzielle Siche-
rung des Studiums in fortge-
schrittener Ausbildungsphase
 – in der Regel nach Auslaufen
der BAföG-Förderung. Damit
soll verhindert werden, dass
sich euer Studium etwa durch
Annahme eines Jobs verzögert
oder gar abgebrochen wird.
Der Bildungskredit ist ein
Bankdarlehen, das von der
Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) vergeben wird. Die
Bürgschaft für diesen Kredit
übernimmt der Staat. Die Ver-
gabe ist unabhängig von eu-
rem Einkommen und dem eu-
rer Eltern. Ihr könnt ihn also
auch parallel zum BAföG be-
antragen. (Er zählt beim
BAföG dann aber als Einkom-
men!) Allerdings ist der Bil-

dungskredit kontingentiert.
Wenn das Budget für dieses
Jahr bereits erschöpft ist, wird
nichts mehr vergeben – auch
wenn ihr noch so bedürftig
sein mögt. Einen Rechtsan-
spruch auf den Bildungskredit
gibt es nicht! In diesem Fall
könnt ihr allerdings den An-
trag zu einem späteren Zeit-
punkt erneut stellen. Den Bil-
dungskredit solltet ihr nicht
mit dem ebenfalls von der
KfW vergebenen Studienkre-
dit verwechseln. Letzterer hat
ähnlich schlechte Konditionen
wie Angebote von Privatban-
ken und wird daher hier nicht
thematisiert.

Den Bildungskredit beantragt
ihr am besten direkt im Netz
unter www.bva2.bund.de/php/
formulare/bildungskredit/
index.htm. Alternativ könnt
ihr den Antrag natürlich auch
ausdrucken und dann auf dem
Postweg an das Bundesver-
waltungsamt, Abteilung IV,



Bildungskredit in 50728 Köln
verschicken. Nach Eingang
des Antrags prüft das Bundes-
verwaltungsamt (BVA), ob die
Förderungsvoraussetzungen
vorliegen. Ist das der Fall, so
erteilt euch das BVA einen Be-
willigungsbescheid und lässt
euch diesen zusammen mit ei-
nem Kreditantrag der KfW-
Förderbank zukommen. Das
Vertragsangebot der KfW
müsst ihr dann innerhalb ei-
nes Monats unterzeichnet ha-
ben. Ansonsten wird der Be-
scheid unwirksam!

Auch für Zusatz-, Ergänzungs-
oder Aufbaustudien, Master-
oder postgraduale Diplomstu-
dien könnt ihr den Bildungs-
kredit beantragen. Ab dem 13.
Fachsemester wird der Bil-
dungskredit allerdings nur
noch dann gewährt, wenn ihr
bereits zur Abschlussprüfung
zugelassen seid und das Stu-
dium innerhalb der Förde-
rungsdauer (24 Monate) ab-

schließen könnt. Das müsst
ihr euch schriftlich vom
zuständigen Prüfungsaus-
schuss bzw. vom Studien-
sekretariat bestätigen lassen.

Wenn der Bildungskredit be-
willigt ist, erhaltet ihr monat-
lich 300 € ausbezahlt. Da der
Kredit insgesamt auf 7200 €
begrenzt ist, erhaltet ihr für
maximal 24 Monate Leistun-
gen aus dem Bildungskredit-
programm. Außerdem könnt
ihr euch auch bis zu sechs
Monatsraten im Voraus aus-
zahlen lassen, wenn ihr einen
entsprechenden Bedarf (bei-
spielsweise Verschuldung)
glaubhaft machen könnt.

Für den Bildungskredit gelten
weitgehend die gleichen Kon-
ditionen wie für das Bankdar-
lehen im BAföG (siehe Seite
82). Die Zinssätze sind also
relativ gering (EURIBOR +
1%). Abweichend davon ge-
schieht nur die Rückzahlung:

Sie beginnt vier Jahre nach
der ersten Auszahlung und
wird in monatlichen Raten
von mindestens 120 € vollzo-
gen. Falls ihr zahlungsunfähig
seid, übernimmt der Bund
eure Schulden. Das BVA wird
dann aber versuchen, das
Geld wieder von euch einzu-
treiben.

Darlehen des Studentenwerks

Studienabschlussdarlehen des
Studentenwerks

Neben der Studienabschluss-
förderung nach dem BAföG
gibt es noch das Studienab-
schlussdarlehen des Studen-
tenwerks, das im Gegensatz
zu den vorgenannten Alterna-
tiven zinslos ist. Es wird ledig-
lich eine einmalige Bearbei-
tungsgebühr in Höhe von 2%
der Darlehenssumme erho-
ben, die zum Zeitpunkt der
Auszahlung des Darlehens fäl-
lig wird. Die maximale Darle-
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henssumme beträgt 2500 €.
Der Haken bei der Sache ist
jedoch, dass das Darlehen nur
gewährt wird, wenn ihr zwei
Berufstätige deutscher Staats-
angehörigkeit auftreiben
könnt, die für die Rückzah-
lung des Darlehens bürgen.
Weitere Voraussetzung ist,
dass ihr das Studium erfolg-
reich innerhalb der nächsten
zwei Semester abschließen
könnt. Dazu ist die Bestäti-
gung von zwei ProfessorInnen
maßgeblich. Weil das Studen-
tenwerk für die Abschlussdar-
lehen nur ein begrenztes Bud-
get zur Verfügung hat, gibt es
keine Garantie dafür, dass das
Darlehen auch tatsächlich ge-
währt wird. Deshalb solltet ihr
eure Bedürftigkeit möglichst
glaubhaft darlegen.

Beantragt wird das Darlehen
bei der Abteilung Rechnungs-
wesen des Studentenwerks
(Zimmer 208). Dort bekommt
ihr den Antrag inklusive Vor-

drucke für die Bürgschaftser-
klärungen und die Stellung-
nahmen der ProfessorInnen
zum möglichen Studienab-
schluss. (www.studentenwerk-
karlsruhe.de/static.php?page
=finanzen-darlehen-studien-
abschluss)

Die Rückzahlung beginnt mit
Abschluss des Studiums und
geschieht in monatlichen Ra-
ten von mindestens 125 €.
Wenn zwingende Gründe vor-
liegen, kann auch eine Stun-
dung (also ein Aufschub) der
Rückzahlung mit dem Studen-
tenwerk ausgehandelt wer-
den. Ihr solltet jedoch unbe-
dingt darauf achten, mit den
Zahlungen nicht in Verzug zu
geraten! Bei verspäteter Zah-
lung oder bei Stundung ent-
stehen Zinsen von 6% der
Darlehens-Restschuld. Wenn
man mehr als vier Wochen in
Zahlungsverzug ist, kann das
Darlehen fristlos gekündigt
werden. Vom Tag der Kündi-



gung an wird die Darlehens-
Restschuld dann mit 2% über
dem an diesem Tag gültigen
Landeszentralbank-Diskont-
satz verzinst.

Kurzfristige Darlehen des Stu-
dentenwerks

Das Studentenwerks vergibt
auch kurzfristige Darlehen.
Diese können jederzeit wäh-
rend des Studiums beantragt
werden. Voraussetzung für die
Gewährung eines kurzfristi-
gen Darlehens sind Bedürftig-
keit und zwei berufstätige
Bürgen deutscher Staatsange-
hörigkeit. Die Darlehensge-
währung findet nur statt wenn
der UStA sie befürwortet.
Dazu müsst ihr in der Sozial-
beratung vorstellig werden.
Ihr erhaltet dann einmalig ein
Darlehen über 410 €. Es ist
zinslos, muss aber innerhalb
von sechs Monaten zurück ge-
zahlt werden.

In der Bundesrepublik gibt es
eine Vielzahl von finanziellen
Förderungsmöglichkeiten für
Studierende, die zu einem
großen Teil aus öffentlichen
Mitteln, also in letzter Konse-
quenz aus Steuergeldern, fi-
nanziert werden. Solche Sti-
pendien werden von Stiftun-
gen (den sogenannten Begab-
tenförderwerken) vergeben,
die ihre StipendiatInnen sel-
ber aussuchen dürfen. Die
Hälfte davon ist parteipoli-
tisch gebunden; die Mitglied-
schaft in einer Partei wird je-
doch nicht vorausgesetzt.
Letztendlich entscheiden die
Stiftungen, wer mit staatli-
chem Geld gefördert wird,
und nicht der Staat. Die meis-
ten Stiftungen orientieren den
Förderbetrag auch noch an
der Bedürftigkeit der Einzel-
nen. Stiftungen bieten Förder-
möglichkeiten für Studieren-

de, die sich für ein entspre-
chendes Stipendium bewor-
ben haben oder für ein sol-
ches vorgeschlagen werden.
Alle Stiftungen bieten auch
Promotionsstipendien an, die
aber hier nicht behandelt wer-
den.

Die unten zusammengestell-
ten Informationen sind zum
Großteil dem Internet ent-
nommen und gekürzt. Sie ent-
sprechen also den Selbstdar-
stellungen der Stiftungen. Für
die Richtigkeit der Richtlinien
übernehmen wir kein Gewähr.
Bevor ihr euch bewerbt, soll-
tet ihr euch bei den Stiftun-
gen zusätzliche Informationen
zur Bewerbung einholen bzw.
die ausführlicheren Informati-
onen im Internet ansehen.
Wie generell bei Bewerbun-
gen versteht sich von selbst,
dass die Bewerbungsunterla-
gen sauber, ordentlich, über-
sichtlich und absolut fehler-
frei sein sollten.

Stipendien
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Bundesstiftung
Rosa Luxemburg

Gesellschaftsanalyse und
Politische Bildung
Franz-Mehring-Platz 1
D-10243 Berlin
Telefon: +49-(0)30-44310221 
Fax: +49-(0)30-44310222
www.bundesstiftung-rosa-
luxemburg.de

Heinrich-Böll-Stiftung
(Bündnis 90/ Die Grünen)

Rosenthalerstr. 40/41
10178 Berlin
Tel.: 030 / 285340
Fax: 030 / 28534109
www.boell.de

Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD)

Godesberger Allee 149
53175 Bonn-Bad Godesberg
Tel.: 0228 / 883-0
www.fes.de

Die Voraussetzungen für eine
Vollförderung sind weitge-
hend die gleichen wie beim
BAföG. Bei den meisten ist es
aber auch noch möglich, eine
ideelle Förderung zu erhalten,
falls ihr die Einkommensgren-
zen des BAföG überschreitet.
Im Gegensatz zum BAföG sind
die Studienstipendien immer
ein 100%-iger Zuschuss; es
muss also nichts zurück ge-
zahlt werden.

Parteinahe Stiftungen

Rosa-Luxemburg-Stiftung
(Die Linke.)

Wesentlichstes Ziel der Rosa-
Luxemburg-Stiftung ist es,
durch die Förderung politi-
scher Bildung zur demokrati-
schen Partizipation, Wahrneh-
mung sozialer Verantwortung
und Stärkung solidarischer
Initiative beizutragen. Leitori-
entierungen sind Demokrati-
sierung der politischen Wil-

lensbildung, soziale Gerech-
tigkeit, Überwindung patriar-
chaler, rassischer und natio-
naler Unterdrückung und
letztendlich die Verbindung
von freier Entwicklung des
Einzelnen mit einer solidari-
schen Entwicklung aller.

Die Bewerberinnen und Be-
werber sollten sich durch
hohe fachliche Leistungen
und politisches und gesell-
schaftliches Engagement aus-
zeichnen. Es muss erkennbar
sein, dass ein überdurch-
schnittlich guter akademi-
scher Abschluss zu erwarten
ist. Die Stiftung betrachtet die
Förderung von Frauen als vor-
rangige Aufgabe. Bevorzugt
werden bei vergleichbarer
Leistung und Befähigung Be-
werberinnen und Bewerber,
die sozial besonders bedürftig
sind. Auf Grund der von den
Bewerberinnen und Bewer-
bern eingereichten Zeugnisse,
des Lebenslaufes und anderer



Unterlagen wird von der Stif-
tung eine Auswahl getroffen.
Eine besondere Rolle spielt
hierbei die Stellungnahme aus
dem Kreis der Vertrauensdo-
zentinnen und Vertrauensdo-
zenten der Stiftung. Der Aus-
wahlausschuss der Stiftung
besteht aus Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern so-
wie Vertreterinnen und Ver-
tretern der gesellschaftlichen
Praxis mit wissenschaftlichen
und pädagogischen Erfahrun-
gen. Der Ausschuss spricht
Empfehlungen aus. Über die
Aufnahme in die Förderung
entscheidet der Vorstand.

Heinrich-Böll-Stiftung (Bünd-
nis 90/ Die Grünen)

Die Stiftung fördert fachlich
begabte und gesellschaftspoli-
tisch interessierte deutsche
und ausländische Studierende
und Promovierende. Voraus-
setzungen (formal):

* innerhalb der Regelstudien-
zeit Grundstudium beendet

* Zusatz- bzw. Ergänzungs-
studium nur bei besonderer
Begründung

* antragsberechtigt sind alle
dem Grunde nach BAföG-
förderfähige Studis (siehe
dort) 

Voraussetzungen (ideell): Die
grünennahe Heinrich-Böll-
Stiftung orientiert sich an den
Grundwerten Demokratie,
Ökologie, Solidarität und Ge-
waltfreiheit. Gerfordert wird:
überdurchschnittliche Studi-
enleistung, Arbeit in den Be-
reichen: Nachhaltige Entwick-
lung, Zukunft der Arbeit und
Umbau des Sozialstaats, inter-
nationale Politik und europäi-
sche Einigung, Krise und Zu-
kunft der Demokratie, Ge-
schlechterdemokratie, Migra-
tion nachweisbare Bereit-
schaft zur Übernahme von
Verantwortung und aktive
Auseinandersetzung mit den

Zielen der Stiftung. Insbeson-
dere Frauen aus naturwissen-
schaftlichen und technischen
Fächern werden gezielt geför-
dert.

Friedrich-Ebert-Stiftung
(SPD)

Voraussetzungen (formal):

* Studierende können sich bis
zum 4. Fachsemester (FH-
Studis bis zum 2. Fachse-
mester) bewerben.

* Stipendien ausschließlich
für ein Auslandsstudium
oder ein Zweitstudium wer-
den nicht vergeben.

* Ausländische Studierende
können sich nach Absolvie-
rung des Grundstudiums
bewerben.

* Graduiertenstipendien kann
es für deutsche und auslän-
dische Studierende geben,
die nach überdurchschnittli-
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Konrad-Adenauer-Stiftung
(CDU)

Rathausallee 12
53757 St. Augustin
Tel.: 02241 / 246-0
Fax: (0 22 41) 24 6-5 91
www.kas.de

Friedrich-Naumann-Stiftung
Begabtenförderung

Karl-Marx-Str. 2
14482 Potsdam
Tel. : 0331/70 19-349
Fax: 0331/70 19-222
www.fnst.de

Hanns-Seidel-Stiftung (CSU)

Lazarettstr. 33
80636 München
Tel.: 089 / 1258-0
www.hss.de

chem Abschluss eines Stu-
diums ein Aufbaustudium
oder eine Promotion betrei-
ben. 

Die Bewerbungsunterlagen
können mit einem formlosen
Schreiben angefordert wer-
den, dem ein tabellarischer
Lebenslauf, Kopien des Abi-
turzeugnisses und der Leis-
tungsnachweise, Immatrikula-
tionsbescheinigung sowie bei
Graduierten eine Kopie des
Studienabschlusszeugnisses,
ein Exposé zur geplanten Dis-
sertation und ein Gutachten
des Betreuers/der Betreuerin
beigefügt werden. Man sollte
besonderes gesellschaftspoli-
tisches und soziales Engage-
ment nachweisen können. Be-
sonders Frauen werden ermu-
tigt, sich zu bewerben. Im In-
ternet lassen sich weitete In-
formationsunterlagen anfor-
dern.

Konrad-Adenauer-Stiftung
(CDU)

Voraussetzungen:

* überdurchschnittliche Leis-
tungen in Schule und Hoch-
schule

* persönliche Eignung

* politisches bzw. soziales En-
gagement

* deutsche Sprachkenntnisse
(bei Bewerbungen in
Deutschland: DSH; bei Be-
werbungen im Ausland:
Zertifikat Deutsch als
Fremdsprache)

* bei Ausländern: Bereit-
schaft zur Rückkehr ins
Heimatland nach Abschluss
des Studienvorhabens und
zur Übernahme von Verant-
wortung im Sinne der Ziel-
setzung der Förderung 

In das Auswahlverfahren kann
nicht aufgenommen werden,
wer in weniger als vier Se-
mestern die Förderungs-



höchstdauer nach BAföG er-
reicht. Bewerber, die nach
den Kriterien fachliche Leis-
tung, Engagement und per-
sönliche Eignung für eine För-
derung in Frage kommen,
werden zu einer mehrtägigen
Auswahltagung mit Klausu-
ren, Gruppendiskussion und
Einzelgespräch eingeladen.
Ein unabhängiger Ausschuss
entscheidet über die Zulas-
sung. Die zur Anmeldung er-
forderlichen Unterlagen und
Gutachten sind spätestens
zum 15. Januar für das folgen-
de Sommersemester und bis
zum 1. Juli für das Winterse-
mester einzureichen.

Friedrich-Naumann-Stiftung
(FDP)

Voraussetzungen:

* Hochbegabung

* Charakterliche Qualitäten

* Liberales politisches und
gesellschaftliches Engage-
ment 

Das Programm der Begabten-
förderung ist offen für deut-
sche und ausländische Studie-
rende und Graduierte an den
Hochschulen Deutschlands,
sofern die Bewerber die in
den Förderungsrichtlinien be-
schriebenen Voraussetzungen
erfüllen und das Auswahlver-
fahren erfolgreich bestehen.
Gefördert werden Erststudien,
viersemestrige Aufbaustudien
und Promotionen. Besonders
Frauen werden ermutigt, sich
zu bewerben.

Hanns-Seidel-Stiftung (CSU)

Die Hanns-Seidel-Stiftung
sagt selbst, sie wolle mit ihren
Stipendienprogrammen zur
Erziehung eines Akademiker-
nachwuchses beitragen, der
befähigt und bereit ist, kri-
tisch an der Ausgestaltung un-
seres freiheitlichen Rechts-
staates im Rahmen der demo-
kratischen Grundordnung mit-
zuwirken. Gefördert werden
Studierende und Promovie-
rende der wissenschaftlichen
Hochschulen und Studierende
der Fachhochschulen in der
ganzen Bundesrepublik
Deutschland. Gefordert sind
einerseits überdurchschnittli-
che Schul- und Studienleistun-
gen, andererseits aktives ge-
sellschaftspolitisches Engage-
ment. Die zur Antragstellung
benötigten Unterlagen sind
schriftlich beim Förderungs-
werk der Hanns-Seidel-Stif-
tung anzufordern. Bewer-
bungsschlusstermine für Stu-
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Hans-Böckler-Stiftung (DGB)

Hans-Böckler-Straße 39
40476 Düsseldorf
Telefon: 0211 7778 0
Telefax: 0211 7778 120
www.boeckler.de

Cusanuswerk der deutschen
Bischöfe

Baumschulallee 5
53115 Bonn
Tel.: 0228 / 98384-0
Fax: 0228-9 83 84 99
www.cusanuswerk.de

Evangelisches Studienwerk
e.V.

Haus Villigst
Iserlohner Straße 25
58239 Schwerte
Tel.: 02304 / 755-196
Fax: 02304 / 755-250
www.evstudienwerk.de

dierende an Universitäten und
Fachhochschulen sind der 31.
Januar und der 31. Juli. Nach
Ablauf des Probe- oder Grund-
förderungsjahres gibt es auf
schriftlichen Antrag hin Un-
terstützung von Auslandsstu-
dienaufenthalten (Auslandszu-
schlag, Übernahme bzw. Bezu-
schussung von Reisekosten
und Studiengebühren), sofern
diese zwei Semester nicht
übersteigen und das Studium
an einer deutschen Hochschu-
le sinnvoll ergänzen.

Weitere Begabtenförderwerke

Hans-Böckler-Stiftung (DGB)

Voraussetzungen:

* Gewerkschaftliches oder
gesellschaftspolitisches En-
gagement

* persönliche und fachliche
Qualifikation für das ge-
wählte Studium

* gewerkschaftliches oder ge-
sellschaftspolitisches Enga-
gement

* Kenntnisse von den Zwän-
gen und Abhängigkeiten,
von denen die arbeitenden
Menschen in der Wirt-
schafts- und Gesellschafts-
ordnung betroffen sind, und
der daraus resultierenden
Notwendigkeit einer solida-
rischen Interessenvertre-
tung durch die Gewerk-
schaften und Einbringung
dieser Kenntnisse ins Studi-
um 

Beachtet werden außerdem
der bisherige Studienverlauf,
die persönliche und fachliche
Studien-Qualifikation, der Be-
rufs- und Bildungsweg vor
dem Studium und die persön-
liche soziale Lage. Die Bewer-
bung bei der HBS läuft in der
Regel über eure Gewerk-
schaft. Falls ihr (noch) kein
Gewerkschaftsmitglied seid,
könnt ihr euch über das „er-
gänzende Auswahlverfahren“



bewerben. Momentan läuft
mit der „Aktion Bildung“ da-
rüber hinaus ein zeitlich be-
grenztes Sonderprogramm,
das einem weiteren Personen-
kreis offen steht.

Cusanuswerk der deutschen
Bischöfe

Für Studierende und Gradu-
ierte an Universitäten, Techni-
schen Universitäten und Ge-
samthochschulen findet ein-
mal pro Jahr ein Auswahlver-
fahren statt. Stichtag für die
Bewerbung ist der 1. Oktober
eines jeden Jahres. Da das Cu-
sanuswerk von einer fachge-
bundenen, spezifischen Bega-
bung ausgeht, müssen bereits
erste Leistungsergebnisse aus
dem Studium vorliegen, d. h.
es muss zum Beginn des Aus-
wahlverfahrens mindestens
ein Fachsemester abgeschlos-
sen sein. Die Unterlagen müs-
sen umfassen: Abiturzeugnis,
erste Hochschulzeugnisse

(falls vorhanden), Gutachten
von zwei Hochschullehrern
oder -lehrerinnen, einen aus-
führlichen Lebenslauf, ein
Gutachten aus der Hochschul-
gemeinde. Das Cusanuswerk
legt besonderen Wert darauf,
nicht nur die Leistung zu ver-
gleichen, sondern die Men-
schen kennenzulernen, die
diese Leistung erbringen. So
gehört das persönliche Ge-
spräch mit einem Mitglied der
Geschäftsstelle für jede Be-
werberin und jeden Bewerber
zum Verfahren. In der Grund-
förderung findet keine Voraus-
wahl statt. Ein interdisziplinär
zusammengesetztes Gremium
von Hochschullehrerinnen
und -lehrern entscheidet über
die Auswahl.

Evangelisches Studienwerk
e.V.

Voraussetzungen:

* Zugehörigkeit zu einer
evangelischen Kirche

* deutsche Staatsangehörig-
keit

* Hochschulreife

* überdurchschnittliche Leis-
tungen in Schule und Studi-
um

* nachweisliches Engagement
im kirchlichen, sozialen
oder politischen Bereich 

In begründeten Fällen kann
der Vorstand Ausnahmen zu-
lassen. Als Bewerbungsgrenze
für Hochschulstudierende gilt
das 5. Semester, für Studie-
rende an Fachhochschulen
das 2. Semester. Stichtage für
Bewerbungen sind der 1.
März und der 1. September.
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Studienstiftung des Deutschen
Volkes

Ahrstraße 41 
53175 Bonn 
Tel.: 02 28/8 20 96-0 
Fax: 02 28/8 20 96-1 03 
info@studienstiftung.de 
www.studienstiftung.de

Deutscher Akademischer Aus-
tauschdienst (DAAD)

Referat 224 - Alumni
Postfach 20 04 04
53134 Bonn
Fax: +49-228-882-572
www.daad.de

Carl-Duisberg-Gesellschaft

Weyerstraße 79-83 (Barbaros-
saplatz)
50676 Köln
Tel: 0221/2098-0
Fax: 0221/2098-111
www.cdg.de

Studienstiftung des Deut-
schen Volkes

Die Studienstiftung fördert
hochqualifizierte Studenten
und Doktoranden durch ver-
schiedene Aktivitäten. Die of-
fenen Programme der Studi-
enstiftung sind nicht nur Sti-
pendiaten zugänglich. Für die
Aufnahme in die Studienstif-
tung muss man vorgeschlagen
werden. Selbstbewerbungen
sind nicht möglich (mit Aus-
nahme der offenen Program-
me). Studierende an Hoch-
schulen können bis 1 Jahr vor
Ende der Regelstudienzeit
vorgeschlagen werden.

Vorschlagsrecht haben:

* Oberstudiendirektoren und
Schulleiter (nur für Abituri-
enten)

* Hochschullehrer an Univer-
sitäten

* Fachbereiche deutscher
Hochschulen, mit benoteten
Vorexamina

* Hochschullehrer an Fach-
hochschulen

* die Leitung staatlicher deut-
scher Kunsthochschulen

* die Leitungen staatlicher
deutscher Musikhochschu-
len

* Betreuer von Promotions-
vorhaben

Auslandsstipendien / Stipendi-
en für AusländerInnen

Deutscher Akademischer Aus-
tauschdienst (DAAD)

Ziel des DAAD ist die Förde-
rung der internationalen
Hochschulbeziehungen, insbe-
sondere des akademischen
und wissenschaftlichen Aus-
tausches zwischen Deutsch-
land und dem Ausland. Geför-
dert werden Studierende aus



allen Ländern der Welt bei
Aus- und Fortbildung sowie
Forschungsarbeiten in allen
Fachrichtungen. Eignungsvo-
raussetzungen: abgelegte
Zwischenprüfung oder Vordi-
plom, gute Kenntnisse der
Sprache des Gastlandes. Be-
werben kann man sich i. d. R.
nur im Heimatland der Bewer-
ber beim zuständigen Kultus-
oder Hochschulministerium,
in Deutschland beim Akademi-
schen Auslandsamt der zuletzt
besuchten Hochschule. Im In-
ternet findest du eine Daten-
bank, die dir nach Eingabe
von Studienfach etc. ermittelt,
welche Fördermöglichkeiten
du hast.

Carl-Duisberg-Gesellschaft

Ziel ist, qualifizierten jungen
deutschen Naturwissenschaft-
lern, während ihres Studiums
oder unmittelbar nach ihrer
Promotion, einen ca. einjähri-
gen Auslandsaufenthalt zu er-

möglichen. Gefördert werden
vorwiegend Chemiker, Physi-
ker und Mediziner. Außerdem
gibt es im Rahmen der ASA
viele interessante Mitwir-
kungsmöglichkeiten in Ent-
wicklungshilfe-Projekten.

Otto-Benecke-Stiftung

Bei der OBS werden folgende
Zuwanderinnen und Zuwande-
rer gefördert:

* Spätaussiedlerinnen und
Spätaussiedler

* Ehegatten von Spätaussied-
lerinnen und Spätaussied-
lern (wenn sie mit den Spät-
aussiedlern und Spätaus-
siedlerinnen eingereist
sind)

* Jüdische Immigranten (mit
Niederlassungserlaubnis
nach § 23 Aufenthaltsge-
setz)

* Asylberechtigte

* Personen mit Abschiebe-
schutz nach § 60.1 Aufent-
haltsgesetz 

Beratung und Förderung er-
folgen auf der Grundlage ei-
ner gründlichen Analyse der
im Herkunftsland erworbenen
Bildungsabschlüsse und der
von den Ratsuchenden in
Deutschland angestrebten
Ausbildungs- bzw. beruflichen
Ziele.

Otto-Benecke-Stiftung
Kennedyallee 105-107
53175 Bonn
Tel: 0228/8163-0
Fax: 0228/8163-400
http://www.obs-ev.de/
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Versicherungen

Krankenkassen in Karlsruhe

AOK - Die Gesundheitskasse
Kriegsstr. 41, Tel. 37 11-0
Kaiserstr. 5, Tel. 37 11-255
Rintheimer Str. 90, Tel. 627160
Gritznerstr. 11, Tel. 618 43-0
Schwindstr. 10, Tel. 160 82-0
aok.karlsruhe@bw.aok.de

Badische Landwirtschaftliche
Krankenkasse
Steinhäuserstr. 14
Tel. 81 94-0, Fax 81 94-444

Barmer Ersatzkasse
Fritz-Erler-Str. 1
Tel. 37 12-0, Fax 3712 - 190
Karlsruhe@barmer.de

Betriebskrankenkasse Energie-
verbund -Regionalservice-
Hertzstr. 9-15, 76275 Ettlingen
Tel. 07243/76 17 40 Fax
07243/ 76 17 49
Service-Telefon: 01802/234987
info@bkk-energieverbund.de

Eingeschriebene Studierende
unterliegen im Allgemeinen
der Versicherungspflicht, d.h.
ihr müsst Mitglied einer ge-
setzlichen Krankenkasse
(AOK, Ersatzkassen, Betriebs-
krankenkassen (BKK)) sein
und dort Beiträge zur Kran-
ken- und Pflegeversicherung
entrichten. Dies kann entwe-
der durch die Familienversi-
cherung oder die studentische
Krankenversicherung (KVdS)
erfolgen. Darüber hinaus bes-
teht auch die Möglichkeit der
Privatversicherung. Welche
Versicherungsart ihr (am Be-
ginn des Studiums) wählt soll-
tet ihr wohl überlegen. Im
Zweifelsfall solltet ihr die Be-
ratungsangebote der Kran-
kenkassen in Anspruch neh-
men. Versicherungspflicht und
Krankenversicherung bleiben

auch bei Beurlaubung, Prakti-
kum oder Auslandsaufenthalt
unangetastet.

Die Familienversicherung

Die meisten Studienanfänger-
Innen waren bereits während
ihrer Schulzeit durch ihre El-
tern bei einer gesetzlichen
Krankenversicherung bei-
tragsfrei familienversichert.
Hieran ändert sich auch bei
Beginn des Studiums nichts,
denn der Anspruch besteht
bei Schul- oder Berufsausbil-
dung bis zur Vollendung des
25. Lebensjahres und wird
nochmals um die Zeit des
Grundwehr- oder Zivildienstes
verlängert. Für behinderte
Kinder gibt es keine Alters-
grenze; unter bestimmten Vo-
raussetzungen wird diesen
Personen der Familienversi-
cherungsschutz auf Dauer ge-
währt – auch hier heißt es:
Nachfragen!

Krankenversicherung



Die beitragsfreie Familienver-
sicherung muss nicht aus dem
Anspruch der Eltern entste-
hen. Für gesetzlich versicher-
te EhepartnerInnen gilt die
Familienversicherung sogar
ohne Altersbegrenzung. Stu-
dieren beide, braucht sich nur
eineR pflichtversichern, oder
beide bleiben in der Familien-
versicherung der Eltern.

Ausgeschlossen von der Fami-
lienversicherung sind diejeni-
gen, die ein monatliches Ge-
samteinkommen von 350 €,
bzw. 400 € in einer geringfügi-
gen Beschäftigung, überstei-
gen (siehe „Jobben“). Bei der
Einkommensermittlung kann
eine Werbungskostenpauscha-
le von 920 € im Jahr geltend
gemacht werden, also vom
Einkommen abgezogen wer-
den. Es muss sich hierbei je-
doch um ein regelmäßiges
Einkommen handeln, gele-
gentliche Abweichungen be-
wirken keinen Ausschluss; bei

wechselnden Bezügen wird
der Jahresdurchschnitt ermit-
telt. Arbeitet man etwa in der
vorlesungsfreien Zeit mehr, so
muss das nicht zwangsläufig
Konsequenzen haben. Liegen
Gründe für den Ausschluss
aus der Familienversicherung
vor, hat der/die Versicherte
dies der Krankenkasse zu mel-
den. Auch durch die Meldung
zur Rentenversicherung über
den Arbeitgeber erhält die
Krankenkasse Kenntnis von
einer Beschäftigung. Im Falle
des Ausschlusses aus der Fa-
milienversicherung greift
dann die KVdS.

Krankenversicherung der Stu-
dierenden (KVdS)

Voraussetzungen

Grundsätzlich unterliegen der
Krankenversicherung der Stu-
dierenden (KVdS) alle an ei-
ner staatlichen oder staatlich
anerkannten Hochschule in

der Bundesrepublik einge-
schriebene Studierenden –
gleich welcher Nationalität –
bis zum Abschluss des 14.
Fachsemesters, längstens je-
doch bis zur Vollendung des
30. Lebensjahres. Hierzu ge-
hören auch beurlaubte Studie-
rende sowie solche, die im
Rahmen eines Fernstudiums
nicht am Hochschulort studie-
ren. Auch ein Studi mit Wohn-
sitz im Ausland, der an einer
deutschen Hochschule einge-
schrieben ist, fällt i. Allg. un-
ter diese Versicherungspflicht.
Nicht versicherungspflichtig
sind Gasthörer, Studierende
ausländischer Hochschulen
und Teilnehmer an Studien-
kollegs (auch wenn es die Stu-
dienordnung erfordert).
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BKK Michelin
Michelinstr. 4
Tel. 530-25 74, Fax 530-25 75
JVogt@BKK-Michelin.de

Deutsche BKK
Filiale Karlsruhe
Fritz-Erler-Str. 1-3
(Zähringerhaus)
76133 Karlsruhe
info@deutschebkk.de

Betriebskrankenkasse der
Stadt Karlsruhe (BKK-BVM)
Zähringerstr. 76
Tel. 38 47 5-0 Fax 38 47 5-1 09
BZ-Karlsruhe@bkkbvm.de

Betriebskrankenkasse
Gesundheit
Erzbergerstr. 119
76133 Karlsruhe
Super-Hotline: 0180 200 9 200
(0,06 € pro Anruf)
Fax: (07 21) 79 19-500
service@ bkkgesundheit.de

Ausschluss von der Versiche-
rungspflicht

Die KVdS tritt nicht ein, wenn
eine

* hauptberufliche selbststän-
dige Tätigkeit ausgeübt
wird,

* Vorrangversicherung bes-
teht (z.B. als pflichtversi-
cherte Rentenbezieherin),

* Familienversicherung bes-
teht oder

* Befreiung von der Versiche-
rungspflicht ausgesprochen
wurde. 

Hauptberufliche selbstständi-
ge Tätigkeit

Die versicherungsrechtliche
Beurteilung einer selbststän-
digen Tätigkeit während des
Studiums lässt sich nicht pau-
schal vornehmen. Es bedarf
einer individuellen Beurtei-
lung, um entscheiden zu kön-

nen, welches Erscheinungs-
bild überwiegt; die wöchentli-
che oder jährliche Arbeitszeit
ist hierbei kein alleiniges Kri-
terium. Von einer hauptberuf-
lichen Selbständigkeit spricht
man dann, wenn:

* ArbeitnehmerInnen be-
schäftigt werden oder

* die selbstständige Tätigkeit
bereits vor Aufnahme des
Studiums ausgeübt wurde
und in gleichem Umfang
fortgeführt wird oder

* die selbstständige Tätigkeit
mindestens 18 Stunden in
der Woche ausgeübt wird. 

Zu Beginn des Studiums wird
dies wenige Studierende be-
treffen, doch im Laufe des
Studiums ist es in einigen
Fachrichtungen gar nicht un-
üblich, den Lebensunterhalt
mit selbstständiger Tätigkeit
zu finanzieren (siehe auch Ab-
schnitt „Beschäftigungsver-
hältnisse“).



Vorrangversicherung, Versi-
cherungsfreiheit

Bereits aus anderen Gründen
werden Pflichtversicherte
nicht als Studierende versi-
chert, denn sie sind bereits
bei Krankheit gesetzlich ge-
schützt. Zu diesen Personen
gehören z.B. Empfänger von
Leistungen des Arbeitsamtes,
Waisenrentner aber auch Ar-
beiter, Angestellte und Auszu-
bildende (Vorrangversicherun-
gen), Beamte, Mitglieder
geistlicher Genossenschaften,
Diakonissen und ähnliche Per-
sonen kommen ebenfalls nicht
in die KVdS (versicherungs-
frei).

Beginn der Mitgliedschaft in
der KVdS

Die Mitgliedschaft in der
KVdS beginnt mit dem Semes-
ter – frühestens mit dem Tag
der Einschreibung. Sie gilt

auch im Urlaubssemester. Bei
Fortfall eines Ausschlussgrun-
des fügt sich beides nahtlos
aneinander an.

Wahl und Wechsel der Kran-
kenkasse

Die Beiträge in der Studieren-
denversicherung sind bei al-
len Krankenkassen gleich, da
sie vom Bundesministerium
für Gesundheit jeweils zum
folgenden Wintersemester
festgesetzt werden. Auch die
Leistungen sind weitestge-
hend gesetzlich vorgegeben.
Gründe, eine bestimmte Kran-
kenkasse zu wählen, können
ein guter Service, fachkundi-
ge Beratung, schnelle und ku-
lante Leistungsbearbeitung
oder auch ein flächendecken-
des Geschäftsstellennetz sein.
Seit 1996 sind jedoch alle
Krankenkassen für jeden Per-
sonenkreis geöffnet. Habt ihr
euch für eine Krankenkasse
entschieden, so seid ihr an

diese Entscheidung für min-
destens ein Kalenderjahr ge-
bunden. Voraussetzung ist
hierfür, dass ihr die Mitglied-
schaft bei der jetzigen Kran-
kenkasse bis zum 30. Septem-
ber des Jahres gekündigt
habt. Darüber hinaus gibt es
ein außerordentliches Kündi-
gungsrecht, wenn die Kran-
kenkasse ihren Beitragssatz
erhöht; obwohl ihr von dieser
Erhöhung nicht betroffen
seid, habt auch ihr einen Mo-
nat Zeit, die Krankenkasse zu
wechseln. Adressen gesetzli-
cher Krankenkassen findet ihr
im Infokasten ab Seite 159.

Beitragshöhe

Die Beitragssätze in der ge-
setzlichen studentischen
Krankenversicherung sind bei
allen Versicherungen gleich.
Die Beiträge werden jeweils
zu Beginn des folgenden Se-
mesters anhand der aktuellen
BAföG-Bedarfsätze festgelegt.
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Die Höhe des Betrages ein-
schließlich Pflegeversiche-
rung liegt im Wintersemester
07/08 bei 58,49 € pro Monat.

Zeitliche Begrenzung der Stu-
dentischen Pflichtversicherung

Die Versicherungspflicht bes-
teht grundsätzlich bis zum Ab-
schluss des 14. Fachsemes-
ters, sofern nicht bereits zu-
vor das 30. Lebensjahr vollen-
det wird. Die Fachsemesterbe-
grenzung bezieht sich auf ei-
nen Studiengang. Fachsemes-
ter in unterschiedlichen Studi-
engängen werden nicht zu-
sammengerechnet. Zum glei-
chen Studiengang können
aber auch mehrere Fächer ge-
hören, z.B. bei Lehramtsstu-
dentInnen. Ein Promotionsstu-
dium zählt zusammen mit dem
Studium, in dem die Promoti-
on abgelegt wird, zu einem
Studiengang. Urlaubssemes-
ter und Studiengänge in ei-
nem Erststudium werden da-

gegen nicht angerechnet. So-
fern im Ausland bereits ein
Studium aufgenommen wur-
de, wird die von der deut-
schen Hochschule ermittelte
Fachsemesterzahl berücksich-
tigt. Die Versicherungspflicht
endet mit Ende des Semes-
ters, in dem das 30. Lebens-
jahr vollendet wird. Unerheb-
lich ist dabei, wann die Hoch-
schulzugangsberechtigung (in
der Regel das Abitur) erlangt
wurde.

Die Versicherungspflicht
bleibt auf begründeten form-
losen Antrag erhalten, wenn
die Art der Ausbildung, famili-
äre oder persönliche Gründe,
eine Überschreitung der Al-
tersgrenze oder längere Fach-
studienzeit rechtfertigen. Es
kommen aber nur solche
Gründe in Betracht, die bei
objektiver Betrachtung von
solchem Gewicht sind, dass
sie die Aufnahme oder den
Abschluss des Studiums ver-

DAK Deutsche Angestellten
Krankenkasse
Gartenstr. 76
Tel. 98 03-0, Fax 98 03-119
dak131600@dak.de

GEK Gmünder Ersatzkasse
Waldstr. 24-28
Tel. 9 31 46-0, Fax 9 31 46-33
karlsruhe@gek.de

Hanseatische Krankenkasse
Kaiserstr. 183
Tel. 91 37 5-0, Fax 91 37 95-29

IKK Innungskrankenkasse
Karlsruhe
Steinhäuserstr. 13
Tel. 82 91-0 Fax 82 91-699
ikk.ka@ikkbw.de

KKH Kaufmännische
Krankenkasse (Ersatzkasse)
Kaiserstr. 156
Tel. 2 27 47, Fax 2 84 51
service@kkh.i-mail.com



hindern bzw. als unzumutbar
erscheinen lassen. Umstände
der persönlichen Lebenspla-
nung des/der Einzelnen sind
nach dem Willen des Gesetz-
gebers nicht zu berücksichti-
gen (z.B. Berufstätigkeit vor
Beginn des Studiums, Famili-
enplanung). Zu den Gründen,
die eine Verlängerung der
KVdS rechtfertigen, können
zählen:

* vorübergehende oder dau-
ernde Erkrankung oder Be-
hinderung,

* universitäre Gründe (Verzö-
gerung des Studiums z.B.
durch Erkrankung des Pro-
fessors/der Professorin, feh-
lender Praktikumsplatz o.
Ä.),

* Schwangerschaft und an-
schließende Betreuung des
Kindes,

* Nichtzulassung zur gewähl-
ten Ausbildung im Auswahl-
verfahren,

* Grundwehr- oder Zivil-
dienst, freiwilliges Soziales
oder Ökologisches Jahr, Ent-
wicklungshilfedienst,
Dienstverpflichtung als Sol-
dat auf Zeit (Eingehen einer
insgesamt mindestens acht-
jährigen Dienstverpflich-
tung als Soldat auf Zeit bei
einem Dienstbeginn vor
Vollendung des 22. Lebens-
jahres),

* Betreuung von behinderten
oder aus anderen Gründen
auf Hilfe angewiesenen Kin-
dern,

* Mitarbeit in Selbstverwal-
tungsgremien einer Univer-
sität,

* Abbruch des Erststudiums
wegen Krankheit und Auf-
nahme eines Zweitstudi-
ums,

* Erstmaliges Nichtbestehen
der Zwischen- oder Ab-
schlussprüfung,

* Verhinderung der Studien-
aufnahme aus politischen
Gründen,

* Aufbaustudium / Zweitstudi-
um,

* Ausbildung im 2. Bildungs-
weg. 

Teilweise lehnen sich die
Gründe eng an die Allgemei-
nen Verwaltungsvorschriften
des BAföG an, bezüglich der
Altersgrenze bestehen aber
erhebliche Unterschiede zwi-
schen BAföG und Sozialge-
setzbuch. Bei Erreichen der
Altersgrenze teilt euch die
Krankenkasse das Ende der
studentischen Krankenversi-
cherung mit. Ihr habt dann in
Form einer Anhörung Gele-
genheit, eine Verlängerung
aufgrund der aufgeführten
Gründe zu beantragen. Vom
Erreichen der Fachsemester-
grenze erhält die Krankenkas-
se keine Kenntnis über Dritte
(z.B. durch die Uni). Ihr seid
selber verpflichtet, dies der
Krankenkasse zu melden.
Auch hier habt ihr die Mög-
lichkeit einer Anhörung. Doch
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Achtung, meldet ihr euch
nicht, kann es zur rückwirken-
den Umstufung kommen, das
heißt ihr habt Beiträge auf-
grund einer freiwilligen Ein-
stufung nachzuzahlen,  also
lieber gleich melden.

Freiwillige gesetzliche Kranken-
versicherung

Nach Ablauf des Anspruchs
auf die KVdS besteht die Mög-
lichkeit, freiwillig gesetzlich
versichert zu bleiben. Für ma-
ximal sechs Monate existiert
ein Übergangstarif zum Studi-
enabschluss. Dieser muss in-
nerhalb einer Frist von drei
Monaten nach Ende der KVdS
bei eurer bisherigen Versiche-
rung abgeschlossen werden.
Den Übergangstarif könnt ihr
nur in Anspruch nehmen falls
euer monatliches Einkommen
816 € nicht übersteigt. Der

monatliche Beitrag einschliß-
lich Pflegeversicherung be-
trägt 102,50 € (Wintersemes-
ter 07/08).

Wer länger versichert bleibt,
was aber in jedem Fall drin-
gend zu empfehlen ist, muss
reguläre Beiträge entrichten.
Liegt euer Einkommen nicht
übermäßig hoch, werden die
Mindestbeiträge berechnet.
Diese sind je nach Versiche-
rungsinstitut unterschiedlich
und liegen bei etwa 100 bis
150 €. Genauere Informatio-
nen solltet ihr bei den Kassen
selbst erfragen.

Private Krankenversicherung

Falls ihr alle Vorraussetzun-
gen erfüllt und keine Vorrang-
versicherung besteht, könnt
ihr euch auch privat versi-
chern. Der Weg dahin ist rela-
tiv einfach, die Folgen können

Krankenkasse für den
Gartenbau
Poststr. 4
Tel. 38 77 76
Fax 38 68 40

Siemens-Betriebskrankenkasse
Siemensallee 84
76187 Karlsruhe
Tel:0721/595-6609
ekkehard.schubert@sbk.org

TK Techniker-Krankenkasse
Brauerstr. 6, Tel. 17 06-0

Fax 17 06-2 90
Kaiserstr. 45, Tel. 1706-0
karlsruhe@tk-online.de



jedoch sehr schwerwiegend
sein. In jedem Fall sollte diese
Option sehr reiflich überlegt
werden.

Der Weg

Um eine private Versicherung
aufnehmen zu können, müsst
ihr euch von der gesetzlichen
Versicherungspflicht befreien
lassen. Der Antrag dazu ist in-
nerhalb von drei Monaten
nach Beginn der Versiche-
rungspflicht oder nach dem
Ende des Ausschlussgrundes
bei einer beliebigen gesetzli-
chen Krankenkasse (siehe An-
hang) zu stellen. Die Kasse
braucht hierzu einen formlo-
sen Antrag und eine Immatri-
kulationsbescheinigung oder
eine schriftliche Erklärung
des Antragstellers über die
geplante Aufnahme des Studi-
ums. Es handelt sich hierbei
um eine Ausschlussfrist; wird
die Frist versäumt, so schei-
det die Befreiung für die Dau-

er des Studiums aus. Diese
Befreiung wirkt ab Beginn des
Studiums, wenn noch keine
Leistungen in Anspruch ge-
nommen wurden, ansonsten
mit dem nächsten Monatsers-
ten nach Antragstellung.

Die Folgen

Die Befreiung kann nicht wi-
derrufen werden und sie gilt
für die Dauer jeder Einschrei-
bung als StudentIn. Dies be-
deutet, dass kein Widerruf zu
einem späteren Zeitpunkt
möglich ist, auch wenn sich
die Verhältnisse geändert ha-
ben. Auch für den Fall, dass
ihr euch zwischenzeitlich ex-
matrikuliert, ein Zweitstudium
oder ein Promotionsstudium
aufnehmt, bleibt euch die
Rückkehr in die gesetzliche
Versicherung versagt. Nun
wird es nämlich auch bei der
Privaten teuer, jetzt muss eine
Krankheitskostenvollversiche-
rung abgeschlossen werden,

und die Prämien liegen oft
über den Beitragssätzen der
Gesetzlichen, für Frauen zu-
dem teilweise deutlich höher
als für Männer.

Auch in der Zeit zwischen Stu-
dium und Berufseinstieg kann
die Prämie für die Privatversi-
cherung zur Belastung wer-
den. Leistungsausschlüsse
wegen bestehender Erkran-
kungen müssen einkalkuliert
werden. Die gibt es in der Ge-
setzlichen Krankenversiche-
rung nicht, und Leistungen
wie Vorsorgeuntersuchungen,
Schutzimpfungen, Gesund-
heitskurse, Haushaltshilfe
(wenn ihr schon Eltern seid),
Psychologische Behandlung
(zu 1%, wenn der Studiums-
stress mal unerträglich ist)
und Zahnersatz (zu 100%,
wenn ihr die Einkommens-
grenzen nicht überschreitet
und auch nicht mehr zu Hause
wohnt), orthopädische Hilfs-
mittel (z.B. Schuheinlagen)
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oder Kuren gehören auch
nicht immer zum Leistungspa-
ket eines privaten Versiche-
rungsvertrages.

Und es gibt noch einen Vor-
teil, als vielbeschäftigter Studi
in der gesetzlichen Kranken-
versicherung zu bleiben:
Durch die Einführung der
Krankenversichertenkarte
(KVK) ist die Leistungsinan-
spruchnahme bei ÄrztInnen
problemlos: keine Privatrech-
nungen, die verauslagt und
bei der Privaten zur Erstat-
tung eingereicht werden oder
an die Eltern an den Wohnort
gesandt werden müssen. Mit
der KVK geht für den Studen-
ten/die Studentin alles kosten-
los, ohne Papierkrieg und
ohne Wissen der Eltern.

Versicherung über die Beihilfe

Wenn eure Eltern als Beamte
im öffentlichen Dienst be-
schäftigt sind, seid ihr zu-

meist über den Beihilfean-
spruch eurer Eltern versi-
chert. Das bedeutet, dass der
Staat rund 80% der Gesund-
heitskosten übernimmt und
der Abschluss einer privaten
Krankenversicherung zur
Restabsicherung sehr günstig
ist. Das entfällt aber, wenn für
euch kein Kindergeld mehr
ausgezahlt wird. Das ge-
schieht unter Anderem wenn
ihr 25 Jahre alt seid oder an
gewisse Einkommensgrenzen
stoßt (siehe dazu Seite 144,
Abschnitt „Kindergeld“). Dann
müsst ihr euch in diesem Fall
selbst privat versichern, d.h.
es gelten die Regeln des obi-
gen Abschnitts. Das solltet ihr
bei Beginn des Studiums be-
denken, auch wenn die priva-
te Versicherung eurer Eltern
verlockend erscheint.



Krankenversicherung für Aus-
ländische Studierende

Die studentische Krankenver-
sicherung steht auch allen or-
dentlichen Studierenden zur
Verfügung, die aus einem
Land stammen, mit dem ein
Sozialversicherungsabgekom-
men besteht. Ein solches bes-
teht mit allen EU-Staaten, so-
wie mit Island, Kroatien,
Liechtenstein, Mazedonien,
Montenegro, Norwegen, der
Schweiz, Serbien, Tunesien
und der Türkei. Die meisten
dieser Länder geben seit 2004
die European Health Insuran-
ce Card (EHIC) aus. Damit ist
Leistungs-In-Anspruch-Nahme
direkt möglich. Für oben ge-
nannte Länder, die aber
(noch) keine EHIC eingeführt
haben, gibt es Formulare, die
dem veralteten „E 111“ ent-
sprechen. Achtung: Das Studi-
enkolleg gilt nicht als ordent-
liches Studium und deshalb
besteht keine Versicherungs-

pflicht, auch dann nicht, wenn
es die Einschreibung bzw. Stu-
dienordnung zwingend erfor-
dert. Für alle anderen Länder
besteht diese Möglichkeit gar
nicht. Die gesetzlichen Kran-
kenversicherungen sind also
in diesen Fällen nicht ver-
pflichtet, euch zu versichern,
sondern ihr müsst euch privat
versichern lassen. Die Beiträ-
ge sind hier unterschiedlich;
Preise zu vergleichen ist emp-
fehlenswert.

Auslandskrankenversicherung

Begebt ihr euch während eu-
res Studiums auf einen Aus-
landsaufenthalt, so gilt in je-
dem Fall eure Krankenversi-
cherung weiter. Einen Kran-
kenversicherungsschutz im
Ausland habt ihr allerdings
nur, wenn mit dem Aufent-
haltsland ein Sozialversiche-
rungsabkommen besteht. Mo-
mentan sind das alle EU-Län-
der sowie Island, Kroatien,

Liechtenstein, Mazedonien,
Montenegro, Norwegen, die
Schweiz, Serbien, Tunesien
und die Türkei. Ihr erhaltet
dann von eurer Krankenversi-
cherung die entsprechende
Bescheinigung. Davon sind
alle gesetzlichen Krankenver-
sicherungsleistungen des
Gastlandes gedeckt. Falls ihr
darüber hinaus gehende Leis-
tungen braucht (z.B. Kran-
kentransport aus dem Aus-
land) oder euch in Länder be-
gebt, mit denen kein Sozial-
versicherungsabkommen bes-
teht (z.B. die USA), ist es rat-
sam, noch eine private Aus-
landskrankenversicherung ab-
zuschließen.

Zuzahlungen und Praxisgebühr

Zuzahlungen

Seit der sogenannten Gesund-
heitsreform müsst ihr bei ver-
schreibungspflichtigen Medi-
kamenten 10% des Verkaufs-
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preises zuzahlen, jedoch min-
destens 5 € und höchstens
10 €. Bei Heilbehandlungen
beträgt die Zuzahlung immer
10%, zuzüglich 10 € für die
Verordnung. Bei einem Kran-
kenhausaufenthalt müsst ihr
täglich 10 € zuzahlen, jedoch
maximal 28 Tage im Kalender-
jahr.

Glücklicherweise existiert je-
doch eine Belastungsgrenze,
welche die Gesamthöhe der
jährlichen Zuzahlungen be-
grenzt. Diese liegt in der Re-
gel bei 2% der jährlichen
Bruttoeinnahmen zum Le-
bensunterhalt. Darunter sind
alle Einnahmen, die zur Be-
streitung des Lebensunter-
halts bestimmt sind und euch
momentan zur Verfügung ste-
hen, z.B. Arbeitseinkommen
oder Unterhalt eurer Eltern.
Falls ihr Kinder habt, könnt
ihr von dieser Summe 3648 €
pro Kind abziehen; falls ihr
verheiratet seid, für eureN

EhepartnerIn 4410 €. Für
„schwerwiegend“ chronisch
Kranke gilt gar eine Belas-
tungsgrenze von 1%.

Beachten solltet ihr, dass eure
Krankenkasse euch nicht au-
tomatisch benachrichtigt,
wenn ihr die Belastungsgren-
ze erreicht habt! Stattdessen
solltet ihr selbt Quittungen
und Rechnungen aufbewahren
und bei der Krankenkasse ei-
nen Befreiungsantrag stellen.
Dann erhaltet ihr eine Befrei-
ungsbescheinigung, die ihr
bei der Behandlung bzw. in
der Apotheke vorzeigen
müsst.

Praxisgebühr

Ebenfalls auf das Konto der
2004 beschlossenen rot-grü-
nen „Gesundheitsreform“
geht die Pflicht zur Zahlung
der sogeannten Praxisgebühr.
Alle gesetzlich Versicherten
müssen demnach jedes Quar-



tal einen Betrag von 10 € für
den ersten Besuch eines Arz-
tes oder einer Ärztin zahlen.
Dabei ist es unerheblich, ob
es sich dabei um eureN Haus-
ärztIn, ZahnärztIn, FachärztIn
oder einen Krankenhausbe-
such handelt. Wurdet ihr von
eurem Hausarzt/ eurer Haus-
ärztin an eineN SpezialistIn
überwiesen, müsst ihr die Ge-
bühr nur einmal zahlen. Auch
weitere Überweisungen sind
dadurch gedeckt.

Für Vorsorge- und Früherken-
nungsmaßnahmen muss keine
Praxigebühr entrichtet wer-
den. Dazu zählen beispiels-
weise Vorsorgeuntersuchun-
gen während der Schwanger-
schaft oder Schutzimpfungen
gegen häufige Infektions-
krankheiten. Ebenfalls befreit
sind pro Jahr zwei zahnärztli-
che Kontrolluntersuchungen.
Chronisch Kranke können
vollständig von der Praxisge-
bühr befreit werden.

Neben der Verpflichtung eine
Krankenversicherung abzu-
schliessen, gibt es natürlich
jede Menge freiwillige Mög-
lichkeiten sich gegen die Un-
wägbarkeiten des Lebens ab-
zusichern. Die gängigen Versi-
cherungen, über deren Ab-
schluss sich Otto-Normal-Stu-
di Gedanken machen sollte,
folgen.

Unfallversicherung

Kraft Gesetz sind alle Studie-
renden bei allen Tätigkeiten,
die im ursächlichen Zusam-
menhang mit dem Besuch der
Hochschule stehen, gegen Un-
fall versichert. Die gesetzliche
Unfallversicherung über-
nimmt aber nur die Fälle, die
den Hochschulbereich, die
Lehrveranstaltungen und den
direkten Weg dorthin betref-
fen. Das schließt auch Labor-

praktika mit ein, externe
Praktika sind dagegen ausge-
schlossen. Bei Sportstudieren-
den zählen die Unfälle zum
normalen Ausbildungsbereich.
Bei allen anderen Studieren-
den sind Unfälle im Hoch-
schulsport mitversichert.
Nicht versichert sind Unfälle,
die im Zusammenhang mit
dem Studium im Ausland pas-
sieren. Für ein Auslandsse-
mester solltest du also eine ei-
gene Unfallversicherung ab-
schließen oder prüfen, ob eine
bestehende Versicherung
Schäden, die im Ausland ent-
stehen, abdeckt.

Haftpflichtversicherung

Eventuell bist du bis zu einem
gewissen Alter in der Privat-
haftpflicht bei deinen Eltern
mitversichert; was zu beach-
ten ist, fragt man am besten
den Versicherungsvertreter.
Für alle Studierenden ist mit
dem Beitrag zum Studenten-

Unfall-Haftpflicht
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werk eine Haftpflichtversiche-
rung abgeschlossen. Diese
deckt Schäden, die im Zusam-
menhang mit dem Studium
stehen (siehe oben). Die Un-
fälle sind beim Studentenwerk
zu melden. Zuständig ist Frau
Prasse vom Sozialdienst (Tel.:
0721/ 6909-199, E-Mail sozia-
les@studentenwerk-
karlsruhe.de). Es ist mitunter
empfehlenswert, zusätzlich
eine Privathaftpflichtversiche-
rung abzuschließen, wenn kei-
ne Mitversicherung über die
Eltern besteht. Obwohl die
Preise hierfür recht ähnlich
sind, lohnt sich trotzdem ein
Preisvergleich. Die Gewerk-
schaften (siehe Abschnitt „Ar-
beitsrecht“) bieten für ihre
Mitglieder Rechtschutzversi-
cherungen in Arbeitsfra-
gen an.



Ungefähr 7% der Karlsruher
Uni-Studierenden haben ein
oder mehrere Kinder. Vor al-
lem sind dies Frauen, aber
Kindererziehung ist zum
Glück längst kein „Privileg“
der Frauen mehr. Schon gar
nicht ist ein Kind ein Grund,
das Studium abzubrechen.
Welche Unterstützung und
welche Möglichkeiten gibt es
also in Karlsruhe und an unse-
rer Uni?

Kinderbetreuungsangebote

Leider ist es nicht ganz so ein-
fach, sein Kind unterzubrin-
gen. Im Folgenden sollen die
Möglichkeiten aufgezeigt wer-
den, wo ihr Kinder unterbrin-
gen könnt, allerdings beste-
hen oft Wartezeiten, und die
Mitarbeit der Eltern ist bei
manchen Einrichtungen er-
wünscht. In Baden-Württem-

berg obliegt die Betreuung
der Kinder von Studierenden
dem Studentenwerk; es bietet
Betreuung im Rahmen eines
erweiterten Kinderhauses und
eines Kindergartens an.

Kinderhaus „Blumenland“

Für studentische Eltern bietet
das Studentenwerk einen Kin-
dergarten in der Adlerstraße
in Karlsruhe mit Platz für ins-
gesamt 54 Kinder in vier
Gruppen. Es gibt zwei Krab-
belgruppen à  12 Kinder für
Ein- bis Dreijährige und zwei
altersgemischte Gruppen à
15 Kinder für das Alter von
ein bis sechs Jahren. Die Be-
treuung findet überwiegend
ganztags mit Mittagessen
satt, aber auch halbtags sind
einige Plätze mit oder ohne
Mittagessen verfügbar.

Öffnungszeiten:
Mo-Fr:7.50 Uhr - 16.45 Uhr.
Telefon: (0721) 38 04 52

Kita „Sternschnuppe“

20 Plätze für Kinder im Alter
von drei bis sechs Jahren gibt
es in der Westhochschule. Die
Betreuung findet ganztags
statt, und mit Frühstück, Mitt-
agessen und einem Vesper
wird für abwechslungsreiche
Kost gesorgt. Der monatliche
Beitrag beträgt für Eltern, die
beide studieren 143,60 €,
wenn nur einer studiert oder
beide nicht studieren
211,75 €. Für jedes weitere
Kind gibt es 31 € Ermäßi-
gung. Die Eltern müssen gele-
gentlich mitarbeiten. Bei Vor-
liegen der Anspruchsvoraus-
setzungen werden die Beiträ-
ge zur Kinderbetreuung vom
Sozialamt übernommen.

Fr. Petra Günther
Hertzstraße 16, Geb. 06.41
Tel.: (0721) 608 4511
kita@studentenwerk.uka.de
Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 7.50 Uhr - 16.20 Uhr

Studieren mit Kind

Allgemeines
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„Kinderkiste“

Schon seit etwa 10 Jahren
gibt es diese studentische
Selbsthilfegruppe. Hier wer-
den Kleinkinder auch unter ei-
nem Jahr in Vorlesungszeiten,
außerhalb der üblichen Öff-
nungszeiten von Betreuungs-
stätten, während einer Vorle-
sung oder eines Seminars von
den studierenden Müttern
und Vätern, die diese Initiati-
ve tragen, betreut. Z.B.: „Ich
möchte gerne am Dienstag-
vormittag in ein Seminar ge-
hen und betreue dafür ein
paar Kinder am Donnerstag-
nachmittag.“

Räumlichkeiten im Richard-
Willstätter-Weg neben dem
Gebäude 30.70
Informationen gibt es bei der
Frauenreferentin des UStA.
Tel. (0721) 608-8467

Kindertagesstätte
Kronenstraße

Seit 1995 sind in diesem Kin-
dergarten der Arbeiterwohl-
fahrt (AWO) auch 14 Kinder-
gartenplätze für die Kinder
der Beschäftigten und Studie-
renden der Universität reser-
viert  – sieben Plätze für Kin-
der unter drei Jahren und sie-
ben Plätze für Kinder ab drei
Jahren. In erster Linie sind
diese Plätze jedoch wohl für
Kinder an der Uni Beschäftig-
ter gedacht, denn die Preise
für die Betreuung übersteigen
deutlich den studentischen
Geldbeutel.

Frau Gleitz
Kronenstraße 15
76133 Karlsruhe
Tel.: (0721) 6907-45

Ein Verzeichnis der Kinderbe-
treuungsstätten in der Stadt
Karlsruhe ist erhältlich bei der

Sozial- und Jugendbehörde der
Stadt Karlsruhe, Abteilung Kin-
dertageseinrichtungen

Telefon: (0721) 133 -5140
-5142

und -5142 

www.karlsruhe.de/fb4/einrich-
tungen/kindertagesstaetten.de



Haus Sonnensang

Das Haus Sonnensang ist eine
Tageseinrichtung für Kinder,
deren Eltern berufstätig oder
in Ausbildung sind. Die Ein-
richtung hat montags bis frei-
tags eine 12-stündige Öf-
fungszeit von 6.30 Uhr bis
18.30 Uhr. Bei Interesse kön-
nen in der Verwaltung des
Haus Sonnensang nähere In-
formationen erfragt werden.

Kindertagesstätte
und Schülerhort
Caritasverband
Karlsruhe e.V.
Moltkestraße 5
76133 Karlsruhe
Telefon: (0721) 23854

KiBu e. V.

Verein für die Kinder der Be-
schäftigten und Studierenden
der Universität Karlsruhe. In-
fos beim Büro der Gleichstel-
lungsbeauftragten der Uni:

Geb. 10.11 - Raum 240
Telefon: (0721) 608 4700
Fax: (0721) 608 4701
gb@verwaltung.uni-
karlsruhe.de

Studiengebühren

Falls ihr eines oder mehrere
Kinder unter acht Jahren
habt, könnt ihr euch von Stu-
diengebühren befreien lassen.
Das können zwar beide El-
ternteile, bei mehreren Kin-
dern gibt es aber leider keine
längere Befreiung. Die Alters-
grenze gilt zum Zeitpunkt des
Beginns des jeweiligen Se-
mesters. Falls euer Kind also
am 2. Oktober oder 2. April
geboren ist, habt ihr Glück. Es
ist auch unerheblich, ob das
Kind euer leibliches ist; es
können auch Adoptiv- oder
Pflegekinder sein. Lediglich
bei Kindern eures Lebenspart-
ners bzw. eurer Lebenspartne-
rin, die nicht eure leiblichen
oder adoptiert sind, wird ver-

langt, dass er oder sie nicht
vom Studium beurlaubt ist.
Wichtig ist jedoch, dass ihr
die elterliche Sorge nach
§ 1626 BGB wahrnehmt und
mit dem Kind zusammen
wohnt. Seit 2007 müsst ihr
dazu einen Antrag mitsamt
Anlagen bis zum Beginn der
Vorlesungszeit stellen. Unter
Umständen müsst ihr die Ge-
bühren erstmal bezahlen, um
überhaupt zurück gemeldet zu
werden. Falls ihr die Gebüh-
ren zahlt, achtet darauf, dass
ihr bei der Überweisung im
Verwendungszweck den Ver-
merk „unter Vorbehalt“ an-
gebt. Als Nachweise dienen
die Geburtsurkunde, eventuell
Adoptionsurkunde und eine
aktuelle Meldebescheinigung.
Das Antragsformular findet
ihr unter www.zvw.uni-
karlsruhe.de/6213.php. Wäh-
rend der Schwangerschaft
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gibt es leider keine Befreiung
von Studiengebühren. Weite-
res findet ihr im Abschnitt
„Studiengebühren“.

Urlaubssemester

Während der Schwanger-
schaft könnt ihr euch leider
nicht von Studiengebühren
befreien lassen. Zumindest
aber könnt ihr euch für ein
Semester vom Studium beur-
lauben lassen. Der Antrag
dazu muss leider schon wäh-
rend des Rückmeldezeitrau-
mes gestellt werden. Wenn ihr
also gerade zu Beginn des Se-
mester schwanger werdet,
lohnt sich diese Möglichkeit
wohl eher weniger. Weiteres
zum Urlaubssemester findet
ihr im entsprechenden Ab-
schnitt auf Seite 24.

Krankenversicherung

Selbstverständlich müssen
auch eure Kinder krankenver-
sichert sein. Falls ihr (noch)
über eure Eltern familienver-
sichert seid, gilt dies auch für
eure Kinder. Falls ihr euch in
der studentischen Versiche-
rung befindet, sind eure Kin-
der über euch familienversi-
chert.

Da der Wechsel von der stu-
dentischen in die freiwillige
Versicherung (siehe dort)
meist mit erheblich höheren
Beiträgen verbunden ist,
könnt ihr Schwangerschaft
bzw. Kindererziehung als Ver-
längerungsgrund für die
Pflichtversicherung anführen.
Die Verlängerung gilt aller-
dings nur für maximal drei Se-
mester und wird im Einzelfall
bewilligt. Ihr solltet also auch
prüfen, ob nicht einer der an-
deren Gründe vorliegt.



Unterhalt

Selbstverständlich seid ihr
auch euren Kindern gegen-
über zu Unterhalt verpflichtet
 – so wie eure Eltern euch
(siehe Seite 140, Abschnitt
„Unterhaltspflicht“). Minder-
jährigen Kindern im eigenen
Haushalt leistet ihr in der Re-
gel sogenannten Naturalun-
terhalt (Wohnung, Essen, Klei-
dung, etc.). Falls ihr mit dem
anderen Elternteil zusammen-
lebt, ist das wohl meistens
kein Problem.

Falls ihr dagegen alleinerzie-
hend seid, muss das andere
Elternteil meist Geldunterhalt
leisten. Die Höhe richtet sich
nach den Leitlinien des Ober-
landesgerichts Düsseldorf (so-
genannte „Düsseldorfer Tabel-
le“, siehe www.olg-
duesseldorf.nrw.de/service/

ddorftab/intro.htm). Notfalls
müssen diese Rechte vor dem
Familiengericht durchgesetzt
werden. Weigert er oder sie
sich, Auskunft über seine/ihre
finanziellen Verhältnisse zu
geben, kann das Gericht diese
Informationen bei Sozialleis-
tungsträgerInnen, Finanzäm-
tern, etc. einfordern.

Falls der andere Elternteil sei-
ner Unterhaltsverpflichtung
nicht oder nur unzureichend
nachkommt, zahlt das Jugend-
amt den fehlenden Betrag an
euch („Unterhaltsvorschuss“).
Wird der Unterhalt trotz fi-
nanzieller Leistungsfähigkeit
vorsätzlich versagt, wird der
Staat diesen Betrag bei ihr
oder ihm wieder einfordern.
In jedem Fall setzt das Ju-
gendamt einen Gerichtstitel
zu euren Gunsten voraus. Der
Vorschuss wird für maximal
72 Monate gezahlt und ist ab-
hängig vom Alter des Kindes.
Für Kinder bis einschließlich

fünf Jahren beträgt er seit
2008 maximal 125 €, für Kin-
der ab sechs Jahren und ein-
schließlich elf Jahren maximal
168 € im Monat. Für Kinder
ab zwölf Jahren wird kein Un-
terhaltsvorschuss geleistet.

Kindergeld

Als teilweisen Ausgleich für
Unterhaltsleistungen wird El-
tern Kindergeld gewährt. Es
steht Deutschen mit Wohnsitz
im Inland und AusländerInnen
mit Niederlassungserlaubnis
zu. Die Kinder müssen dazu
im selben Haushalt wie ihr le-
ben. Es spielt jedoch keine
Rolle, ob es sich dabei um
eure leiblichen Kinder han-
delt. Für das erste bis dritte
Kind beträgt das Kindergeld
monatlich jeweils 154 €, für
jedes weitere 179 €.

Der Anspruch auf Kindergeld
besteht mit Geburt des Kin-
des. Ihr solltet dann möglichst

Finanzielles



177
früh einen Antrag bei der Fa-
milienkasse der Agentur für
Arbeit stellen, da Kindergeld
höchstens sechs Monate rück-
wirkend gezahlt wird. Not-
wendige Belege sind die Ge-
burtsurkunde und für Kinder
ab sechs Monaten die Melde-
bescheinigung.

Auch wenn es euch als Eltern
zukommt, ist Kindergeld kein
Einkommen im Sinne des
BAföG. Es wird jedoch voll auf
Leistungen nach SGB II (für
die Bedarfsgemeinschaft) an-
gerechnet. Auf den Unterhalt
bzw. Unterhaltsvorschuss (sie-
he oben) wird es zur Hälfte
angerechnet.

BAföG

Auch im BAföG gibt es teilwei-
se zusätzliche Bestimmungen
für studierende Eltern bzw.
schwangere Studentinnen.
Das Meiste zum BAföG findet
ihr in den entsprechenden Ab-

schnitten, dieser Text hier soll
als Ergänzung dienen. Grund-
sätzlich sei hier vorausge-
setzt, dass ihr bereits BAföG
bezieht.

Kinderbetreuungszuschlag

Seit 2008 sieht das BAföG
erstmals einen (kleinen) Zu-
schlag für die Kindererzie-
hung vor. Für euer erstes Kind
erhöht sich damit euer monat-
licher Bedarfssatz (siehe Seite
69, Abschnitt „Förderungshö-
he“) um 113 €, für jedes wei-
tere Kind um 85 €. Der Zu-
schlag kann allerdings nur
von einem Elternteil in An-
spruch genommen werden.
Erhaltet ihr beide Leistungen
nach dem BAföG, müsst ihr
vorher vereinbaren, wer ihn
anmeldet. Der Kinderbetreu-
ungszuschlag wird in voller
Höhe als Zuschuss geleistet.

Familienkasse
(Agentur für Arbeit)

Kriegsstraße 100

Telefon: (0721) 5163-0
Fax: (0721) 5163-120

familienkasse-karlsruhe
@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de/
nn_1644/Partner/RD-BW/Karls-
ruhe/02618-Familienkasse-
Karlsruhe.html

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 8:00 - 12:00,
Do von 14:00 bis 18:00 Uhr



Verlängerung der Förderungs-
höchstdauer

Laut Gesetzestext kann die
Förderungshöchstdauer „an-
gemessen“ verlängert wer-
den. Die während der Verlän-
gerung gezahlte Leistung
wird dann übrigens als Vollzu-
schuss gewährt. Mehr dazu
findet ihr im entsprechenden
Abschnitt. Dabei werden die
folgenden Zeiträume als ange-
messen angesehen:

* für die Schwangerschaft:
ein Semester

* für Kinder bis einschließlich
fünf Jahren: ein Semester
pro Lebensjahr

* für das sechste und siebte
Lebensjahr des Kindes: ins-
gesamt ein Semester

* für das achte bis zehnte Le-
bensjahr des Kindes: insge-
samt ein Semester 

Diese Zeiten können nur ein-
fach in Anspruch genommen
werden, d.h. sie stehen nicht
beiden Elternteilen gleichzei-
tig zu. Sie können jedoch auf
beide verteilt werden. In die-
sem Fall müsst ihr gegenüber
dem BAföG-Amt eine Erklä-
rung abgeben, wie die Kinder-
betreuung zwischen euch auf-
geteilt wurde.

Weitere Nachteilsausgleiche

Folgende Nachteilsausgleiche
können bei Schwangerschaft
oder Kindererziehung eben-
falls in Anspruch genommen
werden:

* Der sogenannte Leistungs-
nachweis kann später er-
bracht werden.

* Die Altersgrenze von 30
Jahren gilt nicht, falls ihr
Kinder unter zehn Jahren
erzieht.

* Der Freibetrag auf euer ei-
genes Einkommen erhöht
sich pro Kind um 470 €.

* Der Freibetrag auf euer
Vermögen erhöht sich pro
Kind um 1800 €.

* Die Einkommensgrenze bis
zu der der Darlehensteil
nicht zurück gezahlt wer-
den muss, erhöht sich 470 €
pro Kind. 

Arbeitslosengeld II/ Sozialgeld

Grundsätzlich steht Studie-
renden auf Grund ihres Status
kein Arbeitslosengeld II bzw.
Sozialgeld zu. Studierende mit
Kindern bzw. Schwangere bil-
den aber dennoch präzise
Sonderstati, weshalb sich der
entsprechende Abschnitt in
diesem Sozialinfo fast aus-
schließlich ihnen widmet. Da-
her sei hier auf diesen Ab-
schnitt auf Seite 127 verwie-
sen.
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Elterngeld

Seit 2007 steht euch als El-
tern das sogenannte Eltern-
geld zu. Es ersetzt das bishe-
rige Erziehungsgeld und wird
in dessen Gegensatz einkom-
mensabhängig ausgezahlt. Die
Höhe bleibt jedoch auch bei
mehreren Kindern gleich. Stu-
dierenden als prinzipiell
Nicht-Erwerbstätigen steht
der Mindesbetrag von 300 €
im Monat zu. Grundsätzlich
wird Elterngeld für zwölf Mo-
nate geleistet, falls ein Eltern-
teil in diesem Zeitraum nicht
erwerbstätig ist. (Das ist lei-
der ein erheblicher Rück-
schritt hinter die pauschalen
24 Monate des alten Erzie-
hungsgeldes.) Zwei weitere
„Vätermonate“ kommen hinzu,
wenn der jeweils andere El-
ternteil für diese Zeit eben-
falls nicht erwerbstätig ist.
Für Alleinerziehende gelten
immer 14 Monate. Es ist auch
möglich, über den doppelten

Zeitraum, also 24 oder 28 Mo-
nate, den halben Betrag, also
150 € ausgezahlt zu bekom-
men. Elterngeld (zumindest
der Mindestbetrag) wird nicht
beim BAföG, ALG II, etc. als
Einkommen angerechnet.

Elterngeld wird maximal drei
Monate rückwirkend ausge-
zahlt; ihr solltet es also frü-
hestmöglich nach der Geburt
eures Kindes beantragen (sie-
he Infokasten).

Landeserziehungsgeld

In Baden-Württemberg gibt es
anschließend an das Eltern-
geld noch das Landeserzie-
hungsgeld; es wird für weite-
re zwölf Monate geleistet. Es
beträgt für die ersten beiden
Kinder 205 € monatlich, ab
dem dritten Kind in der Fami-
lie 240 € monatlich. Das Land-
eserziehungsgeld wird ein-
kommensabhängig gewährt.
Bei Überschreiten der Ein-

Antrag auf Elterngeld

Beantragt wird das Elterngeld
bei der L-Bank. Das Antragsfor-
mular findet ihr im Internet unter
www.l-bank.de/allg/dokarchiv/
100146

L-Bank, Landeskreditbank Ba-
den-Württemberg
76113 Karlsruhe

Telefon(frei):(0800) 66 45 471
Fax: (0721) 150-3191

familienfoerderung @l-bank.de
www.l-bank.de

Öffnungszeiten:
9.00 - 12.00 Uhr und
14.00 - 17.00 Uhr 



kommensgrenze verringert
sich das Landeserziehungs-
geld stufenweise. Die Einkom-
mensgrenzen betragen 1380 €
bei Paaren und 1125 € bei Al-
leinerziehenden, sie werden
jedoch für Geburten ab dem
Jahr 2010 für Paare auf
1480 € und für Alleinerzie-
hende auf 1225 € angehoben.

Antragsberechtigt sind Mütter
und Väter, die dieses Kind
selbst betreuen und erziehen
und entweder nicht erwerbs-
tätig sind oder nur einer Teil-
zeitbeschäftigung nachgehen.
Es genügt, dass ein Elternteil
oder das Kind, für das Land-
eserziehungsgeld beantragt
wird, Deutsche sind oder die
Staatsangehörigkeit eines EU-
oder EWG-Mitgliedstaates ha-
ben. Für andere ausländische
Staatsangehörige kann sich
durch Abkommen der Europä-
ischen Union mit anderen
Staaten eine Antragsberechti-
gung ergeben. Der antragstel-

lende Elternteil muss seinen
gewöhnlichen Aufenthalt in
Baden-Württemberg haben.
Der Antrag wird ebenfalls an
die L-Bank gestellt (siehe
oben).

Jobben mit Kindern

Mutterschutz

Alle Frauen, die in einem Ar-
beitsverhältnis stehen, genie-
ßen während der Schwanger-
schaft und nach der Geburt ei-
nen besonderen Schutz. Dies
ist im Mutterschutzgesetz
(MuSchG) geregelt, das natür-
lich auch für jobbende Stu-
dentinnen gilt. Viele Regelun-
gen des Gesetzes können al-
lerdings nur eingefordert wer-
den, wenn tatsächlich ein Ar-
beitsvertrag geschlossen wur-
de. Ihr solltet euch daher
möglichst nicht auf die Be-

schäftigung als freie Mitarbei-
terin oder Ähnliches einlas-
sen.

Kündigungsschutz

Die Kündigung einer Frau
während der Schwangerschaft
und bis vier Monate nach der
Geburt des Kindes ist unzuläs-
sig, sofern dem/der Arbeitge-
berIn die Schwangerschaft
bekannt war. Zu eurem Vorteil
solltet ihr sie also frühzeitig
selbst anzeigen. Auf der ande-
ren Seite dürft ihr während
dieser Zeit ohne Einhalten
von Fristen von eurer Seite
aus kündigen.

Beschäftigungsverbot

Nach dem Mutterschutzgesetz
muss der/die ArbeitgeberIn
dafür Sorge tragen, dass Mut-
ter und Kind vor gesundheitli-
chen Gefahren am Arbeits-
platz geschützt werden. Für
manche Tätigkeiten bestehen
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sogar explizite Beschäfti-
gungsverbote. Ihr dürft in den
letzten sechs Wochen der
Schwangerschaft sowie den
ersten acht Wochen nach der
Geburt gar nicht beschäftigt
werden. Auf euren eigenen
Wunsch könnt ihr bis zur Ge-
burt weiterarbeiten; den
Schutz nach der Geburt müsst
ihr allerdings einhalten. Wäh-
rend der Schwangerschaft
und solange ihr noch stillt
dürft ihr keine Überstunden
machen und nicht zwischen
20.00 und 6.00 Uhr oder an
Sonn- oder Feiertagen arbei-
ten.

Mutterschaftsgeld

Damit euch während der oben
genannten Schutzfristen keine
finanziellen Nachteile entste-
hen, steht (ansonsten) er-
werbstätigen Müttern das
Mutterschaftsgeld zur Verfü-
gung. Ihr habt einen An-
spruch, falls ihr zwischen dem

zehnten und vierten Monat
vor der Geburt des Kindes
mindestens zwölf Wochen ge-
arbeitet habt. Falls ihr in der
studentischen Versicherung
krankenversichert seid, zahlt
euch eure Versicherung für
den Schutzzeitraum (siehe
oben) bis zu 13 € pro Kalen-
dertag. Falls ihr familien- oder
privatversichert seid, müsst
ihr Mutterschaftsgeld beim
Bundesversicherungsamt be-
antragen
(www.mutterschaftsgeld.de/).
Es wird dann einmalig und in
Höhe von 210 € ausgezahlt.
Achtung: Mutterschaftsgeld
wird auf Elterngeld und Land-
eserziehungsgeld angerech-
net.

Elternzeit

Mit der sogenannten Eltern-
zeit (früher: Erziehungsur-
laub) wird Eltern die Möglich-
keit eröffnet, zum Zweck der
Kindererziehung unbezahlten



Urlaub von ihrer Erwerbstä-
tigkeit zu nehmen. Danach
besteht ein Anspruch auf
Rückkehr zum alten bzw. zu
einem vergleichbaren Arbeits-
platz. Voraussetzung ist ein
bestehendes Arbeitsverhältnis
jeglicher Art. Bei befristeten
Arbeitsverhältnissen wird je-
doch die Vertragsdauer durch
die Elternzeit nicht verlän-
gert.

Elternzeit kann bis zu drei
Jahre in Anspruch genommen
werden. Ihr müsst dem/der
ArbeitgeberIn dann bereits
mitteilen, wie lange ihr davon
Gebrauch machen möchtet.
Eine vorzeitige Beendigung
ist nur noch mit Zustimmung
des/der ArbeitgeberIn mög-
lich. Elternzeit kann auch von
beiden Elternteilen gleichzei-
tig oder abwechselnd in An-
spruch genommen werden.
Während der Elternzeit könnt
ihr nicht gekündigt werden.

Nicht alle Schwangerschaften
sind geplant. Unter Umstän-
den kann ein Schwanger-
schaftsabbruch in Erwägung
gezogen werden. Dafür ent-
schließen sich in der Bundere-
publik jedes Jahr rund 30.000
Frauen. Die rechtlichen
Grundlagen dafür finden sich
im Strafgesetzbuch (StGB). Zu
unterscheiden sind der grund-
sätzlich legale Abbruch mit In-
dikation und der weitaus häu-
figere Fall (ca. 97%) ohne In-
dikation, der unter die soge-
nannte Beratungsregel fällt.
Grunsätzlich kann keine Frau
gezwungen werden, eine
Schwangerschaft weiterzufüh-
ren oder abzubrechen.

Allerdings bleibt für diese
schwierige Entscheidung
nicht viel Zeit. Falls die
Schwangerschaft die Folge ei-
ner Vergewaltigung ist, darf

sie bis zur zwölften Woche ab-
gebrochen werden („krimino-
logische Indikation“). Falls
eine Gefahr für das Leben
oder die Gefahr einer schwer-
wiegenden Beeinträchtigung
des körperlichen oder psychi-
schen Gesundheitszustandes
der Schwangeren besteht,
darf die Schwangerschaft zu
jedem Zeitpunkt abgebrochen
werden („medizinische Indika-
tion“). Nach §218a StGB ist
ein Schwangerschaftsabbruch
mit Indikation immer recht-
mäßig. Voraussetzung ist,
dass diese durch einen Arzt
oder eine Ärztin festgestellt
wird. Der letztendliche Ein-
griff darf dann aber nicht von
dem/der selben Arzt/Ärztin
durchgeführt werden. Eine
Beratung ist nicht verpflich-
tend, aber dennoch zu emp-
fehlen. Die Kosten des Ein-
griffs werden in diesem Fall
von der Krankenkasse über-
nommen.

Schwangerschaftsabbruch
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Ein Abbruch ohne ärztliche
festgestellte Indikation ist
nach der aktuellen Rechtsfas-
sung zwar rechtswidrig
(§218), aber bis zur zwölften
Woche straffrei für euch und
den/die behandelndeN Arzt/
Ärztin (§218a). Dafür muss ein
Beratungsschein einer aner-
kannten Schwangerschafts-
konfliktberatung vorliegen
(§219). Diese darf nicht in Ver-
bindung zu der Institution ste-
hen, die den Abbruch vor-
nimmt. Diese „ergebnissoffe-
nen“ Beratungen führen bei-
spielsweise pro familia, aber
auch religiöse Fürsorgeein-
richtungen durch. Mit Aus-
nahme von katholischen Bera-
tungsstellen können diese
dann einen Beratungsschein
ausstellen. Bis dahin kann
eine Beratung auch völlig ano-
nym laufen. Die Beratungs-
stellen unterliegen einer
Schweigepflicht, auf dem
Schein steht nichts über den
Inhalt, wohl aber der Termin

der Beratung und euer Name.
Zu dem Gespräch könnt ihr
auch euren Partner oder eine
andere Vertrauensperson mit-
nehmen. Die Gespräche selbst
sind kostenfrei und stehen
euch unabhängig von Alter,
Nationalität und Konfession
offen.

Ein Eingriff darf dann ab dem
vierten Tag nach der Beratung
stattfinden. Er wird nur bei
Indikation von der Kranken-
kasse übernommen. Aller-
dings haben Frauen in schwie-
riger wirtschaftlicher Lage
Anspruch auf Leistungen nach
dem „Gesetz zur Hilfe für
Frauen bei Schwangerschafts-
abbrüchen in besonderen Fäl-
len“. Dazu gehört auch der
Bezug von BAföG oder ein mo-
natliches Einkommen von un-
ter 870 €.

Beratungsstellen

pro familia
Amalienstr. 25

Telefon: (0721) 92050-5
Fax: (0721) 92050-60

karlsruhe@profamilia.de
www.profamilia.de/karlsruhe

Sprechzeiten:
Mo, Di, Mi, Fr 9.00 -12.00 Uhr,
Mo - Do 15.00 - 18.00 Uhr

Diakonisches Werk
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung

Leitung: Regina Hirsch
Stephanienstr. 98

Telefon: (0721) 167-245

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8.00 bis 12.00 Uhr
Mo-Do 13.15 bis 16.45 Uhr



Mit dem Studium beginnen
Viele zum ersten Mal, ihr Le-
ben selbst zu gestalten. Man
zieht zu Hause aus, muss sich
orientieren und lernt neue
Freunde kennen. Ohne umsor-
gende und aufmerksame Bli-
cke von Eltern oder Bekann-
ten nimmt man vielleicht die
Gelegenheit wahr, mit ande-
ren zu sprechen, die sich
ebenso Gedanken über ihre
sexuelle Identität machen
oder ihr Coming-Out schon
hinter sich haben. Trotzdem
kostet es immer noch eine
Menge Mut, den ersten
Schritt zu tun. Zweifel und
Ängste werden aber durch
Hinausschieben sicherlich
nicht weniger, sondern immer
bedrängender.

Mach was!

Eines soll hier gesagt sein:
Anders zu sein als andere ist
gar nicht anders, sondern
ganz normal. Und auch wenn
Karlsruhe nicht an das Ange-
bot von Großstädten wie Ber-
lin oder Köln herankommt,
lässt es sich hier durchaus
auch gut leben, wenn ihr eure
eigene Identität nicht verber-
gen wollt oder könnt. Wenn
ihr euch nicht sicher seid, ob
ihr euch mehr für Männer
oder für Frauen interessiert,
oder vielleicht ob ihr mehr
Mann oder Frau seid, ist das
kein Weltuntergang. Infor-
miert euch! Möglichkeiten
dazu findet ihr in diesem Arti-
kel genug. Schaut euch die
verschiedenen Gruppen an,
oder geht mal irgendwohin,
z.B. in ein Café wie das Café
Klatsch oder das Café XXX.
Macht euch euer eigenes Bild
von den Leuten, die ihr dort
seht. Niemand wird von euch

verlangen, euch selbst in eine
Schublade zu stecken oder
stecken zu lassen. Nur: Auf-
schieben und Verdrängen hilft
euch garantiert nichts. Damit
ist das „Problem“ nicht gelöst.
Es wird immer wieder hoch-
kommen.

QUEERbeet

QUEERbeet versteht sich als
Hochschulgruppe für Schwu-
le, Lesben, Bisexuelle und
Transgenders. Queer ist eng-
lisch und bedeutet zunächst
einmal seltsam und eigenar-
tig, hat sich im englischen
Sprachraum und in der Sozio-
logie jedoch durchgesetzt für
die bereits erwähnten Formen
sexueller und geschlechtlicher
Identität. Wir verstehen uns
als politische Gruppe, die auf-
klärerisch und manchmal pro-
vokant vor allem an der Uni
agiert, die Unsicheren beim

Anders in Karlsruhe

 Coming-Out
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Coming-Out und bei Proble-
men unterstützt und bei der
Spaß und Freizeit keineswegs
zu kurz kommen. Wir veran-
stalten auch Feste und Partys
unterschiedlicher Größe und
bieten die Möglichkeit, Berüh-
rungsängste und unbegründe-
te Vorbehalte abzubauen und
seinen Freundes- oder Be-
kanntenkreis um ein paar net-
te Schwule, Lesben oder
Transgenders zu erweitern :-).
Man kann uns am zweiten
Sonntag im Monat im Café
XXX antreffen. Oder du klickst
einfach auf unsere Homepage
www.queerbeet.org und
schaust nach aktuellen Veran-
staltungen und Treffpunkten.
Natürlich kannst du uns auch
anmailen unter
INFO@queerbeet.org. Beson-
ders empfehlenswert ist die
Mailingliste QUEER-L, auf der
u.A. alle Veranstaltungen von
QUEERbeet sowie aktuelle In-
fos und Hinweise zu anderen
Karlsruher Veranstaltungen

veröffentlicht sowie queer
Themen diskutiert werden. Im
Foyer der Unimensa gibt es
auch eine Infowand, auf der
unsere Plakate und weitere
aktuelle Veranstaltungstipps
aushängen. Sie befindet sich
neben dem Chipkarten-Ron-
dell vor dem Eingang zum
Frauencafé.

Café xXx

Im Studentenzentrum Z10 in
der Zähringerstr. 10 findet
einmal im Monat das „Café
XXX - for Gays, Bis, Lesbians,
Transgenders and their fri-
ends“ statt. Hier kannst Du in
lockerer Atmosphäre bei Pia-
nomusik, Milchkaffee & Sah-
netorte oder beim Hefeweizen
vom Fass viele andere Leute
kennen lernen. Im Sommer ist
dort der beliebte Biergarten
geöffnet, und ein umfangrei-
ches Angebot an Zeitungen,
Magazinen und Brettspielen
steht auch zur Verfügung. Ge-



öffnet hat das Café XXX im-
mer am zweiten Sonntag im
Monat ab 18.00 Uhr, am
Abend ab 19.30 Uhr gibt es
manchmal Themenspecials im
„Bistro XXX“ wie z.B. Pianoa-
bende, Feuerzangenbowle
oder den Infoabend für Studi-
enanfängerInnen.

www.queerbeet.org/ 

Die Schwung - Schwule Bewe-
gung Karlsruhe e.V.

Schwung, das steht für
Schwule Bewegung Karlsru-
he. Ziel ist es zum einen als
Dachverband anderen Grup-
pen Räumlichkeiten und Infra-
struktur zur Verfügung zu
stellen, aber auch sie finan-
ziell zu unterstützen. Deswei-
teren bietet die Schwung
selbst ein Programm an und

steht für Schwule in und um
Karlsruhe als Ansprechpart-
ner zur Verfügung. Im Pro-
gamm der Schwung sind:

Coming-Out Gruppe

Dort kannst Du jederzeit kom-
men oder wegbleiben wie Du
möchtest. Du musst auch
nicht Mitglied im Verein sein,
um zur Coming-Out Gruppe
kommen zu dürfen. Auch an-
melden musst Du Dich vorher
nicht. Das Konzept ist, eine
gute Mischung aus Leuten zu
haben – solche die das Co-
ming-Out (längst) hinter sich
haben und solche die noch
ganz am Anfang stehen oder
mittendrin stecken und mora-
lische Unterstützung brau-
chen. Und da man ja in sei-
nem Leben immer wieder
neue Menschen kennen lernt,
ist auch für „alte Hasen“ der

Prozess des Coming-Out nie
zu Ende. Termin: Jeden ersten
Freitag im Monat um 20:00
Uhr im Gewerbehof.

Coming In

Gemütliches Beisammensein
für jedermann, immer am ers-
ten Freitag im Monat ab
21:00 Uhr im Gewerbehof. 

RoBIn – Rosa Bibliothek und
Infothek

RoBIn ist die Vereinsbiblio-
thek der Schwung – Schwule
Bewegung Karlsruhe e.V.. Der
Buchbestand von RoBIn
umfaßt zur Zeit über 300 Bän-
de, einige Videokasetten und
mittlerweile auch DVDs. Sie
hat immer am ersten Freitag
im Monat von 19:00 bis 20:00
Uhr geöffnet.
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Rosa Rauschen

Das Rosa Rauschen ist ein
Schwules Radiomagazin im
freien Radiosender Querfunk.
Gesendet wird die Sendung
jeden Freitag von 18:00 bis
19:00 Uhr und die Wiederho-
lung jeden Samstag von 12:00
bis 13:00 Uhr unter der Fre-
quenz 104,8 Mhz oder per Ka-
bel in Karlsruhe auf 100,2
Mhz. Weitere Infos unter:
www.rosarauschen.de

queerbase – wir sind anders

Das neue schwule Radiomaga-
zin im Querfunk. Auf 104,8
MHz oder per Kabel in Karls-
ruhe auf 100,2 MHz. Immer
am vierten Samstag im Monat
von 18:00 bis 19:00 Uhr. Wei-
tere Infos unter:
www.queerbase.de

Die Schwung trifft sich immer
am ersten Freitag im Monat
ab 19:00 Uhr im Gewerbehof

in der Steinstraße 23 in den
Räumen des Entropia e.V.
(Eingang links neben dem
Querfunkbüro).

www.schwung-karlsruhe.de

Die Schrillmänner - Schwuler
Chor

In Karlsruhe gibt es außerdem
auch noch den bis weit über
die Stadtgrenzen hinaus be-
kannten schwulen Männer-
chor „die Schrillmänner“. Er
gehört zu den Institutionen in
Karlsruhe, an denen selbst die
lokale Presse nach Jahren des
Verschweigens nicht mehr
vorbeikommt. Näheres erfahrt
Ihr unter

www.schrillmaenner.de

Rosa Telefon

Beratung und Information Rat
und Hilfe, aber auch Informatio-
nen über Schwules in Karlsruhe
bekommt man beim Rosa Tele-
fon. Unter

0721-1748467 oder
0179-4560530

wird euch persönlich geholfen.
Im Falle das die Mailbox ant-
worten sollte, wird, wenn ge-
wünscht, zurückgerufen.

Weitere Infos

www.karlsruhe.gay-web.de
www.lesbenseiten.de.tl



Seit 1991 richtet der „Schrill
im April e.V.“ jedes Jahr das
gleichnamig schwul-lesbische
Kulturfestival aus. Schrill im
April fungiert als Plattform für
Kunst und Kultur, die sich mit
gleichgeschlechtlichen Le-
benswelten auseinandersetzt.
Neben diesem alljährlichen
Festival, wird eine monatliche
Disco „Queerdance“ für Les-
ben, Schwule und ihre Freun-
de veranstaltet. Weitere Infos
unter:

www.schrill-im-april.de

„Uferlos“
Schwul-lesbischer Sportverein

„Uferlos“ schwul-lesbischer
Sportverein 1996 Karlsruhe
e.V. ist der erste schwul-lesbi-
sche Sportverein in Karlsruhe

gewesen und hieß bis 2007
„Badmen e.V.“. Momentan hat
er 14 Sportarten in seinem
Programm: Aerobic, Badmin-
ton, Fussball, Inline-Skating,
Kraftsport, Kegeln, Laufen,
Nordic-Walking, Rudern, Ski-
lauf, Squash, Tennis, Volley-
ball und Wandern. Weitere In-
fos unter:

www.uferloska.de

Weibration
Lesbenchor Karlsruhe e.V.

Seit 1995 gibt es sie nun be-
reits: Die Weibrations! – Eine
verückte, schrille, rot-orange-
gelbe Truppe von Frauen, die
auf jeden Fall Aufsehen erre-
gen. Selber beschreiben sie
sich als „Ein witziger, vielseiti-
ger, manchmal chaotischer
Haufen singwütiger Lesben,
die vor allem eines wollen:
miteinander die Freude am
Singen teilen – und nicht zu

verachten: neue Lesben ken-
nenlernen, Freundinnenschaf-
ten schließen, lesbische Sozi-
alstrukturen ausbauen.“ Wenn
Du jetzt Lust bekommen hast
dort mitzumachen, dann
schau doch einfach auf ihre
Webseite

www.weibrations.com

WildparkJunxx

Die WildparkJunxx sind im
Februar 2005 als erster
schwul-lesbischer Fanclub des
Karlsruher Sportclubs gegrün-
det worden. Das Motto des
Vereins heißt „gay, lesbians &
friends“ und er will in erster
Linie einen Zusammenschluss
von schwulen und lesbischen
Fußballfans des Karlsruher
SC sowie deren Freunde er-
reichen.

www.wildparkjunxx.de

Schrill im April e.V.
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Vor 100 Jahren gab es die ers-
te Frau, die sich an einer
Technischen Hochschule in
Deutschland immatrikuliert
hat: der Universität Karlsru-
he! Heute ist es völlig normal,
dass junge Frauen studieren
und auch in technischen Stu-
diengängen erfolgreich ihren
Abschluss erreichen. Aller-
dings gibt es immer noch eini-
ge Probleme, mit denen Frau-
en im Uni-Alltag sowie im Be-
rufsleben konfrontiert wer-
den. Beispielsweise tun sich
Frauen schwerer als Männer,
sich in Diskussionen zu be-
haupten, oder sie fühlen sich
in Arbeitsgruppen oder Semi-
naren, in denen sie die einzige
weibliche Teilnehmerin sind,
irgendwie unwohl. Weitere
Schwierigkeiten kommen auf,
wenn junge Studentinnen

oder „Noch-nicht-Studentin-
nen“ ein Kind erwarten oder
bereits haben.

Das Frauenreferat des UStA
hat sich zur Aufgabe gemacht,
weiblichen Studierenden und
Studierenden mit Kind(ern)
zur Seite zu stehen, sie zu be-
raten und durch Aktionen zu
unterstützen. So findet jede
Studentin bei Fragen rund um
das Studium (mit und ohne
Kind) Hilfe im Frauenreferat –
sei es durch Beratung, Infor-
mationen, Vermittlung zur
Teilnahme an Workshops/Se-
minaren oder einfach nur
durch das Aussprechen von
Erfahrungen und Problemen.
Das Frauenreferat steht mit
Sofas in einem abgetrennten
Raum auch zum Stillen zur
Verfügung.

Auch für Schülerinnen ist das
Frauenreferat da: Viele junge
Frauen trauen sich nach dem
Abitur oft einen technischen

Studiengang gar nicht zu oder
stellen sich ein Maschinen-
bau- oder Physikstudium so
schlimm vor wie die trocke-
nen Physikunterrichtsstunden
in der Schule. Oder vielleicht
traut ihr euch ja einfach nicht
in der Berufsberatung die Fra-
ge zu stellen „Was ist denn ei-
gentlich genau Elektrotech-
nik?“ oder „Ich habe Physik
abgewählt. Ist das schlimm,
wenn ich Wirtschaftsinge-
nieurwesen studieren will?“
Auch kommt oft der Gedanke
auf, dass man als „Diplom-Ir-
gendwas“ als Karrierefrau ab-
gestempelt wird und auf Fami-
lie verzichten muss. Oder es
gibt einfach nur „Wo-finde-
ich-was“-Fragen.

Vielleicht hilft es aber auch,
einfach mal so, ohne konkrete
Fragen, im Frauenreferat vor-
bei zu schauen. Mehrere Leu-
te zusammen wissen schließ-
lich immer mehr als eineR al-
leine. So gibt es eventuell ei-

Frauen

Frauen im Studium
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niges hier an der Uni, das
man im Uni-Alltag gar nicht
mitbekommt wie beispielswei-
se Zimmer des Studenten-
werks für junge Paare,
Rechtsberatung, Kinderbe-
treuung auf dem Campus,
Frauennotrufnummer, Frauen-
rechnerraum, Broschüre zum
Thema „Studieren mit Kind“
und vieles mehr.

Ganz egal, wo ihr euch in den
obigen Abschnitten wiederfin-
det, das Frauenreferat steht
euch gerne zur Seite, spricht
mit euch über eure Angel-
egenheiten und hilft zu klären
und zu vermitteln!

Weiter Infos unter:
www.usta.de

Frauenrechnerraum

Seit 1997 existiert ein Frauen-
rechnerraum an der Uni
Karlsruhe. Er befindet sich im
Rechenzentrum (Gebäude

20.21) im Untergeschoß, E-
Pool. Dort stehen euch sechs
Rechner zur Verfügung, die
unter dem Betriebssystem
Windows 2000 laufen. An be-
stimmten Tagen steht euch
eine Betreuerin im Frauen-
rechnerraum zur Verfügung,
die bei allen Problemen und
Fragen weiterhilft. Die Be-
treuungszeiten findet ihr als
Aushang am Frauenrechner-
raum. Allgemeine Öffnungs-
zeiten des Raumes sind Mon-
tag bis Freitag 8:00 - 20:00
Uhr (mit Codekarte bis 24:00
Uhr) sowie Samstag 9:00 -
13:00 Uhr (mit Codekarte bis
19:00 Uhr). Von allen Rech-
nern aus besteht die Möglich-
keit, sich auf rzstud einzulog-
gen sowie andere Internet-
dienste zu nutzen. Weitere In-
formationen über den Frauen-
rechnerraum findet ihr unter
www.zvw.uni-karlsruhe.de/sei-
te_3317.php

Hinweis

In jedem Semester finden Ein-
führungskurse zu den Themen
Internetdienste, Email, Unix
usw. der Uni statt, die für die
Nutzung der Uni-Rechner hilf-
reich bzw. notwendig sind.

Termine findet ihr unter:
www.microbit.uni-karlsruhe.de/
Pools/



Ein Studium ist nicht immer
ganz einfach. Doch was, wenn
zusätzlich noch eine Behinde-
rung oder chronische Krank-
heit das ganze erschwert? Vie-
le Nicht-Betroffene haben sich
mit diesem Thema noch nicht
auseinander gesetzt, weshalb
sie oft nicht wissen, mit wel-
cher Problematik Behinderte
im täglichen Leben konfron-
tiert werden. Für viele Studie-
rende sind es nur ein paar
Stufen auf dem Weg zum Hör-
saal, aber für querschnittsge-
lähmte Studierende sind diese
paar Stufen ein unüberwindli-
ches Hindernis. Auch durch
das chaotische „Fahrradlaby-
rinth“, das sich vor allem wäh-
rend der sonningen Tage im
Mensahof bildet, ist für sehbe-
hinderte oder blinde Studie-
rende nur schwer hindurchzu-
kommen. Für genau solche
Probleme gibt es verschiede-

ne Institutionen und Beauf-
tragte, die auf solche Proble-
me aufmerksam machen und
sich für die Belange behinder-
ter Studierender einsetzen.

 Anlaufstellen

Studentische Behindertenver-
tretung

Die SozialreferentInnen sind
die studentischen Behinder-
tenbeauftragten. Wenn ihr
euch über Förderungsmög-
lichkeiten oder spezielle
BAföG-Regelungen informie-
ren wollt, dann kommt doch
einfach zur BAföG- und Sozial-
beratung (siehe Abschnitt
„Erste Hilfe“) in den UStA.
Dort könnt ihr auch die Ein-
fahrtsgehnemigungen für das
Universitätsgelände beantra-
gen. Wenn ihr euch selber en-
gagieren wollt, dann macht
doch beim AK Handicap (sie-
he unten) mit.

Behindertenbeauftragter der
Universität

Seit über 20 Jahren ist Joa-
chim Klaus nun schon Behin-
dertenbeauftragter der Uni-
versität. Er steht den Studie-
renden bei der spezifischen
Gestaltung des Studienablau-
fes und der geforderten Prü-
fungen zur Verfügung. Bei
Fragen zu technischen und di-
daktischen Unterstützungs-
möglichkeiten, wie auch bei
der Suche nach Praktika und
bei Kontakten zu Unterneh-
men kann er Hilfe bieten. Hier
habt ihr auch die Möglichkeit,
euch einen Sitzplatz im Hör-
saal für eure Vorlesungen zu
reservieren. Sehr hilfreich ist
auch die Aufstellung barriere-
freier Gebäude, Hörsäle und
Toiletten auf dem Campus.

Handicap

Studieren mit Behinderung
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Universität Karlsruhe (TH) 
Studienzentrum für
Sehgeschädigte (SZS) 
Engesserstr. 4
76131 Karlsruhe

Telefon 0721/608-2760
Telefax 0721/608-2020

klaus@szs.uni-karlsruhe.de
www.uni-karlsruhe.de/behin-
derte

Behindertenbeauftragter des
Studentenwerkes

Auch das Studentenwerk hat
einen Behindertenbeauftrag-
ten, Herrn Hartmut Kurz. Ne-
ben der Beratung über Wohn-
möglichkeiten (es gibt zahlrei-
che barrierefreie Wohnheim-
zimmer) fallen auch noch das
Schreiben von Stellungnah-
men für andere Behörden, die
Vermittlung von Mikroportan-
lagen an Hörgeschädigte und
die Vergabe von Parkgenehmi-
gungen für RollstuhlfahrerIn-

nen in seine Zuständigkeit.
Weiter berät er in sozialen
Fragen, bei der Studienfinan-
zierung und kennt sich mit
den Behinderteneinrichtun-
gen des Studentenwerkes
(Wohnheime, Aufzüge und Be-
hindertentoilette der Mensa)
aus.

Telefon: (0721) 6909-140

wohnen@studentenwerk-
karlsruhe.de

Studienzentrum für Sehge-
schädigte
Engesserstr. 4
Sekretariat 608-2760
http://szs.www.ira.uka.de
(auch mit Lynx gut lesbar)

Das Studienzentrum für Seh-
geschädigte (SZS) ist eine
Einrichtung der Fakultät für
Informatik, aber mit fakul-
tätsübergreifender Funktion,
die sich die Integration von
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Sehgeschädigten in Studium
und Beruf in allen an der
Hochschule angebotenen Fä-
chern zum Ziel gesetzt hat.

Es bietet Orientierungsphasen
für sehgeschädigte Schüler
an. An diesen Tagen stehen
sowohl Inhalte und Anforde-
rungen der einzelnen Studien-
gänge als auch technische,
pädagogische und organisato-
rische Rahmenbedingungen
für Sehgeschädigte im Vorder-
grund. Ziel ist es, möglichst
weitreichende Hilfen zur Stu-
dien- und Berufserkundung zu
vermitteln.

Insbesondere Studierende der
geisteswissenschaftlichen Fä-
cher benötigen ein breites
Spektrum an Literatur für ihr
Studium. Da diese Literatur
zum Einen weniger schnell
überholt ist als z.B. Literatur
im Informatikbereich und zum
Anderen teilweise von allge-
meinerem Interesse ist, bes-

teht hier die Möglichkeit, das
eine oder andere Buch bereits
in übertragener Form an an-
derer Stelle vorzufinden. Hier-
bei handelt es sich zwar in der
Regel um Tonkassetten oder
Punktschriftausgaben, aber
teilweise findet sich auch Lite-
ratur, die, auf CDROM verfüg-
bar, für Sehgeschädigte zu-
gänglich und erschwinglich
ist. Bei der Recherche nach
derlei Angeboten leistet die
Bibliothek Hilfestellung. Hier
werden Informationen über
verschiedene Möglichkeiten
gesammelt und neue Angebo-
te bekannt gegeben. Bei der
konkreten Suche in den ent-
sprechenden Verzeichnissen
sowie bei der Ausleihe und
Bestellung wird auf Wunsch
geholfen.

Bundesweit engagiert ist auch
die ,,Interessensgemeinschaft
behinderter und nichtbehin-
derter StudentInnen“ (IbS)
von der Uni Dortmund.

Emil-Figge-Str. 50
44221 Dortmund 
Tel./ Fax: 0231-755-4596
Schreibtelefon 0231-755-
5350
http://www.uni-dortmund.de/
dobus/ibs/ibsnetz.htm

Der AK Handicap ist ein UStA-
Arbeitskreis behinderter Stu-
dis an der Uni Karlsruhe. Lei-
der engagiert sich kaum noch
jemand in diesem AK. Wenn
du also Lust hast, in diesem
und anderen Bereichen stu-
dentische Positionen zu entwi-
ckeln und durchzusetzen,
dann komm zum UStA. Wir

Sonstiges
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können dann dem AK gemein-
sam neues Leben einhauchen.

Das Deutsche Studentenwerk
(DSW) bietet eine bundeswei-
te Beratungsstelle für Behin-
derte Studienbewerber und
Studierende. Unter
www.studentenwerke.de fin-
det man hierzu auch viele
nützliche Infos unter „Studi-
um und Behinderung“.

Der Campus

Karlsruhe ist zwar grundsätz-
lich flach, aber ein Studium
erfordert oft, dass ihr inner-
halb kürzester Zeit zwischen
verschiedenen Gebäuden
wechselt. Gerade für mobili-
tätseingeschränkte Studieren-
de kann das ein großes Prob-
lem werden. Es sind bei Wei-
tem noch nicht alle Gebäude
und Hörsäle barrierefrei zu-
gänglich. Der Behindertenbe-
auftragte der Uni hat dazu
eine Aufstellung unter

www.uni-karlsruhe.de/behin-
derte/1721.php. Außerdem
müssen teilweise große Dis-
tanzen überbrückt werden.
Dazu gibt es die Möglichkeit,
eine Einfahrtgenehmigung für
einen PKW zu erhalten. Das
Formular dazu kann euch der
UStA ausstellen. Kommt also
einfach zu den Thekenöff-
nungszeiten vorbei. Damit
könnt ihr dann bei der Univer-
waltung (Bernhard Zorn, Geb.
11.22) die Einfahrtgenehmi-
gung bekommen.

Das Studium mit Behinderung

Für viele Nichtbehinderte ist
das Studium bereits kaum zu
meistern mit seinen vielen
Prüfungen, kurzen Fristen
und hohem wöchentlichem Ar-
beitsaufwand. Gerade die eng
gesetzten Grenzen von Orien-
tierungsprüfungen, Vordiplom
oder Bachelor machen hier
Probleme. Sie sind zwar kei-
nesfalls einheitlich, jedoch



sollten hier überall Härtefall-
klauseln bestehen. Falls nicht,
müsst ihr Verlängerungen ein-
zeln beim entsprechenden
Prüfungsausschuss erstreiten.
In jedem Fall sollte euer ers-
ter Anlaufpunkt eure Fach-
schaft sein. Leider vergessen
manche Dozenten auch allzu
oft in Vorlesungen oder Prü-
fungen auf besondere Bedürf-
nisse Behinderter Rücksicht
zu nehmen. Wenn er oder sie
für euch unleserlich schreibt,
solltet ihr ihn oder sie immer
sofort darauf aufmerksam ma-
chen. Auch sollte es möglich
sein, die Prüfungsform zu än-
dern, z.B. mündlich zu schrift-
lich für Hörbehinderte oder
andersherum für Sehbehin-
derte.

Finanzielle Hilfen

Behinderungen, die sich „er-
heblich studienerschwerend“
auswirken sind ein Grund zur
Befreiung von Studiengebüh-

ren. Wie ihr die Befreiung be-
antragt findet ihr im Abschnitt
„Studiengebühren“; für die
Begründung solltet ihr euch
auch in der Sozialberatung
des UStA beraten lassen.

Wie für alle anderen Studie-
renden auch stehen euch die
Regelleistungen von ALG II/
Sozialhilfe nicht zu (siehe
dort). Allerdings ist dadurch
nur der grundsätzliche Le-
bensunterhalt inbegriffen,
nicht jedoch behinderungsbe-
dingte Mehraufwendungen.
Nach §53 SGB XII können Be-
hinderte, die „wesentlich in
ihrer Fähigkeit, an der Gesell-
schaft teilzuhaben, einge-
schränkt oder von einer sol-
chen wesentlichen Behinde-
rung bedroht sind“, so ge-
nannte Eingliederungshilfen
in das Studium erhalten. In
diesem Fall würdet ihr 35%

der Regelleistung erhalten.
Unter Umständen können wei-
tere, einmalige Hilfen bewil-
ligt werden.

Beim BAföG könnt ihr zwar
nicht grundsätzlich mehr Leis-
tung erwarten, es werden
euch jedoch mehrere Härte-
ausgleiche angerechnet. Zum
Einen dürfen eure Eltern und
eure EhepartnerIn einen wei-
teren Härtefreibetrag von ih-
rem Einkommen abziehen
(siehe Abschnitt „Förderungs-
höhe“), zum Anderen kann die
Förderungshöchstdauer (siehe
dort) für eine bestimmte Zeit
verlängert werden. Dafür
braucht ihr allerdings eine
Prognose der Uni, dass ihr in
diesem verlängerten Zeitraum
auch euer Studium erfolgreich
abschließen könnt. Für den
Verlängerungszeitraum wird
BAföG als Vollzuschuss ge-
währt.
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Rundfunkgebührenpflicht

Nach dem Rundfunkgebüh-
renstaatsvertrag müssen alle,
die Empfangsgeräte wie Fern-
seher, internetfähige Rechner
oder Radios (auch Radiowe-
cker oder Autoradios) bereit-
halten, Rundfunkgebühren für
diese entrichten. Es ist dabei
irrelevant, ob die Geräte auch
tatsächlich zum Empfang des
öffentlich-rechtlichen Rund-
funks genutzt werden. Allein
die Tatsache, dass sie dazu
genutzt werden könnten,
sprich zur Verfügung stehen,
reicht aus. Nur wenn Geräte
prinzipiell nicht mehr zum
Empfang des öffentlichen
Rundfunks genutzt werden
können, weil beispielsweise
das Empfangsteil aus dem
Fernseher ausgebaut wurde,
müssen diese nicht angemel-
det werden.

Gezahlt werden die Rundfunk-
gebühren bei der GEZ (Ge-
bühreneinzugszentrale). Für
entweder Radio oder einen in-
ternetfähigen Rechner („neu-
artiges Rundfunkgerät“) allei-
ne beträgt die Rundfunkge-
bühr derzeit monatlich 5,52 €,
für Fernsehen, Radio und
Rechner zusammen 17,03 €.
Einen Tarif nur für Fernsehen
gibt es nicht! Dabei ist es
egal, wie viele Empfangsgerä-
te man bereithält. Die Zah-
lung erfolgt immer für ein
ganzes Quartal, monatliche
Raten sind nicht möglich.

Wenn man noch bei den El-
tern wohnt, muss man seine
eigenen Geräte nicht zusätz-
lich anmelden, es sei denn,
das eigene Einkommen übers-
teigt den Sozialhilfesatz. Vor-
raussetzung dafür ist aller-
dings, dass die Eltern bereits
Geräte des gleichen Typs
(Fernseher bzw. Radio) ange-
meldet haben.

Sonstiges

GEZ



Wenn mehrere Personen ge-
meinsam in einer Wohnung le-
ben, müssen alle die ihnen ge-
hörenden Empfangsgeräte an-
melden. Dabei wird in der Re-
gel davon ausgegangen, dass
ein Empfangsgerät denjeni-
gen gehört, in deren Räum-
lichkeiten es aufgestellt ist.
Rundfunkempfangsgeräte, die
in gemeinschaftlich genutzten
Räumen aufgestellt sind, müs-
sen nur von einer Person an-
gemeldet werden, dürfen
dann aber von allen Bewoh-
nerInnen mitbenutzt werden.
Bei verheirateten Ehepaaren
müssen die Geräte in der ge-
meinsamen Wohnung nur ein-
mal angemeldet werden. Ge-
räte am Arbeitsplatz müssen
ebenfalls gemeldet werden.

GEZ – Die Gebühreneinzugs-
zentrale

Was genau ist die GEZ? Eine
Sondereinheit der Polizei oder
gar eine Unterabteilung eines
unglaublich geheimen Ge-
heimdienstes? Bah! Total
überzogener Quatsch, auch
wenn das das Licht ist, in dem
sich die GEZ gerne präsen-
tiert. Dabei ist sie noch nicht
mal eine staatliche Behörde.
Bloß eine kleine Zentrale, ins
Leben gerufen von den öffent-
lich-rechtlichen Sendern zum
Eintreiben von Rundfunkge-
bühren und Aufspüren poten-
tieller „Schwarzseher“, ein
Dienstleister also.

Das einzige, was die GEZ mit
staatlichen Behörden in Ver-
bindung bringt, ist, dass die
Einwohnermeldeämter An-
und Abmeldungen mit Name,
Anschrift und Geburtsjahr an
die GEZ weiterleiten. Diese
Praxis ist zwar rechtlich um-

stritten, da sie ja nicht gerade
unscheinbar gegen die Daten-
schutzrichtlinien verstößt, sie
wird in den meisten Bundes-
ländern aber trotzdem seit ge-
raumer Zeit durchgeführt.
Weitere Anschriften und Ad-
ressen werden aus öffentli-
chen Quellen wie Telefonbü-
chern oder von professionel-
len AdresshändlerInnen be-
schafft.

Diese Daten werden dann mit
der Liste der gemeldeten
RundfunkteilnehmerInnen ab-
geglichen. Personen, die nicht
bei der GEZ gemeldet sind,
werden als potentielle
„Schwarzseher“ einfach auf
gut Glück angeschrieben und
aufgefordert, ihre angeblichen
Rundfunkempfangsgeräte
doch bitte mal anzumelden.
Wenn man solche Geräte be-
reithält, ist man dazu ver-
pflichtet, dies anzugeben. Das
ist im Rundfunkgebüh-
renstaatsvertrag verankert.



199
Wenn man keine solchen Ge-
räte bereithält, ist man noch
nicht einmal dazu verpflichtet,
auf das Schreiben zu antwor-
ten. Allerdings wird man dann
mit Sicherheit eine Erinne-
rung und eine zweite Erinne-
rung bekommen. Mehr pas-
siert dann aber auch nicht –
zumindest nicht auf dem
schriftlichen Wege.

GebührenfahnderInnen

Wenn man auf die Schreiben
der GEZ nicht antwortet, oder
angibt, keine Rundfunkemp-
fangsgeräte bereitzuhalten,
ist die Chance, dass plötzlich
irgendwann einmal einE Ge-
bührenfahnderIn vor der Tür
steht mit einem Schlag gar
nicht mehr so klein. EinE Ge-
bührenfahnderIn, der/die mit
offiziellem Titel Gebührenbe-
auftragter heißt, ist lediglich
einE freiberuflicheR Beschäf-
tigteR der GEZ mit schlechter
Bezahlung, der/die für jede

Neuanmeldung eine Provision
einstreicht. Die Gebühren-
fahnderInnen haben jedoch
keinerlei Befugnisse! Ihre ein-
zige Chance ist es, zu bluffen
oder ihre „Opfer“ einzu-
schüchtern und genau das
wird sie oder er probieren!
Man ist nicht dazu verpflich-
tet, ihnen Antworten zu geben
oder sie gar die Wohnung be-
treten zu lassen. Oftmals ver-
suchen sie mit blanken Lügen,
Informationen über den Gerä-
tebestand zu erfragen. So
kommt es mitunter vor, dass
sie sich als Werber für eine
Fernsehzeitschrift ausgeben
und auf diesem Wege versu-
chen, euch in die Ecke zu
drängen. In Wohngemein-
schaften oder Wohnheimen
versuchen sie manchmal, ah-
nungslose Mitbewohner zu
belastenden Aussagen zu brin-
gen. Weiterhin halten sich
abstruseste Legenden um an-
gebliche Funkpeilwagen recht
wacker. Auch von grausamen



Schauprozessen gegen
„Schwarzseher“ wird immer
wieder erzählt. Auf jeden Fall
solltet ihr euch von all dem
nicht einschüchtern lassen.

Als „Schwarzseher“ entlarvt?!

Wenn man als „Schwarzse-
her“ entlarvt wird, geschieht
in der Regel nicht besonders
viel. Die GebührenfahnderIn-
nen werden auf jeden Fall da-
rauf bestehen, dass das An-
meldeformular nun wahrheits-
gemäß ausgefüllt wird. Dem
sollte man sich nun auch nicht
mehr widersetzen. Ein Antrag
auf Befreiung von der Rund-
funkgebühr kann immer noch
gestellt werden! Man sollte
sich auch darüber im klaren
sein, dass die Gebührenfahn-
derInnen nicht nachweisen
können, seit wann die Rund-
funkempfangsgeräte be-
reitstehen! Also können diese
gerade erst vor kurzem be-
schafft worden sein. Gibt man

dahingegen an, diese schon
länger zu besitzen, kann die
GEZ die Gebühren für den ge-
samten angegebenen Zeit-
raum nachfordern.

Meldung von Rundfunkgeräten

Anmeldung

Die Rundfunkgeräte meldet
man am einfachsten im Netz
unter www.gez.de an. Dort
findet sich auch das Anmelde-
formular als PDF zum Abrufen
und Ausdrucken, das dann an-
schließend per Post oder Fax
in Richtung GEZ befördert
werden kann. Theoretisch
sollten die Anmeldeformulare
auch im Bürgerbüro (Einwoh-
nermeldeamt) und in allen
Bank- und Postfilialen auslie-
gen. Ihr werdet sie aber wahr-
scheinlich ohnehin von der
GEZ zugeschickt bekommn.

Ummeldung

Wenn sich die Anschrift geän-
dert hat, oder man die Zah-
lungsweise bzw. die Bankver-
bindung ändern möchte, sollte
man sich bei der GEZ im Netz
ummelden. Man kann das
auch mit Hilfe eines Formu-
lars tun, dass man in digitaler
Form ebenfalls unter der eben
genannten Adresse zum Aus-
drucken findet. Bereits auf Pa-
pier gebrachte Versionen die-
ses Formulars bekommt man
in allen Bank- und Postfilialen.

Abmeldung

Wenn Rundfunkempfangsge-
räte kaputtgegangen sind, ge-
klaut oder verkauft wurden,
so kann man diese selbst-
verständlich auch abmelden.
Dafür gibt es aber ein Formu-
lar zum Ausdrucken, das sich
ebenfalls auf der Internetseite
der GEZ abrufen lässt. Aber
auch ein einfacher formloser
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Brief an die GEZ, versehen
mit der Rundfunkteilnehmer-
nummer sowie dem deutlich
formulierten Wunsch, die be-
troffenen Geräte abzumelden,
sollte Wirkung zeigen. Man ist
nicht dazu verpflichtet seine
Gründe für die Abmeldung
darzulegen (wer sich aller-
dings unnötigen Ärger erspa-
ren möchte, sollte das von
Vornerein tun)! Die Abmel-
dung ist ab dem Folgemonat
gültig und somit insbesondere
nicht rückwirkend möglich.

Befreiung von der Rundfunkge-
bührenpflicht

Unter gewissen Bedingungen
kann man sich auf Antrag
beim zuständigen Sozialamt
von der Rundfunkgebühren-
pflicht befreien lassen. Im Fall
Karlsruhe ist das Rathaus
West am Mühlburger Tor da-
für zuständig. Da mit dem An-
trag auf Befreiung aber
gleichzeitig eine Anmeldung

bei der GEZ einhergeht, be-
kommt man, wenn der Antrag
abgelehnt werden sollte, eine
Aufforderung zum Zahlen der
Rundfunkgebühren. Man soll-
te sich vorher also ausgiebig
informieren, welche Kriterien
für eine Befreiung erfüllt sein
müssen. Außerdem ist die Be-
freiung auf ein Jahr befristet.

Seit der Neuregelung des
Rundfunkrechts 2006 wurden
die Möglichkeiten der Befrei-
ung für Studierende einge-
schränkt. Befreien lassen kön-
nen sich seitdem nur noch
diejenigen, die auch tatsäch-
lich Leistungen nach dem
BAföG erhalten. Für diesen
Personenkreis vereinfacht
sich das Verfahren damit er-
heblich, da nur noch der
BaföG-Bescheid vorzulegen
ist. Wer kein BAföG (mehr) er-
hält, hat meist schlechte Kar-
ten, eine Befreiung auf Grund
geringen Einkommens zu er-
halten. Falls ihr BAföG erhal-



tet, aber den aktuellen Be-
scheid noch nicht erhalten
habt, solltet ihr euch dies
beim BaföG-Amt bescheinigen
lassen, da für die GEZ nicht
relevant ist, wieviel Leistung
ihr erhaltet.

Telekom

Die Deutsche Telekom AG bie-
tet einen Sozialtarif für Fest-
netzanschlüsse (Telefon,
ISDN, DSL) an. Beantragt
werden kann dieser Tarif von

* BAföG-EmpfängerInnen

* GEZ-Gebührenbefreiten

* Sehbehinderten, gehörlosen
oder sprachbehinderten
Kunden mit einem Grad der
Behinderung von über 90
Prozent 

Der Sozialtarif ermäßigt we-
der die Grundgebühr noch die
Verbindungstarife. Er besteht

aus einer festen monatlichen
Gutschrift auf vom Kunden ge-
wählte Standardverbindungen
der Deutschen Telekom.
BAföG-EmpfängerInnen und
GEZ-Gebührenbefreite (siehe
dort) bekommen monatlich
6,94 € gutgeschrieben, sehbe-
hinderte, gehörlose oder
sprachbehinderte Kunden
8,72 €.

Weitere Voraussetzung für die
Nutzung des Sozialtarifs ist
allerdings, dass die Deutsche
Telekom dauerhaft als Verbin-
dungsnetzbetreiber voreinge-
stellt ist. Das bedeutet, man
ist mit dem Anschluss an die
Telekom gebunden und kann
nicht etwa über Call-by-Call
die Tarife anderer Anbieter
nutzen.

Den Antrag auf Gewährung
des Sozialtarifes stellt man
beim Sozialamt oder direkt
bei den Filialen der Telekom
(T-Punkt). Die Angaben müs-

sen dabei mit Bescheinigun-
gen, wie etwa dem BAföG-Be-
scheid, dem GEZ-Befreiungs-
bescheid bzw. dem Behinder-
tenausweis belegt werden. Es
bietet sich also an, diese zur
Antragstellung mitzubringen.

Mobilität

Mit Bus und Bahn

Alle Busse, Straßenbahnen, S-
Bahnen, Regionalzüge und die
Schloßgartenbahn gehören
zum Karlsruher Verkehrsver-
bund (KVV), mit dem ein Ver-
trag über eine Netzkarte für
Studierende besteht. Dazu
müssen alle Studierenden, ob
sie nun fahren oder auch
nicht, einen so genannten So-
ckelbeitrag leisten. Er beträgt
momentan 14,80 € und ist in
den 60 €, die ihr jedes Semes-
ter an das Studentenwerk
zahlen müsst, inbegriffen. Da-
durch seid ihr zur freien Fahrt



203
zwischen 19.00 Uhr und 3.00
Uhr berechtigt. (Dummerwei-
se gelten die neuen FriCards
nicht mehr als entsprechen-
der Nachweis, so dass ihr eine
Studienbescheinigung oder
Ähnliches mit euch führen
müsst. Der UStA versucht
aber gerade, das Problem mit
dem KVV zu lösen.)

Wenn ihr mehr haben wollt,
sprich das Ticket rund um die
Uhr nutzen, müsst ihr euch
das eigentliche StudiTicket
noch hinzu kaufen. Im Som-
mersemester 2008 kostet es
stattliche 107,50 €. Also
müsst ihr ingesamt 122,30 €
blechen. Dabei ist es in den
vergangen Jahren stetig teu-
rer geworden. Bei seiner Ein-
führung vor 10 Jahren war es
noch für schlappe 100 DM zu
haben und damit weniger als
halb so teuer! Das StudiTicket
gilt immer für sechs aufeinan-
derfolgende Monate, die ihr
aber ansonsten frei bestim-

men könnt. Achtung: Im Ur-
laubssemester habt ihr keinen
Anspruch auf den Kauf eines
StudiTickets.

Ansonsten könnt ihr euch Ein-
zelfahrkarten kaufen. Karlsru-
he (2 Waben) kostet 2 €
(1,50 € mit BahnCard), auf
der Kaiserstraße zwischen Eu-
ropaplatz und Kaiserplatz gilt
ein Kurzstreckentarif (1,50 €
bzw. 1,10 € mit BahnCard).
Falls ihr keine BahnCard (25
oder 50) besitzt, lohnt sich
auch eine 4er-Karte. Mit der
BahnCard 100 gilt im gesam-
ten Stadtgebiet das City-Ti-
cket. Mit allen Fahrkarten ist
die Fahrradmitnahme kosten-
los; zwischen 6.00 Uhr und
9.00 Uhr ist keine Fahrradmit-
nahme möglich.

Mit dem Fahrrad...

... kommt man von allen Ver-
kehrsmitteln am Besten zu-
recht. Karlsruhe ist Flachland

Die Bahncard

Studierende unter 26 Jahren
erhalten die BahnCard 50 (2.
Klasse) für den halben Preis.
Für nur 110 € erhaltet ihr ein
Jahr 50% Rabatt bei der Deut-
schen Bahn. Für die BahnCard
25 bzw. 100 gibt es ein ent-
sprechendes Angebot leider
nicht.



und manchmal haben die
StadtplanerInnen sichtbar an
die RadfahrerInnen gedacht.
Das Stadtzentrum liegt direkt
neben dem Unicampus. Dort
muss man Distanzen zwischen
den Hörsälen von bis zu über
einem Kilometer in 15 Minu-
ten Vorlesungspause zurückle-
gen. Wer kein gutes Deo hat
und auch sonst nicht gerne
Zwangsjogging betreibt, kann
sich mit dem Rad das Leben
leichter machen. In der Kai-
serstraße darf zu den Ein-
kaufszeiten und eine Stunde
danach nicht Rad gefahren
werden. Werdet ihr dabei er-
wischt, kann das unnötige
Ordnungsstrafen mit sich
bringen. Meist ist man eh'
schneller, wenn man statt des
PassantInnen-Slaloms in der
Kaiserstraße den nördlichen
Zirkel oder beispielsweise
südlich die Zähringer- und
Markgrafenstraße befährt.
Die sind neuerdings auch mit
grünen Markierungen auf der

Fahrbahn als Fahrrad-„City
Route“ erkennbar. In Bussen
und Bahnen ist die Fahrrad-
mitnahme grundsätzlich kos-
tenlos, allerdings zwischen
6.00 Uhr und 9.00 Uhr nicht
möglich.

Fahrräder sind leider auch im
friedlichen Karlsruhe vom
Diebstahl bedroht. Ein siche-
res Bügelschloss ist sinnvoll.
Verlangt der Drahtesel eine
Reparatur, stehen sehr viele
Fahrradgeschäfte zu Diens-
ten. „Radler-Martin“ (Steinstr.
23, Tel. 373890) sei euch als
etwas andere Werkstatt emp-
fohlen. Wenn ihr geschickte
Finger habt, könnt ihr euch
auch im AKK Werkzeug leihen
und euer Rad selber reparie-
ren. Madame Vélo in der Ost-
stadt bietet vor allem aufge-
möbelte Gebrauchträder an.
In der Mensa findet jedes Se-
mester die berühmte Fahrrad-
versteigerung „mit Hut“ statt,
in der herrenlose gebrauchte

Fahrräder aus Wohnheimen
verkauft werden. Auch die Ar-
beitsförderungsbetriebe der
Stadt in der Daimlerstraße
kaufen und verkaufen ge-
brauchte Fahrräder.
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Wichtige Gesetzesauszüge

Grundgesetz

Art. 116

(1) Deutscher im Sinne dieses
Grundgesetzes ist vorbehalt-
lich anderweitiger gesetzli-
cher Regelung, wer die deut-
sche Staatsangehörigkeit be-
sitzt oder als Flüchtling oder

Vertriebener deutscher Volks-
zugehörigkeit oder als dessen
Ehegatte oder Abkömmling in
dem Gebiete des Deutschen
Reiches nach dem Stande vom
31. Dezember 1937 Aufnahme
gefunden hat.

(2) Frühere deutsche Staats-
angehörige, denen zwischen
dem 30. Januar 1933 und dem
8. Mai 1945 die Staatsangehö-
rigkeit aus politischen, rassi-
schen oder religiösen Grün-
den entzogen worden ist, und
ihre Abkömmlinge sind auf
Antrag wieder einzubürgern.
Sie gelten als nicht ausgebür-
gert, sofern sie nach dem 8.
Mai 1945 ihren Wohnsitz in
Deutschland genommen ha-
ben und nicht einen entgegen-
gesetzten Willen zum Aus-
druck gebracht haben.
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Einkommensteuergesetz

§ 22 (Arten der sonstigen Ein-
künfte)

Sonstige Einkünfte sind

1. Einkünfte aus wiederkeh-
renden Bezügen, soweit sie
nicht zu den in § 2 Abs. 1 Nr.
1 bis 6 bezeichneten Ein-
kunftsarten gehören; § 15b ist
sinngemäß anzuwenden. Wer-
den die Bezüge freiwillig oder
auf Grund einer freiwillig be-
gründeten Rechtspflicht oder
einer gesetzlich unterhaltsbe-
rechtigten Person gewährt, so
sind sie nicht dem Empfänger
zuzurechnen, wenn der Geber
unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtig oder unbe-
schränkt körperschaftsteuer-
pflichtig ist; dem Empfänger
sind dagegen zuzurechnen

a) Bezüge, die von einer unbe-
schränkt steuerpflichtigen
Körperschaft, Personenverei-

nigung oder Vermögensmasse
außerhalb der Erfüllung steu-
erbegünstigter Zwecke im
Sinne der §§ 52 bis 54 der Ab-
gabenordnung gewährt wer-
den, und

b) Bezüge im Sinne des § 1
der Verordnung über die Steu-
erbegünstigung von Stiftun-
gen, die an die Stelle von Fa-
milienfideikommissen getre-
ten sind, in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 611-4-3, veröffent-
lichten bereinigten Fassung.

1a. Einkünfte aus Unterhalts-
leistungen, soweit sie nach §
10 Abs. 1 Nr. 1 vom Geber ab-
gezogen werden können;

2. Einkünfte aus privaten Ver-
äußerungsgeschäften im Sin-
ne des § 23;

3. Einkünfte aus Leistungen,
soweit sie weder zu anderen
Einkunftsarten (§ 2 Abs. 1 Nr.

1 bis 6) noch zu den Einkünf-
ten im Sinne der Nummern 1,
1a, 2 oder 4 gehören, z.B. Ein-
künfte aus gelegentlichen Ver-
mittlungen und aus der Ver-
mietung beweglicher Gegen-
stände. Solche Einkünfte sind
nicht einkommensteuerpflich-
tig, wenn sie weniger als 256
Euro im Kalenderjahr betra-
gen haben. Übersteigen die
Werbungskosten die Einnah-
men, so darf der übersteigen-
de Betrag bei Ermittlung des
Einkommens nicht ausgegli-
chen werden; er darf auch
nicht nach § 10d abgezogen
werden. Die Verluste mindern
jedoch nach Maßgabe des §
10d die Einkünfte, die der
Steuerpflichtige in dem un-
mittelbar vorangegangenen
Veranlagungszeitraum oder in
den folgenden Veranlagungs-
zeiträumen aus Leistungen im
Sinne des Satzes 1 erzielt hat
oder erzielt; § 10d Abs. 4 gilt
entsprechend;



4. Entschädigungen, Amtszu-
lagen, Zuschüsse zu Kranken-
und Pflegeversicherungsbei-
trägen, Übergangsgelder,
Überbrückungsgelder, Sterbe-
gelder, Versorgungsabfindun-
gen, Versorgungsbezüge, die
auf Grund des Abgeordneten-
gesetzes oder des Europaab-
geordnetengesetzes, sowie
vergleichbare Bezüge, die auf
Grund der entsprechenden
Gesetze der Länder gezahlt
werden. Werden zur Abgel-
tung des durch das Mandat
veranlassten Aufwandes Auf-
wandsentschädigungen ge-
zahlt, so dürfen die durch das
Mandat veranlassten Aufwen-
dungen nicht als Werbungs-
kosten abgezogen werden.
Wahlkampfkosten zur Erlan-
gung eines Mandats im Bun-
destag, im Europäischen Par-
lament oder im Parlament ei-
nes Landes dürfen nicht als
Werbungskosten abgezogen
werden. Es gelten entspre-
chend

a) für Nachversicherungsbei-
träge auf Grund gesetzlicher
Verpflichtung nach den Abge-
ordnetengesetzen im Sinne
des Satzes 1 und für Zuschüs-
se zu Kranken- und Pflegever-
sicherungsbeiträgen § 3 Nr.
62,

b) für Versorgungsbezüge § 19
Abs. 2 nur bezüglich des Ver-
sorgungsfreibetrags; beim Zu-
sammentreffen mit Versor-
gungsbezügen im Sinne des §
19 Abs. 2 Satz 2 bleibt jedoch
insgesamt höchstens ein Be-
trag in Höhe des Versorgungs-
freibetrags nach § 19 Abs. 2
Satz 3 im Veranlagungszeit-
raum steuerfrei,

c) für das Übergangsgeld, das
in einer Summe gezahlt wird,
und für die Versorgungsabfin-
dung § 34 Abs. 1;

5. Leistungen aus Altersvor-
sorgeverträgen, Pensions-
fonds, Pensionskassen und Di-
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rektversicherungen. Soweit
die Leistungen nicht auf Bei-
trägen, auf die § 3 Nr. 63, §
10a oder Abschnitt XI ange-
wendet wurden, nicht auf Zu-
lagen im Sinne des Abschnitts
XI, nicht auf steuerfreien Leis-
tungen nach § 3 Nr. 66 und
nicht auf Ansprüchen beru-
hen, die durch steuerfreie Zu-
wendungen nach § 3 Nr. 56
erworben wurden,

a) ist bei lebenslangen Renten
sowie bei Berufsunfähigkeits-,
Erwerbsminderungs- und Hin-
terbliebenenrenten Nummer 1
Satz 3 Buchstabe a entspre-
chend anzuwenden,

b) ist bei Leistungen aus Ver-
sicherungsverträgen, Pensi-
onsfonds, Pensionskassen und
Direktversicherungen, die
nicht solche nach Buchstabe a
sind, § 20 Abs. 1 Nr. 6 in der
jeweils für den Vertrag gelten-
den Fassung entsprechend an-
zuwenden,

c) unterliegt bei anderen Leis-
tungen der Unterschiedsbe-
trag zwischen der Leistung
und der Summe der auf sie
entrichteten Beiträge der
Besteuerung; § 20 Abs. 1 Nr. 6
Satz 2 gilt entsprechend.

In den Fällen des § 93 Abs. 1
Satz 1 und 2 gilt das ausge-
zahlte geförderte Altersvor-
sorgevermögen nach Abzug
der Zulagen im Sinne des Ab-
schnitts XI als Leistung im
Sinne des Satzes 2. Dies gilt
auch in den Fällen des § 92a
Abs. 3 und 4 Satz 1 und 2; da-
rüber hinaus gilt in diesen
Fällen als Leistung im Sinne
des Satzes 1 der Betrag, der
sich aus der Verzinsung (Zins
und Zinseszins) des nicht zu-
rückgezahlten Altersvorsorge-
Eigenheimbetrags mit 5 Pro-
zent für jedes volle Kalender-
jahr zwischen dem Zeitpunkt
der Verwendung des Alters-
vorsorge-Eigenheimbetrags (§
92a Abs. 2) und dem Eintritt

des Zahlungsrückstandes oder
dem Zeitpunkt ergibt, ab dem
die Wohnung auf Dauer nicht
mehr zu eigenen Wohnzwe-
cken dient. Bei erstmaligem
Bezug von Leistungen, in den
Fällen des § 93 Abs. 1 sowie
bei Ã„nderung der im Kalen-
derjahr auszuzahlenden Leis-
tung hat der Anbieter (§ 80)
nach Ablauf des Kalenderjah-
res dem Steuerpflichtigen
nach amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck den Betrag der
im abgelaufenen Kalenderjahr
zugeflossenen Leistungen im
Sinne der Sätze 1 bis 4 je ge-
sondert mitzuteilen.

Sozialgesetzbuch
Neuntes Buch (SGB IX)

§ 2 (Behinderung)

(1) Menschen sind behindert,
wenn ihre körperliche Funkti-
on, geistige Fähigkeit oder
seelische Gesundheit mit ho-
her Wahrscheinlichkeit länger



als sechs Monate von dem für
das Lebensalter typischen Zu-
stand abweichen und daher
ihre Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft beeinträchtigt
ist. Sie sind von Behinderung
bedroht, wenn die Beeinträch-
tigung zu erwarten ist.

(2) Menschen sind im Sinne
des Teils 2 schwerbehindert,
wenn bei ihnen ein Grad der
Behinderung von wenigstens
50 vorliegt und sie ihren
Wohnsitz, ihren gewöhnlichen
Aufenthalt oder ihre Beschäf-
tigung auf einem Arbeitsplatz
im Sinne des § 73 rechtmäßig
im Geltungsbereich dieses Ge-
setzbuches haben.

(3) Schwerbehinderten Men-
schen gleichgestellt werden
sollen behinderte Menschen
mit einem Grad der Behinde-
rung von weniger als 50, aber
wenigstens 30, bei denen die
übrigen Voraussetzungen des
Absatzes 2 vorliegen, wenn

sie infolge ihrer Behinderung
ohne die Gleichstellung einen
geeigneten Arbeitsplatz im
Sinne des § 73 nicht erlangen
oder nicht behalten können
(gleichgestellte behinderte
Menschen).

Beratungsstellen

Arbeitskreis
Leben Karlsruhe e. V. - AKL

Hirschstr. 87
Krisenberatung:
Tel. 81 14 24
Geschäftsstelle:
Telefon: 820 06 67
Fax: 820 06 68
Sprechzeiten:
Mo-Fr 10-12 Uhr
Mi 17-19 Uhr
und nach Vereinbarung
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Brücke

Gespräche, Informationen und
Lebensberatung

Kronenstr. 23
Telefon: 38 50 38
bruecke.ka@web.de
www.karlsruhe.de/~kath/be-
ratung/bruecke
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 10-13 Uhr

15-18 Uhr
Mi 16-20 Uhr

Hospiz-Dienst Karlsruhe

Ambulanter Dienst zur Beglei-
tung Schwerkranker, Sterben-
der, ihrer Angehörigen und
Trauernder 

Reinhold-Frank-Str. 48
Telefon: 1 67-2 19
Fax: 1 67-2 11
Sprechzeiten:
Mo-Fr 8.30-12.30 Uhr
und nach Vereinbarung

Kinder- und Jugendtelefon des
Deutschen Kinderschutzbundes
e. V.

Telefon: 0800 111 0 333

Kriseninterventionsdienst und
Notfallnachsorge Karlsruhe e.
V.

Menschliche Begleitung und
Betreuung in akuten Not- und
Krisensituationen 

Kaiserallee 4
(im Rathaus West)
Telefon: 8 30 36 47
Fax: 8 30 36 47
info@kid-karlsruhe.de
www.kid-karlsruhe.de
Sprechzeiten:
Di 10-15 Uhr

In Notfällen Alarmierung
über die Leitstellen von Poli-
zei, Feuerwehr und Ret-
tungsdienst
Mo-Fr 18.00-6.00 Uhr

An Wochenenden und Feier-
tagen rund um die Uhr 

Frauen- und Kinderschutzhaus

Notruf für misshandelte Frau-
en und deren Kinder

Tel.: 95 59 70
Aufnahme rund um die Uhr
möglich

Frauennotruf Karlsruhe

Wildwasser und Frauennot-
ruf
Hirschstrasse 53b
Tel.: 0721/859173
Fax.: 0721/859174
info@wildwasser-
frauennotruf.de



Telefonseelsorge Karlsruhe

Die Beratung in Not- und Kri-
sensituationen. Das Telefon ist
Tag und Nacht besetzt. 

Rat Suchende können kosten-
los so lange sprechen, wie es
die Situation  verlangt

Telefon: 0800 - 111 0 111
111 0 222

Alle im Folgenden genannten
Stellen beraten kostenlos (auf
Wunsch anonym). 

AIDS/HIV-Beratung

AIDS-Hilfe Karlsruhe e. V.
Conradin Kreutzer Haus
Wilhelmstraße 14
Telefon: 0721 / 354816-0
ah.karlsruhe@t-online.de
Homepage: www.aidshilfe-
karlsruhe.de

Öffnungszeiten:
Mo-Do 13-18 Uhr
Fr 10-15 Uhr
Information, Beratung u. Be-
treuung, Selbsthilfegruppen

Drogenberatungsstelle der
Stadt Karlsruhe

Persönliche Gespräche nach
Vereinbarung, auch ärztliche
Beratung für die Risikogrup-
pen der Drogenabhängigen,
deren Angehörige und Part-
ner.

Kaiserstr. 64
Telefon: 1 33-53 91
Fax: 1 33-54 89
Telefonberatung, auch ano-
nym, während der Sprechs-
tunden
Mo-Do 9-12 Uhr

14-18
Fr 14-17 Uhr
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Pro Positive e. V. Karlsruhe

Selbsthilfe, Interessenvertre-
tung, Beratung, finanzielle
Hilfe und Buddyarbeit für
Menschen mit HIV / AIDS.

Postfach 11 10 16
76060 Karlsruhe
Telefon: 85 76 13

Anonyme Telefonberatung
Telefon: 9 37 53 53
Mo 19-21 Uhr

Gesundheitsamt / Landratsamt
Karlsruhe

Möglichkeit zur anonymen
und kostenlosen Blutentnah-
me zur Untersuchung auf HIV-
Antikörper

Beiertheimer Allee 2
Telefon: 9 36-58 50 / -58 52
Fax: 9 36-51 43

posteingang@landratsamt-
karlsruhe.de
www.landratsamt-
karlsruhe.de

Medizinische Beratung, auch
anonym, telefonisch und per-
sönlich
Mo 8-11 Uhr
Mi,Do 14-16 Uhr
und nach Vereinbarung

Psychosoziale Beratung und
Betreuung

Telefonische Beratung am
Abend durch den Streetwor-
ker

Telefon: 9 36-58 50
Mi 20-22 Uhr

Sozialdienst im Städtischen Kli-
nikum

Moltkestr. 90 u. 120

Telefon: 9 74-4 81 / -8 09
Information und Beratung,
auch anonym
Mo-Fr 8.30-10.00 Uhr

Spielsucht und Drogenabhän-
gigkeit

AA-Anonyme Alkoholiker

Kontakstelle: Fasanenstr. 1
Tel.: 37 33 37
Tel.: 1 92 95 in ganz
Deutschland
täglich 19.30 - 22.00 Uhr
Mi 17-19 Uhr
So 16-18 Uhr

AL-Anon - Angehörige von Al-
koholikern

Fasanenstr. 1
Tel.: 37 33 37
Mo, Di, Do 19.30 - 22 Uhr
Mi 17-19 Uhr
Sa 18-20 Uhr
members.aol.com/alanonka




